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Budgetbegleitgesetz 2027-2028 

Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

1. Abschnitt 

Familie 

Artikel 1 

Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967  

Aufbringung der Mittel Aufbringung der Mittel 

§ 39. (1) ... § 39. (1) ... 

(2) Die Mittel des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen werden wie folgt 
aufgebracht: 

(2) Die Mittel des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen werden wie folgt 
aufgebracht: 

 a) ...  a) ... 

 b) vom Aufkommen an Einkommensteuer sind jährlich 690 392 000 € vor 
Abzug aller im jeweiligen Finanzausgleichsgesetz vorgesehenen 
Ertragsanteile dem Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zuzuweisen, 
wobei die Zuweisung zu 25 vH zu Lasten des Aufkommens an veranlagter 
Einkommensteuer und zu 75 vH zu Lasten des Aufkommens an Lohnsteuer 
zu erfolgen hat. Die Zuweisung aus dem Aufkommen an veranlagter 
Einkommensteuer hat in Teilbeträgen von je 43 149 500 € in den Monaten 
Februar, Mai, August und November zu erfolgen. Die Zuweisung aus dem 
Aufkommen an Lohnsteuer hat monatlich in Teilbeträgen von je 
43 149 500 € zu erfolgen. Die länderweise Aufteilung hat verhältnismäßig 
dem in den einzelnen Ländern im vorhergehenden Kalenderjahr erzielten 
Aufkommen an veranlagter Einkommensteuer bzw. an Lohnsteuer zu 
entsprechen; 

 b) vom Aufkommen an Einkommensteuer sind jährlich 1 300 000 000 € vor 
Abzug aller im jeweiligen Finanzausgleichsgesetz vorgesehenen 
Ertragsanteile in monatlich gleich hohen Teilbeträgen dem 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zuzuweisen; 

§ 41. (1) bis (3) ... § 41. (1) bis (3) ... 

(4) Zur Beitragsgrundlage gehören nicht: (4) Zur Beitragsgrundlage gehören nicht: 

 a) bis e) ...  a) bis e) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 f) Arbeitslöhne von Personen, die ab dem Kalendermonat gewährt werden, 
der dem Monat folgt, in dem sie das 60. Lebensjahr vollendet haben, 

 

 g) bis j) ...  g) bis j) ... 

(5) Der Beitrag beträgt 4,5 v.H. der Beitragsgrundlage. Im Kalenderjahr 2017 
beträgt der Beitrag 4,1 v.H. und ab dem Kalenderjahr 2018 3,9 v.H. der 
Beitragsgrundlage. Ab dem Kalenderjahr 2025 beträgt der Beitrag 3,7 v.H. der 
Beitragsgrundlage. 

(5) Der Beitrag beträgt 4,5 v.H. der Beitragsgrundlage. Im Kalenderjahr 2017 
beträgt der Beitrag 4,1 v.H. und ab dem Kalenderjahr 2018 3,9 v.H. der 
Beitragsgrundlage. Ab dem Kalenderjahr 2025 beträgt der Beitrag 3,7 v.H. der 
Beitragsgrundlage. Ab dem Kalenderjahr 2028 beträgt der Beitrag 2,7 v.H. der 
Beitragsgrundlage. 

§ 42a. (1) Das Bundesministerium für Familie, Jugend und 
Konsumentenschutz kann die Arbeitslöhne bestimmter Dienstnehmer von der 
Beitragsgrundlage für den Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen ausnehmen, wenn die Dienstnehmer von einem Dienstgeber im 
Ausland zur Dienstleistung in das Inland entsendet wurden oder die Dienstnehmer 
von einem Dienstgeber im Inland zur Dienstleistung in das Ausland entsendet 
wurden und die Dienstnehmer vom Anspruch auf die Familienbeihilfe gemäß § 4 
ausgeschlossen sind. 

 

(2) Über Beschwerden gegen Bescheide nach Abs. 1 entscheidet das 
Verwaltungsgericht des Bundes für Finanzen. 

 

Übergangs- und Schlußbestimmungen Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 55. (1) bis (67) ... § 55. (1) bis (67) ... 

(68) § 16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 11/2025 kommt für 
die Kalenderjahre 2026 und 2027 nicht zur Anwendung. 

(68) § 16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 11/2025 kommt für 
die Kalenderjahre 2026 und 2027 nicht zur Anwendung. § 16 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, kommt für das 
Kalenderjahr 2028 nicht zur Anwendung. 

(69) bis (71) ... (69) bis (71) ... 

 (72) Für das Inkrafttreten der vom Budgetbegleitgesetz 2027-2028, BGBl. I 
Nr. xxx/2026, erfassten Bestimmungen gilt Folgendes: 

 1. § 41 Abs. 5 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit dem der 
Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft und ist 
erstmals in Bezug auf das Kalenderjahr 2028 anzuwenden. Gleichzeitig tritt § 42a 
außer Kraft. 

 2. § 39 Abs. 2 lit. b in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit 
1. Jänner 2028 in Kraft. Gleichzeitig tritt § 41 Abs. 4 lit. f außer Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 3. § 55 Abs. 68 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit Ablauf 
des Tages der Kundmachung in Kraft. 

Artikel 2 

Änderung des Kinderbetreuungsgeldgesetzes 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 50. (1) bis (37) … § 50. (1) bis (37) … 

§ 7 Abs. 4, § 24c Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 82/2023 sowie § 7 Abs. 1 in der Fassung des Art. 4 Z 3 und § 24e in der 
Fassung des Art. 4 Z 9 des genannten Bundesgesetzes treten mit 1. Oktober 2026 
in Kraft und sind auf die nach dem 30. September 2026 ärztlich bestätigten 
Schwangerschaften und die daraus hervorgehenden Kinder sowie auf alle Geburten 
ab 1. März 2027 anzuwenden. § 7a samt Überschrift und Abschnitt 9 treten mit 
1. Oktober 2026 außer Kraft. 

(38) § 7 Abs. 4, § 24c Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 82/2023 sowie § 7 Abs. 1 in der Fassung des Art. 4 Z 3 und § 24e in der 
Fassung des Art. 4 Z 9 des genannten Bundesgesetzes treten mit 1. Oktober 2026 
in Kraft und sind auf die nach dem 30. September 2026 ärztlich bestätigten 
Schwangerschaften und die daraus hervorgehenden Kinder sowie auf alle Geburten 
ab 1. März 2027 anzuwenden. § 7a samt Überschrift und Abschnitt 9 treten mit 
1. Oktober 2026 außer Kraft. 

(39) bis (49) … (39) bis (49) … 

 (50) Die Absatzbezeichnung des Abs. 38 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026 tritt rückwirkend mit 
1. Jänner 2026 in Kraft. 

 § 51 (1) § 3 Abs. 1a, § 24a Abs. 2a und § 33 Abs. 6 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 174/2022 sowie § 24d Abs. 1 zweiter bis vierter Satz 
in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2025, BGBl. I Nr. 25/2025, kommen für 
die Kalenderjahre 2026 bis 2028 nicht zur Anwendung. 

 (2) § 51 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, 
BGBl. I Nr. xxx/2026, tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Artikel 3 

Änderung des Familienzeitbonusgesetzes 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 12. (1) bis (9) … § 12. (1) bis (9) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(10) § 3 Abs. 1a und § 6 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 115/2023 kommen für die Kalenderjahre 2026 und 2027 nicht zur Anwendung. 

(10) § 3 Abs. 1a und § 6 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 174/2022 kommen für die Kalenderjahre 2026 bis 2028 nicht zur Anwendung. 

 (11) § 12 Abs. 10 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, 
BGBl. I Nr. xxx/2026, tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

2. Abschnitt 

Wissenschaft und Forschung 

Artikel 4 

Änderung des Universitätsgesetzes 2002 

(Zum Entwurf einer Änderung des Universitätsgesetzes 2002 wurde bereits im Mai 2026 ein Begutachtungsverfahren durchgeführt.) 

 

3. Abschnitt 

Pensionsrecht im öffentlichen Dienst 

Artikel 5 

Änderung des Pensionsgesetzes 1965 

ABSCHNITT IIA ABSCHNITT IIA 

BEITRAG BEITRAG 

§ 13a. (1) bis (2b) ... § 13a. (1) bis (2b) ... 

(2c) Ab 1. Jänner 2015 ist für jene Teile der Geldleistungen nach Abs. 1, die 
in dem in der linken Spalte der folgenden Tabelle genannten Prozentbereich der 
jeweils geltenden monatlichen Höchstbeitragsgrundlage (HBGL) nach § 45 ASVG 
liegen, anstelle des Beitrags nach den Abs. 2 und 2a in Verbindung mit § 91 Abs. 5 
ein Beitrag in Höhe des in der rechten Spalte genannten Prozentsatzes zu 
entrichten: 

(2c) Ab 1. Jänner 2027 ist für jene Teile der Geldleistungen nach Abs. 1, die 
in dem in der linken Spalte der folgenden Tabelle genannten Prozentbereich der 
jeweils geltenden monatlichen Höchstbeitragsgrundlage (HBGL) nach § 45 ASVG 
liegen, anstelle des Beitrags nach den Abs. 2 und 2a in Verbindung mit § 91 Abs. 5 
ein Beitrag in Höhe des in der rechten Spalte genannten Prozentsatzes zu 
entrichten: 

  
über 150% bis 200% der HBGL 10% über 100% bis 200% der HBGL 10% 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

über 200% bis 300% der HBGL 20% 

über 300% der HBGL 25% 
 

über 200% bis 300% der HBGL 20% 

über 300% der HBGL 25% 
 

  

Für den von der Sonderzahlung zu entrichtenden Beitrag gilt die Tabelle mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle der Prozentsätze der Höchstbeitragsgrundlage in der 
linken Spalte jeweils der halbierte Prozentsatz zur Anwendung kommt. 

Für den von der Sonderzahlung zu entrichtenden Beitrag gilt die Tabelle mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle der Prozentsätze der Höchstbeitragsgrundlage in der 
linken Spalte jeweils der halbierte Prozentsatz zur Anwendung kommt. 

(3) bis (6) ... (3) bis (6) ... 

Abschnitt IV Abschnitt IV 

Gemeinsame Bestimmungen für Beamte des Ruhestandes und 
Hinterbliebene 

Gemeinsame Bestimmungen für Beamte des Ruhestandes und 
Hinterbliebene 

Auswirkungen künftiger Änderungen dieses Bundesgesetzes und Anpassung 
der wiederkehrenden Leistungen 

Auswirkungen künftiger Änderungen dieses Bundesgesetzes und Anpassung 
der wiederkehrenden Leistungen 

§ 41. (1) bis (12) ... § 41. (1) bis (12) ... 

 (13) § 823 ASVG ist sinngemäß anzuwenden. 

ABSCHNITT IV ABSCHNITT IV 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FÜR BEAMTE DES 
RUHESTANDES UND HINTERBLIEBENE 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FÜR BEAMTE DES 
RUHESTANDES UND HINTERBLIEBENE 

Übergangsbestimmungen zu § 41 Abs. 1 Übergangsbestimmungen zu § 41 Abs. 1 

§ 41a. (1) bis (8) ... § 41a. (1) bis (8) ... 

 (9) § 13a Abs. 2c in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, 
BGBl. I Nr. xxx/2026, gilt auch für Personen, die am 1. Jänner 2027 Anspruch auf 
wiederkehrende Leistungen nach diesem Bundesgesetz haben. 

ABSCHNITT XV ABSCHNITT XV 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Inkrafttreten, Aufhebung bisheriger pensionsrechtlicher Vorschriften Inkrafttreten, Aufhebung bisheriger pensionsrechtlicher Vorschriften 

§ 109. (1) bis (96) ... § 109. (1) bis (96) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (97) Für das In- und Außerkrafttreten der vom Budgetbegleitgesetz 2027-2028 
erfassten Bestimmungen gilt Folgendes: 

  1. § 41 Abs. 13 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit dem 
auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.  

  2. § 13a Abs. 2c und § 41a Abs. 9 in der Fassung des genannten 
Bundesgesetzes treten mit 1. Jänner 2027 in Kraft. 

Artikel 6 

Änderung des Bundestheaterpensionsgesetzes 

Abschnitt I Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

Anpassung der Ruhe(Versorgungs)genüsse Anpassung der Ruhe(Versorgungs)genüsse 

§ 11. (1) bis (13) ... § 11. (1) bis (13) ... 

 (14) § 823 ASVG ist sinngemäß anzuwenden. 

ABSCHNITT IV ABSCHNITT IV 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Wirksamkeitsbeginn. Wirksamkeitsbeginn. 

§ 22. (1) bis (53) … § 22. (1) bis (53) … 

 (54) § 11 Abs. 14 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, 
BGBl. I Nr. xxx/2026, tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 7 

Änderung des Bundesbahn-Pensionsgesetzes 

Abschnitt IV Abschnitt IV 

Gemeinsame Bestimmungen für Beamte des Ruhestandes und 
Hinterbliebene 

Gemeinsame Bestimmungen für Beamte des Ruhestandes und 
Hinterbliebene 

Auswirkung künftiger Änderungen pensionsrechtlicher Bestimmungen, des 
Gehaltes und der ruhegenussfähigen Zulagen 

Auswirkung künftiger Änderungen pensionsrechtlicher Bestimmungen, des 
Gehaltes und der ruhegenussfähigen Zulagen 

§ 37. (1) bis (12) ... § 37. (1) bis (12) ... 

 (13) § 823 ASVG ist sinngemäß anzuwenden. 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 62. (1) bis (43) … § 62. (1) bis (43) … 

 (44) § 37 Abs. 13 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, 
BGBl. I Nr. xxx/2026, tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

4. Abschnitt 

Parteien, Medien und Sport 

Artikel 8 

Änderung des Parteiengesetzes 2012 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 2. Im Sinne der folgenden Paragraphen bezeichnet § 2. Im Sinne der folgenden Paragraphen bezeichnet 

 1. bis 5a. ...  1. bis 5a. ... 

 5b. Nicht als Spende anzusehen sind  5b. Nicht als Spende anzusehen sind 

 a. bis i. ...  a. bis i. ... 

 j. die Zurverfügungstellung von von Kabinetts- oder Büromitarbeitern 
einzelner Bundes- oder Landesregierungsmitglieder erstellten Inhalten 

 j. die Zurverfügungstellung von von Kabinetts- oder Büromitarbeitern 
einzelner Mitglieder der Bundesregierung, Staatssekretäre oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
und Beiträgen für mit dessen Zustimmung mit dem Namen dieses 
Regierungsmitglieds bezeichnete Auftritte auf Online-Plattformen, 
deren Medieninhaber das Regierungsmitglied selbst, die politische 
Partei, der das Regierungsmitglied angehört oder eine Gliederung oder 
nahestehende Organisation dieser Partei ist, sofern solche Inhalte und 
Beiträge durch geeignete Maßnahmen (Kennzeichnung) von 
parteipolitischen Inhalten dieser Auftritte auf Online-Plattformen 
abgrenzbar sind und im jeweiligen Impressum darauf hingewiesen wird, 

Mitglieder der Landesregierung erstellten Inhalten und Beiträgen für 
mit dessen Zustimmung mit dem Namen dieses Regierungsmitglieds 
bzw. Staatssekretärs bezeichnete Auftritte auf Online-Plattformen, 
deren Medieninhaber das Regierungsmitglied bzw. der Staatssekretär 
selbst, die politische Partei, der das Regierungsmitglied bzw. der 
Staatssekretär angehört, oder eine Gliederung oder nahestehende 
Organisation dieser Partei ist, sofern solche Inhalte und Beiträge durch 
geeignete Maßnahmen (Kennzeichnung) von parteipolitischen Inhalten 
dieser Auftritte auf Online-Plattformen abgrenzbar sind und im Zuge 
der Offenlegung im Sinne des § 25 des Mediengesetzes, BGBl. 
Nr. 314/1981, darauf hingewiesen wird, 

 k. in sinngemäßer Anwendung des lit. j die Zurverfügungstellung von von 
Mitarbeitern der Parlaments- oder Landtagsklubs oder 
parlamentarischen Mitarbeitern erstellten Inhalten und Beiträge für mit 
deren Zustimmung mit dem Namen der Klubobleute oder 
Abgeordneten bezeichnete Auftritte auf Online-Plattformen, deren 
Medieninhaber der Klubobmann oder der Abgeordnete selbst, die 
politische Partei, der der dieser angehört oder eine Gliederung oder 
nahestehende Organisation dieser Partei ist, sowie 

 k. in sinngemäßer Anwendung des lit. j die Zurverfügungstellung von von 
Mitarbeitern der Parlaments- oder Landtagsklubs oder 
parlamentarischen Mitarbeitern erstellten Inhalten und Beiträge für mit 
deren Zustimmung mit dem Namen der Klubobleute oder 
Abgeordneten bezeichnete Auftritte auf Online-Plattformen, deren 
Medieninhaber der Klubobmann oder der Abgeordnete selbst, die 
politische Partei, der der dieser angehört, oder eine Gliederung oder 
nahestehende Organisation dieser Partei ist, sowie 

 l. ...  l. ... 

 6. und 7. ...  6. und 7. ... 

7. Abschnitt 7. Abschnitt 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

§ 16. (1) ... § 16. (1) ... 

(2) bis (12) ... (2) bis (12) ... 

(12) § 2 Z 3, § 2 Z 5b lit. j, k und l sowie § 4 Abs. 6 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 43/2025 treten mit 1. Juli 2025 in Kraft und sind auf 
alle bis dahin nicht vom Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat entschiedenen 
Sachverhalte anzuwenden, wobei für Sachverhalte, die vor dem 1. Juli 2025 
verwirklicht wurden, die im letzten Halbsatz von § 2 Z 5b lit. j formulierten 
Erfordernisse (Kennzeichnung, Impressum) entfallen. 

(13) § 2 Z 3, § 2 Z 5b lit. j, k und l sowie § 4 Abs. 6 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 43/2025 treten mit 1. Juli 2025 in Kraft und sind auf 
alle bis dahin nicht vom Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat entschiedenen 
Sachverhalte anzuwenden, wobei für Sachverhalte, die vor dem 1. Juli 2025 
verwirklicht wurden, die im letzten Halbsatz von § 2 Z 5b lit. j formulierten 
Erfordernisse (Kennzeichnung, Offenlegung) entfallen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (14) § 2 Z 5b lit. j und k sowie § 16 Abs. 13 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, treten mit Ablauf des 
Tages der Kundmachung in Kraft. § 2 Z 5b lit. j ist jedoch auf alle bis dahin von 
Büromitarbeitern der Staatssekretäre zur Verfügung gestellten Inhalte und 
Beiträge mit der Maßgabe anzuwenden, dass die im letzten Halbsatz von § 2 Z 5b 
lit. j formulierten Erfordernisse (Kennzeichnung, Offenlegung) entfallen. 

Artikel 9 

Änderung des Parteien-Förderungsgesetzes 2012 

Valorisierungsregel Valorisierungsregel 

§ 5. (1) Ab dem Jahr 2019 vermindern oder erhöhen sich der im 
Einleitungssatz des § 1 Abs. 2, in § 1 Abs. 2 Z 1, in § 1 Abs. 3 sowie der in § 2 
Abs. 2 angeführte Betrag jeweils in dem Maß, das sich aus der Veränderung des 
von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 
2015 oder des an seine Stelle tretenden Index des Vorjahres ergibt. 

§ 5. (1) Ab dem Jahr 2019 vermindern oder erhöhen sich der im 
Einleitungssatz des § 1 Abs. 2, in § 1 Abs. 2 Z 1, in § 1 Abs. 3 sowie der in § 2 
Abs. 2 angeführte Betrag jeweils in dem Maß, das sich aus der Veränderung des 
von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 
2015 oder des an seine Stelle tretenden Index des Vorjahres ergibt. 

(2) Abweichend von Abs. 1 wird für das Jahr 2026 für die in § 1 Abs. 2 erster 
Satz, § 1 Abs. 2 Z 1, § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 2 angeführten Beträge keine 
Anpassung an die Veränderung des Verbraucherpreisindex vorgenommen. Die 
Veränderung des Verbraucherpreisindex für das Jahr 2026 bleibt auch bei der 
zukünftigen Valorisierung gemäß Abs. 1 außer Betracht. 

(2) Abweichend von Abs. 1 werden für die Jahre 2026, 2027 und 2028 für die 
in § 1 Abs. 2 erster Satz, § 1 Abs. 2 Z 1, § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 2 angeführten 
Beträge keine Anpassungen an die Veränderungen des Verbraucherpreisindex 
vorgenommen. Derart unberücksichtigt gebliebene Veränderungen des 
Verbraucherpreisindex bleiben auch bei zukünftigen Valorisierungen gemäß 
Abs. 1 außer Betracht. 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

§ 7. (1) bis (4) ... § 7. (1) bis (4) ... 

(5) § 5 Abs. 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2025, BGBl. I 
Nr. 25/2025, tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(5) § 5 Abs. 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2025, BGBl. I 
Nr. 25/2025, tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

 (6) § 5 Abs. 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I 
Nr. xxx/2026, tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 10 

Änderung des ORF-Gesetzes 

Bundesgesetz über den Österreichischen Rundfunk (ORF-Gesetz, 
ORF-G) 

Bundesgesetz über den Österreichischen Rundfunk (ORF-Gesetz – 
ORF-G) 

Aufgaben des Stiftungsrates Aufgaben des Stiftungsrates 

§ 21. (1) Dem Stiftungsrat obliegt, abgesehen von den sonstigen ihm durch 
dieses Bundesgesetz übertragenen Aufgaben, 

§ 21. (1) Dem Stiftungsrat obliegt, abgesehen von den sonstigen ihm durch 
dieses Bundesgesetz übertragenen Aufgaben, 

 1. bis 7. …  1. bis 7. … 

  7a. die Genehmigung von und die Beschlussfassung über Strukturmaßnahmen 
(§ 31 Abs. 11); 

 8. bis 15. …   8. bis 15. …  

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

6. Abschnitt 6. Abschnitt 

Nettokosten, ORF-Beitrag und Gebarungskontrolle Nettokosten, ORF-Beitrag und Gebarungskontrolle 

Nettokosten und ORF-Beitrag Nettokosten und ORF-Beitrag 

§ 31. (1) und (2) … § 31. (1) und (2) … 

(3) Die Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags entsprechen den 
Kosten, die zur Erbringung des öffentlich-rechtlichen Auftrags anfallen, unter 
Abzug der erwirtschafteten Nettoerlöse aus kommerzieller Tätigkeit im 
Zusammenhang mit öffentlich-rechtlicher Tätigkeit, sonstiger öffentlicher 
Zuwendungen, insbesondere der nach den Abs. 11 bis 16 festzulegenden 
Kompensation, sowie der in der Widmungsrücklage (§ 39 Abs. 2) gebundenen 
Mittel sowie unter Berücksichtigung allfälliger Konzernbewertungen. Verluste aus 
kommerziellen Tätigkeiten dürfen nicht eingerechnet werden. 

(3) Die Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags entsprechen den 
Kosten, die zur Erbringung des öffentlich-rechtlichen Auftrags anfallen, unter 
Abzug der erwirtschafteten Nettoerlöse aus kommerzieller Tätigkeit im 
Zusammenhang mit öffentlich-rechtlicher Tätigkeit, sonstiger öffentlicher 
Zuwendungen, insbesondere der in der Widmungsrücklage (§ 39 Abs. 2) 
gebundenen Mittel sowie unter Berücksichtigung allfälliger Konzernbewertungen. 
Verluste aus kommerziellen Tätigkeiten dürfen nicht eingerechnet werden. 

(4) bis (10e) … (4) bis (10e) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(11) Dem Österreichischen Rundfunk ist nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen für den Entfall des Vorsteuerabzugs, der bis zum 
31. Dezember 2023 für Leistungen zur Erbringung des öffentlich-rechtlichen 
Auftrags zu gewähren war, jährlich eine Kompensation zu gewähren, wenn die 
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

 

 1. Aufrechterhaltung der Verbreitung des Sport-Spartenprogramms (§ 4b) 
über Satellit bis zum Ablauf des 31. Dezember 2026, 

 

 2. schrittweise Steigerung des Ausmaßes an Sportsendungen gemäß § 4b 
Abs. 1 Z 4, 5 und 7 in den Programmen gemäß § 3 Abs. 1 Z 2 von 
15 Sendestunden jährlich auf 75 Sendestunden jährlich bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2028, 

 

 3. Fortbestand des Radiosymphonieorchesters bis einschließlich 
31. Dezember 2026, 

 

 4. schrittweise Steigerung des Anteils an Eigen- und Koproduktionen im 
Informations- und Kulturspartenprogramm (§ 4c), 

 

 5. Erhöhung des Anteils barrierefrei zugänglicher Sendungen nach Maßgabe 
des § 5 Abs. 2 und 

 

 6. Erhöhung des Anteils in den Volksgruppensprachen (§ 4 Abs. 5a) nach 
Maßgabe des § 5 Abs. 1. 

 

(12) Ergänzend zur Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Abs. 11 hat der 
Österreichische Rundfunk für die Gewährung der Kompensation nach Maßgabe 
der folgenden Regelungen Strukturmaßnahmen zur mittelfristigen substantiellen 
Reduktion der Kostenbasis zu setzen. Der Generaldirektor hat dazu jährlich, 
beginnend mit dem Jahr 2024 für das jeweils darauffolgende Kalenderjahr dem 
Stiftungsrat Maßnahmen, Indikatoren und Zielwerte zu den folgenden Bereichen 
zur Genehmigung vorzulegen: 

(11) Der Österreichische Rundfunk hat nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen Strukturmaßnahmen zur mittelfristigen substanziellen Reduktion 
der Kostenbasis zu setzen. Die Generaldirektorin bzw. der Generaldirektor hat zu 
diesem Zweck dem Stiftungsrat jährlich für das jeweils folgende Kalenderjahr 
Maßnahmen, Indikatoren und Zielwerte zu den folgenden Bereichen zur 
Genehmigung vorzulegen: 

 1. zur nachhaltigen Reduktion der operativen Personalkosten;  1. zur nachhaltigen Reduktion der operativen Personalkosten, 

 2. zur nachhaltigen Reduktion der Sachkosten innerhalb der Gemeinkosten 
und 

 2. zur nachhaltigen Reduktion der Sachkosten innerhalb der Gemeinkosten 
und 

 3. zur Steigerung der Produktionseffizienz durch innovative 
Produktionsmethoden. 

 3. zur Steigerung der Produktionseffizienz durch innovative 
Produktionsmethoden. 

Diese Strukturmaßnahmen sind vom Generaldirektor so festzulegen, dass 
mittelfristig ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern sichergestellt werden kann. 
Der Generaldirektor hat die Strukturmaßnahmen unverzüglich der 

Diese Strukturmaßnahmen sind von der Generaldirektorin bzw. dem 
Generaldirektor so festzulegen, dass mittelfristig ein ausgeglichenes Ergebnis vor 
Steuern sichergestellt werden kann. Die vom Stiftungsrat genehmigten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Prüfungskommission (§ 40) zu übermitteln, die binnen sechs Wochen eine 
Stellungnahme abzugeben hat, ob sie den Voraussetzungen dieses Absatzes 
entsprechen. Gibt die Prüfungskommission innerhalb der Frist keine 
Stellungnahme ab, ist davon auszugehen, dass aus ihrer Sicht keine Einwände 
bestehen. Der Generaldirektor hat die Strukturmaßnahmen und die etwaige 
Stellungnahme der Prüfungskommission dem Stiftungsrat vorzulegen, der die 
Maßnahmen, Indikatoren und Zielwerte nach den Vorgaben dieses Absatzes bis 
zum 31. Dezember jeden Jahres zu beschließen hat. Der Beschluss ist unverzüglich 
der Prüfungskommission (§ 40) und der Regulierungsbehörde zu übermitteln. 

Strukturmaßnahmen sind unverzüglich der Prüfungskommission (§ 40) zu 
übermitteln, die binnen sechs Wochen eine Stellungnahme abzugeben hat, ob sie 
den in Z 1 bis 3 geregelten Anforderungen entsprechen. Gibt die 
Prüfungskommission innerhalb der Frist keine Stellungnahme ab, ist davon 
auszugehen, dass aus ihrer Sicht keine Einwände bestehen. Die Generaldirektorin 
bzw. der Generaldirektor hat die Strukturmaßnahmen und die etwaige 
Stellungnahme der Prüfungskommission dem Stiftungsrat vorzulegen, der die 
Maßnahmen, Indikatoren und Zielwerte nach den Vorgaben dieses Absatzes bis 
zum 31. Dezember jeden Jahres zu beschließen hat. Der Beschluss ist unverzüglich 
der Prüfungskommission (§ 40) und der Regulierungsbehörde zu übermitteln. 

(13) Die Höhe der Kompensation bemisst sich nach den Vorsteuern im Sinne 
des § 12 und des Art. 12 des Umsatzsteuergesetzes 1994, BGBl. Nr. 663/1994, die 
in Abzug gebracht hätten werden können, wären die Leistungen zur Erfüllung des 
öffentlich-rechtlichen Auftrags gemäß Abs. 1 gegen Entgelt ausgeführt worden. 
Hinsichtlich jener Leistungen, für die dem Österreichischen Rundfunk Vorsteuern 
zustehen, ist jedenfalls keine Kompensation zu gewähren. 

 

(14) Die Kompensation ist eine Abgabe im Sinne der Bestimmungen der 
Bundesabgabenordnung BGBl. Nr. 194/1961. Der Bundesminister für Wohnen, 
Kunst, Kultur, Medien und Sport ist in Angelegenheiten der Kompensation (Abs. 11 
bis 16) Abgabenbehörde. Mit der Abwicklung der Gewährung der Kompensation 
ist das Finanzamt für Großbetriebe betraut. Der Österreichische Rundfunk hat 
spätestens am 15. Tag des auf einen Kalendermonat zweitfolgenden 
Kalendermonats eine elektronische Erklärung beim Finanzamt für Großbetriebe 
einzureichen, in der er die auf den jeweiligen Kalendermonat entfallende 
Kompensation (Abs. 13) selbst zu berechnen hat. Bis zum Ablauf des 30. Juni eines 
jeden Kalenderjahres ist eine elektronische Jahreserklärung für das 
vorangegangene Kalenderjahr dem Finanzamt für Großbetriebe zu übermitteln. 
Die Kompensation ist nach Ablauf des Kalenderjahres mit Bescheid festzusetzen; 
auf diesen Bescheid ist § 295 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass an die Stelle des anderen Bescheides der 
Umsatzsteuerjahresbescheid tritt. Die Bestimmungen der §§ 16, 20 und 21 Abs. 1 
und 3 UStG 1994 sind sinngemäß anzuwenden. Der Bundesminister für Wohnen, 
Kunst, Kultur, Medien und Sport kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen den technischen und organisatorischen Ablauf des auf die 
Kompensation anzuwendenden Verfahrens durch Verordnung bestimmen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(15) Die Regulierungsbehörde hat beginnend mit dem Jahr 2025 in jedem 
Jahr die Erfüllung der Voraussetzungen in Abs. 11 im vorangegangenen 
Kalenderjahr zu überprüfen. Ab dem Jahr 2026 ist auch die Durchführung und 
Erreichung der Maßnahmen, Indikatoren und Zielwerte nach Abs. 12 im 
vorangegangenen Kalenderjahr zu überprüfen. Die Erfüllung ist vom 
Generaldirektor der Regulierungsbehörde bis zum Ablauf des 31. März 
nachzuweisen. Für die Überprüfung der Durchführung und Erreichung der 
Maßnahmen, Indikatoren und Zielwerte gemäß Abs. 12 im vorangegangenen Jahr 
ist der Prüfungskommission ab dem Jahr 2025 bis zum Ablauf des 28. Februar vom 
Generaldirektor ein Bericht einschließlich der erforderlichen Unterlagen zu 
übermitteln. Die Prüfungskommission hat die Maßnahmen, Indikatoren und 
Zielwerte bis zum Ablauf des 31. März zu überprüfen und ihr Prüfungsergebnis 
samt einem Prüfbericht der Regulierungsbehörde mitzuteilen. Der Österreichische 
Rundfunk hat überdies anhand der Kennzahlen zu Werbeerlösen, Einnahmen durch 
den ORF-Betrag, sonstige Umsatzerlöse und Personalaufwand quartalsweise über 
den Fortschritt bei der Umsetzung der gemäß Abs. 12 festgelegten Maßnahmen, 
Indikatoren und Zielwerte zu berichten. 

 

(16) Die Regulierungsbehörde hat jährlich im Nachhinein bescheidmäßig 
festzustellen, ob im vorangegangenen Kalenderjahr alle Voraussetzungen für die 
Gewährung der Kompensation erfüllt wurden. Dieser Bescheid gilt für Zwecke der 
Gewährung der Kompensation als Beurteilung einer Vorfrage im Sinne des 
§ 116 BAO und ist daher, sobald er in Rechtskraft erwachsen ist, von der 
Regulierungsbehörde dem Bundesminister für Finanzen mitzuteilen. Der 
Bundesminister für Finanzen hat eine Abschrift des Bescheides dem Finanzamt zu 
übermitteln. Bis zu dieser Übermittlung hat das Finanzamt davon auszugehen, dass 
die Voraussetzungen für die Gewährung der Kompensation (Abs. 11 und 12) im 
betroffenen Kalenderjahr erfüllt sind. 

 

(17) und (18) … (17) und (18) … 

(19) In den Jahren 2024 bis 2029 darf vorbehaltlich der nachfolgenden 
Bestimmungen 

(19) In den Jahren 2024 bis 2029 darf vorbehaltlich der nachfolgenden 
Bestimmungen 

 1. die Gesamtsumme der dem Österreichischen Rundfunk zur Verfügung 
stehenden Mittel aus ORF-Beiträgen den Betrag von 710 Mio. Euro und 

 1. die Gesamtsumme der dem Österreichischen Rundfunk zur Verfügung 
stehenden Mittel aus ORF-Beiträgen den Betrag von 780 Mio. Euro und 

 2. die Höhe des ORF-Beitrags den Betrag von monatlich 15,3 Euro  2. die Höhe des ORF-Beitrags den Betrag von monatlich 15,3 Euro 

nicht übersteigen. nicht übersteigen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(20) Übersteigen die Einnahmen aus den ORF-Beiträgen in den Jahren 2024 
bis 2029 den Betrag von 710 Mio. Euro, so sind diese Mittel, mit Ausnahme des 
nachfolgend geregelten Falls, vollumfänglich der Widmungsrücklage (§ 39 Abs. 2) 
nach Maßgabe der Begrenzung in § 39 Abs. 2a erster und zweiter Satz zuzuführen. 
Der über diese Begrenzung hinausgehende Einnahmenbetrag ist dem Sperrkonto 
gemäß § 39c zuzuführen und dort gesondert auszuweisen. Zudem hat die 
Prüfungskommission im Zuge der Jahresprüfung festzustellen, ob die Höhe des 
ORF-Beitrags dem tatsächlichen Finanzbedarf des Österreichischen Rundfunks 
entspricht. Ist dies nicht der Fall, ist der ORF-Beitrag in dem nach den Abs. 1 bis 
6, 8 und 9 vorgesehenen Verfahren unverzüglich neu festzulegen. 

(20) Übersteigen die Einnahmen aus den ORF-Beiträgen in den Jahren 2024 
bis 2029 den Betrag von 780 Mio. Euro, so sind diese Mittel, mit Ausnahme des 
nachfolgend geregelten Falls, vollumfänglich der Widmungsrücklage (§ 39 Abs. 2) 
nach Maßgabe der Begrenzung in § 39 Abs. 2a erster und zweiter Satz zuzuführen. 
Der über diese Begrenzung hinausgehende Einnahmenbetrag ist dem Sperrkonto 
gemäß § 39c zuzuführen und dort gesondert auszuweisen. Zudem hat die 
Prüfungskommission im Zuge der Jahresprüfung festzustellen, ob die Höhe des 
ORF-Beitrags dem tatsächlichen Finanzbedarf des Österreichischen Rundfunks 
entspricht. Ist dies nicht der Fall, ist der ORF-Beitrag in dem nach den Abs. 1 bis 
6, 8 und 9 vorgesehenen Verfahren unverzüglich neu festzulegen. 

(20a) Vorausgesetzt, dass der Österreichische Rundfunk seiner Tätigkeit eine 
sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Verwaltung zugrunde legt und jeweils 
bis einschließlich 31. Dezember 2029 die Verbreitung des Sport-
Spartenprogramms (§ 4b) über Satellit, die vollumfängliche Aufrechterhaltung des 
Informations- und Kultur-Spartenprogramms (§ 4c) sowie den Fortbestand des 
Radiosymphonieorchesters sicherstellt, ist es ihm in den Jahren 2027 bis 2029 
gestattet, zur Abdeckung der Steigerung der Nettokosten des öffentlich-rechtlichen 
Auftrags einen Höchstbetrag von 35 Mio. Euro jährlich aufzubringen, indem er 
einerseits der Widmungsrücklage keine Mittel zuführt und andererseits den dem 
Sperrkonto bereits zugeführten Einnahmenbetrag heranzieht. Abs. 21 zweiter und 
dritter Satz finden mit der Maßgabe Anwendung, dass die Regulierungsbehörde 
nachprüfend zu entscheiden hat. 

(20a) Vorausgesetzt, dass der Österreichische Rundfunk seiner Tätigkeit eine 
sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Verwaltung zugrunde legt und jeweils 
bis einschließlich 31. Dezember 2029 die Verbreitung des Sport-
Spartenprogramms (§ 4b) über Satellit, die vollumfängliche Aufrechterhaltung des 
Informations- und Kultur-Spartenprogramms (§ 4c) sowie den Fortbestand des 
Radiosymphonieorchesters sicherstellt und Strukturmaßnahmen zur mittelfristigen 
substanziellen Reduktion der Kostenbasis im Sinne von Abs. 11 Z 1 und 2 
beschlossen hat, ist es ihm in den Jahren 2027 bis 2029 gestattet, zur Abdeckung 
der Steigerung der Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags einen 
Höchstbetrag von 35 Mio. Euro jährlich aufzubringen, indem er einerseits der 
Widmungsrücklage keine Mittel zuführt und andererseits den dem Sperrkonto 
bereits zugeführten Einnahmenbetrag heranzieht. Abs. 21 zweiter und dritter Satz 
finden mit der Maßgabe Anwendung, dass die Regulierungsbehörde nachprüfend 
zu entscheiden hat. 

(21) Für den Fall, dass einerseits die Einnahmen aus den ORF-Beiträgen 
den Betrag von 710 Mio. Euro übersteigen, andererseits aber selbst unter 
Zugrundelegung einer sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwaltung 
eine Steigerung der Nettokosten über den Betrag von 710 Mio. Euro aufgrund 
unerwarteter gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen unvermeidlich ist, ist der 
übersteigende Betrag nur insoweit der Widmungsrücklage zuzuführen, als er nicht 
zur Abdeckung dieser unvermeidbaren Preis- und Kostensteigerungen verwendet 
wird. Tritt dieser Fall ein, so ist die Regulierungsbehörde und die 
Prüfungskommission unverzüglich vorab in Kenntnis zu setzen. Gelangt die 
Regulierungsbehörde nach Befassung der Prüfungskommission zur Auffassung, 
dass die Voraussetzungen für die Verwendung zur Abdeckung der Steigerungen 
nicht vorliegen oder geringere als die vom Österreichischen Rundfunk 

(21) Für den Fall, dass einerseits die Einnahmen aus den ORF-Beiträgen 
den Betrag von 780 Mio. Euro übersteigen, andererseits aber selbst unter 
Zugrundelegung einer sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwaltung 
eine Steigerung der Nettokosten über den Betrag von 780 Mio. Euro aufgrund 
unerwarteter gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen unvermeidlich ist, ist der 
übersteigende Betrag nur insoweit der Widmungsrücklage zuzuführen, als er nicht 
zur Abdeckung dieser unvermeidbaren Preis- und Kostensteigerungen verwendet 
wird. Tritt dieser Fall ein, so ist die Regulierungsbehörde und die 
Prüfungskommission unverzüglich vorab in Kenntnis zu setzen. Gelangt die 
Regulierungsbehörde nach Befassung der Prüfungskommission zur Auffassung, 
dass die Voraussetzungen für die Verwendung zur Abdeckung der Steigerungen 
nicht vorliegen oder geringere als die vom Österreichischen Rundfunk 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
veranschlagten Mittel zur Abdeckung erforderlich sind, so hat sie dies mit Bescheid 
festzustellen und dem Österreichischen Rundfunk aufzutragen, diese Mittel der 
Widmungsrücklage zuzuführen. 

veranschlagten Mittel zur Abdeckung erforderlich sind, so hat sie dies mit Bescheid 
festzustellen und dem Österreichischen Rundfunk aufzutragen, diese Mittel der 
Widmungsrücklage zuzuführen. 

(22) … (22) … 

11. Abschnitt 11. Abschnitt 

Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 49. (1) bis (27) … § 49. (1) bis (27) … 

 (28) Der Titel, § 21 Abs. 1 Z 7a, § 31 Abs. 3, 11, 19, 20, 20a und 21 sowie 
§ 50 Abs. 18 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I 
Nr. xxx/2026, treten mit 1. Jänner 2027 in Kraft. Gleichzeitig tritt § 31 Abs. 12 bis 
16 außer Kraft. 

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 

§ 50. (1) bis (17) … § 50. (1) bis (17) … 

 (18) Für die bescheidmäßige Feststellung der Regulierungsbehörde, ob im 
Kalenderjahr 2026 alle Voraussetzungen für die Gewährung der in § 31 Abs. 11 
bis 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2023 geregelten 
Kompensation erfüllt wurden, sind die Bestimmungen in § 31 Abs. 11 bis 16 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2023 anzuwenden. 

Artikel 11 

Änderung des Bundes-Sportförderungsgesetzes 2017 

In- und Außerkrafttreten In- und Außerkrafttreten 

§ 44. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2018 in Kraft. § 44. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2018 in Kraft. 

(2) bis (7) ... (2) bis (7) … 

 (8) § 45 Abs. 5 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I 
Nr. xxx/2026, tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 

§ 45. (1) bis (4) ... § 45. (1) bis (4) … 

 (5) Abweichend von § 29 Abs. 1 Z 7 leistet der Bund in den Jahren 2027 und 
2028 Ersatz für die notwendigen Administrativaufwendungen der Gesellschaft in 
der Höhe von jeweils mindestens 1,6 Millionen Euro jährlich. 

5. Abschnitt 

Justiz und Inneres 

Artikel 12 

Änderung des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs 

Alter Alter 

§ 569. Unmündige Personen sind testierunfähig. Mündige Minderjährige 
können – ausgenommen im Notfall (§ 584) – nur mündlich vor Gericht oder Notar 
testieren. Das Gericht oder der Notar hat sich davon zu überzeugen, dass die 
Erklärung des letzten Willens frei und überlegt erfolgt. Die Erklärung des letzten 
Willens und das Ergebnis der Erhebungen sind in einem Protokoll festzuhalten. 

§ 569. Unmündige Personen sind testierunfähig. Mündige Minderjährige 
können – ausgenommen im Notfall (§ 584) – nur mündlich vor einem Notar 
testieren. Der Notar hat sich davon zu überzeugen, dass die Erklärung des letzten 
Willens frei und überlegt erfolgt. Die Erklärung des letzten Willens und das 
Ergebnis der Erhebungen sind in einem Protokoll festzuhalten. 

III. Form der letztwilligen Verfügung III. Form der letztwilligen Verfügung 

Arten Arten 

§ 577. Eine letztwillige Verfügung kann nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen außergerichtlich oder gerichtlich, schriftlich oder mündlich und 
schriftlich mit oder ohne Zeugen errichtet werden. 

§ 577. Eine letztwillige Verfügung kann nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen privat oder notariell, mündlich mit Zeugen oder schriftlich mit oder 
ohne Zeugen errichtet werden. 

Gerichtliche Verfügung  

§ 581. (1) Eine letztwillige Verfügung kann auch vor Gericht schriftlich oder 
mündlich errichtet werden. 

 

(2) Die schriftliche Verfügung muss der Verfügende eigenhändig 
unterschreiben und dem Gericht persönlich übergeben. Das Gericht hat ihn 
darüber zu belehren, dass die Verfügung eigenhändig unterschrieben sein muss, 
die Verfügung gerichtlich zu versiegeln und auf dem Umschlag anzumerken, 
wessen letzter Wille darin enthalten ist. Über die Amtshandlung ist ein Protokoll 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
aufzunehmen. Die letztwillige Verfügung ist gegen Ausstellung einer 
Empfangsbestätigung gerichtlich zu hinterlegen. 

(3) Will der letztwillig Verfügende seinen letzten Willen mündlich erklären, so 
ist über die Erklärung ein Protokoll aufzunehmen und dieses versiegelt zu 
hinterlegen. 

 

§ 582. (1) Das Gericht, das die schriftliche oder mündliche Erklärung des 
letzten Willens aufnimmt, muss zumindest aus zwei Gerichtsbediensteten bestehen, 
wobei eine Person an diesem Gericht als Richter tätig sein muss. Der zweite 
Gerichtsbedienstete kann durch zwei andere Zeugen ersetzt werden. 

 

(2) Im Notfall kann sich das Gericht zu der Person begeben, die eine 
letztwillige Verfügung errichten will, und seinen letzten Willen zu Protokoll 
nehmen. 

 

§ 589. Die Bestimmungen über die Fähigkeit und Unbefangenheit der Zeugen 
sind auch auf die Gerichtsbediensteten und Notare anzuwenden, die den letzten 
Willen aufnehmen. 

§ 589. Die Bestimmungen über die Fähigkeit und Unbefangenheit der Zeugen 
sind auch auf Notare anzuwenden, die den letzten Willen aufnehmen. 

§ 723. Hat der Verstorbene eine spätere letztwillige Verfügung zerstört, eine 
frühere Verfügung aber unversehrt gelassen, so tritt im Zweifel diese frühere 
Anordnung wieder in Kraft. Eine frühere mündliche Verfügung, ausgenommen die 
mündliche gerichtliche oder mündliche notarielle Verfügung, lebt dadurch aber 
nicht wieder auf. 

§ 723. Hat der Verstorbene eine spätere letztwillige Verfügung zerstört, eine 
frühere Verfügung aber unversehrt gelassen, so tritt im Zweifel diese frühere 
Anordnung wieder in Kraft. Eine frühere mündliche Verfügung, ausgenommen die 
mündliche notarielle Verfügung, lebt dadurch aber nicht wieder auf. 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Februar 2013 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Februar 2013 

§ 1503. (1) bis (26) … § 1503. (1) bis (26) … 

(27) § 246 Abs. 1 Z 6 und § 275 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2025, BGBl. I Nr. 25/2025, treten mit 1. Juli 2025 in Kraft 
und sind auf alle ab diesem Zeitpunkt neu zu bestellenden und auf alle bereits 
eingerichteten gerichtlichen Erwachsenenvertretungen anzuwenden. § 274 Abs. 5 
tritt mit Ablauf des 30. Juni 2025 außer Kraft. § 275 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2025, BGBl. I Nr. 25/2025, tritt mit Ablauf des 
30. Juni 2028 außer Kraft; § 274 Abs. 5 und § 275 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 33/2024 treten mit 1. Juli 2028 wieder in Kraft. 

(27) § 246 Abs. 1 Z 6 und § 275 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2025, BGBl. I Nr. 25/2025, treten mit 1. Juli 2025 in Kraft 
und sind auf alle ab diesem Zeitpunkt neu zu bestellenden und auf alle bereits 
eingerichteten gerichtlichen Erwachsenenvertretungen anzuwenden. § 274 Abs. 5 
tritt mit Ablauf des 30. Juni 2025 außer Kraft. § 275 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2025, BGBl. I Nr. 25/2025, tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2028 außer Kraft; § 274 Abs. 5 und § 275 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 33/2024 treten mit 1. Jänner 2029 wieder in Kraft. 

(29) bis (30) … (29) bis (30) … 

 (31) Die §§ 569, 577, 589 und 723 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 
2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, treten mit 1. August 2026 in Kraft; § 581 samt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Überschrift und § 582 treten mit Ablauf des 31. Juli 2026 außer Kraft. Die 
Gültigkeit der vor dem 1. August 2026 nach diesen Bestimmungen errichteten und 
bei Gericht hinterlegten letztwilligen Anordnungen bleibt von den Änderungen 
unberührt. 

Artikel 13 

Änderung der Exekutionsordnung 

Erster Teil Erster Teil 

Exekution Exekution 

Erster Abschnitt Erster Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

Fünfter Titel Fünfter Titel 

Verfahrensbestimmungen – Anträge Verfahrensbestimmungen – Anträge 

Barauslagen Barauslagen 

§ 74a. … § 74a. … 

 Barauslagen des Kinder- und Jugendhilfeträgers 

 § 74b. (1) Vertritt ein Kinder- und Jugendhilfeträger einen Minderjährigen 
als betreibenden Gläubiger in einem Exekutionsverfahren zur Hereinbringung 
einer Unterhaltsforderung, so sind die dem Minderjährigen zu ersetzenden, durch 
die Führung der Exekution verursachten notwendigen Barauslagen mangels 
Nachweises höherer Kosten mit einem Pauschalbetrag zu bestimmen. 

 (2) Der Pauschalbetrag beträgt 

  1. bei Exekutionen bis zu einem Gesamtbetrag der vollstreck-
baren Forderung von 5 000 Euro ………………...100 Euro, 

  2. darüberhinaus zuzüglich pro angefangene 1 000 Euro 
…………………………………………………………..20 Euro, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 höchstens jedoch 500 Euro. Der Gesamtbetrag der vollstreckbaren Forderung ist 
durch Zusammenrechnung des Rückstandes und, sofern künftig fällig werdende 
Forderungen in Exekution gezogen werden, deren einfachen Jahresbetrages zu 
ermitteln. 

 (3) Sind an ein und demselben gerichtlichen Verfahren mehrere 
Minderjährige beteiligt, so gebührt der Pauschalbetrag (Abs. 2) jedem von ihnen. 

 (4) Bei Exekutionen von Vereinbarungen nach § 42 des Bundes-Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes 2013 (B-KJHG), BGBl. I Nr. 69/2013, gerichtlichen 
Entscheidungen nach § 43 B-KJHG und Rechtsansprüchen, die auf den Kinder- 
und Jugendhilfeträger übergegangen sind, und damit zusammenhängenden 
Rechtsstreitigkeiten gelten für den Ersatz der Kosten des Kinder- und 
Jugendhilfeträgers – sofern ihm ein Kostenersatzanspruch zusteht – die 
Pauschalbeträge nach Abs. 2 und 3. 

Sechster Teil Sechster Teil 

Vollzugsgebühr und Vergütung der Gerichtsvollzieher Vollzugsgebühr und Vergütung der Gerichtsvollzieher 

Dritter Abschnitt Dritter Abschnitt 

Fahrtkosten des Gerichtsvollziehers Fahrtkosten des Gerichtsvollziehers 

Höhe Höhe 

§ 474. (1) Der Fahrtkostenersatz beträgt, wenn das Vollzugsgebiet zum 
überwiegenden Teil 

§ 474. (1) Der Fahrtkostenersatz beträgt, wenn das Vollzugsgebiet zum 
überwiegenden Teil 

 1. in einem mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erschlossenen 
städtischen Kerngebiet liegt  .................................  ..................  1,21 Euro, 

 1. in einem mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erschlossenen 
städtischen Kerngebiet liegt  .................................  .................  1,44 Euro, 

 2. in einem verbauten städtischen oder in einem 
Agglomerationsgebiet liegt, in dem ein Vollzug mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln nicht möglich ist,  ..  ................... 1,80 Euro, 

 2. in einem verbauten städtischen oder in einem 
Agglomerationsgebiet liegt, in dem ein Vollzug mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln nicht möglich ist,  ...  ................... 2,09 Euro, 

 3. in einem durchschnittlich bis dichter verbauten ländlichen 
Gebiet liegt  ..........................................................  ................... 2,65 Euro, 

 3. in einem durchschnittlich bis dichter verbauten ländlichen 
Gebiet liegt  ...........................................................  ................... 3,05 Euro, 

 4. a) in einem dünn und verstreut besiedelten ländlichen Gebiet 
liegt  .................................................................  ............. 3,55 Euro und 

 4. a) in einem dünn und verstreut besiedelten ländlichen Gebiet 
liegt  ..................................................................  ............. 4,08 Euro und 

 b) in einem sehr dünn und verstreut besiedelten sowie weit  b) in einem sehr dünn und verstreut besiedelten sowie weit 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ausgedehnten ländlichen Gebiet liegt  ..............  ..................  4,32 Euro. ausgedehnten ländlichen Gebiet liegt  ..............  ..................  4,85 Euro. 

(2) ... (2) ... 

Siebenter Teil Siebenter Teil 

Inkrafttreten, Schluss- und Übergangsbestimmungen Inkrafttreten, Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zur Gerichtsvollzieher-
Vergütungs-Novelle 2023 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zur Gerichtsvollzieher-
Vergütungs-Novelle 2023 

§ 505. (1) bis (4) … § 505. (1) bis (4) … 

 Inkrafttretens- und Übergangsbestimmung zum 
Budgetbegleitgesetz 2027-2028 

 § 506. In der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I 
Nr. xxx/2026, treten in Kraft: 

  1. § 74b samt Überschrift mit 1. Oktober 2026; die Bestimmung ist auf Fälle 
anzuwenden, in denen der Exekutionsantrag nach dem 30. September 
2026 gestellt wird; 

  2. § 474 Abs. 1 mit dem der Kundmachung folgenden Tag. 

Artikel 14 

Änderung des Gerichtsgebührengesetzes 

ARTIKEL I ARTIKEL I 

A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

I. Gegenstand der Gebühr und Entstehung der Gebührenpflicht I. Gegenstand der Gebühr und Entstehung der Gebührenpflicht 

Entstehung der Gebührenpflicht Entstehung der Gebührenpflicht 

§ 2. ... § 2. ... 

 1. hinsichtlich der Pauschalgebühren  1. hinsichtlich der Pauschalgebühren 

 a) für das zivilgerichtliche Verfahren erster Instanz mit der Überreichung 
der Klage, in den in den Anmerkungen 1 und 2 zur Tarifpost 1 
angeführten Verfahren mit der Überreichung des Antrags, bei 

 a) für das zivilgerichtliche Verfahren erster Instanz mit der Überreichung 
der Klage, in den in den Anmerkungen 1 und 2 zur Tarifpost 1 
angeführten Verfahren, außer im Fall der lit. d, mit der Überreichung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Protokollaranträgen mit dem Beginn der Niederschrift, für Vergleiche 
in allen Verfahren mit der Beurkundung durch das Entscheidungsorgan; 

des Antrags, bei Protokollaranträgen mit dem Beginn der Niederschrift, 
für Vergleiche in allen Verfahren mit der Beurkundung durch das 
Entscheidungsorgan; 

 b) …  b) … 

 c) für das zivilgerichtliche Verfahren zweiter und dritter Instanz sowie für 
die in der Anmerkung 1a zur Tarifpost 2 und in der Anmerkung 1a zur 
Tarifpost 3 angeführten Verfahren mit der Überreichung der 
Rechtsmittelschrift, für das sozialgerichtliche Verfahren (Tarifpost 1 
Z II) mit der Zustellung der Entscheidung jener Instanz, in der der 
Dolmetscher gemäß § 75 Abs. 4 ASGG beigezogen wurde, an den 
Versicherungsträger; 

 c) für das zivilgerichtliche Verfahren zweiter und dritter Instanz sowie für 
die in der Anmerkung 1a zur Tarifpost 2 und in der Anmerkung 1a zur 
Tarifpost 3 angeführten Verfahren, außer im Fall der lit. d, mit der 
Überreichung der Rechtsmittelschrift, für das sozialgerichtliche 
Verfahren (Tarifpost 1 Z II) mit der Zustellung der Entscheidung jener 
Instanz, in der der Dolmetscher gemäß § 75 Abs. 4 ASGG beigezogen 
wurde, an den Versicherungsträger; wird eine Berufung nach 
mündlicher Verkündung des Urteils angemeldet, so entsteht ein Viertel 
der Pauschalgebühr für das zivilgerichtliche Verfahren zweiter Instanz 
bereits mit der Anmeldung der Berufung. Dieser Betrag ist aber nur 
dann zu entrichten, wenn die Berufung nicht erhoben wird, und wird 
mit Verstreichen der vierwöchigen Berufungsfrist ab Zustellung des 
vollschriftlichen Urteils fällig; 

  d) für Verfahren über die Erlassung einstweiliger Verfügungen nach den 
§§ 382b, 382c und 382d EO, sobald die Entscheidung der jeweiligen 
Instanz rechtskräftig ist; 

 e) bis k) ...  e) bis k) ... 

 2. bis 9. ...  2. bis 9. ... 

IV. Zahlungspflicht IV. Zahlungspflicht 

§ 7. (1) ... § 7. (1) ... 

 1. …  1. … 

   1a. für die Gebühr nach Tarifpost 1 Anmerkung 9 dritter Satz der Gegner der 
gefährdeten Partei, wenn die einstweilige Verfügung erlassen wurde; 
wenn keine einstweilige Verfügung erlassen wurde, entfällt eine 
Gebührenpflicht; für die Gebühren nach Tarifpost 2 Anmerkung 6 dritter 
Satz und Tarifpost 3 Anmerkung 6 dritter Satz die Rechtsmittel erhebende 
Partei, wenn ihr Rechtsmittel oder zumindest eines ihrer Rechtsmittel auch 
nur zum Teil erfolglos geblieben sind; ist sie hingegen mit ihrem Begehren 
zur Gänze durchgedrungen, entfällt eine Gebührenpflicht; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1a. bei sonstigen Rechtsmittelverfahren (Anmerkung 1a zur Tarifpost 2 und 
Tarifpost 3, Tarifpost 5 Z II und III, Tarifpost 6 Z II und III, Tarifpost 12a, 
Tarifpost 13 lit. d und Tarifpost 13a) der Rechtsmittelwerber; 

 1b. bei sonstigen Rechtsmittelverfahren (Anmerkung 1a zur Tarifpost 2 und 
Tarifpost 3, Tarifpost 5 Z II und III, Tarifpost 6 Z II und III, Tarifpost 12a, 
Tarifpost 13 lit. d und Tarifpost 13a) der Rechtsmittelwerber; 

 2. bis 6. ...  2. bis 6. ... 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

B. BESONDERE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE GEBÜHREN IM 
ZIVILPROZESS UND IM EXEKUTIONSVERFAHREN 

B. BESONDERE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE GEBÜHREN IM 
ZIVILPROZESS UND IM EXEKUTIONSVERFAHREN 

I. Bewertung des Streitgegenstandes I. Bewertung des Streitgegenstandes 

a) Im Zivilprozeß a) Im Zivilprozeß 

Bewertung einzelner Streitigkeiten Bewertung einzelner Streitigkeiten 

§ 16. (1) ... § 16. (1) ... 

(2) Bei den in § 49 Abs. 2 Z 2a und 2b JN angeführten Streitigkeiten aus dem 
Eheverhältnis bestimmt sich die Höhe der Pauschalgebühren 

(2) Bei den in § 49 Abs. 2 Z 2a bis 2d JN angeführten Streitigkeiten bestimmt 
sich die Höhe der Pauschalgebühren 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 

Wertänderungen Wertänderungen 

§ 18. (1) … § 18. (1) … 

(2) Hievon treten folgende Ausnahmen ein: (2) Hievon treten folgende Ausnahmen ein: 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 

  5. Im Fall der Vorschreibung eines Viertels der Pauschalgebühr bei 
Anmeldung einer Berufung, die nicht erhoben wird, bemisst sich die 
Pauschalgebühr nach dem Teil des Streitwerts, mit dem die die Berufung 
anmeldende Partei unterlegen ist. 

(3) ... (3) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

E. FEHLBETRÄGE UND HAFTUNG E. FEHLBETRÄGE UND HAFTUNG 

Neufestsetzung von Gebühren und Bemessungsgrundlagen Neufestsetzung von Gebühren und Bemessungsgrundlagen 

§ 31a. (1) Die Bundesministerin für Justiz hat durch Verordnung die in diesem 
Bundesgesetz und dessen Tarif angeführten festen Gebühren sowie die in § 26 
Abs. 4 und § 31 Abs. 1, Anmerkung 8 zur Tarifpost 7, Anmerkung 1a und 6 zur 
Tarifpost 9, Anmerkung 1a zur Tarifpost 10 und Anmerkung 3a zur Tarifpost 12 
angeführten Beträge neu festzusetzen, sobald und soweit sich der von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarte Verbraucherpreisindex 2000 oder 
der an seine Stelle tretende Index gegenüber der für März 2001 veröffentlichten 
und in der Folge gegenüber der der letzten Festsetzung zugrunde gelegten 
Indexzahl um mehr als 5 vH geändert hat. Die neuen Beträge sind aus den Beträgen 
dieses Bundesgesetzes und dessen Tarifs im Verhältnis der Veränderung der für 
März 2001 verlautbarten Indexzahl zu der für die Neufestsetzung maßgebenden 
endgültigen Indexzahl zu berechnen. Die so berechneten Beträge über 15 Euro sind 
auf volle Eurobeträge kaufmännisch zu runden. Beträge zwischen 5 und 15 Euro 
sind auf die nächsten vollen 10 Cent, Beträge unter 5 Euro auf den nächsten vollen 
Cent jeweils kaufmännisch zu runden. Die neuen Beträge gelten ab dem der 
Veröffentlichung der endgültigen Indexzahl durch die Bundesanstalt Statistik 
Österreich drittfolgenden Monatsersten. 

§ 31a. (1) Die Bundesministerin für Justiz hat durch Verordnung die in diesem 
Bundesgesetz und dessen Tarif angeführten festen Gebühren, Mindest- und 
Höchstgebühren sowie die in § 26 Abs. 4 und § 31 Abs. 1, Anmerkung 8 zur 
Tarifpost 7, Anmerkung 1a und 6 zur Tarifpost 9, Anmerkung 1a zur Tarifpost 10 
und Anmerkung 3a zur Tarifpost 12 angeführten Beträge neu festzusetzen, sobald 
und soweit sich der von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarte 
Verbraucherpreisindex 2000 oder der an seine Stelle tretende Index gegenüber der 
für März 2001 veröffentlichten und in der Folge gegenüber der der letzten 
Festsetzung zugrunde gelegten Indexzahl um mehr als 5 vH geändert hat. Die 
neuen Beträge sind aus den Beträgen dieses Bundesgesetzes und dessen Tarifs im 
Verhältnis der Veränderung der für März 2001 verlautbarten Indexzahl zu der für 
die Neufestsetzung maßgebenden endgültigen Indexzahl zu berechnen. Die so 
berechneten Beträge über 15 Euro sind auf volle Eurobeträge kaufmännisch zu 
runden. Beträge zwischen 5 und 15 Euro sind auf die nächsten vollen 10 Cent, 
Beträge unter 5 Euro auf den nächsten vollen Cent jeweils kaufmännisch zu 
runden. Die neuen Beträge gelten ab dem der Veröffentlichung der endgültigen 
Indexzahl durch die Bundesanstalt Statistik Österreich drittfolgenden 
Monatsersten. 

(2) ... (2) ... 
 

(3) Wenn die Pauschalgebühr unter Zugrundelegung eines höheren 
Streitwerts oder einer geänderten Bemessungsgrundlage neu berechnet wird, und 
die Gebühr zwischen der ersten Entrichtung auf Basis der ursprünglichen 
Bemessungsgrundlage und dem Zeitpunkt der Neuberechnung aufgrund des Abs. 1 
erhöht wurde, so ist bei der Ermittlung der Ergänzungsgebühr anstelle der 
tatsächlich entrichteten Pauschalgebühr jener Gebührenbetrag einzurechnen, der 
dem entrichteten Betrag nach der Erhöhung entsprechen würde. 
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F. EINBRINGUNG F. EINBRINGUNG 

Tarif Tarif 

I. Zivilprozesse I. Zivilprozesse 

Tarifpost 1 Tarifpost 1 

Anmerkungen Anmerkungen 

1. ... 1. ... 

2. Die Pauschalgebühr nach Tarifpost 1 ist auch für prätorische Vergleiche 
(§ 433 ZPO), Mediationsvergleiche und Vergleiche nach dem Alternative-
Streitbeilegung-Gesetz (§ 433a ZPO) sowie für Verfahren zur Erlassung 
einstweiliger Verfügungen und Europäischer Beschlüsse zur vorläufigen 
Kontenpfändung außerhalb eines Zivilprozesses zu entrichten; in diesen Fällen 
ermäßigt sich die Pauschalgebühr nach Tarifpost 1 auf die Hälfte. Für Verfahren 
zur Erlassung einstweiliger Verfügungen nach den §§ 382b, 382c und 382d EO 
fallen keine Gebühren nach Tarifpost 1 an. 

2. Die Pauschalgebühr nach Tarifpost 1 ist auch für prätorische Vergleiche 
(§ 433 ZPO), Mediationsvergleiche und Vergleiche nach dem Alternative-
Streitbeilegung-Gesetz (§ 433a ZPO) sowie für Verfahren zur Erlassung 
einstweiliger Verfügungen und Europäischer Beschlüsse zur vorläufigen 
Kontenpfändung außerhalb eines Zivilprozesses zu entrichten; in diesen Fällen 
ermäßigt sich die Pauschalgebühr nach Tarifpost 1 auf die Hälfte. 

2a. bis 4. ... 2a. bis 4. ... 

7. und 8. ... 7. und 8. ... 

9. Für Verfahren erster Instanz, die sich auf die in § 49 Abs. 2 Z 2a und 2b JN 
angeführten Streitigkeiten beziehen, betragen die Pauschalgebühren 410 Euro. Die 
Anmerkungen 1 bis 7 gelten auch für diese Verfahren. 

9. Für Verfahren erster Instanz, die sich auf die in § 49 Abs. 2 Z 2a bis 2d JN 
angeführten Streitigkeiten beziehen, betragen die Pauschalgebühren 410 Euro. Die 
Anmerkungen 1 bis 7 gelten auch für diese Verfahren. Für Verfahren zur 
Erlassung einstweiliger Verfügungen nach den §§ 382b, 382c und 382d EO 
außerhalb eines Zivilprozesses betragen abweichend von Anmerkung 2 die 
Pauschalgebühren 205 Euro. 

Tarifpost 2 Tarifpost 2 

Anmerkungen Anmerkungen 

1. ... 1. ... 

1a. Die Pauschalgebühr nach Tarifpost 2 ist auch für Verfahren zweiter 
Instanz über die Erlassung einstweiliger Verfügungen und Europäischer 

1a. Die Pauschalgebühr nach Tarifpost 2 ist auch für Verfahren zweiter 
Instanz über die Erlassung einstweiliger Verfügungen und Europäischer 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beschlüsse zur vorläufigen Kontenpfändung in einem und außerhalb eines 
Zivilprozesses zu entrichten; in diesen Fällen ermäßigt sich die Pauschalgebühr 
nach Tarifpost 2 auf die Hälfte. Für Verfahren zur Erlassung einstweiliger 
Verfügungen nach den §§ 382b, 382c und 382d EO fallen keine Gebühren nach 
Tarifpost 2 an. 

Beschlüsse zur vorläufigen Kontenpfändung in einem und außerhalb eines 
Zivilprozesses zu entrichten; in diesen Fällen ermäßigt sich die Pauschalgebühr 
nach Tarifpost 2 auf die Hälfte. 

5. ... 5. ... 

6. Für Verfahren zweiter Instanz, die sich auf die in § 49 Abs. 2 Z 2a und 2b 
JN angeführten Streitigkeiten beziehen, betragen die Pauschalgebühren 449 Euro. 
Die Anmerkungen 1 bis 4 gelten auch für diese Verfahren. 

6. Für Verfahren zweiter Instanz, die sich auf die in § 49 Abs. 2 Z 2a bis 2d 
JN angeführten Streitigkeiten beziehen, betragen die Pauschalgebühren 449 Euro. 
Die Anmerkungen 1 und 1a gelten auch für diese Verfahren. Für Verfahren zweiter 
Instanz über die Erlassung einstweiliger Verfügungen nach den §§ 382b, 382c und 
382d EO betragen abweichend von Anmerkung 1a die Pauschalgebühren 
224 Euro. 

Tarifpost 3 Tarifpost 3 

Anmerkungen Anmerkungen 

1. ... 1. ... 

1a. Die Pauschalgebühr nach Tarifpost 3 lit. a ist auch für Verfahren dritter 
Instanz über die Erlassung einstweiliger Verfügungen und Europäischer 
Beschlüsse zur vorläufigen Kontenpfändung in einem und außerhalb eines 
Zivilprozesses zu entrichten; in diesen Fällen ermäßigt sich die Pauschalgebühr 
nach Tarifpost 3 lit. a auf die Hälfte. Für Verfahren zur Erlassung einstweiliger 
Verfügungen nach den §§ 382b, 382c und 382d EO fallen keine Gebühren nach 
Tarifpost 3 lit. a an. 

1a. Die Pauschalgebühr nach Tarifpost 3 lit. a ist auch für Verfahren dritter 
Instanz über die Erlassung einstweiliger Verfügungen und Europäischer 
Beschlüsse zur vorläufigen Kontenpfändung in einem und außerhalb eines 
Zivilprozesses zu entrichten; in diesen Fällen ermäßigt sich die Pauschalgebühr 
nach Tarifpost 3 lit. a auf die Hälfte. 

6. Für Verfahren dritter Instanz, die sich auf die in § 49 Abs. 2 Z 2a und 2b 
JN angeführten Streitigkeiten beziehen, betragen die Pauschalgebühren 671 Euro . 
Die Anmerkung 1 gilt auch für diese Verfahren. 

6. Für Verfahren dritter Instanz, die sich auf die in § 49 Abs. 2 Z 2a bis 2d JN 
angeführten Streitigkeiten beziehen, betragen die Pauschalgebühren 671 Euro. Die 
Anmerkungen 1 und 1a gelten auch für diese Verfahren. Für Verfahren dritter 
Instanz über die Erlassung einstweiliger Verfügungen nach den §§ 382b, 382c und 
382d EO betragen abweichend von Anmerkung 1a die Pauschalgebühren 
335 Euro. 

Tarifpost Gegenstand 
Maßstab für die 
Gebührenbemessung 

Höhe der 
Gebühren 

9 C. Grundbuchsachen 
  

 
a) bis d) … 

 
 

Tarifpost Gegenstand 
Maßstab für die 
Gebührenbemessung 

Höhe der 
Gebühren 

9 C. Grundbuchsachen 
  

 
a) bis d) … 
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e) Abfragen nach §§ 6 und 
7 GUG 

 

 
  1. bis 16...   
  17. Abfragen nach Z 1, 

2, 5, 6, 10, 11 und 12 
von Körperschaften 
öffentlichen Rechts 

je abgefragter EZ, TZ, 
KG, Liegenschafts-
gruppe, Person oder je 
abgefragtem Blatt 2,18 Euro 

 

 
e) Abfragen nach §§ 6 und 

7 GUG 

 

 
  1. bis 16...   
  17. Abfragen nach Z 1, 

2, 5, 6, 10, 11 und 12 
von Körperschaften 
öffentlichen Rechts 
und der 
Österreichischen 
Nationalbank 

je abgefragter EZ, TZ, 
KG, Liegenschafts-
gruppe, Person oder je 
abgefragtem Blatt 

2,18 Euro 
 

Zu a: Zu a: 

1. bis 4. … 1. bis 4. … 

 4a. Eine Mitteilung oder eine Anregung, auf die das Grundbuchsgericht von 
Amts wegen tätig wird, löst keine Eingabengebühr aus. 

Zu b: Zu b: 

5. Die Gebühren für bücherliche Eintragungen sind auch dann zu entrichten, 
wenn die Eintragungen im Wege der Grundbuchsberichtigung auf Ansuchen 
vorgenommen werden. 

5. Die Gebühren für bücherliche Eintragungen sind auch dann zu entrichten, 
wenn die Eintragungen im Wege der Grundbuchsberichtigung auf Ansuchen 
vorgenommen werden. Das gilt nicht für Eintragungen, die vorgenommen werden, 
um eine vorangegangene Löschung zu berichtigen, die ausschließlich auf einem 
Gerichtsfehler beruht. 

6. bis 12. … 6. bis 12. … 

Zu d und e: Zu d und e: 

13. bis 15. … 13. bis 15. … 

16. Bei unmittelbaren elektronischen Abfragen entfällt die Gebühr nach 
Tarifpost 9 lit. e Z 16. 

16. Bei unmittelbaren elektronischen Abfragen über JustizOnline entfällt die 
Gebühr nach Tarifpost 9 lit. e Z 16. 

 17. Wenn Eigentümer Einlagezahlen unmittelbar elektronisch über 
JustizOnline abfragen, bei denen sie selbst im B-Blatt aufscheinen, entfällt die 
Gebühr nach Tarifpost 9 lit. e Z 1. Bei Miteigentum an der Liegenschaft setzt dies 
voraus, dass die Abfrage auf den eigenen Eigentümernamen eingeschränkt wird. 

Tarif
post 

Gegenstand 
Maßstab für die 
Gebührenbemes
sung 

Höhe der 
Gebühren 

Tarif
post 

Gegenstand 
Maßstab für die 
Gebührenbemes
sung 

Höhe der 
Gebühren 
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11 E. Beglaubigungen und Beurkundungen   

 a) …   

 b) …   

 c) 1. Aufnahme von Urkunden 
über Rechtsgeschäfte, die 
einer gerichtlichen 
Beurkundung bedürfen, 

die im 
Notariatstarif-
gesetz für die 
gleichen 
Amtshandlunge
n vorgesehenen 
Gebühren 

 

  2. Aufnahme von Testamenten, die im 
Notariatstarif-
gesetz für die 
gleichen 
Amtshandlunge
n vorgesehenen 
Gebühren 

 

 

11 E. Beglaubigungen und Beurkundungen   

 a) …   

 b) …   

 c) 1. Aufnahme von Urkunden 
über Rechtsgeschäfte, die 
einer gerichtlichen 
Beurkundung bedürfen, 

die im 
Notariatstarif-
gesetz für die 
gleichen 
Amtshandlunge
n vorgesehenen 
Gebühren 

 

     
 

ARTIKEL VI ARTIKEL VI 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen, Aufhebungen Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen, Aufhebungen 

 1. bis 84. ...  1. bis 84. ... 

  85. Für das Inkrafttreten der Bestimmungen in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, gilt Folgendes: 

  a) § 2 Z 1 lit. a, c und d, § 7, § 18 Abs. 2, die Tarifpost 1 Anmerkungen 2 
und 9, die Tarifpost 2 Anmerkungen 1a und 6 sowie die Tarifpost 3 
Anmerkungen 1a und 6 treten mit 1. Oktober 2026 in Kraft und sind auf 
Fälle anzuwenden, in denen die Gebührenpflicht nach dem 
30. September 2026 entsteht; 

  b) § 16 Abs. 2, § 25 Abs. 4, § 31a Abs. 1 und 3, die Tarifpost 9 lit. e Z 17 
sowie die Tarifpost 9 Anmerkungen 4a und 16 und die Tarifpost 15 
Anmerkung 5 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung des 
genannten Bundesgesetzes in Kraft; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  c) die Tarifpost 9 Anmerkung 5 tritt mit 1. August 2026 in Kraft und ist 
auf Eintragungen anzuwenden, die nach dem 31. Juli 2026 
vorgenommen werden; 

   d) die Tarifpost 9 Anmerkung 17 tritt mit 1. Oktober 2026 in Kraft und ist 
auf Abfragen anzuwenden, die nach dem 30. September 2026 
vorgenommen werden; 

 e) die Tarifpost 11 lit. c Z 2 tritt mit 1. August 2026 außer Kraft; 

 f) § 31a ist auf die neu geregelten oder geänderten Gebührentatbestände 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass Ausgangsgrundlage für die 
Neufestsetzung jeweils die für März 2026 veröffentlichte endgültige 
Indexzahl des von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten 
Verbraucherpreisindex ist. 

Artikel 15 

Änderung des Gerichtlichen Einbringungsgesetzes 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Anwendungsbereich Anwendungsbereich 

Kostentragung Kostentragung 

§ 2. (1) Die im § 1 Abs. 1 Z 5 lit. a bis f und lit. h genannten Kosten sind, 
sofern hiefür kein Kostenvorschuß (§ 3) erlegt wurde oder keine andere Regelung 
getroffen ist, aus Amtsgeldern zu berichtigen; diese und die im § 1 Abs. 1 Z 5 lit. g 
genannten Kosten sind dem Bund von der Partei zu ersetzen, die nach den 
bestehenden Vorschriften hiezu verpflichtet ist. Hiebei ist, wenn über die 
Kostenersatzpflicht der Parteien schon rechtskräftig entschieden worden ist, von 
dieser Entscheidung auszugehen. Mangels einer Vorschrift oder Entscheidung sind 
diese Beträge von denjenigen Beteiligten zu ersetzen, die sie veranlaßt haben oder 
in deren Interesse die Amtshandlung vorgenommen wurde. Mehrere Personen, die 
zum Ersatz desselben Betrages verpflichtet sind, haften zur ungeteilten Hand. 

§ 2. (1) Die im § 1 Abs. 1 Z 5 lit. a bis f und lit. h genannten Kosten sind, 
sofern hiefür kein Kostenvorschuß (§ 3) erlegt wurde oder keine andere Regelung 
getroffen ist, aus Amtsgeldern zu berichtigen; diese und die im § 1 Abs. 1 Z 5 lit. g 
genannten Kosten sind dem Bund von der Partei zu ersetzen, die nach den 
bestehenden Vorschriften hiezu verpflichtet ist. Hiebei ist, wenn über die 
Kostenersatzpflicht der Parteien schon rechtskräftig entschieden worden ist, von 
dieser Entscheidung auszugehen. Mangels einer Vorschrift oder Entscheidung sind 
diese Beträge von denjenigen Beteiligten zu ersetzen, die sie veranlaßt haben oder 
in deren Interesse die Amtshandlung vorgenommen wurde. Minderjährige Kinder 
können in außerstreitigen Verfahren in Kindschaftsangelegenheiten nicht zum 
Ersatz herangezogen werden. Mehrere Personen, die zum Ersatz desselben 
Betrages verpflichtet sind, haften zur ungeteilten Hand. 

§ 9. (1) bis (3) … § 9. (1) bis (3) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) Über Anträge nach Abs. 1 bis 3 entscheidet der Präsident des 
Oberlandesgerichts Wien im Justizverwaltungsverfahren durch Bescheid; er kann 
den Leiter oder andere Bedienstete der Einbringungsstelle ermächtigen, diese 
Angelegenheiten in seinem Namen zu erledigen und zu unterfertigen. Bei Beträgen 
über 30 000 Euro bedarf die Gewährung einer Stundung oder eines Nachlasses der 
Zustimmung des Bundesministeriums für Justiz. Über Anträge auf Stundung und 
Nachlass von Beträgen aus Grundverfahren beim Bundesministerium für Justiz 
entscheidet die Bundesministerin für Justiz. Auf das Verfahren in Stundungs- und 
Nachlassangelegenheiten sind § 6b, § 7 Abs. 3 bis 7 sinngemäß anzuwenden. 

(4) Über Anträge nach Abs. 1 bis 3 entscheidet der Präsident des 
Oberlandesgerichts Wien im Justizverwaltungsverfahren durch Bescheid; er kann 
den Leiter oder andere Bedienstete der Einbringungsstelle ermächtigen, diese 
Angelegenheiten in seinem Namen zu erledigen und zu unterfertigen. Bei Beträgen 
über 50 000 Euro bedarf die Gewährung einer Stundung oder eines Nachlasses der 
Zustimmung des Bundesministeriums für Justiz. Über Anträge auf Stundung und 
Nachlass von Beträgen aus Grundverfahren beim Bundesministerium für Justiz 
entscheidet die Bundesministerin für Justiz. Auf das Verfahren in Stundungs- und 
Nachlassangelegenheiten sind § 6b, § 7 Abs. 3 bis 7 sinngemäß anzuwenden. 

(5) … (5) … 

§ 19a. (1) bis (20) ... § 19a. (1) bis (20) ... 
 

(21) § 2 Abs. 1 und § 9 Abs. 4 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-
2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, treten mit 1. Oktober 2026 in Kraft. § 2 Abs. 1 ist auf 
Fälle anzuwenden, in denen der Kostenersatzanspruch des Bundes nach dem 
30. September 2026 entsteht. § 9 Abs. 4 ist auf Anträge um Stundung oder Nachlass 
anzuwenden, die nach dem 30. September 2026 bei der Präsidentin des 
Oberlandesgerichts Wien eingebracht werden. 

Artikel 16 

Änderung des Justizbetreuungsagentur-Gesetzes 

7. Abschnitt 7. Abschnitt 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 30. (1) bis (4) … § 30. (1) bis (4) … 

(5) § 2 Abs. 5b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 157/2024 tritt 
mit 1. Jänner 2025 in Kraft. § 2 Abs. 5b tritt, soweit dieser den Abschluss von 
Verträgen über die Bereitstellung von juristischen Mitarbeitern und Personen zur 
administrativen Unterstützung für den Rechtsschutzbeauftragten nach § 47a StPO 
betrifft, mit Ablauf des 31. Dezember 2026 außer Kraft. 

(5) § 2 Abs. 5b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 157/2024 tritt 
mit 1. Jänner 2025 in Kraft. 
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Artikel 17 

Änderung des Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Hypothekar- und Immobilienkreditverträge Hypothekar- und Immobilienkreditverträge 

Vorzeitige Rückzahlung Vorzeitige Rückzahlung 

§ 20. (1) und (2) ... § 20. (1) und (2) ... 

(3) Die Entschädigung darf die Zinsen, die der Verbraucher bis zum Ende der 
Laufzeit des Kreditvertrags für den betreffenden Kreditbetrag hätte zahlen müssen, 
nicht übersteigen. Sie darf überdies höchstens 

(3) Die Entschädigung darf die Zinsen, die der Verbraucher bis zum Ende der 
Laufzeit des Kreditvertrags für den betreffenden Kreditbetrag hätte zahlen müssen, 
nicht übersteigen. Sie darf überdies höchstens 

 1. 0,5% des vorzeitig zurückgezahlten Kreditbetrags, wenn der Zeitraum 
zwischen der vorzeitigen Rückzahlung und dem vereinbarten Ablauf des 
Kreditvertrags ein Jahr nicht überschreitet, und 

 1. 0,5% des vorzeitig zurückgezahlten Kreditbetrags, wenn der Zeitraum 
zwischen der vorzeitigen Rückzahlung und dem vereinbarten Ablauf des 
Kreditvertrags ein Jahr nicht überschreitet, und 

 2. 1% in allen anderen Fällen  2. 3% in allen anderen Fällen 

betragen. betragen. 

(4) bis (6) ... (4) bis (6) ... 

6. Abschnitt 6. Abschnitt 

Ergänzende Bestimmungen Ergänzende Bestimmungen 

Inkrafttretens- und Übergangsbestimmung Inkrafttretens- und Übergangsbestimmung 

§ 31. (1) bis (8) ... § 31. (1) bis (8) ... 

 (9) § 20 Abs. 3 Z 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, 
BGBl. I Nr. xxx/2026, tritt mit 1. Jänner 2027 in Kraft und ist auf Kreditverträge 
und Kreditierungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2026 geschlossen 
beziehungsweise gewährt werden. 
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Artikel 18 

Änderung des Unterhaltsvorschußgesetzes 1985 

§ 31. (1) Soweit der Unterhaltsschuldner keine schuldbefreienden Zahlungen 
leistet, hat der Präsident des Oberlandesgerichts die Forderung zwangsweise 
hereinzubringen. 

§ 31. (1) Soweit der Unterhaltsschuldner keine schuldbefreienden Zahlungen 
leistet, hat der Präsident des Oberlandesgerichts die Forderung zwangsweise 
hereinzubringen. Er kann die Einbringungsstelle um die Hereinbringung der 
Forderung ersuchen. 

§ 32. (1) … § 32. (1) … 

(2) Für den Präsidenten des Oberlandesgerichts gelten – soweit ihm ein 
Kostenersatzanspruch zusteht – die Regelungen nach dem Bundesgesetz vom 
22. Mai 1969, BGBl. Nr. 190, über die Bestimmung der Kosten, die einem durch 
die Bezirksverwaltungsbehörde vertretenen Minderjährigen in gerichtlichen 
Verfahren zu ersetzen sind, einschließlich dessen § 1 Abs. 3 sinngemäß. 

(2) Für den Präsidenten des Oberlandesgerichts gilt – soweit ihm ein 
Kostenersatzanspruch zusteht – § 74b EO entsprechend. 

§ 33. (1) Beeinträchtigt die Durchsetzung des Anspruchs des Bundes an den 
Unterhaltsschuldner dessen wirtschaftliche Fähigkeit, die Unterhaltsbeiträge an 
den Bund oder künftig unmittelbar an das Kind zu leisten, so kann mit dem 
Unterhaltsschuldner die Erfüllung seiner Zahlungspflicht in Teilbeträgen unter 
Vorbehalt des Rechtes vereinbart werden, im Fall des Ausbleibens einer 
Teilzahlung die sofortige Entrichtung aller noch aushaftenden Teilzahlungen zu 
fordern (Terminsverlust). Reicht dies nicht aus, so kann die Erfüllung der auf den 
Bund übergegangenen Unterhaltsforderungen längstens bis zu acht Jahren 
gestundet werden. Als letztes Mittel der Abhilfe kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend sowie mit Zustimmung des 
Bundesministers für Finanzen auf die Forderung ganz oder teilweise verzichtet 
werden. 

§ 33. (1) Beeinträchtigt die Durchsetzung des Anspruchs des Bundes an den 
Unterhaltsschuldner dessen wirtschaftliche Fähigkeit, die Unterhalts- bzw. 
Rückersatzbeiträge an den Bund oder künftig unmittelbar an das Kind zu leisten, 
so kann mit dem Unterhaltsschuldner die Erfüllung seiner Zahlungspflicht in 
Teilbeträgen unter Vorbehalt des Rechtes vereinbart werden, im Fall des 
Ausbleibens einer Teilzahlung die sofortige Entrichtung aller noch aushaftenden 
Teilzahlungen zu fordern (Terminsverlust). Reicht dies nicht aus, so kann die 
Erfüllung der auf den Bund übergegangenen Unterhaltsforderungen bzw. der 
Rückersatzforderungen des Bundes längstens bis zu acht Jahren gestundet werden. 
Als letztes Mittel der Abhilfe kann der Präsident des Oberlandesgerichts im 
Einvernehmen mit der für die Angelegenheiten des Familienlastenausgleichs 
zuständigen Bundesministerin sowie mit Zustimmung des Bundesministers für 
Finanzen auf die Forderung ganz oder teilweise verzichten. 

(2) … (2) … 

Vollziehung Vollziehung 

§ 36. (1) … § 36. (1) … 

(2) Mit der Vollziehung sind betraut: (2) Mit der Vollziehung sind betraut: 
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 1. des § 17 Abs. 1 und des § 33 der Bundesminister für Justiz im 
Zusammenwirken mit dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und 
Jugend und mit dem Bundesminister für Finanzen, 

 1. des § 17 Abs. 1 und des § 33 die Bundesministerin für Justiz im 
Zusammenwirken mit der für die Angelegenheiten des 
Familienlastenausgleichs zuständigen Bundesministerin und mit dem 
Bundesminister für Finanzen, 

 2. und 3. …  2. und 3. … 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

§ 37. (1) bis (13) ... § 37. (1) bis (13) ... 
 

(14) § 31 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I 
Nr. xxx/2026, tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 32 
Abs. 2, § 33 Abs. 1 und § 36 Abs. 2 Z 1 in der Fassung des genannten 
Bundesgesetzes treten mit 1. Oktober 2026 in Kraft. § 32 Abs. 2 ist auf Fälle 
anzuwenden, in denen der Exekutionsantrag nach dem 30. September 2026 gestellt 
wird. 

 
 

Artikel 19 

Änderung der Jurisdiktionsnorm 

Dritter Theil. Dritter Theil. 

Von der Gerichtsbarkeit in Geschäften außer Streitsachen. Von der Gerichtsbarkeit in Geschäften außer Streitsachen. 

Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften, und Aufnahme 
letztwilliger Anordnungen. 

Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften 

§. 121. §. 121. 

Die Beglaubigung von Unterschriften, die Vidimirung von Abschriften und die 
gerichtliche Aufnahme letztwilliger Anordnungen können von jedem 
Bezirksgerichte vorgenommen werden. 

Die Beglaubigung von Unterschriften und die Vidimirung von Abschriften können 
von jedem Bezirksgerichte vorgenommen werden. 
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Artikel 20 

Änderung der Notariatsordnung 

V. Hauptstück. V. Hauptstück. 

Besondere Vorschriften über die Amtsführung der Notare. Besondere Vorschriften über die Amtsführung der Notare. 

I. Abschnitt. I. Abschnitt. 

Aufnahme von Notariatsurkunden über Rechtserklärungen und 
Rechtsgeschäfte. 

Aufnahme von Notariatsurkunden über Rechtserklärungen und 
Rechtsgeschäfte. 

§ 67. (1) Wenn ein Notariatsact über einen Erbvertrag oder über eine andere 
letztwillige Anordnung aufgenommen wird, so müssen auch die besonderen 
Vorschriften des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, welche die Giltigkeit 
einer solchen Anordnung bedingen, beobachtet werden. Dieser Notariatsakt kann 
nicht in elektronischer Form errichtet werden. 

§ 67. (1) Wird ein Notariatsakt über einen Erbvertrag oder über eine andere 
letztwillige Anordnung aufgenommen, so sind auch die §§ 569, 587 bis 589 und 
591 ABGB zu beachten. Dieser Notariatsakt kann nicht in elektronischer Form 
errichtet werden. 

(2) ... (2) ... 

II. Abschnitt. II. Abschnitt. 

Aufnahme letztwilliger Anordnungen Aufnahme letztwilliger Anordnungen 

§ 70. Bei der Auf- und Entgegennahme letztwilliger Anordnungen sind die 
allgemeinen Vorschriften über die Amtsführung der Notare und die §§ 569, 581, 
582 und 587 bis 591 ABGB sowie die in den §§ 72 und 73 dieses Bundesgesetzes 
gebotenen Förmlichkeiten zu beachten. In elektronischer Form können letztwillige 
Anordnungen nicht wirksam errichtet werden. 

§ 70. Bei der Aufnahme letztwilliger Anordnungen sind die allgemeinen 
Vorschriften über die Amtsführung der Notare und die §§ 569, 587 bis 589 und 
591 ABGB sowie die in den §§ 72 und 73 dieses Bundesgesetzes gebotenen 
Förmlichkeiten zu beachten. In elektronischer Form können letztwillige 
Anordnungen nicht wirksam errichtet werden. 

§ 73. (1) und (2) ... § 73. (1) und (2) ... 

(3) Ist die letztwillige Anordnung schriftlich übergeben worden, so steht der 
Partei frei, zum Verschlusse des Umschlages, in welchem die letztwillige 
Anordnung eingeschlossen wird, ihr eigenes Siegel beizudrücken. Ist dieß 
geschehen, so ist davon im Protokolle Erwähnung zu thun. 

 

§ 74. (1) Eine gemäß §. 70 dem Notare schriftlich übergebene letztwillige 
Anordnung kann dem Uebergeber, jedoch nur auf sein persönliches Verlangen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
oder auf Verlangen desjenigen, welcher sich mit einer eigens zu diesem Behufe 
ausgestellten, amtlich beglaubigten Vollmacht ausweiset, zurückgestellt werden. 
Ueber die Zurückstellung ist ein Notariatsact aufzunehmen. 

(2) Durch eine solche Zurückstellung verliert die letztwillige Verfügung die 
Kraft einer gerichtlichen letztwilligen Anordnung. 

 

§ 75. (1) Die Vorschriften der §§. 70-73 finden auch dann Anwendung, wenn 
die Partei eine letztwillige Anordnung mit der Kraft einer gerichtlichen 
letztwilligen Anordnung widerrufen will. 

§ 75. (1) Die Vorschriften der §§. 70-73 finden auch dann Anwendung, wenn 
die Partei eine letztwillige Anordnung mit der Kraft einer notariellen letztwilligen 
Anordnung widerrufen will. 

(2) Ist die widerrufene letztwillige Anordnung vor dem Notare errichtet 
worden, so ist der Widerruf auf dem ursprünglich aufgenommenen Protokolle, und 
wenn der Widerruf eine dem Notare übergebene schriftliche letztwillige 
Anordnung betrifft, auf dieser selbst und nicht blos auf dem Umschlage 
anzumerken. 

(2) Ist die widerrufene letztwillige Anordnung vor dem Notare errichtet 
worden, so ist der Widerruf auf dem ursprünglich aufgenommenen Protokolle 
anzumerken. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

IV. Abschnitt. IV. Abschnitt. 

Ertheilung von Ausfertigungen, Abschriften,Auszügen und 
Zeugnissen. 

Ertheilung von Ausfertigungen, Abschriften,Auszügen und 
Zeugnissen. 

§ 96. (1) Von Notariatsakten, die letztwillige Anordnungen enthalten, können 
Ausfertigungen sowie beglaubigte und einfache Abschriften, von den über 
letztwillige Anordnungen aufgenommenen Protokollen und den dem Notar 
übergebenen schriftlichen letztwilligen Anordnungen können Beurkundungen 
sowie beglaubigte und einfache Abschriften erteilt werden. 

§ 96. (1) Von Notariatsakten, die letztwillige Anordnungen enthalten, können 
Ausfertigungen sowie beglaubigte und einfache Abschriften, von den über 
letztwillige Anordnungen aufgenommenen Protokollen können Beurkundungen 
sowie beglaubigte und einfache Abschriften erteilt werden. 

(2) ... (2) ... 

VI. Hauptstück. VI. Hauptstück. 

Behandlung der aufzubewahrenden Acten und Führung der 
Verzeichnisse. 

Behandlung der aufzubewahrenden Acten und Führung der 
Verzeichnisse. 

§ 111. (1) Sobald ein Notar Kenntnis vom Tod einer Person erlangt, über 
deren letztwillige Anordnung (Testament, Kodizill und Widerrufserklärung), 
Vermächtnis-, Erb- oder Pflichtteilsvertrag beziehungsweise -verzichtsvertrag oder 

§ 111. (1) Sobald ein Notar Kenntnis vom Tod einer Person erlangt, über 
deren letztwillige Anordnung (Testament, Kodizill und Widerrufserklärung), 
Vermächtnis-, Erb- oder Pflichtteilsvertrag beziehungsweise -verzichtsvertrag oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Aufhebung eines solchen Vertrages er einen Notariatsakt aufgenommen oder eine 
Urkunde gemäß § 104 oder § 5 nur in Verwahrung genommen hat, oder welche vor 
ihm eine solche Anordnung gemäß § 70 oder § 75 mündlich oder schriftlich 
errichtet hat, hat er, ohne einen Auftrag abzuwarten, die Urschrift der Urkunde, 
sofern es sich aber um eine notarielle Urkunde handelt eine beglaubigte Abschrift 
derselben, dem zuständigen Gerichtskommissär samt dem etwa gemäß § 73 
aufgenommenen Protokoll zur Übernahme gegen Empfangsbestätigung zu 
übermitteln. Die Kosten der Abschriftnahme hat die Verlassenschaft zu tragen. 

Aufhebung eines solchen Vertrages er einen Notariatsakt aufgenommen oder eine 
Urkunde gemäß § 104 oder § 5 nur in Verwahrung genommen hat, oder welche vor 
ihm eine solche Anordnung gemäß § 70 oder § 75 errichtet hat, hat er, ohne einen 
Auftrag abzuwarten, die Urschrift der Urkunde, sofern es sich aber um eine 
notarielle Urkunde handelt eine beglaubigte Abschrift derselben, dem zuständigen 
Gerichtskommissär samt dem etwa gemäß § 73 aufgenommenen Protokoll zur 
Übernahme gegen Empfangsbestätigung zu übermitteln. Die Kosten der 
Abschriftnahme hat die Verlassenschaft zu tragen. 

(2) Eine Verpflichtung zur Übermittlung nach Abs. 1 besteht nicht, wenn die 
letztwillige Anordnung nach § 75 widerrufen, der Widerruf vom Notar angemerkt 
worden ist und mit dem Widerruf die ausdrückliche Erklärung verbunden wird, 
dass die früheren Verfügungen wieder aufleben sollen. 

 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

XIII. Hauptstück XIII. Hauptstück 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 2015 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 2015 

§ 189. (1) bis (21) ... § 189. (1) bis (21) ... 

 (22) § 67 Abs. 1, § 70, § 75 Abs. 1 und 2, § 96 Abs. 1, § 111 Abs. 1 in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, treten mit 
1. August 2026 in Kraft; § 73 Abs. 3 und § 74 sowie § 111 Abs. 2 treten mit Ablauf 
des 31. Juli 2026 außer Kraft. Die Gültigkeit der vor dem 1. August 2026 nach 
diesen Bestimmungen errichteten und bei einem Notar hinterlegten letztwilligen 
Anordnungen bleiben von den Änderungen unberührt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 21 

Änderung der Zivilprozessordnung 

Vierter Theil. Vierter Theil. 

Rechtsmittel. Rechtsmittel. 

Erster Abschnitt. Erster Abschnitt. 

Berufung. Berufung. 

§ 501. (1) Hat das Erstgericht über einen Streitgegenstand entschieden, der an 
Geld oder Geldeswert 2 700 Euro nicht übersteigt, so kann das Urteil nur wegen 
Nichtigkeit und wegen einer ihm zugrunde liegenden unrichtigen rechtlichen 
Beurteilung der Sache angefochten werden; der § 473a ist nicht anzuwenden. 

§ 501. (1) Hat das Erstgericht über einen Streitgegenstand entschieden, der an 
Geld oder Geldeswert 3 500 Euro nicht übersteigt, so kann das Urteil nur wegen 
Nichtigkeit und wegen einer ihm zugrunde liegenden unrichtigen rechtlichen 
Beurteilung der Sache angefochten werden; der § 473a ist nicht anzuwenden. 

(2) ... (2) ... 

Dritter Abschnitt. Dritter Abschnitt. 

Recurs. Recurs. 

§. 517. §. 517. 

(1) Übersteigt der Streitgegenstand an Geld oder Geldeswert nicht den Betrag 
von 2 700 Euro, so kann nur gegen die folgenden Beschlüsse erster Instanz Rekurs 
ergriffen werden: 

(1) Übersteigt der Streitgegenstand an Geld oder Geldeswert nicht den Betrag 
von 3 500 Euro, so kann nur gegen die folgenden Beschlüsse erster Instanz Rekurs 
ergriffen werden: 

 1. bis 6. ...  1. bis 6. ... 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

§. 518. §. 518. 

(1) und (2) ... (1) und (2) ... 

(3) Übersteigt der Wert des Streitgegenstandes nicht den Betrag von 
2 700 Euro, so kann der Endbeschluß nur aus den im § 501 angeführten Gründen 
angefochten werden. 

(3) Übersteigt der Wert des Streitgegenstandes nicht den Betrag von 
3 500 Euro, so kann der Endbeschluß nur aus den im § 501 angeführten Gründen 
angefochten werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Siebenter Teil Siebenter Teil 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

In- und Außerkrafttreten; Übergangsbestimmungen In- und Außerkrafttreten; Übergangsbestimmungen 

§ 636. (1) bis (6) ... § 636. (1) bis (6) ... 

 (7) § 501 Abs. 1, § 517 Abs. 1 und § 518 Abs. 3 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, treten mit 1. Jänner 2027 
in Kraft und sind anzuwenden, wenn das Datum der Entscheidung erster Instanz 
nach dem 31. Dezember 2026 liegt. 

Artikel 22 

Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes 

 Aufbewahrung von Protokolldaten 

 § 89r. Protokolldaten über Abfragen aus dem Grundbuch (§ 6 GUG) und aus 
dem Firmenbuch (§ 34 FBG) sind drei Jahre lang aufzubewahren und danach zu 
löschen. 

§ 98. (1) bis (35) … § 98. (1) bis (35) … 

 (36) § 89r samt Überschrift in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-
2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft und ist auch auf Protokolldaten anzuwenden, die vor diesem Zeitpunkt 
gespeichert wurden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 23 

Änderung der Strafprozeßordnung 1975 

1. TEIL 1. TEIL 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 

Gerichte Gerichte 

Landesgericht Landesgericht 

§ 31. (1) und (2) ... § 31. (1) und (2) ... 

(3) Dem Landesgericht als Schöffengericht obliegt, soweit es nicht als 
Geschworenengericht zuständig ist, das Hauptverfahren wegen 

(3) Dem Landesgericht als Schöffengericht obliegt, soweit es nicht als 
Geschworenengericht zuständig ist, das Hauptverfahren wegen 

 1. bis 6. ...  1. bis 6. ... 

 6a. des Vergehens des schweren Diebstahls (§ 128 Abs. 1 Z 5 StGB), des 
Verbrechens des gewerbsmäßig schweren Diebstahls (§ 130 Abs. 2 erster 
Fall StGB), der Vergehen der Entziehung von Energie (§ 132 Abs. 2 erster 
Fall StGB), der Veruntreuung (§ 133 Abs. 2 erster Fall StGB), des 
schweren Betrugs (§ 147 Abs. 2 StGB), des betrügerischen 
Datenverarbeitungsmißbrauchs (§ 148a Abs. 2 zweiter Fall StGB), der 
Untreue (§ 153 Abs. 3 erster Fall StGB), der Verbrechen der 
betrügerischen Krida (§ 156 Abs. 1 StGB) und der Schädigung fremder 
Gläubiger (§ 157 StGB), wenn der durch die Tat herbeigeführte Schaden 
50.000 Euro übersteigt oder die Tat in Bezug auf einen 50.000 Euro 
übersteigenden Wert des Vorteils begangen wurde oder sich jeweils der 
Vorsatz darauf erstreckt, 

 6a. des Vergehens des schweren Diebstahls (§ 128 Abs. 1 Z 5 StGB), des 
Verbrechens des gewerbsmäßig schweren Diebstahls (§ 130 Abs. 2 erster 
Fall StGB), der Vergehen der Entziehung von Energie (§ 132 Abs. 2 erster 
Fall StGB), der Veruntreuung (§ 133 Abs. 2 erster Fall StGB), des 
schweren Betrugs (§ 147 Abs. 2 StGB), des betrügerischen 
Datenverarbeitungsmißbrauchs (§ 148a Abs. 2 zweiter Fall StGB), der 
Untreue (§ 153 Abs. 3 erster Fall StGB), der Verbrechen der 
betrügerischen Krida (§ 156 Abs. 1 StGB) und der Schädigung fremder 
Gläubiger (§ 157 StGB), wenn der durch die Tat herbeigeführte Schaden 
100 000 Euro übersteigt oder die Tat in Bezug auf einen 100 000 Euro 
übersteigenden Wert des Vorteils begangen wurde oder sich jeweils der 
Vorsatz darauf erstreckt, 

 7. ...  7. ... 

(4) bis (6) ... (4) bis (6) ... 

Landesgericht als Geschworenen- und Schöffengericht Landesgericht als Geschworenen- und Schöffengericht 

§ 32. (1) ... § 32. (1) ... 

(1a) Das Landesgericht als Schöffengericht besteht aus zwei Richtern und 
zwei Schöffen im Hauptverfahren wegen folgender Straftaten: 

(1a) Das Landesgericht als Schöffengericht besteht aus zwei Richtern und 
zwei Schöffen im Hauptverfahren wegen folgender Straftaten: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. bis 5. ...  1. bis 5. ... 

 6. Finanzvergehen, soweit der angelastete strafbestimmende Wertbetrag 
1 000 000 Euro übersteigt oder sich der Vorsatz darauf erstreckt sowie 

 6. Finanzvergehen, soweit der angelastete strafbestimmende Wertbetrag 
1 000 000 Euro übersteigt oder sich der Vorsatz darauf erstreckt; 

 7. Terroristische Vereinigung (§ 278b StGB) sowie sonstige strafbare 
Handlungen, die qualifiziert im Rahmen oder als Mitglied einer 
kriminellen Vereinigung (§ 278 StGB) begangen werden; 

 7. Terroristische Vereinigung (§ 278b StGB); 

 8. ...  8. ... 

(1b) bis (4) ... (1b) bis (4) ... 

6. TEIL 6. TEIL 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 514. (1) bis (58) … § 514. (1) bis (58) … 
 

(59) § 31 Abs. 3 Z 6a und § 32 Abs. 1a Z 6 und 7 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, treten mit 1. August 2026 
in Kraft. 

 
 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 24 

Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes 

Störung der öffentlichen Ordnung Störung der öffentlichen Ordnung 

§ 81. (1) Wer durch ein Verhalten, das geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu 
erregen, die öffentliche Ordnung stört, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
mit Geldstrafe bis zu 500 Euro zu bestrafen, es sei denn, das Verhalten ist 
gerechtfertigt, insbesondere durch die Inanspruchnahme eines 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechts. Anstelle einer Geldstrafe kann bei 
Vorliegen erschwerender Umstände eine Freiheitsstrafe bis zu einer Woche, im 
Wiederholungsfall bis zu zwei Wochen verhängt werden. 

§ 81. (1) Wer durch ein Verhalten, das geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu 
erregen, die öffentliche Ordnung stört, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
mit Geldstrafe bis zu 750 Euro zu bestrafen, es sei denn, das Verhalten ist 
gerechtfertigt, insbesondere durch die Inanspruchnahme eines 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechts. Anstelle einer Geldstrafe kann bei 
Vorliegen erschwerender Umstände eine Freiheitsstrafe bis zu einer Woche, im 
Wiederholungsfall bis zu zwei Wochen verhängt werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(1a) Wer durch sein Verhalten oder seine Anwesenheit am Ort einer ersten 
allgemeinen oder sonstigen Hilfeleistung oder in dessen unmittelbarer Umgebung 
trotz Abmahnung die öffentliche Ordnung stört, indem er die Erfüllung der ersten 
allgemeinen Hilfeleistungspflicht oder eine sonstige Hilfeleistung im 
Zusammenhang mit einem Unglücksfall behindert oder die Privatsphäre jener 
Menschen unzumutbar beeinträchtigt, die von dem Vorfall betroffen sind, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 500 Euro zu bestrafen. 
Anstelle einer Geldstrafe kann bei Vorliegen erschwerender Umstände eine 
Freiheitsstrafe bis zu einer Woche, im Wiederholungsfall bis zu zwei Wochen 
verhängt werden. 

(1a) Wer durch sein Verhalten oder seine Anwesenheit am Ort einer ersten 
allgemeinen oder sonstigen Hilfeleistung oder in dessen unmittelbarer Umgebung 
trotz Abmahnung die öffentliche Ordnung stört, indem er die Erfüllung der ersten 
allgemeinen Hilfeleistungspflicht oder eine sonstige Hilfeleistung im 
Zusammenhang mit einem Unglücksfall behindert oder die Privatsphäre jener 
Menschen unzumutbar beeinträchtigt, die von dem Vorfall betroffen sind, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 750 Euro zu bestrafen. 
Anstelle einer Geldstrafe kann bei Vorliegen erschwerender Umstände eine 
Freiheitsstrafe bis zu einer Woche, im Wiederholungsfall bis zu zwei Wochen 
verhängt werden. 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 

Aggressives Verhalten gegenüber Organen der öffentlichen Aufsicht oder 
gegenüber militärischen Organen im Wachdienst 

Aggressives Verhalten gegenüber Organen der öffentlichen Aufsicht oder 
gegenüber militärischen Organen im Wachdienst 

§ 82. (1) Wer sich trotz vorausgegangener Abmahnung gegenüber einem 
Organ der öffentlichen Aufsicht oder gegenüber einem militärischen Organ im 
Wachdienst, während diese ihre gesetzlichen Aufgaben wahrnehmen, aggressiv 
verhält, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 500 Euro 
zu bestrafen. Anstelle einer Geldstrafe kann bei Vorliegen erschwerender 
Umstände eine Freiheitsstrafe bis zu einer Woche, im Wiederholungsfall bis zu 
zwei Wochen verhängt werden. 

§ 82. (1) Wer sich trotz vorausgegangener Abmahnung gegenüber einem 
Organ der öffentlichen Aufsicht oder gegenüber einem militärischen Organ im 
Wachdienst, während diese ihre gesetzlichen Aufgaben wahrnehmen, aggressiv 
verhält, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 750 Euro 
zu bestrafen. Anstelle einer Geldstrafe kann bei Vorliegen erschwerender 
Umstände eine Freiheitsstrafe bis zu einer Woche, im Wiederholungsfall bis zu 
zwei Wochen verhängt werden. 

(2) … (2) … 

Begehung einer Verwaltungsübertretung in einem die Zurechnungsfähigkeit 
ausschließenden Rauschzustand 

Begehung einer Verwaltungsübertretung in einem die Zurechnungsfähigkeit 
ausschließenden Rauschzustand 

§ 83. (1) Wer sich in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden 
Rauschzustand versetzt und in diesem Zustand eine Tat begeht, die ihm außer 
diesem Zustand als Verwaltungsübertretung zugerechnet würde, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 500 Euro zu bestrafen. 

§ 83. (1) Wer sich in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden 
Rauschzustand versetzt und in diesem Zustand eine Tat begeht, die ihm außer 
diesem Zustand als Verwaltungsübertretung zugerechnet würde, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 750 Euro zu bestrafen. 

(2) … (2) … 

Unbefugtes Tragen von Uniformen Unbefugtes Tragen von Uniformen 

§ 83a. (1) Wer, außer für szenische Zwecke, die gemäß Abs. 2 bezeichneten 
Uniformen oder Uniformteile eines Organes des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
des Bundesministeriums für Inneres oder der Landespolizeidirektion an einem 
öffentlichen Ort (§ 27 Abs. 2) trägt, ohne ein solches Organ zu sein, oder sonst 

§ 83a. (1) Wer, außer für szenische Zwecke, die gemäß Abs. 2 bezeichneten 
Uniformen oder Uniformteile eines Organes des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
des Bundesministeriums für Inneres oder der Landespolizeidirektion an einem 
öffentlichen Ort (§ 27 Abs. 2) trägt, ohne ein solches Organ zu sein, oder sonst 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
durch Gesetz oder Verordnung dazu ermächtigt zu sein, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 500 Euro, im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Gleiches 
gilt für das Tragen einer Uniform oder von Uniformteilen, die auf Grund ihrer 
Farbgebung und Ausführung geeignet sind, den Anschein einer gemäß Abs. 2 
bezeichneten Uniform oder eines Uniformteiles zu erwecken. 

durch Gesetz oder Verordnung dazu ermächtigt zu sein, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 750 Euro, im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Gleiches 
gilt für das Tragen einer Uniform oder von Uniformteilen, die auf Grund ihrer 
Farbgebung und Ausführung geeignet sind, den Anschein einer gemäß Abs. 2 
bezeichneten Uniform oder eines Uniformteiles zu erwecken. 

(2) … (2) … 

Unbefugtes Verwenden geschützter grafischer Darstellungen der 
Sicherheitsbehörden und Polizeikommanden 

Unbefugtes Verwenden geschützter grafischer Darstellungen der 
Sicherheitsbehörden und Polizeikommanden 

§ 83b. (1) Wer eine gemäß Abs. 2 bezeichnete grafische Darstellung der 
Sicherheitsbehörden oder Polizeikommanden in einer Weise verwendet, die 
geeignet ist, eine öffentliche Berechtigung vorzutäuschen, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 500 Euro, im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Gleiches 
gilt für die Verwendung von Wort-Bildkombinationen, die auf Grund ihrer 
Farbgebung und Schriftausführung geeignet sind, den Anschein einer gemäß 
Abs. 2 bezeichneten Darstellung zu erwecken. 

§ 83b. (1) Wer eine gemäß Abs. 2 bezeichnete grafische Darstellung der 
Sicherheitsbehörden oder Polizeikommanden in einer Weise verwendet, die 
geeignet ist, eine öffentliche Berechtigung vorzutäuschen, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 750 Euro, im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Gleiches 
gilt für die Verwendung von Wort-Bildkombinationen, die auf Grund ihrer 
Farbgebung und Schriftausführung geeignet sind, den Anschein einer gemäß 
Abs. 2 bezeichneten Darstellung zu erwecken. 

(2) ... (2) ... 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 94. (1) bis (58) … § 94. (1) bis (58) … 

 (59) § 81 Abs. 1 und 1a, § 82 Abs. 1, § 83 Abs. 1, § 83a Abs. 1 und § 83b 
Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, 
treten mit dem auf den Tag der Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft. 

6. Abschnitt 

Finanzen 

Artikel 25 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 

Gewinn Gewinn 

§ 4. (1) bis (3b) … § 4. (1) bis (3b) … 
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(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen oder Ausgaben, die durch den 
Betrieb veranlaßt sind. Betriebsausgaben sind jedenfalls: 

(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen oder Ausgaben, die durch den 
Betrieb veranlaßt sind. Betriebsausgaben sind jedenfalls: 

 1. bis 7. …  1. bis 7. … 

 8. Das Arbeitsplatzpauschale für Aufwendungen aus der betrieblichen 
Nutzung der Wohnung nach Maßgabe folgender Bestimmungen: 

 

 a) Das Arbeitsplatzpauschale steht zu, wenn dem Steuerpflichtigen zur 
Ausübung der betrieblichen Tätigkeit kein anderer Raum zur Verfügung 
steht. Die Berücksichtigung von Aufwendungen für ein Arbeitszimmer 
gemäß § 20 Abs. 1 Z 2 lit. d schließt das Arbeitsplatzpauschale aus. 

 

 b) Das Arbeitsplatzpauschale beträgt für ein Wirtschaftsjahr:  

 – 1 200 Euro, wenn der Steuerpflichtige im Kalenderjahr keine 
anderen Einkünfte aus einer aktiven Erwerbstätigkeit von mehr als 
13 539 Euro erzielt, für die ihm außerhalb der Wohnung ein 
anderer Raum zur Verfügung steht. Mit diesem 
Arbeitsplatzpauschale werden sämtliche Aufwendungen, die aus 
der betrieblichen Nutzung der Wohnung entstehen, berücksichtigt. 

 

 – 300 Euro, wenn der Steuerpflichtige im Kalenderjahr andere 
Einkünfte aus einer aktiven Erwerbstätigkeit von mehr als 
13 539 Euro erzielt, für die ihm außerhalb der Wohnung ein 
anderer Raum zur Verfügung steht. Neben diesem 
Arbeitsplatzpauschale sind nur Aufwendungen und Ausgaben für 
ergonomisch geeignetes Mobiliar (insbesondere Schreibtisch, 
Drehstuhl, Beleuchtung) eines in der Wohnung eingerichteten 
Arbeitsplatzes bis zu insgesamt 300 Euro (Höchstbetrag pro 
Kalenderjahr) nach Maßgabe des § 16 Abs. 1 Z 7a lit. a zweiter und 
dritter Satz abzugsfähig. Stehen derartige Ausgaben auch mit 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit in Zusammenhang, sind 
sie zur Gänze entweder als Werbungskosten oder als 
Betriebsausgaben zu berücksichtigen; eine Aufteilung hat zu 
unterbleiben. 

 8. Aufwendungen und Ausgaben für ergonomisch geeignetes Mobiliar 
(insbesondere Schreibtisch, Drehstuhl, Beleuchtung) eines in der 
Wohnung eingerichteten Arbeitsplatzes bis zu insgesamt 300 Euro 
(Höchstbetrag pro Kalenderjahr) nach Maßgabe des § 16 Abs. 1 Z 7a 
zweiter und dritter Satz, soweit diese nicht als Aufwendungen für ein 
Arbeitszimmer gemäß § 20 Abs. 1 Z 2 lit. d berücksichtigt werden. Stehen 
derartige Ausgaben auch mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit in 
Zusammenhang, sind sie zur Gänze entweder als Werbungskosten oder als 
Betriebsausgaben zu berücksichtigen; eine Aufteilung hat zu unterbleiben. 

Bei einem Rumpfwirtschaftsjahr oder bei Wegfall einer Voraussetzung 
der lit. a ist für jeden Monat ein Zwölftel des maßgebenden 
Pauschalbetrages anzusetzen. 

 

 c) Bei mehreren Betrieben steht das Arbeitsplatzpauschale nur einmal zu 
und ist nach dem Verhältnis der Betriebseinnahmen aufzuteilen. 
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 9. …  9. … 

(5) bis (12) … (5) bis (12) … 

Gewinnfreibetrag Gewinnfreibetrag 

§ 10. (1) und (2) ... § 10. (1) und (2) ... 

(3) Begünstigte Wirtschaftsgüter im Sinne des Abs. 1 Z 4 sind: (3) Begünstigte Wirtschaftsgüter im Sinne des Abs. 1 Z 4 sind: 

 1. …  1. … 

 2. Wohnbauanleihen, die dem Anlagevermögen eines inländischen Betriebes 
oder einer inländischen Betriebsstätte ab dem Anschaffungszeitpunkt 
mindestens vier Jahre gewidmet werden, vorbehaltlich Abs. 5 Z 2 und Z 3. 
Wohnbauanleihen sind Wandelschuldverschreibungen, die von 

 2. für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2029 beginnen: 
Wertpapiere gemäß § 14 Abs. 7 Z 4, die dem Anlagevermögen eines 
inländischen Betriebes oder einer inländischen Betriebsstätte ab dem 
Anschaffungszeitpunkt mindestens vier Jahre gewidmet werden, 
vorbehaltlich Abs. 5 Z 2 und 3. 

 a) Aktiengesellschaften im Sinne des § 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes über 
steuerliche Sondermaßnahmen zur Förderung des Wohnbaus, BGBl. 
Nr. 253/1993, in der jeweils geltenden Fassung, oder von 

 

 b) diesen vergleichbaren Aktiengesellschaften mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat, mit dem eine 
umfassende Amtshilfe besteht, 

 

ausgegeben worden sind und der Förderung des Wohnbaus in Österreich 
entsprechend den Vorschriften des Bundesgesetzes über steuerliche 
Sondermaßnahmen zur Förderung des Wohnbaus, BGBl. Nr. 253/1993, in 
der jeweils geltenden Fassung, dienen. 

 

(4) … (4) … 

(5) Scheiden Wirtschaftsgüter, für die der investitionsbedingte 
Gewinnfreibetrag geltend gemacht worden ist, vor Ablauf der Frist von vier Jahren 
aus dem Betriebsvermögen aus oder werden sie ins Ausland – ausgenommen im 
Falle der entgeltlichen Überlassung in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einen Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes – verbracht, gilt 
Folgendes: 

(5) Scheiden Wirtschaftsgüter, für die der investitionsbedingte 
Gewinnfreibetrag geltend gemacht worden ist, vor Ablauf der Frist von vier Jahren 
aus dem Betriebsvermögen aus oder werden sie ins Ausland – ausgenommen im 
Falle der entgeltlichen Überlassung in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einen Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes – verbracht, gilt 
Folgendes: 

 1. ...  1. ... 

 2. Im Fall des Ausscheidens von Wohnbauanleihen unterbleibt insoweit der 
gewinnerhöhende Ansatz, als im Jahr des Ausscheidens begünstigte 
Wirtschaftsgüter im Sinne des Abs. 3 Z 1, die die Voraussetzungen für den 
Freibetrag erfüllen, angeschafft oder hergestellt werden 

 2. Im Fall des Ausscheidens von Wertpapieren gemäß Abs. 3 Z 2 unterbleibt 
insoweit der gewinnerhöhende Ansatz, als im Jahr des Ausscheidens 
begünstigte Wirtschaftsgüter im Sinne des Abs. 3 Z 1, die die 
Voraussetzungen für den Freibetrag erfüllen, angeschafft oder hergestellt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(Ersatzbeschaffung). Auf den Fristenlauf des angeschafften oder 
hergestellten Wirtschaftsgutes wird die Behaltedauer der ausgeschiedenen 
Wohnbauanleihe angerechnet. Die Frist kann jedoch nicht vor jenem 
Zeitpunkt enden, zu dem die Frist für die ausgeschiedene Wohnbauanleihe 
geendet hätte. Soweit Wirtschaftsgüter der Ersatzbeschaffung dienen, 
kann ein Freibetrag nicht in Anspruch genommen werden. 
Wirtschaftsgüter, die der Ersatzbeschaffung dienen, sind als solche im 
Verzeichnis gemäß Abs. 7 Z 2 auszuweisen. 

werden (Ersatzbeschaffung). Auf den Fristenlauf des angeschafften oder 
hergestellten Wirtschaftsgutes wird die Behaltedauer der ausgeschiedenen 
Wertpapiere gemäß Abs. 3 Z 2 angerechnet. Die Frist kann jedoch nicht 
vor jenem Zeitpunkt enden, zu dem die Frist für die ausgeschiedenen 
Wertpapiere gemäß Abs. 3 Z 2 geendet hätte. Soweit Wirtschaftsgüter der 
Ersatzbeschaffung dienen, kann ein Freibetrag nicht in Anspruch 
genommen werden. Wirtschaftsgüter, die der Ersatzbeschaffung dienen, 
sind als solche im Verzeichnis gemäß Abs. 7 auszuweisen. 

 3. Werden Wohnbauanleihen, für die ein investitionsbedingter 
Gewinnfreibetrag in Anspruch genommen wurde, vorzeitig getilgt, 
können zur Vermeidung einer Nachversteuerung anstelle begünstigter 
körperlicher Wirtschaftsgüter innerhalb von zwei Monaten nach der 
vorzeitigen Tilgung auch Wohnbauanleihen angeschafft werden 
(Wohnbauanleihenersatzbeschaffung). In den ersatzbeschafften 
Wohnbauanleihen setzt sich der Lauf der Frist gemäß Abs. 3 hinsichtlich 
der vorzeitig getilgten Wohnbauanleihen unverändert fort. Soweit 
Wohnbauanleihen der Ersatzbeschaffung dienen, kann ein 
investitionsbedingter Gewinnfreibetrag nicht in Anspruch genommen 
werden. Wohnbauanleihen, die der Ersatzbeschaffung dienen, sind im 
Verzeichnis gemäß Abs. 7 Z 2 als solche auszuweisen. 

 3. Werden Wertpapiere gemäß Abs. 3 Z 2, für die ein investitionsbedingter 
Gewinnfreibetrag in Anspruch genommen wurde, vorzeitig getilgt, 
können zur Vermeidung einer Nachversteuerung anstelle begünstigter 
körperlicher Wirtschaftsgüter innerhalb von zwei Monaten nach der 
vorzeitigen Tilgung auch Wertpapiere gemäß Abs. 3 Z 2 angeschafft 
werden (Wertpapierersatzbeschaffung). In den ersatzbeschafften 
Wertpapieren gemäß Abs. 3 Z 2 setzt sich der Lauf der Frist gemäß Abs. 3 
hinsichtlich der vorzeitig getilgten Wertpapiere gemäß Abs. 3 Z 2 
unverändert fort. Soweit Wertpapiere gemäß Abs. 3 Z 2 der 
Ersatzbeschaffung dienen, kann ein investitionsbedingter 
Gewinnfreibetrag nicht in Anspruch genommen werden. Wertpapiere 
gemäß Abs. 3 Z 2, die der Ersatzbeschaffung dienen, sind im Verzeichnis 
gemäß Abs. 7 als solche auszuweisen. 

Im Falle des Ausscheidens eines Wirtschaftsgutes infolge höherer Gewalt oder 
behördlichen Eingriffs unterbleibt der gewinnerhöhende Ansatz. 

Im Falle des Ausscheidens eines Wirtschaftsgutes infolge höherer Gewalt oder 
behördlichen Eingriffs unterbleibt der gewinnerhöhende Ansatz. 

(6) und (7) … (6) und (7) … 

Werbungskosten Werbungskosten 

§ 16. (1) Werbungskosten sind die Aufwendungen oder Ausgaben zur 
Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung der Einnahmen. Aufwendungen und 
Ausgaben für den Erwerb oder Wertminderungen von Wirtschaftsgütern sind nur 
insoweit als Werbungskosten abzugsfähig, als dies im folgenden ausdrücklich 
zugelassen ist. Hinsichtlich der durchlaufenden Posten ist § 4 Abs. 3 anzuwenden. 
Werbungskosten sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie erwachsen sind. 
Werbungskosten sind auch: 

§ 16. (1) Werbungskosten sind die Aufwendungen oder Ausgaben zur 
Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung der Einnahmen. Aufwendungen und 
Ausgaben für den Erwerb oder Wertminderungen von Wirtschaftsgütern sind nur 
insoweit als Werbungskosten abzugsfähig, als dies im folgenden ausdrücklich 
zugelassen ist. Hinsichtlich der durchlaufenden Posten ist § 4 Abs. 3 anzuwenden. 
Werbungskosten sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie erwachsen sind. 
Werbungskosten sind auch: 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 
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 7. Ausgaben für Arbeitsmittel (zB Werkzeug und Berufskleidung). Ausgaben 
für digitale Arbeitsmittel zur Verwendung eines in der Wohnung 
eingerichteten Arbeitsplatzes sind um ein Telearbeitspauschale gemäß 
§ 26 Z 9 und Werbungskosten gemäß Z 7a lit. b zu kürzen. Ist die 
Nutzungsdauer der Arbeitsmittel länger als ein Jahr, ist Z 8 anzuwenden. 

 7. Ausgaben für Arbeitsmittel (zB Werkzeug, Berufskleidung oder digitale 
Arbeitsmittel). Ist die Nutzungsdauer der Arbeitsmittel länger als ein Jahr, 
ist Z 8 anzuwenden. 

 7a. Ausgaben und Beträge eines Arbeitnehmers, bei dem keine Ausgaben für 
ein Arbeitszimmer gemäß § 20 Abs. 1 Z 2 lit. d berücksichtigt werden: 

 7a. Ausgaben und Beträge eines Arbeitnehmers, bei dem keine Ausgaben 
für ein Arbeitszimmer gemäß § 20 Abs. 1 Z 2 lit. d berücksichtigt 
werden, 

 a) Ausgaben für ergonomisch geeignetes Mobiliar (insbesondere 
Schreibtisch, Drehstuhl, Beleuchtung) für einen vom Arbeitnehmer in 
der Wohnung eingerichteten Arbeitsplatz bis zu insgesamt 300 Euro 
(Höchstbetrag pro Kalenderjahr), wenn der Arbeitnehmer zumindest 
26 Telearbeitstage gemäß § 26 Z 9 lit. a im Kalenderjahr geleistet hat. 
Übersteigen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten insgesamt den 
Höchstbetrag, kann der Überschreitungsbetrag innerhalb des 
Höchstbetrages jeweils ab dem Folgejahr geltend gemacht werden. Z 8 
ist nicht anzuwenden. 

für ergonomisch geeignetes Mobiliar (insbesondere Schreibtisch, 
Drehstuhl, Beleuchtung) für einen vom Arbeitnehmer in der Wohnung 
eingerichteten Arbeitsplatz bis zu insgesamt 300 Euro (Höchstbetrag pro 
Kalenderjahr), wenn der Arbeitnehmer auf Grund einer mit dem 
Arbeitgeber getroffenen Vereinbarung seine berufliche Tätigkeit (auch) in 
der Wohnung ausgeübt hat. Übersteigen die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten insgesamt den Höchstbetrag, kann der 
Überschreitungsbetrag innerhalb des Höchstbetrages jeweils ab dem 
Folgejahr geltend gemacht werden. Z 8 ist nicht anzuwenden. 

 b) Soweit das Telearbeitspauschale gemäß § 26 Z 9 lit. a den 
Höchstbetrag von drei Euro pro Telearbeitstag nicht erreicht, die 
Differenz auf drei Euro. 

 

 8. bis 12. …  8. bis 12. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Durchschnittssätze Durchschnittssätze 

§ 17. (1) Bei den Einkünften aus einer Tätigkeit im Sinne des § 22 oder des 
§ 23 können die Betriebsausgaben im Rahmen der Gewinnermittlung gemäß § 4 
Abs. 3 mit einem Durchschnittssatz ermittelt werden. Der Durchschnittssatz 
beträgt 

§ 17. (1) Bei den Einkünften aus einer Tätigkeit im Sinne des § 22 oder des 
§ 23 können die Betriebsausgaben im Rahmen der Gewinnermittlung gemäß § 4 
Abs. 3 mit einem Durchschnittssatz ermittelt werden. Der Durchschnittssatz 
beträgt 

 – bei freiberuflichen oder gewerblichen Einkünften aus einer 
kaufmännischen oder technischen Beratung, einer Tätigkeit im Sinne des 
§ 22 Z 2 sowie aus einer schriftstellerischen, vortragenden, 
wissenschaftlichen, unterrichtenden oder erzieherischen Tätigkeit 6%, ab 
der Veranlagung 2026 höchstens jedoch 25 200 €, 

 – bei freiberuflichen oder gewerblichen Einkünften aus einer 
kaufmännischen oder technischen Beratung, einer Tätigkeit im Sinne des 
§ 22 Z 2 sowie aus einer schriftstellerischen, vortragenden, 
wissenschaftlichen, unterrichtenden oder erzieherischen Tätigkeit 6%, ab 
der Veranlagung 2026 höchstens jedoch 25 200 €, 

 – sonst ab der Veranlagung 2026 15%, höchstens jedoch 63 000 €,  – sonst ab der Veranlagung 2026 15%, höchstens jedoch 63 000 €, 
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der Umsätze im Sinne des § 125 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung. Daneben 
dürfen nur folgende Ausgaben als Betriebsausgaben abgesetzt werden: Ausgaben 
für den Eingang an Waren, Rohstoffen, Halberzeugnissen, Hilfsstoffen und 
Zutaten, die nach ihrer Art und ihrem betrieblichen Zweck in ein 
Wareneingangsbuch (§ 128 BAO) einzutragen sind oder einzutragen wären, sowie 
Ausgaben für Löhne (einschließlich Lohnnebenkosten) und für Fremdlöhne, 
soweit diese unmittelbar in Leistungen eingehen, die den Betriebsgegenstand des 
Unternehmens bilden, weiters Beiträge im Sinne des § 4 Abs. 4 Z 1, das 
Arbeitsplatzpauschale gemäß § 4 Abs. 4 Z 8, Kosten gemäß § 4 Abs. 4 Z 5 zweiter 
Satz und Reise- und Fahrtkosten, soweit ihnen ein Kostenersatz in gleicher Höhe 
gegenübersteht; diese Reise- und Fahrtkosten vermindern die Umsätze im Sinne 
des zweiten Satzes. § 4 Abs. 3 dritter Satz ist anzuwenden. 

der Umsätze im Sinne des § 125 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung. Daneben 
dürfen nur folgende Ausgaben als Betriebsausgaben abgesetzt werden: Ausgaben 
für den Eingang an Waren, Rohstoffen, Halberzeugnissen, Hilfsstoffen und 
Zutaten, die nach ihrer Art und ihrem betrieblichen Zweck in ein 
Wareneingangsbuch (§ 128 BAO) einzutragen sind oder einzutragen wären, sowie 
Ausgaben für Löhne (einschließlich Lohnnebenkosten) und für Fremdlöhne, 
soweit diese unmittelbar in Leistungen eingehen, die den Betriebsgegenstand des 
Unternehmens bilden, weiters Beiträge im Sinne des § 4 Abs. 4 Z 1, Kosten gemäß 
§ 4 Abs. 4 Z 5 zweiter Satz und Reise- und Fahrtkosten, soweit ihnen ein 
Kostenersatz in gleicher Höhe gegenübersteht; diese Reise- und Fahrtkosten 
vermindern die Umsätze im Sinne des zweiten Satzes. § 4 Abs. 3 dritter Satz ist 
anzuwenden. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

(3a) Im Rahmen der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung kann der Gewinn nach 
Maßgabe der Z 1 bis Z 9 pauschal ermittelt werden. 

(3a) Im Rahmen der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung kann der Gewinn nach 
Maßgabe der Z 1 bis Z 9 pauschal ermittelt werden. 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen den Betriebseinnahmen 
(ohne Umsatzsteuer) und den gemäß Z 4 pauschal ermittelten 
Betriebsausgaben. Bei der Ermittlung des Gewinnes gilt: 

 3. Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen den Betriebseinnahmen 
(ohne Umsatzsteuer) und den gemäß Z 4 pauschal ermittelten 
Betriebsausgaben. Bei der Ermittlung des Gewinnes gilt: 

 a) Neben den pauschalen Betriebsausgaben sind Beiträge gemäß § 4 
Abs. 4 Z 1, das Arbeitsplatzpauschale gemäß § 4 Abs. 4 Z 8, Kosten 
gemäß § 4 Abs. 4 Z 5 zweiter Satz und Reise- und Fahrtkosten, soweit 
ihnen ein Kostenersatz in gleicher Höhe gegenübersteht, zu 
berücksichtigen; diese Reise- und Fahrtkosten vermindern die 
Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben. 

 a) Neben den pauschalen Betriebsausgaben sind Beiträge gemäß § 4 
Abs. 4 Z 1, Kosten gemäß § 4 Abs. 4 Z 5 zweiter Satz und Reise- und 
Fahrtkosten, soweit ihnen ein Kostenersatz in gleicher Höhe 
gegenübersteht, zu berücksichtigen; diese Reise- und Fahrtkosten 
vermindern die Bemessungsgrundlage für die pauschalen 
Betriebsausgaben. 

 b) ...  b) ... 

 4. bis 9. ...  4. bis 9. ... 

(4) bis (6) ... (4) bis (6) ... 

Leistungen des Arbeitgebers, die nicht unter die Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit fallen 

Leistungen des Arbeitgebers, die nicht unter die Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit fallen 

§ 26. Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören nicht: § 26. Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören nicht: 

 1. bis 8. ...  1. bis 8. ... 
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 9. Der Wert der digitalen Arbeitsmittel, die der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer für seine berufliche Tätigkeit unentgeltlich überlässt, und 
ein Telearbeitspauschale nach Maßgabe folgender Bestimmungen: 

 9. Der Wert der digitalen Arbeitsmittel, die der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer für seine berufliche Tätigkeit unentgeltlich überlässt. 

 a) Das Telearbeitspauschale beträgt bis zu drei Euro pro 
ausschließlichem Telearbeitstag im Sinne des § 2h des 
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes (AVRAG), BGBl. I 
459/1993, und steht für höchstens 100 Tage im Kalenderjahr zu, soweit 
die Telearbeitstage samt ausbezahltem Pauschale im Lohnzettel bzw. in 
der Lohnbescheinigung ausgewiesen sind. Dies gilt für sämtliche 
Dienstverhältnisse gemäß § 47 Abs. 2, sofern die Kriterien für 
Telearbeit gemäß § 2h AVRAG vorliegen. 

 

 b) Übersteigt das nicht steuerbar ausgezahlte Telearbeitspauschale 
insgesamt den Betrag von 300 Euro pro Kalenderjahr, stellt der 
übersteigende Teil steuerpflichtigen Arbeitslohn dar, der in der 
Veranlagung zu erfassen ist. 

 

Private Grundstücksveräußerungen Private Grundstücksveräußerungen 

§ 30. (1) bis (3) … § 30. (1) bis (3) … 

(4) Soweit Grundstücke am 31. März 2012 ohne Berücksichtigung von 
Steuerbefreiungen nicht steuerverfangen waren, sind als Einkünfte anzusetzen: 

(4) Soweit Grundstücke am 31. März 2012 ohne Berücksichtigung von 
Steuerbefreiungen nicht steuerverfangen waren, sind als Einkünfte anzusetzen: 

 1. Im Falle einer Umwidmung des Grundstückes nach dem 
31. Dezember 1987 der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Veräußerungserlös und den mit 40% des Veräußerungserlöses 
anzusetzenden Anschaffungskosten. Als Umwidmung gilt eine Änderung 
der Widmung, die nach dem letzten entgeltlichen Erwerb stattgefunden hat 
und die erstmals eine Bebauung ermöglicht, die in ihrem Umfang im 
Wesentlichen der Widmung als Bauland oder Baufläche im Sinne der 
Landesgesetze auf dem Gebiet der Raumordnung entspricht. Dies gilt auch 
für eine in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Veräußerung 
stehende Umwidmung, wenn diese innerhalb von fünf Jahren nach der 
Veräußerung erfolgt ist, sowie für eine Kaufpreiserhöhung auf Grund einer 
späteren Umwidmung; eine spätere Umwidmung gilt als rückwirkendes 
Ereignis im Sinne des § 295a der Bundesabgabenordnung und ist dem 
Finanzamt anzuzeigen. 

 1. Im Falle einer Umwidmung des Grundstückes nach dem 
31. Dezember 1987 der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Veräußerungserlös und den mit 30% des Veräußerungserlöses 
anzusetzenden Anschaffungskosten. Als Umwidmung gilt eine Änderung 
der Widmung, die nach dem letzten entgeltlichen Erwerb stattgefunden hat 
und die erstmals eine Bebauung ermöglicht, die in ihrem Umfang im 
Wesentlichen der Widmung als Bauland oder Baufläche im Sinne der 
Landesgesetze auf dem Gebiet der Raumordnung entspricht. Dies gilt auch 
für eine in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Veräußerung 
stehende Umwidmung, wenn diese innerhalb von fünf Jahren nach der 
Veräußerung erfolgt ist, sowie für eine Kaufpreiserhöhung auf Grund einer 
späteren Umwidmung; eine spätere Umwidmung gilt als rückwirkendes 
Ereignis im Sinne des § 295a der Bundesabgabenordnung und ist dem 
Finanzamt anzuzeigen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 2. In allen übrigen Fällen der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Veräußerungserlös und den mit 86% des Veräußerungserlöses 
anzusetzenden Anschaffungskosten. 

 2. In allen übrigen Fällen der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Veräußerungserlös und den mit 80% des Veräußerungserlöses 
anzusetzenden Anschaffungskosten. 

Der Unterschiedsbetrag erhöht sich um die Hälfte der in Teilbeträgen gemäß § 28 
Abs. 3 abgesetzten Herstellungsaufwendungen, soweit sie innerhalb von fünfzehn 
Jahren vor der Veräußerung vom Steuerpflichtigen selbst oder im Fall der 
unentgeltlichen Übertragung von seinem Rechtsvorgänger geltend gemacht 
wurden. 

Der Unterschiedsbetrag erhöht sich um die Hälfte der in Teilbeträgen gemäß § 28 
Abs. 3 abgesetzten Herstellungsaufwendungen, soweit sie innerhalb von fünfzehn 
Jahren vor der Veräußerung vom Steuerpflichtigen selbst oder im Fall der 
unentgeltlichen Übertragung von seinem Rechtsvorgänger geltend gemacht 
wurden. 

(5) bis (8) … (5) bis (8) … 

§ 30b (1) bis (5) … § 30b (1) bis (5) … 

(6) Werden Anteile an Grundstücken durch sämtliche Wohnungseigentümer 
zum Zweck der Begründung von Wohnungseigentum an bisher allgemeinen Teilen 
der Liegenschaft gemäß § 2 Abs. 4 des Wohnungseigentumsgesetzes 2002, 
BGBl. I Nr. 70, veräußert, kann für die Berechnung der Immobilienertragsteuer 
sämtlicher Wohnungseigentümer der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Veräußerungserlös und den mit 40% des Veräußerungserlöses anzusetzenden 
Anschaffungskosten als Bemessungsgrundlage gemäß Abs. 1 angesetzt werden. 
Dies gilt nur, wenn die Veräußerung durch mehr als fünf Wohnungseigentümer 
erfolgt und der Veräußerungserlös insgesamt den Betrag von 150 000 Euro nicht 
übersteigt. 

(6) Werden Anteile an Grundstücken durch sämtliche Wohnungseigentümer 
zum Zweck der Begründung von Wohnungseigentum an bisher allgemeinen Teilen 
der Liegenschaft gemäß § 2 Abs. 4 des Wohnungseigentumsgesetzes 2002, 
BGBl. I Nr. 70, veräußert, kann für die Berechnung der Immobilienertragsteuer 
sämtlicher Wohnungseigentümer der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Veräußerungserlös und den mit 30% des Veräußerungserlöses anzusetzenden 
Anschaffungskosten als Bemessungsgrundlage gemäß Abs. 1 angesetzt werden. 
Dies gilt nur, wenn die Veräußerung durch mehr als fünf Wohnungseigentümer 
erfolgt und der Veräußerungserlös insgesamt den Betrag von 150 000 Euro nicht 
übersteigt. 

Steuersätze und Steuerabsetzbeträge Steuersätze und Steuerabsetzbeträge 

§ 33. (1) … § 33. (1) … 

(1a) Die für die Anwendung der Steuersätze für Einkommensteile bis eine 
Million Euro festgesetzten Grenzbeträge sowie die für die Anwendung des Abs. 4, 
des Abs. 5 Z 1 bis 3, des Abs. 6 und des Abs. 8 festgesetzten Beträge unterliegen 
einer Inflationsanpassung nach Maßgabe des § 33a. Gleiches gilt für die in § 1 
Abs. 4, § 34 Abs. 4 zweiter Teilstrich, § 35 Abs. 1 dritter Teilstrich, § 42 Abs. 1 
Z 3 und Abs. 2, § 99 Abs. 2 Z 2 und § 102 Abs. 3 festgesetzten Beträge, die 
Einkunftsgrenzen des § 4 Abs. 4 Z 8 lit. b, die Freigrenze für das Jahressechstel 
gemäß § 67 Abs. 1 zweiter und dritter Satz, § 41 Abs. 4 zweiter Satz und § 77 
Abs. 4 erster Satz sowie die Grenze für die Anwendung der 30% gemäß § 41 Abs. 4 
vierter Satz und § 77 Abs. 4 letzter Satz.. 

(1a) Die für die Anwendung der Steuersätze für Einkommensteile bis eine 
Million Euro festgesetzten Grenzbeträge sowie die für die Anwendung des Abs. 4, 
des Abs. 5 Z 1 bis 3, des Abs. 6 und des Abs. 8 festgesetzten Beträge unterliegen 
einer Inflationsanpassung nach Maßgabe des § 33a. Gleiches gilt für die in § 1 
Abs. 4, § 34 Abs. 4 zweiter Teilstrich, § 35 Abs. 1 dritter Teilstrich, § 42 Abs. 1 
Z 3 und Abs. 2, § 99 Abs. 2 Z 2 und § 102 Abs. 3 festgesetzten Beträge, die 
Freigrenze für das Jahressechstel gemäß § 67 Abs. 1 zweiter und dritter Satz, § 41 
Abs. 4 zweiter Satz und § 77 Abs. 4 erster Satz sowie die Grenze für die 
Anwendung der 30% gemäß § 41 Abs. 4 vierter Satz und § 77 Abs. 4 letzter Satz.. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3a) Für ein Kind, für das Familienbeihilfe nach dem 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 gewährt wird und das sich ständig in einem 
Mitgliedstaat der EU oder Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz aufhält, 
steht auf Antrag ein Familienbonus Plus nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen zu: 

(3a) Für ein Kind, für das Familienbeihilfe nach dem 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 gewährt wird und das sich ständig in einem 
Mitgliedstaat der EU oder Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz aufhält, 
steht auf Antrag ein Familienbonus Plus nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen zu: 

 1. …  1. … 

 3. Der Familienbonus Plus ist in der Veranlagung entsprechend der 
Antragstellung durch den Steuerpflichtigen wie folgt zu berücksichtigen: 

 

 a) Für ein Kind, für das im jeweiligen Monat kein Unterhaltsabsetzbetrag 
nach Abs. 4 Z 3 zusteht: 

 2. Für ein Kind, für das im jeweiligen Monat kein Unterhaltsabsetzbetrag 
nach Abs. 4 Z 3 zusteht, ist der Familienbonus Plus in der Veranlagung 
entsprechend der Antragstellung durch den Steuerpflichtigen wie folgt zu 
berücksichtigen: 

  a) Wenn das Kind das 4. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder ein 
anderes Kind, welches das 4. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
gemäß § 2 Abs. 5 FLAG haushaltszugehörig ist: 

 – Beim Familienbeihilfenberechtigten oder dessen (Ehe-)Partner der 
nach Z 1 oder Z 2 zustehende Betrag oder 

 – beim Familienbeihilfenberechtigten oder dessen (Ehe-)Partner der 
nach Z 1 zustehende Betrag oder 

  – beim Familienbeihilfenberechtigten und dessen (Ehe-)Partner 
jeweils die Hälfte des nach Z 1 zustehenden Betrages. 

 Ein Kind, für das erhöhte Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 4 FLAG 
bezogen wird, ist einem Kind gleichgestellt, das das 4. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat. 

  b) Wenn kein Kind die Voraussetzung gemäß lit. a erfüllt: 
  – beim Familienbeihilfenberechtigten oder dessen (Ehe-)Partner 

75% des nach Z 1 zustehenden Betrages und beim anderen 
Anspruchsberechtigten 25% des nach Z 1 zustehenden Betrages 
oder 

 – beim Familienbeihilfenberechtigten und dessen (Ehe-)Partner 
jeweils die Hälfte des nach Z 1 oder Z 2 zustehenden Betrages. 

 – beim Familienbeihilfenberechtigten und dessen (Ehe-)Partner 
jeweils die Hälfte des nach Z 1 zustehenden Betrages. 

  c) Gibt es für ein Kind nur einen Anspruchsberechtigten, ist bei diesem 
der nach Z 1 zustehende Betrag zu berücksichtigen. 

 b) Für ein Kind, für das im jeweiligen Monat ein Unterhaltsabsetzbetrag 
nach Abs. 4 Z 3 zusteht: 

 3. Für ein Kind, für das im jeweiligen Monat ein Unterhaltsabsetzbetrag nach 
Abs. 4 Z 3 zusteht, ist der Familienbonus Plus in der Veranlagung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
entsprechend der Antragstellung durch den Steuerpflichtigen wie folgt zu 
berücksichtigen: 

  a) Wenn das Kind das 4. Lebensjahr noch nicht vollendet hat: 

 – Beim Familienbeihilfenberechtigten oder vom Steuerpflichtigen, 
dem für das Kind der Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, der nach Z 1 
oder Z 2 zustehende Betrag oder 

 – beim Familienbeihilfenberechtigten oder beim Steuerpflichtigen, 
dem für das Kind der Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, der nach Z 1 
zustehende Betrag oder 

 – beim Familienbeihilfenberechtigten und dem Steuerpflichtigen, 
dem für das Kind der Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, jeweils die 
Hälfte des nach Z 1 oder Z 2 zustehenden Betrages. 

 – beim Familienbeihilfenberechtigten und dem Steuerpflichtigen, 
dem für das Kind der Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, jeweils die 
Hälfte des nach Z 1 zustehenden Betrages. 

 Ein Kind, für das erhöhte Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 4 FLAG 
bezogen wird, ist einem Kind gleichgestellt, das das 4. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat. 

  b) Wenn das Kind die Voraussetzung gemäß lit. a nicht erfüllt: 
  – beim Familienbeihilfenberechtigten oder beim Steuerpflichtigen, 

dem für das Kind der Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, 75% des 
nach Z 1 zustehenden Betrages und beim anderen 
Anspruchsberechtigten 25% des nach Z 1 zustehenden Betrages 
oder 

  – beim Familienbeihilfenberechtigten und dem Steuerpflichtigen, 
dem für das Kind der Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, jeweils die 
Hälfte des nach Z 1 zustehenden Betrages. 

Für einen Monat, für den kein Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, steht dem 
Unterhaltsverpflichteten kein Familienbonus Plus zu. 

Für einen Monat, für den kein Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, steht dem 
Unterhaltsverpflichteten kein Familienbonus Plus zu. 

 c) Die Aufteilung des Familienbonus Plus gemäß lit. a und b ist bei 
gleichbleibenden Verhältnissen für das gesamte Kalenderjahr 
einheitlich zu beantragen. Wird von den Anspruchsberechtigten die 
Berücksichtigung in einer Höhe beantragt, die insgesamt über das nach 
Z 1 oder Z 2 zustehende Ausmaß hinausgeht, ist jeweils die Hälfte des 
monatlich zustehenden Betrages zu berücksichtigen. 

 4. Die Aufteilung des Familienbonus Plus gemäß Z 2 und 3 ist bei 
gleichbleibenden Verhältnissen für das gesamte Kalenderjahr einheitlich 
zu beantragen. Wird von den Anspruchsberechtigten die Berücksichtigung 
in einer Höhe beantragt, die insgesamt über das nach Z 1 zustehende 
Ausmaß hinausgeht, ist jeweils die Hälfte des monatlich zustehenden 
Betrages zu berücksichtigen. 

 d) Stellt sich für das Finanzamt nach Eintritt der Rechtskraft heraus, dass 
kein oder ein niedrigerer Anspruch auf den Familienbonus Plus besteht, 
gilt dies als rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 295a der 
Bundesabgabenordnung. 

 5. Stellt sich für das Finanzamt nach Eintritt der Rechtskraft heraus, dass kein 
oder ein niedrigerer Anspruch auf den Familienbonus Plus besteht, gilt 
dies als rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 295a der 
Bundesabgabenordnung. 

 e) Der Antrag kann zurückgezogen werden. Ein Zurückziehen ist bis fünf 
Jahre nach Eintritt der Rechtskraft des Bescheides möglich und gilt 

 6. Der Antrag kann zurückgezogen werden. Ein Zurückziehen ist bis fünf 
Jahre nach Eintritt der Rechtskraft des Bescheides möglich und gilt nach 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nach Eintritt der Rechtskraft als rückwirkendes Ereignis im Sinne des 
§ 295a der Bundesabgabenordnung sowohl für den Zurückziehenden 
als auch für den anderen Antragsberechtigten gemäß lit. a oder b. Wird 
der Antrag zurückgezogen, kann der gemäß lit. a oder b andere 
Antragsberechtigte den ganzen nach Z 1 oder Z 2 zustehenden Betrag 
beantragen. 

Eintritt der Rechtskraft als rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 295a 
der Bundesabgabenordnung sowohl für den Zurückziehenden als auch für 
den anderen Antragsberechtigten gemäß Z 2 oder 3. Wird der Antrag 
zurückgezogen, kann der andere Antragsberechtigte den nach Z 2 oder 3 
zustehenden Betrag beantragen. 

 4. (Ehe-)Partner im Sinne der Z 3 ist eine Person, mit der der 
Familienbeihilfenberechtigte verheiratet ist, eine eingetragene 
Partnerschaft nach dem Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG 
begründet hat oder für mehr als sechs Monate im Kalenderjahr in einer 
Lebensgemeinschaft lebt. Die Frist von sechs Monaten im Kalenderjahr 
gilt nicht, wenn dem nicht die Familienbeihilfe beziehenden Partner in den 
restlichen Monaten des Kalenderjahres, in denen die Lebensgemeinschaft 
nicht besteht, der Unterhaltsabsetzbetrag für dieses Kind zusteht. 

 7. (Ehe-)Partner im Sinne der Z 2 ist eine Person, mit der der 
Familienbeihilfenberechtigte verheiratet ist, eine eingetragene 
Partnerschaft nach dem Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG 
begründet hat oder für mehr als sechs Monate im Kalenderjahr in einer 
Lebensgemeinschaft lebt. Die Frist von sechs Monaten im Kalenderjahr 
gilt nicht, wenn dem nicht die Familienbeihilfe beziehenden Partner in den 
restlichen Monaten des Kalenderjahres, in denen die Lebensgemeinschaft 
nicht besteht, der Unterhaltsabsetzbetrag für dieses Kind zusteht. 

 6. In der Steuererklärung ist die Sozialversicherungsnummer oder die 
persönliche Kennnummer der Europäischen Krankenversicherungskarte 
(§ 31a ASVG) jedes Kindes, für das ein Familienbonus Plus beantragt 
wird, anzugeben. 

 8. In der Steuererklärung ist die Sozialversicherungsnummer oder die 
persönliche Kennnummer der Europäischen Krankenversicherungskarte 
(§ 31a ASVG) jedes Kindes, für das ein Familienbonus Plus beantragt 
wird, anzugeben. 

 7. Der Bundesminister für Finanzen hat die technischen Voraussetzungen für 
die Berücksichtigung des Familienbonus Plus im Rahmen der 
Veranlagung zur Verfügung zu stellen. 

 9. Der Bundesminister für Finanzen hat die technischen Voraussetzungen für 
die Berücksichtigung des Familienbonus Plus im Rahmen der 
Veranlagung zur Verfügung zu stellen. 

(4) bis (10) … (4) bis (10) … 

Veranlagung von lohnsteuerpflichtigen Einkünften Veranlagung von lohnsteuerpflichtigen Einkünften 

§ 41. (1) Sind im Einkommen lohnsteuerpflichtige Einkünfte enthalten, so ist 
der Steuerpflichtige zu veranlagen, wenn 

§ 41. (1) Sind im Einkommen lohnsteuerpflichtige Einkünfte enthalten, so ist 
der Steuerpflichtige zu veranlagen, wenn 

 1. bis 11. …  1. bis 11. … 

 12. einer der folgenden Tatbestände vom Arbeitgeber berücksichtigt wurde, 
aber die Voraussetzungen nicht vorlagen oder ein nicht zustehender Betrag 
berücksichtigt wurde: 

 12. einer der folgenden Tatbestände vom Arbeitgeber berücksichtigt wurde, 
aber die Voraussetzungen nicht vorlagen oder ein nicht zustehender Betrag 
berücksichtigt wurde: 

 a) bis e) …  a) bis e) … 

 f) ein Telearbeitspauschale gemäß § 26 Z 9  

 g) bis l) …  g) bis l) … 

§ 39 Abs. 1 dritter Satz ist anzuwenden. § 39 Abs. 1 dritter Satz ist anzuwenden. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 124b. § 124b. 

 1. bis 355. …  1. bis 355. … 

 356. § 7 Abs. 1a in der Fassung BGBl. I Nr. 96/2020 ist erstmalig auf nach dem 
30. Juni 2020 angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter 
anzuwenden. Für vor dem 1. Jänner 2023 angeschaffte oder hergestellte 
Wirtschaftsgüter kann die degressive Absetzung für Abnutzung nach 
Maßgabe des § 7 Abs. 1a in der Fassung BGBl. I Nr. 96/2020 unabhängig 
von der im unternehmensrechtlichen Jahresabschluss vorgenommenen 
Abschreibung in Anspruch genommen werden; für 
Elektrizitätsunternehmen im Sinne des § 7 Z 11 des 
Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes 2010, BGBl. I 
Nr. 110/2010, gilt dies weiterhin für vor dem 1. Jänner 2026 angeschaffte 
und hergestellte Wirtschaftsgüter 

 356. § 7 Abs. 1a in der Fassung BGBl. I Nr. 96/2020 ist erstmalig auf nach dem 
30. Juni 2020 angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter 
anzuwenden. Für vor dem 1. Jänner 2023 angeschaffte oder hergestellte 
Wirtschaftsgüter kann die degressive Absetzung für Abnutzung nach 
Maßgabe des § 7 Abs. 1a in der Fassung BGBl. I Nr. 96/2020 unabhängig 
von der im unternehmensrechtlichen Jahresabschluss vorgenommenen 
Abschreibung in Anspruch genommen werden; für 
Elektrizitätsunternehmen im Sinne des § 7 Z 11 des 
Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes 2010, BGBl. I 
Nr. 110/2010, gilt dies weiterhin für vor dem 1. Jänner 2026 angeschaffte 
und hergestellte Wirtschaftsgüter. Für sämtliche von diesen 
Elektrizitätsunternehmen nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Jänner 
2026 angeschaffte und hergestellte Wirtschaftsgüter beträgt abweichend 
von § 7 Abs. 1a der auf den jeweiligen Buchwert (Restbuchwert) 
anzuwendende Prozentsatz höchstens 10 % in Wirtschaftsjahren, die nach 
dem 31. Dezember 2026 und vor dem 1. Jänner 2030 beginnen. 

 357. bis 474. …  357. bis 474. … 

 475. § 33 Abs. 3 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 174/2022 
ist für die Kalenderjahre 2026 und 2027 nicht anzuwenden. 

 475. § 33 Abs. 3 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 174/2022 
ist für die Kalenderjahre 2026 bis 2028 nicht anzuwenden. 

 476. bis 494…  476. bis 494. … 
  495. § 4 Abs. 4 Z 8, § 17 Abs. 1 und 3a Z 3 lit. a sowie § 33 Abs. 1a in der 

Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, sind 
erstmalig für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2026 beginnen. 

  496. § 10 Abs. 3 Z 2 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 13/2014 
ist letztmalig für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die vor dem 1. Jänner 
2027 beginnen. § 10 Abs. 5 Z 2 und 3 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, tritt mit 
1. Jänner 2027 in Kraft und ist sinngemäß auch für Wertpapiere 
anzuwenden, die in vor dem 1. Jänner 2027 beginnenden 
Wirtschaftsjahren angeschafft wurden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  497. § 16 Abs. 1 Z 7 und 7a, § 26 Z 9, § 33 Abs. 3a und § 41 Abs. 1 Z 12 in der 

Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, 
treten mit 1. Jänner 2027 in Kraft und sind erstmalig anzuwenden, 

  – wenn die Einkommensteuer veranlagt wird, bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 2027, 

  – wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch Abzug eingehoben wird 
oder durch Veranlagung festgesetzt wird, für Lohnzahlungszeiträume, die 
nach dem 31. Dezember 2026 enden. 

  498. § 30 Abs. 4 und § 30b Abs. 6 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, sind erstmalig 
auf Grundstücksveräußerungen nach dem 31. Dezember 2026 
anzuwenden. 

  499. § 129 Abs. 2 Z 4 und Abs. 6 Z 5 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, ist erstmalig für 
Lohnzahlungszeiträume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2026 
enden. 

Berücksichtigung des Familienbonus Plus und von Absetzbeträgen durch 
den Arbeitgeber oder die pensionsauszahlende Stelle 

Berücksichtigung des Familienbonus Plus und von Absetzbeträgen durch 
den Arbeitgeber oder die pensionsauszahlende Stelle 

§ 129. (1) … § 129. (1) … 

(2) In dieser Erklärung ist anzugeben: (2) In dieser Erklärung ist anzugeben: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. Für die Inanspruchnahme eines Familienbonus Plus:  4. Für die Inanspruchnahme eines Familienbonus Plus: 

 – Name, Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum des Kindes, für 
das ein Familienbonus Plus berücksichtigt werden soll, 

 – Name, Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum des Kindes, für 
das ein Familienbonus Plus berücksichtigt werden soll, 

 – ob der Arbeitnehmer der Familienbeihilfenberechtigte oder dessen 
(Ehe-)Partner (§ 33 Abs. 3a Z 5) ist 

 – ob der Arbeitnehmer der Familienbeihilfenberechtigte oder dessen 
(Ehe-)Partner (§ 33 Abs. 3a) ist 

 – ob der Arbeitnehmer den gesetzlichen Unterhalt für ein nicht 
haushaltszugehöriges Kind leistet, 

 – ob der Arbeitnehmer den gesetzlichen Unterhalt für ein nicht 
haushaltszugehöriges Kind leistet, 

 – ob der Familienbonus Plus zur Gänze oder zur Hälfte berücksichtigt 
werden soll 

 – ob der Familienbonus Plus zur Gänze, zur Hälfte, zu 75% oder zu 25% 
berücksichtigt werden soll 

Weiters ist dem Arbeitgeber (der pensionsauszahlenden Stelle) für die 
Inanspruchnahme eines Familienbonus Plus ein Nachweis über den 
Familienbeihilfenanspruch oder über die Unterhaltsleistung vorzulegen 
oder elektronisch zu übermitteln. 

Weiters ist dem Arbeitgeber (der pensionsauszahlenden Stelle) für die 
Inanspruchnahme eines Familienbonus Plus ein Nachweis über den 
Familienbeihilfenanspruch oder über die Unterhaltsleistung vorzulegen 
oder elektronisch zu übermitteln. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 

(6) Weiters ist beim Familienbonus Plus Folgendes zu berücksichtigen: (6) Weiters ist beim Familienbonus Plus Folgendes zu berücksichtigen: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
  5. Wird der Familienbonus Plus für ein Kind zur Gänze berücksichtigt, darf 

der Arbeitgeber diesen nur bis zu dem Monat berücksichtigen, in dem die 
Voraussetzungen gemäß § 33 Abs. 3a Z 2 lit. a oder Z 3 lit. a vorliegen. 
Nach Ablauf dieses Monats ist dem Arbeitgeber neuerlich eine Erklärung 
gemäß Abs. 2 Z 4 mit den dort vorgesehenen Nachweisen vorzulegen oder 
elektronisch zu übermitteln. 

(7) … (7) … 

Artikel 26 

Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988 

Einlagen, Entnahmen und Einkommensverwendung Einlagen, Entnahmen und Einkommensverwendung 

§ 8. (1) und (2) … § 8. (1) und (2) … 

 (2a) Im Falle einer natürlichen Person als Gesellschafter ist eine ihm 
gegenüber auf einem Verrechnungskonto ausgewiesene Forderung der 
Gesellschaft bis zum Ablauf des Bilanzstichtages der Gesellschaft auszugleichen 
oder in eine den Grundsätzen für nahe Angehörige entsprechende 
Darlehensforderung umzuwandeln. Andernfalls gilt diese mit dem auf den 
Bilanzstichtag folgenden Tag als offen an den Gesellschafter ausgeschüttet, wobei 
dieser Tag als Tag des Zufließens im Sinne des § 95 Abs. 3 Z 1 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 gilt. Beträgt die Beteiligung des Gesellschafters 
am Bilanzstichtag mindestens 10%, gilt dies nur soweit der Forderungsbetrag 
50 000 Euro übersteigt. 

(3) bis (4) … (3) bis (4) … 

Steuersätze Steuersätze 

§ 22. (1) Die Körperschaftsteuer vom Einkommen (§ 7 Abs. 2) oder vom 
Gesamtbetrag der Einkünfte beschränkt Steuerpflichtiger im Sinne des § 21 beträgt 
für das Kalenderjahr 2023 24% und für die Kalenderjahre ab 2024 23%. 

§ 22. (1) Die Körperschaftsteuer vom Einkommen (§ 7 Abs. 2) beträgt 23%. 
Für Einkommensteile über 1 000 000 Euro erhöht sich der Steuersatz auf 24%. 
Dies gilt sinngemäß für die Körperschaftsteuer vom Gesamtbetrag der Einkünfte 
beschränkt Steuerpflichtiger gemäß § 1 Abs. 3 Z 1. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

(1a) Die Körperschaftsteuer vom Gesamtbetrag der Einkünfte beschränkt 
Steuerpflichtiger gemäß § 1 Abs. 3 Z 2 und 3 beträgt 23%. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

§ 24. (1) und (2) ... § 24. (1) und (2) ... 
 

(2a) Die Körperschaftsteuer nicht unter § 7 Abs. 3 fallender unbeschränkt 
Steuerpflichtiger und beschränkt Steuerpflichtiger gemäß § 1 Abs. 3 Z 1 gilt nicht 
als abgegolten, wenn die abgezogenen Steuern niedriger sind als die auf die 
zugrunde liegenden Einkünfte entfallende Steuerschuld, die sich bei Anwendung 
von § 22 Abs. 1 im Rahmen der Veranlagung ergäbe. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

(7) § 107 des Einkommensteuergesetzes 1988 gilt für Körperschaften im 
Sinne des § 1 Abs. 2 und Abs. 3 Z 1 nach Maßgabe folgender Bestimmungen 
sinngemäß: 

(7) § 107 des Einkommensteuergesetzes 1988 gilt für Körperschaften im 
Sinne des § 1 Abs. 2 und Abs. 3 Z 1 nach Maßgabe folgender Bestimmungen 
sinngemäß: 

 1. Die Abzugsteuer beträgt 7,5%.  1. Die Abzugsteuer beträgt 7,75%. 

 2. und 3. ...  2. und 3. ... 

Sondervorschriften für Unternehmensgruppen Sondervorschriften für Unternehmensgruppen 

§ 24a. (1) und (2) … § 24a. (1) und (2) … 

(3) Die Körperschaftsteuer wird nach Ablauf des Kalenderjahres 
(Veranlagungszeitraum) nach dem Gruppeneinkommen veranlagt, das dem 
Gruppenträger zuzurechnen ist (§ 9 Abs. 6 Z 2). Das Gruppeneinkommen ergibt 
sich wie folgt: 

(3) Die Körperschaftsteuer wird nach Ablauf des Kalenderjahres 
(Veranlagungszeitraum) nach dem Gruppeneinkommen veranlagt, das dem 
Gruppenträger zuzurechnen ist (§ 9 Abs. 6 Z 2). Das Gruppeneinkommen ergibt 
sich wie folgt: 

 1. Bei Gruppenträgern im Sinne des § 9 Abs. 3 erster bis vierter Teilstrich 
durch Zusammenrechnung des eigenen Einkommens mit den im 
jeweiligen Veranlagungsjahr zuzurechnenden Ergebnissen der 
Gruppenmitglieder unter Berücksichtigung des § 12a und der 
Sonderausgaben. 

 1. Bei Gruppenträgern im Sinne des § 9 Abs. 3 erster bis vierter Teilstrich 
durch Zusammenrechnung des eigenen Einkommens mit den im 
jeweiligen Veranlagungsjahr zuzurechnenden Ergebnissen der 
Gruppenmitglieder unter Berücksichtigung des § 12a und der 
Sonderausgaben. 

 2. Bei allen Mitbeteiligten einer Beteiligungsgemeinschaft im Sinne des § 9 
Abs. 3 fünfter Teilstrich durch Zusammenrechnung des eigenen 
Einkommens des Mitbeteiligten mit dem anteilig auf jeden entfallenden 
Anteil an den Ergebnissen der Gruppenmitglieder unter Berücksichtigung 
der Sonderausgaben. 

 2. Bei allen Mitbeteiligten einer Beteiligungsgemeinschaft im Sinne des § 9 
Abs. 3 fünfter Teilstrich durch Zusammenrechnung des eigenen 
Einkommens des Mitbeteiligten mit dem anteilig auf jeden entfallenden 
Anteil an den Ergebnissen der Gruppenmitglieder unter Berücksichtigung 
der Sonderausgaben. 

Auf die sich daraus ergebende Körperschaftsteuerschuld sind anzurechnende 
inländische Steuern, anrechenbare ausländische Steuern und verrechenbare 

Auf das Gruppeneinkommen ist § 22 Abs. 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
der Steuersatz für Einkommensteile des Gruppeneinkommens über 1 000 000 Euro 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Mindeststeuern (Abs. 4) ganz oder im Falle einer Beteiligungsgemeinschaft 
anteilig anzurechnen. Mit der Erlassung des Körperschaftsteuerbescheides ist 
zuzuwarten, bis sämtliche Feststellungsbescheide im Sinn des Abs. 1 erlassen sind. 

24% beträgt. Auf die sich daraus ergebende Körperschaftsteuerschuld sind 
anzurechnende inländische Steuern, anrechenbare ausländische Steuern und 
verrechenbare Mindeststeuern (Abs. 4) ganz oder im Falle einer 
Beteiligungsgemeinschaft anteilig anzurechnen. Mit der Erlassung des 
Körperschaftsteuerbescheides ist zuzuwarten, bis sämtliche Feststellungsbescheide 
im Sinn des Abs. 1 erlassen sind. 

(4) … (4) … 

§ 26c. § 26c. 

 1. bis 100. …  1. bis 100. … 
  101. § 8 Abs. 2a in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I 

Nr. xxx/2026, ist erstmals auf Wirtschaftsjahre, die im Kalenderjahr 2027 
enden, anzuwenden. 

  102. 
  a) § 22 Abs. 1 und 1a, § 24 Abs. 2a sowie § 24a Abs. 3, jeweils in der 

Fassung BGBl. I Nr. xxx/2026, treten mit 1. Jänner 2028 in Kraft und 
sind erstmalig für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2027 beginnen. 

  b) Bei Unternehmensgruppen gemäß § 9 sind § 22 Abs. 1 und § 24a 
Abs. 3, jeweils in der Fassung BGBl. I Nr. xxx/2026, erstmalig bei der 
Veranlagung des Gruppeneinkommens für Wirtschaftsjahre des 
Gruppenträgers anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2027 
beginnen. 

  c) § 24 Abs. 7 Z 1 in der Fassung BGBl. I Nr. xxx/2026 tritt mit 1. Jänner 
2028 in Kraft und ist erstmalig auf Zahlungen anzuwenden, die ab dem 
1. Jänner 2028 erfolgen. 

  d) Für Körperschaften im Sinne des § 1 Abs. 2 gilt für die Festsetzung von 
Vorauszahlungen für das Jahr 2028 und die Folgejahre Folgendes: 
Liegt der Festsetzung von Vorauszahlungen die 
Körperschaftsteuerschuld eines Kalenderjahres vor 2028 basierend auf 
einem (Gruppen-)Einkommen von mehr als 1 000 000 Euro zu Grunde, 
ist der sich nach Maßgabe von § 45 Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 ergebende Betrag an Vorauszahlungen 
um 4,5% zu erhöhen. Wurde das Einkommen unter Berücksichtigung 
eines vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahres ermittelt, ist 
der Betrag an Vorauszahlungen für das Jahr 2029 zu erhöhen; bei 
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Unternehmensgruppen ist dabei auf das Wirtschaftsjahr des 
Gruppenträgers abzustellen. 

Artikel 27 

Änderung des Umgründungssteuergesetzes 

Rechtsnachfolger Rechtsnachfolger 

§ 9. (1) Für die Rechtsnachfolger gilt Folgendes: § 9. (1) Für die Rechtsnachfolger gilt Folgendes: 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Österreich entsteht, gilt 
Folgendes: 

 3. Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Österreich entsteht, gilt 
Folgendes: 

 – Das übernommene Vermögen ist mit dem gemeinen Wert anzusetzen.  – Das übernommene Vermögen ist mit dem gemeinen Wert anzusetzen. 

 – Wird Vermögen ganz oder teilweise übernommen, für das die 
Abgabenschuld bei einem Rechtsnachfolger oder bei einer 
konzernzugehörigen Körperschaft eines Rechtsnachfolgers nicht 
festgesetzt worden ist oder gemäß § 16 Abs. 1a nicht entstanden ist, 
sind die fortgeschriebenen Buchwerte oder die ursprünglichen 
Anschaffungskosten, höchstens aber die gemeinen Werte anzusetzen. 
Die spätere Veräußerung oder das sonstige Ausscheiden gilt nicht als 
rückwirkendes Ereignis im Sinn des § 295a der 
Bundesabgabenordnung. Weist die übernehmende Körperschaft nach, 
dass Wertsteigerungen im übrigen EU/EWR-Raum eingetreten sind, 
sind diese vom Veräußerungserlös abzuziehen. 

 – Wird Vermögen ganz oder teilweise übernommen, für das die 
Abgabenschuld bei einem Rechtsnachfolger oder bei einer 
konzernzugehörigen Körperschaft eines Rechtsnachfolgers nicht 
festgesetzt worden ist oder gemäß § 16 Abs. 1a nicht entstanden ist, 
sind die fortgeschriebenen Buchwerte oder die ursprünglichen 
Anschaffungskosten, höchstens aber die gemeinen Werte anzusetzen. 
Die spätere Veräußerung oder das sonstige Ausscheiden gilt nicht als 
rückwirkendes Ereignis im Sinn des § 295a der 
Bundesabgabenordnung. Weist die übernehmende Körperschaft nach, 
dass Wertsteigerungen im übrigen EU/EWR-Raum eingetreten sind, 
sind diese vom Veräußerungserlös abzuziehen. 

 – Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Österreich hinsichtlich der 
Anteile an der durch eine errichtende Umwandlung entstandenen 
Personengesellschaft entsteht, ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Buchwert und dem gemeinen Wert der Anteile am 
Umwandlungsstichtag bei einer späteren Realisierung der Anteile bei 
natürlichen Personen als Rechtsnachfolger mit einem besonderen 
Steuersatz von 

 – Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Österreich hinsichtlich der 
Anteile an der durch eine errichtende Umwandlung entstandenen 
Personengesellschaft entsteht, ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Buchwert und dem gemeinen Wert der Anteile am 
Umwandlungsstichtag bei einer späteren Realisierung der Anteile bei 
natürlichen Personen als Rechtsnachfolger mit einem besonderen 
Steuersatz von 

 – 25% für vor dem 1. Jänner 2023 gelegene Umgründungsstichtage;  

 – 24% für zwischen dem 31. Dezember 2022 und dem 1. Jänner 2024 
gelegene Umgründungsstichtage; 

23% und soweit der Unterschiedsbetrag 1 000 000 Euro übersteigt mit 
einem besonderen Steuersatz von 24% 
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 – 23% für nach dem 31. Dezember 2023 gelegene 
Umgründungsstichtage 

 

zu besteuern. Dies gilt sinngemäß für verschmelzende Umwandlungen 
auf natürliche Personen als Rechtsnachfolger. 

zu besteuern. Dies gilt sinngemäß für verschmelzende Umwandlungen 
auf natürliche Personen als Rechtsnachfolger. 

(2) bis (9) … (2) bis (9) … 

3. TEIL 3. TEIL 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 1. bis 41. …  1. bis 41. … 
  42. § 9 Abs. 1 Z 3 letzter Teilstrich in der Fassung des 

Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, tritt mit 
1. Jänner 2028 in Kraft und ist erstmalig auf Umwandlungen mit einem 
Stichtag nach dem 31. Dezember 2027 anzuwenden. 

Artikel 28 

Änderung des Normverbrauchsabgabegesetzes 

Tarif Tarif 

§ 6. (1) bis (4) … § 6. (1) bis (4) … 

(6) Liegt für ein Kraftfahrzeug kein CO2-Emissionswert vor, gilt Folgendes: (6) Liegt für ein Kraftfahrzeug kein CO2-Emissionswert vor, gilt Folgendes: 

 1. …  1. … 

 2. Für Kraftfahrzeuge gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 bestimmt sich der 
CO2-Emissionswert mit dem Zweifachen der Nennleistung des 
Verbrennungsmotors in Kilowatt. 

 2. Für Kraftfahrzeuge gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 bestimmt sich der 
CO2-Emissionswert mit dem Zweifachen der Nennleistung des 
Verbrennungsmotors in Kilowatt. Abweichend kann für Kraftfahrzeuge, 
für die ausschließlich ein CO2-Emissionswert nach dem Neuen 
Europäischen Fahrzyklus („NEFZ“) vorliegt, der CO2-Emissionswert mit 
dem 1,27-fachen dieses Wertes angenommen werden. 

 3. und 4. …  3. und 4. … 

(7) … (7) … 

(8) Bei Gebrauchtfahrzeugen, die unmittelbar aus dem übrigen Unionsgebiet 
in das Inland gebracht werden und im übrigen Unionsgebiet zugelassen waren, ist 

(8) Bei Gebrauchtfahrzeugen, die unmittelbar aus dem übrigen Unionsgebiet 
in das Inland gebracht werden und im übrigen Unionsgebiet zugelassen waren, ist 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Steuer nach jener Rechtslage zu bemessen, die im Zeitpunkt der erstmaligen 
Zulassung des Fahrzeuges im übrigen Unionsgebiet im Inland anzuwenden 
gewesen wäre. Dabei ist für die Bonus-Malus-Berechnung und den Abzugsbetrag 
die Wertentwicklung des Fahrzeuges zu berücksichtigen. Dies gilt sinngemäß für 
Vorgänge gemäß § 1 Z 3 lit. b und Z 4 betreffend Kraftfahrzeuge, die bereits im 
Geltungszeitraum einer älteren Rechtslage im Inland zugelassen waren, aber 
gemäß § 3 befreit waren. 

die Steuer nach jener Rechtslage zu bemessen, die im Zeitpunkt der erstmaligen 
Zulassung des Fahrzeuges im übrigen Unionsgebiet im Inland anzuwenden 
gewesen wäre. Dabei ist für die Bonus-Malus-Berechnung und den Abzugsbetrag 
die Wertentwicklung des Fahrzeuges zu berücksichtigen. Dies gilt sinngemäß für 
Vorgänge gemäß § 1 Z 3 lit. b und Z 4 betreffend Kraftfahrzeuge, die bereits im 
Geltungszeitraum einer älteren Rechtslage im Inland zugelassen waren, aber 
gemäß § 3 befreit waren, sowie für Vorgänge gemäß § 1 Z 3 lit. a betreffend 
Kraftfahrzeuge, die vor dem 1. März 2022 erstmalig in der Ukraine zugelassen 
wurden, durchgehend in der Ukraine zugelassen waren und auf Personen 
zugelassen werden, die aufgrund einer Verordnung gemäß § 62 Abs. 1 AsylG 2005 
über ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht verfügen. 

(9) ... (9) ... 

Inkrafttreten, Übergangsregelungen Inkrafttreten, Übergangsregelungen 

§ 15. (1) bis (28) … § 15. (1) bis (28) … 
 

(29) § 6 Abs. 6 Z 2 und Abs. 8, in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, tritt mit dem der 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt folgenden Tag in Kraft. 

Artikel 29 

Änderung des Alkoholsteuergesetzes 2022 

Steuersätze Steuersätze 

§ 2. (1) Die Alkoholsteuer beträgt 1 200 Euro je 100 l A (Regelsatz). § 2. (1) Die Alkoholsteuer beträgt 1 560 Euro je 100 l A (Regelsatz). 

(2) bis (5) ... (2) bis (5) ... 

§ 95. (1) bis (3) … § 95. (1) bis (3) … 
 

(4) § 2 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I 
Nr. xxx/2026, tritt mit 1. Jänner 2027 in Kraft. § 2 Abs. 1 in der Fassung vor dem 
genannten Bundesgesetz ist weiterhin auf Erzeugnisse anzuwenden, für die die 
Steuerschuld vor dem 1. Jänner 2027 entstanden ist. 
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Artikel 30 

Änderung des Stabilitätsabgabegesetzes 

Höhe der Stabilitätsabgabe Höhe der Stabilitätsabgabe 

§ 3. Die Stabilitätsabgabe beträgt für jene Teile der Bemessungsgrundlage 
gemäß § 2, 

§ 3. (1) Die Stabilitätsabgabe beträgt für Kalenderjahre bis einschließlich 
2029 für jene Teile der Bemessungsgrundlage gemäß § 2, 

 1. die einen Betrag von 300 Millionen Euro überschreiten und 
20 Milliarden Euro nicht überschreiten, ...............  ....................... 0,033%, 

 1. die einen Betrag von 300 Millionen Euro überschreiten und 
20 Milliarden Euro nicht überschreiten, ................  ...................... 0,033%, 

 2. die einen Betrag von 20 Milliarden Euro überschreiten, .............. 0,041%.  2. die einen Betrag von 20 Milliarden Euro überschreiten, .............. 0,041%. 
 

(2) Die Stabilitätsabgabe beträgt für Kalenderjahre ab 2030 für jene Teile der 
Bemessungsgrundlage gemäß § 2, 

  1. die einen Betrag von 300 Millionen Euro überschreiten und 
20 Milliarden Euro nicht überschreiten, ...............  ...................... 0,024%, 

  2. die einen Betrag von 20 Milliarden Euro überschreiten,  ............ 0,029%. 

Begrenzung der Stabilitätsabgabe Begrenzung der Stabilitätsabgabe 

§ 4. Die gemäß § 2 und § 3 errechnete Stabilitätsabgabe wird nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen begrenzt: 

§ 4. Die gemäß § 2 und § 3 errechnete Stabilitätsabgabe wird nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen begrenzt: 

 1. Die Stabilitätsabgabe darf höchstens 35% des 
Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages gemäß Anlage 2 zu Artikel I § 43 
BWG zuzüglich des im Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag enthaltenen 
Aufwands für die Stabilitätsabgabe und die Sonderzahlung sowie unter 
Außerachtlassung des außerordentlichen Ergebnisses aus der 
Dotierung/Auflösung des Fonds für allgemeine Bankrisiken gemäß § 57 
Abs. 3 BWG betragen (Zumutbarkeitsgrenze). Dabei ist der 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag jenes Geschäftsjahres heranzuziehen, 
das vor dem Kalenderjahr endet, für das die Stabilitätsabgabe zu entrichten 
ist. 

 1. Die Stabilitätsabgabe darf höchstens 20% des 
Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages gemäß Anlage 2 zu Artikel I § 43 
BWG zuzüglich des im Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag enthaltenen 
Aufwands für die Stabilitätsabgabe und die Sonderzahlung sowie unter 
Außerachtlassung des außerordentlichen Ergebnisses aus der 
Dotierung/Auflösung des Fonds für allgemeine Bankrisiken gemäß § 57 
Abs. 3 BWG betragen (Zumutbarkeitsgrenze). Dabei ist der 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag jenes Geschäftsjahres heranzuziehen, 
das vor dem Kalenderjahr endet, für das die Stabilitätsabgabe zu entrichten 
ist. 

 2. Die Stabilitätsabgabe darf 65% des arithmetischen Mittels der letzten drei 
nach Z 1 ermittelten Jahresergebnisse nicht übersteigen 
(Belastungsobergrenze). Für die Berechnung des arithmetischen Mittels 
sind negative Jahresergebnisse mit Null anzusetzen. 

 2. Die Stabilitätsabgabe darf 50% des arithmetischen Mittels der letzten drei 
nach Z 1 ermittelten Jahresergebnisse nicht übersteigen 
(Belastungsobergrenze). Für die Berechnung des arithmetischen Mittels 
sind negative Jahresergebnisse mit Null anzusetzen. 

 3. bis 5. ...  3. bis 5. ... 
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Sonderzahlung Sonderzahlung 

§ 5. (1) Zusätzlich zur Abgabenschuld der Stabilitätsabgabe hat das 
Kreditinstitut (§ 1) für die Kalenderjahre 2025 und 2026 jeweils eine 
Sonderzahlung zu entrichten. Die Sonderzahlung wird nach Maßgabe folgender 
Bestimmungen errechnet: 

§ 5. (1) Zusätzlich zur Abgabenschuld der Stabilitätsabgabe hat das 
Kreditinstitut (§ 1) für die Kalenderjahre 2025 bis einschließlich 2029 jeweils eine 
Sonderzahlung zu entrichten. Die Sonderzahlung wird nach Maßgabe folgender 
Bestimmungen errechnet: 

 1. Die Sonderzahlung beträgt für jene Teile der Bemessungsgrundlage 
gemäß § 2, 

 1. a) Die Sonderzahlung beträgt für die Kalenderjahre 2025 bis 
einschließlich 2028 für jene Teile der Bemessungsgrundlage gemäß 
§ 2, 

 a) die einen Betrag von 300 Millionen Euro überschreiten 
und 20 Milliarden Euro nicht überschreiten .....  ....................... 0,050%, 

 – die einen Betrag von 300 Millionen Euro 
überschreiten und 20 Milliarden Euro nicht 
überschreiten .................................0,050%, 

 b) die einen Betrag von 20 Milliarden Euro überschreiten ........... 0,061%.  – die einen Betrag von 20 Milliarden Euro 
überschreiten .................................0,061%. 

  b) Die Sonderzahlung beträgt für das Kalenderjahr 2029 für jene Teile 
der Bemessungsgrundlage gemäß § 2, 

  – die einen Betrag von 300 Millionen Euro 
überschreiten und 20 Milliarden Euro nicht 
überschreiten ................................0,015%, 

  – die einen Betrag von 20 Milliarden Euro 
überschreiten ................................0,018%. 

 2. und 3. …  2. und 3. … 

(2) … (2) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 9. (1) bis (11) ... § 9. (1) bis (11) ... 
 

(12) § 3 und § 5 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, 
BGBl. I Nr. xxx/2026, treten mit 1. Jänner 2027 in Kraft und sind erstmals für 
Zahlungen anzuwenden, die für Abgabenschulden geleistet werden, die nach dem 
31. Dezember 2026 entstehen. § 4 Z 1 und 2 in der Fassung des genannten 
Bundesgesetzes tritt mit 1. Jänner 2030 in Kraft und ist erstmals für Zahlungen 
anzuwenden, die für Abgabenschulden geleistet werden, die nach dem 
31. Dezember 2029 entstehen. 
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Artikel 31 

Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1994 

Sondervorschriften für die Einfuhrumsatzsteuer Sondervorschriften für die Einfuhrumsatzsteuer 

§ 26. (1) und (2) … § 26. (1) und (2) … 

 (3) 1. ...  (3) 1. ... 

 2. Abweichend davon sind für die Einhebung und zwangsweise 
Einbringung der Einfuhrumsatzsteuer unter folgenden 
Voraussetzungen die Finanzämter zuständig: 

 2. Abweichend davon sind für die Einhebung und zwangsweise 
Einbringung der Einfuhrumsatzsteuer unter folgenden 
Voraussetzungen die Finanzämter zuständig: 

 – Die Einfuhrumsatzsteuerschuld ist nach Art. 77 des Zollkodex 
entstanden und es handelt sich um keine nachträgliche 
Berichtigung, 

 – Die Einfuhrumsatzsteuerschuld ist nach Art. 77 des Zollkodex 
entstanden und es handelt sich um keine nachträgliche 
Berichtigung, 

 – der Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist Unternehmer (§ 2), im 
Inland zur Umsatzsteuer erfasst und die Gegenstände werden für 
sein Unternehmen eingeführt und 

 – der Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist Unternehmer (§ 2), im 
Inland zur Umsatzsteuer erfasst und die Gegenstände werden für 
sein Unternehmen eingeführt und 

 – der Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer erklärt in der 
Zollanmeldung, dass er von dieser Regelung Gebrauch macht. 

 – der Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer erklärt in der 
Zollanmeldung, dass er von dieser Regelung Gebrauch macht. 

 Liegt im Zusammenhang mit der Einfuhr von Gegenständen ein Verdacht 
auf das Vorliegen eines Finanzvergehens gemäß § 80 FinStrG vor, können 
die Ämter der Bundesfinanzverwaltung mit Bescheid für die Dauer von bis 
zu zwei Jahren eine verpflichtende Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer 
gemäß Z 1 vorsehen. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 

Allgemeine Übergangsvorschriften Allgemeine Übergangsvorschriften 

§ 28. (1) bis (XX) … § 28. (1) bis (69) … 
 

(70) § 26 Abs. 3 Z 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, 
BGBl. I Nr. xxx/2026, tritt mit 1. Jänner 2027 in Kraft und ist erstmals auf Umsätze 
und sonstige Sachverhalte im Zusammenhang mit Einfuhren anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2026 ausgeführt werden bzw. sich ereignen. 
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Artikel 32 

Änderung des Bewertungsgesetzes 1955 

§ 13. Wertpapiere und Anteile. § 13. Wertpapiere und Anteile. 

(1) ... (1) ... 

(2) Für Aktien, für Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung und 
für Genußscheine ist, soweit sie im Inland keinen Kurswert haben, der gemeine 
Wert (§ 10) maßgebend. Läßt sich der gemeine Wert aus Verkäufen nicht ableiten, 
so ist er unter Berücksichtigung des Gesamtvermögens und der Ertragsaussichten 
der Gesellschaft zu schätzen. Dies gilt sinngemäß für Partizipationsscheine im 
Sinne des Kreditwesengesetzes, BGBl. Nr. 63/1979, in der jeweils geltenden 
Fassung, oder des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016 (VAG 2016), BGBl. I 
Nr. 34/2015, in der jeweils geltenden Fassung. Der gemeine Wert von 
Genußscheinen gemäß § 6 des Beteiligungsfondsgesetzes ist, sofern er sich nicht 
aus Verkäufen ableiten läßt, mit 80 vH des Ausgabepreises anzunehmen. 

(2) Für Aktien, für Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung und 
für Genußscheine ist, soweit sie im Inland keinen Kurswert haben, der gemeine 
Wert (§ 10) maßgebend. Läßt sich der gemeine Wert aus Verkäufen oder einem 
Verkauf im Sinne des Abs. 4 nicht ableiten, so ist er unter Berücksichtigung des 
Gesamtvermögens und der Ertragsaussichten der Gesellschaft zu schätzen. Dies 
gilt sinngemäß für Partizipationsscheine im Sinne des Kreditwesengesetzes, BGBl. 
Nr. 63/1979, in der jeweils geltenden Fassung, oder des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016 (VAG 2016), BGBl. I Nr. 34/2015, in der 
jeweils geltenden Fassung. Der gemeine Wert von Genußscheinen gemäß § 6 des 
Beteiligungsfondsgesetzes ist, sofern er sich nicht aus Verkäufen ableiten läßt, mit 
80 vH des Ausgabepreises anzunehmen. 

(3) … (3) … 
 

(4) Der gemeine Wert ist aus einem einzelnen Verkauf abzuleiten, wenn 
Gegenstand des Verkaufs ein bezüglich Größe und Rechte vergleichbarer Anteil ist 
oder die Vergleichbarkeit durch Zu- und Abschläge gewährleistet werden kann. 
Dies gilt auch für einen Verkauf nach dem zu bewertenden Vorgang, wenn der zu 
bewertende Anteil (anteilig) veräußert wird; diesfalls stellt der Verkauf ein 
rückwirkendes Ereignis gemäß § 295a BAO dar. 

§ 86. Inkrafttreten; Aufhebung bisheriger Rechtsvorschriften. § 86. Inkrafttreten; Aufhebung bisheriger Rechtsvorschriften. 

(1) bis (23) ... (1) bis (23) ... 
 

(24) § 13 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I 
Nr. xxx/2026, ist erstmals auf nach dem 10. Juni 2026 zu bewertende Vorgänge 
anzuwenden. 
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Artikel 33 

Änderung der Bundesabgabenordnung 

Besondere Grundlagen für die Datenverarbeitung Besondere Grundlagen für die Datenverarbeitung 

§ 48c. (1) bis (10) ... § 48c. (1) bis (10) ... 
 

(11) Die Abgabenbehörden sind berechtigt, personenbezogene und nicht 
personenbezogene Daten, die vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 
zum Zweck der Feststellung des Einheitswertes auf der Grundlage von § 80 Abs. 5 
Z 2 BewG 1955 übermittelt worden sind, auch zum Zweck der Erhebung von 
Abgaben einschließlich des automationsunterstützten Risikomanagements zu 
verarbeiten. 

E. Beistandspflicht. E. Beistandspflicht. 

§ 158. (1) bis (4g) … § 158. (1) bis (4g) … 
 

(4h) Der Bundesminister für Justiz ist verpflichtet, spätestens am ersten 
Werktag nach der Grundbuchseintragung dem Bundesminister für Finanzen zum 
Zweck der Erhebung von Abgaben einschließlich des automationsunterstützten 
Risikomanagements über eine elektronische Schnittstelle Änderungen von 
Grundbuchseintragungen im Sinn des § 80 Abs. 5 Z 1 BewG 1955 oder von 
Pfandrechten, vorbehaltenen Pfandrechten oder Wohnungseigentum in 
strukturierter Form mitzuteilen. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz mit Verordnung die Mitteilung 
weiterer Änderungen von Grundbuchseintragungen vorzusehen, wenn dies zum 
Zweck der Erhebung von Abgaben einschließlich des automationsunterstützten 
Risikomanagements erforderlich ist. 

(5) ... (5) ... 

§ 323. (1) bis (89) … § 323. (1) bis (89) … 

(90) § 132a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/2025 
tritt mit 1. Oktober 2026 in Kraft. 

(90) § 132a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/2025 
tritt mit 1. Oktober 2026 in Kraft. 

(90) § 211 Abs. 8 und § 211a, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 98/2025, treten mit 1. Jänner 2026 in Kraft. 

(91) § 211 Abs. 8 und § 211a, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 98/2025, treten mit 1. Jänner 2026 in Kraft. 
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(92) § 48c Abs. 11, § 158 Abs. 4h, die Absatzbezeichnung des § 323 Abs. 91 
sowie § 324 samt Überschrift in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-
2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, treten mit 1. Jänner 2027 in Kraft. 

 Vollziehung 

§ 324. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium 
für Finanzen, und hinsichtlich der §§ 82, 158 Abs. 3, 160, 229 und 233 im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Justiz betraut. 

§ 324. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Finanzen, hinsichtlich der §§ 82, 158 Abs. 3 und 4h, 160, 229 und 233 im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz betraut. 

Artikel 34 

Änderung des Finanzstrafgesetzes 

Bundesgesetz betreffend das Finanzstrafrecht und das 
Finanzstrafverfahrensrecht (Finanzstrafgesetz – FinStrG.) 

Bundesgesetz betreffend das Finanzstrafrecht und das 
Finanzstrafverfahrensrecht (Finanzstrafgesetz – FinStrG) 

Schmuggel und Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben Schmuggel und Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben 

§ 35. (1) … § 35. (1) … 

(2) Der Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben macht sich 
schuldig, wer, ohne den Tatbestand des Abs. 1 zu erfüllen, vorsätzlich unter 
Verletzung einer zollrechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht 

(2) Der Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben macht sich 
schuldig, wer, ohne den Tatbestand des Abs. 1 zu erfüllen, vorsätzlich unter 
Verletzung einer zollrechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht 

eine Verkürzung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben bewirkt.  a) eine Verkürzung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben bewirkt oder 

  b) § 26 Abs. 3 Z 2 des Umsatzsteuergesetzes 1994 zu Unrecht in Anspruch 
nimmt. 

Die Abgabenverkürzung ist bewirkt, wenn eine entstandene Eingangs- oder 
Ausgangsabgabenschuld bei ihrer Entstehung nicht oder zu niedrig festgesetzt wird 
und in den Fällen des § 33 Abs. 3 lit. b bis f. 

Die Abgabenverkürzung ist bewirkt, wenn eine entstandene Eingangs- oder 
Ausgangsabgabenschuld bei ihrer Entstehung nicht oder zu niedrig festgesetzt wird 
und in den Fällen des § 33 Abs. 3 lit. b bis f. Die unrechtmäßige Inanspruchnahme 
des § 26 Abs. 3 Z 2 des Umsatzsteuergesetzes 1994 gilt als bewirkt, wenn dem 
Zollschuldner der festgesetzte Eingangsabgabenbetrag mitgeteilt wird. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

Verbotene Herstellung von Tabakwaren Verbotene Herstellung von Tabakwaren oder tabakverwandten Produkten 

§ 43. (1) Der verbotenen Herstellung von Tabakwaren (§§ 2 und 3 
Tabaksteuergesetz 2022 – TabStG 2022, BGBl. Nr. 704/1994) macht sich 

§ 43. (1) Der verbotenen Herstellung von Tabakwaren oder tabakverwandten 
Produkten (§§ 2 und 3 Tabaksteuergesetz 2022 – TabStG 2022, BGBl. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
schuldig, wer vorsätzlich ohne die nach dem TabStG 2022 erforderliche 
Bewilligung gewerblich im Steuergebiet Tabakwaren herstellt. 

Nr. 704/1994) macht sich schuldig, wer vorsätzlich ohne die nach dem 
TabStG 2022 erforderliche Bewilligung gewerblich im Steuergebiet Tabakwaren 
herstellt. 

(2) Der verbotenen Herstellung von Tabakwaren macht sich auch schuldig, 
wer mit dem Vorsatz, sich oder einem anderen die Begehung der in Abs. 1 mit 
Strafe bedrohten Handlung zu ermöglichen, Räumlichkeiten, Anlagen, Geräte und 
Vorrichtungen, Rohstoffe, Hilfsstoffe, Halbfabrikate oder Verpackungen, die nach 
ihrer besonderen Beschaffenheit dazu bestimmt sind, Tabakwaren zu erzeugen, zu 
bearbeiten oder zu verarbeiten, errichtet, anfertigt, von einem anderen übernimmt, 
sich oder einem anderen verschafft, einem anderen überlässt oder sonst besitzt. 

(2) Der verbotenen Herstellung von Tabakwaren oder tabakverwandten 
Produkten macht sich auch schuldig, wer mit dem Vorsatz, sich oder einem 
anderen die Begehung der in Abs. 1 mit Strafe bedrohten Handlung zu 
ermöglichen, Räumlichkeiten, Anlagen, Geräte und Vorrichtungen, Rohstoffe, 
Hilfsstoffe, Halbfabrikate oder Verpackungen, die nach ihrer besonderen 
Beschaffenheit dazu bestimmt sind, Tabakwaren oder tabakverwandten Produkten 
zu erzeugen, zu bearbeiten oder zu verarbeiten, errichtet, anfertigt, von einem 
anderen übernimmt, sich oder einem anderen verschafft, einem anderen überlässt 
oder sonst besitzt. 

(3) Die verbotene Herstellung von Tabakwaren wird mit einer Geldstrafe bis 
zu 100 000 Euro geahndet. Auf Verfall ist nach Maßgabe des § 17 zu erkennen; er 
umfasst auch die Geräte, Vorrichtungen, Rohstoffe, Hilfsstoffe, Halbfabrikate und 
Verpackungen. 

(3) Die verbotene Herstellung von Tabakwaren oder tabakverwandten 
Produkten wird mit einer Geldstrafe bis zu 100 000 Euro geahndet. Auf Verfall ist 
nach Maßgabe des § 17 zu erkennen; er umfasst auch die Geräte, Vorrichtungen, 
Rohstoffe, Hilfsstoffe, Halbfabrikate und Verpackungen. 

(4) … (4) … 

Vorsätzliche Eingriffe in Monopolrechte Vorsätzliche Eingriffe in Monopolrechte 

§ 44. (1) Des vorsätzlichen Eingriffes in Monopolrechte macht sich schuldig, 
wer zu seinem oder eines anderen Vorteil vorsätzlich die in den Vorschriften über 
das Tabakmonopol enthaltenen Gebote oder Verbote hinsichtlich des Handels mit 
Monopolgegenständen verletzt; hievon ausgenommen ist der Handel mit 
Tabakerzeugnissen, für die Tabaksteuer entrichtet wurde oder die von der 
Tabaksteuer befreit sind. 

§ 44. (1) Des vorsätzlichen Eingriffes in Monopolrechte macht sich schuldig, 
wer zu seinem oder eines anderen Vorteil vorsätzlich die in den Vorschriften über 
das Tabakmonopol enthaltenen Gebote oder Verbote hinsichtlich des Handels mit 
Waren nach § 1 des Tabakmonopolgesetzes 1996 (TabMG 1996), BGBl. 
Nr. 830/1995, in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 44/1996, verletzt; 
hievon ausgenommen ist der Handel mit Tabakerzeugnissen, für die Tabaksteuer 
entrichtet wurde oder die von der Tabaksteuer befreit sind. 

(2) Der vorsätzliche Eingriff in Monopolrechte wird mit einer Geldstrafe bis 
zum Einfachen der Bemessungsgrundlage geahndet. Die Bemessungsgrundlage ist 
für Monopolgegenstände, für die ein Kleinverkaufspreis festgesetzt ist, nach 
diesem, für andere Monopolgegenstände nach dem Kleinverkaufspreis der nach 
Beschaffenheit und Qualität am nächsten kommenden Monopolgegenstände und, 
wenn ein solcher Vergleich nicht möglich ist, nach dem gemeinen Wert zu 
berechnen. 

(2) Der vorsätzliche Eingriff in Monopolrechte wird mit einer Geldstrafe bis 
zum Einfachen der Bemessungsgrundlage geahndet. Die Bemessungsgrundlage ist 
für Waren nach § 1 TabMG 1996, für die ein Kleinverkaufspreis festgesetzt ist, 
nach diesem, für andere Waren nach § 1 TabMG 1996 nach dem 
Kleinverkaufspreis der nach Beschaffenheit und Qualität am nächsten kommenden 
Waren nach § 1 TabMG 1996 und, wenn ein solcher Vergleich nicht möglich ist, 
nach dem gemeinen Wert zu berechnen. 

(3) ... (3) ... 
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Monopolhehlerei Monopolhehlerei 

§ 46. (1) Der Monopolhehlerei macht sich schuldig wer vorsätzlich § 46. (1) Der Monopolhehlerei macht sich schuldig wer vorsätzlich 

 a) Monopolgegenstände oder Erzeugnisse aus Monopolgegenständen, 
hinsichtlich welcher in Monopolrechte eingegriffen wurde, kauft, zum 
Pfand nimmt oder sonst an sich bringt, verheimlicht oder verhandelt, 

 a) Waren nach § 1 TabMG 1996 oder Erzeugnisse aus solchen, hinsichtlich 
welcher in Monopolrechte eingegriffen wurde, kauft, zum Pfand nimmt 
oder sonst an sich bringt, verheimlicht oder verhandelt, 

 b) ...  b) ... 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

§ 265. (1) bis (10) ... § 265. (1) bis (10) ... 
 

(11) Der Titel in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I 
Nr. xxx/2026, tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 35 
Abs. 2, die Überschrift zu § 43, § 43 Abs. 1 bis 3, § 44 Abs. 1 und 2 sowie § 46 
Abs. 1 lit. a in der Fassung des genannten Bundesgesetzes treten mit 1. Jänner 
2027 in Kraft. 
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Artikel 35 

Änderung des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 

Inhaltsverzeichnis 

... ... 

Abschnitt 7b 
Sonderregelungen im Zusammenhang mit der Europäischen Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ARF) 

§ 40. Erfassung von ARF-Leistungen 
§ 40a. ARF-Leistungsarten 
§ 40b. Mitteilungen zu ARF-Leistungen 
§ 40c. Inhalt der ARF-Mitteilungen 
§ 40d. Nachträgliche Zweckwidmung von ARF-Mitteln 
§ 40e. Verwendungskontrolle von ARF-Leistungen 
§ 40f. Vollständigkeitserklärung zu ARF-Leistungen 

Abschnitt 7d 
Regelungen zur personenbezogenen Veröffentlichung am 

Transparenzportal 

... ... 
 

Inhaltsverzeichnis 

... ... 

Abschnitt 7b 
Sonderregelungen im Zusammenhang mit der Europäischen Aufbau- und 

Resilienzfazilität (ARF) und dem Klima-Sozialfonds (KSF) 

§ 40. Erfassung von ARF- und KSF-Leistungen 
§ 40a. ARF- und KSF-Leistungsarten 
§ 40b. Mitteilungen zu ARF- und KSF-Leistungen 
§ 40c. Inhalt der ARF- und KSF-Mitteilungen 
§ 40d. Nachträgliche Zweckwidmung von ARF- und KSF-Mitteln 
§ 40e. Verwendungskontrolle von ARF- und KSF-Leistungen 

Abschnitt 7d 
Regelungen zur personenbezogenen Veröffentlichung am 

Transparenzportal 

... ... 
§ 40l. Veröffentlichung von Leistungen im Zusammenhang mit dem Klima-

Sozialfonds (KSF) 
 

  

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Inhalt des Transparenzportals Inhalt des Transparenzportals 

Förderungen Förderungen 

§ 8. (1) bis (6) ... § 8. (1) bis (6) ... 

(7) ... (7) ... 
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 1. Förderungen gemäß § 30 Abs. 5 des Bundeshaushaltsgesetzes 2013 
(BHG 2013), BGBl. I Nr. 139/2009, 

 1. Förderungen gemäß § 30 Abs. 5a des Bundeshaushaltsgesetzes 2013 
(BHG 2013), BGBl. I Nr. 139/2009, 

 2. und 3. ...  2. und 3. ... 

(8) bis (12) ... (8) bis (12) ... 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 

Beteiligte Beteiligte 

Abfrageberechtigte Stellen Abfrageberechtigte Stellen 

§ 17. Abfrageberechtigte Stelle für eine Leistung ist jede Einrichtung, § 17. (1) Abfrageberechtigte Stelle für eine Leistung ist jede Einrichtung, 
die an der Abwicklung einer Leistung in Bezug auf einen Leistungsempfänger 
(§ 13) oder einen Leistungsverpflichteten (§ 14) beteiligt ist 

 1. die an der Abwicklung einer Leistung in Bezug auf einen 
Leistungsempfänger (§ 13) oder einen Leistungsverpflichteten (§ 14) 
beteiligt ist, 

und für deren Aufgabe die Verarbeitung von aus dem Transparenzportal abrufbaren 
Daten zum Zweck der Gewährung, Einstellung oder Rückforderung einer Leistung 
erforderlich ist. 

 2. für deren Aufgabe die Verarbeitung von aus dem Transparenzportal 
abrufbaren Daten zum Zweck der Gewährung, Einstellung oder 
Rückforderung einer Leistung erforderlich ist und 

  3. die im Zuge der Leistungsangebotsermittlung (§ 21) als 
abfrageberechtigte oder als leistende Stelle bezeichnet worden ist. 

Abfrageberechtigt ist auch jede Einrichtung, die im Zuge der 
Leistungsangebotsermittlung (§ 21) als abfrageberechtigte oder als leistende Stelle 
bezeichnet worden ist oder die im Rahmen der Abwicklung eines 
Förderprogrammes der Europäischen Union nach den jeweiligen unionsrechtlichen 
oder nationalen Rechtsvorschriften als Aufsichtsbehörde benannt wurde. 

(2) Abfrageberechtigt ist auch jede Einrichtung, die im Rahmen der 
Abwicklung eines Förderprogrammes der Europäischen Union nach den jeweiligen 
unionsrechtlichen oder nationalen Rechtsvorschriften als Aufsichtsbehörde oder 
Koordinierungsstelle benannt wurde. 

5. Abschnitt 5. Abschnitt 

Datenermittlung Datenermittlung 

Inhalt der Mitteilungen Inhalt der Mitteilungen 

§ 25. (1) ... § 25. (1) ... 

 1. bis 9. ...  1. bis 9. ... 

 10. die Angabe, ob die Leistung in den Anwendungsbereich des EU-
Beihilferechts im Sinne des Art. 107 und 108 AEUV fällt, wenn es sich 
dabei um eine „De-minimis“-Beihilfe handelt und 

 10. die Angabe, ob die Leistung in den Anwendungsbereich des EU-
Beihilferechts im Sinne des Art. 107 und 108 AEUV fällt, wenn es sich 
dabei um eine „De-minimis“-Beihilfe handelt und sofern vorhanden das 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beihilfeninstrument, Angaben zur Unternehmensgröße und Ort, der 
Nominalbetrag der Beihilfe sowie die Art und das Ziel der Beihilfe und 

 11. ...  11. ... 

(1a) bis (1c) ... (1a) bis (1c) ... 

(2) Abs. 1 gilt nicht für die Mitteilung von Sachleistungen im Sinne des § 4 
Abs. 1 Z 1 lit. f sowie von Entschädigungen gemäß § 8 Abs. 1 Z 6. Die Ziffern 3a, 
3b und 3c des Abs. 1 gelten nicht bei steuerlichen Ersparnissen im Sinne des § 4 
Abs. 1 lit. b sowie bei Ermittlung durch Abfrage von bestehenden Datenbanken 
gemäß § 23 Abs. 1 Z 2. Z 11 gilt nur für direkte Förderungen gemäß § 8 Abs. 1 
Z 4. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für die Mitteilung von Sachleistungen im Sinne des § 4 
Abs. 1 Z 1 lit. f sowie von Entschädigungen gemäß § 8 Abs. 1 Z 6. Die Ziffern 3a, 
3b und 3c des Abs. 1 gelten nicht bei Ermittlung durch Abfrage von bestehenden 
Datenbanken gemäß § 23 Abs. 1 Z 2. Z 11 gilt nur für direkte Förderungen gemäß 
§ 8 Abs. 1 Z 4. 

(2a) bis (4) … (2a) bis (4) … 

6. Abschnitt 6. Abschnitt 

Datenanzeige Datenanzeige 

Transparenzportalabfrage Transparenzportalabfrage 

§ 32. (1) Zur Erfüllung des Informationszwecks erhält der 
Leistungsempfänger (§ 13) über das Transparenzportal nach eindeutiger 
elektronischer Identifizierung der Person gemäß § 4 E-GovG oder nach Eingabe 
der von den Abgabenbehörden gemäß § 1 der FinanzOnline-Verordnung 2006 
(FOnV 2006), BGBl. II Nr. 97, erteilten Teilnehmeridentifikation, 
Benutzeridentifikation und des persönlichen Passworts die Leseberechtigung für 
folgende Daten (Transparenzportalabfrage): 

§ 32. (1) Zur Erfüllung des Informationszwecks erhält der 
Leistungsempfänger (§ 13) über das Transparenzportal nach eindeutiger 
elektronischer Identifizierung der Person gemäß § 4 E-GovG die Leseberechtigung 
für folgende Daten (Transparenzportalabfrage): 

 1. bis 5. ...  1. bis 5. ... 

(2) bis (10) ... (2) bis (10) ... 

Abschnitt 7b Abschnitt 7b 

Sonderregelungen im Zusammenhang mit der Europäischen Aufbau- 
und Resilienzfazilität (ARF) 

Sonderregelungen im Zusammenhang mit der Europäischen Aufbau- 
und Resilienzfazilität (ARF) und dem Klima-Sozialfonds (KSF) 

Erfassung von ARF-Leistungen Erfassung von ARF- und KSF-Leistungen 

§ 40. (1) ... § 40. (1) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Ein eigenes Leistungsangebot ist auch dann anzulegen, wenn ein 
bestehendes Leistungsangebot aufgestockt wird. Die Bezeichnung der 
Leistungsangebote hat einheitlich mit den Worten „ARF“ zu beginnen. In die 
Beschreibung der Leistungsangebote ist ein Hinweis mit dem Wortlaut „finanziert 
von der Europäischen Union – NextGenerationEU“ bzw. bei kofinanzierten 
Leistungen im Sinne des § 40b Abs. 3 „teilweise finanziert von der Europäischen 
Union – NextGenerationEU“ aufzunehmen. 

(2) Ein eigenes Leistungsangebot ist auch dann anzulegen, wenn ein 
bestehendes Leistungsangebot aufgestockt wird. Die Bezeichnung der 
Leistungsangebote hat einheitlich mit den Worten „ARF“ zu beginnen. In die 
Beschreibung der Leistungsangebote ist ein Hinweis mit dem Wortlaut „finanziert 
von der Europäischen Union – NextGenerationEU“ oder bei kofinanzierten 
Leistungen im Sinne des § 40b Abs. 3 „teilweise finanziert von der Europäischen 
Union – NextGenerationEU“ aufzunehmen. 

 
(3) Für alle Leistungen, die über Mittel des Klima-Sozialfonds gemäß der 

Verordnung (EU) 2023/955 zur Einrichtung eines Klima-Sozialfonds und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2021/1060, ABl. Nr. L 130 vom 16.5.2023 S. 1, 
finanziert werden (KSF-Leistungen), sind eigene Leistungsangebote anzulegen. 

 
(4) Ein eigenes Leistungsangebot ist auch dann anzulegen, wenn ein 

bestehendes Leistungsangebot aufgestockt wird. Die Bezeichnung der 
Leistungsangebote hat einheitlich mit den Worten „KSF“ zu beginnen. In die 
Beschreibung der Leistungsangebote ist ein Hinweis mit dem Wortlaut „finanziert 
von der Europäischen Union – Klima-Sozialfonds“ aufzunehmen. 

ARF-Leistungsarten ARF- und KSF-Leistungsarten 

§ 40a. Zusätzlich zu den Leistungsarten des § 4 Abs. 1 werden folgende 
Leistungsarten eingeführt: 

§ 40a. Zusätzlich zu den Leistungsarten des § 4 Abs. 1 werden folgende 
Leistungsarten eingeführt: 

 1. bis 5. ...  1. bis 5. ... 

 6. übrige Leistungen, die aus ARF-Mitteln finanziert werden.  6. übrige Leistungen, die entweder aus ARF- oder KSF-Mitteln finanziert 
werden; 

  7. Maßnahmen, die nicht unter § 4 Abs. 1 oder Z 1 bis 6 fallen, aber Teil des 
nationalen Aufbau- und Resilienzplans oder Klima-Sozialplans sind. 

Mitteilungen zu ARF-Leistungen Mitteilungen zu ARF- und KSF-Leistungen 

§ 40b. (1) ... § 40b. (1) ... 

(2) Bei ARF-Leistungen nach § 40a sind anzugeben: (2) Bei ARF- oder KSF-Leistungen nach § 40a sind anzugeben: 

 1. bis 6. ...  1. bis 6. ... 

(3) Liegt eine aus ARF-Mitteln, nationalen Mitteln und/oder anderen 
Unionsfonds kofinanzierte Leistung vor, so sind die jeweiligen Anteile dieser 
Mittel bei der Mitteilung betragsmäßig anzugeben. 

(3) Liegt eine aus ARF- oder KSF-Mitteln, nationalen Mitteln und/oder 
anderen Unionsfonds kofinanzierte Leistung vor, so sind die jeweiligen Anteile 
dieser Mittel bei der Mitteilung betragsmäßig anzugeben. Bei KSF-Leistungen ist 
zusätzlich auch der Gesamtbetrag der öffentlichen Mittel für diese Leistung 
anzugeben. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) Abweichend von der Außerkrafttretensregelung (§ 43 Abs. 8) sind 
Mitteilungen und – für rückgezahlte Leistungen – negative Mitteilungen auch 
später vorzunehmen. 

 

Inhalt der ARF-Mitteilungen Inhalt der ARF- und KSF-Mitteilungen 

§ 40c. (1) Mitteilungen auf ARF-Leistungen § 40c. (1) Mitteilungen auf ARF- oder KSF-Leistungen 

 1. ...  1. ... 

 2. sind als ARF-Mitteilungen zu kennzeichnen und  2. sind als ARF- oder KSF-Mitteilungen zu kennzeichnen und 

 3. ausschließlich auf die neu angelegten ARF-Leistungsangebote zu melden.  3. ausschließlich auf die neu angelegten ARF- oder KSF-Leistungsangebote 
zu melden. 

(2) Zusätzlich zu den in § 25 Abs. 1 genannten Datensätze haben Mitteilungen 
zu ARF-Leistungen 

(2) Zusätzlich zu den in § 25 Abs. 1 genannten Datensätzen haben 
Mitteilungen zu ARF- oder KSF-Leistungen 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 

zu enthalten. zu enthalten. 
 

(2a) Zusätzlich zu den in Abs. 2 genannten Datensätzen haben Mitteilungen 
zu KSF-Leistungen 

  1. die Steuernummer oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der 
Endempfänger, Auftragnehmer und Unterauftragnehmer sowie 

  2. Namen und Geburtsdatum sowie Steuernummer oder die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer des wirtschaftlichen Eigentümers oder der 
wirtschaftlichen Eigentümer eines Endempfängers oder Auftragnehmers 

 zu enthalten. 

(3) ... (3) ... 
 

(3a) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, den Inhalt der 
Mitteilungen im Sinne des Abs. 2a in Verbindung mit § 25 Abs. 1 für 
KSF-Leistungen an zusätzliche Vorgaben der Europäischen Kommission durch 
Verordnung anzupassen. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen ist zur Erfüllung des Kontrollzweckes 
nach § 2 Z 6 berechtigt, Abfragen aus dem Register der wirtschaftlichen 
Eigentümer nach dem Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz – WiEReG, 
BGBl. I Nr. 136/2017, über das Webservice bezogen auf Empfänger von ARF-
Leistungen durchzuführen und diese Daten zu verarbeiten. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen ist zur Erfüllung des Kontrollzweckes 
nach § 2 Z 6 berechtigt, Abfragen aus dem Register der wirtschaftlichen 
Eigentümer nach dem Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz – WiEReG, 
BGBl. I Nr. 136/2017, über das Webservice bezogen auf Empfänger von ARF- 
oder KSF-Leistungen durchzuführen und diese Daten zu verarbeiten. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(5) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, die sich ausschließlich auf 
Leistungen nach § 4 Abs. 1 oder auf Mitteilungen nach § 25 beziehen, gelten 
sinngemäß auch für ARF-Leistungen und ARF-Mitteilungen. 

(5) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, die sich ausschließlich auf 
Leistungen nach § 4 Abs. 1 oder auf Mitteilungen nach § 25 beziehen, gelten 
sinngemäß auch für ARF-Leistungen und ARF-Mitteilungen sowie für KSF-
Leistungen und KSF-Mitteilungen. 

Nachträgliche Zweckwidmung von ARF-Mitteln Nachträgliche Zweckwidmung von ARF- und KSF-Mitteln 

§ 40d. Werden ARF–Mittel bereits erbrachten Leistungen nachträglich 
zweckgewidmet, so sind bereits in die Transparenzdatenbank übermittelte 
Mitteilungen unverzüglich nachträglich als ARF-Mitteilung zu kennzeichnen, um 
die in § 40c Abs. 2 sowie in der Transparenzdatenbank-ARF-Verordnung 
zusätzlich festgelegten Datensätze zu ergänzen und einem ARF-Leistungsangebot 
zuzuordnen. Bei kofinanzierten Leistungen ist entsprechend § 40b Abs. 3 
vorzugehen. 

§ 40d. Werden ARF- oder KSF-Mittel bereits erbrachten Leistungen 
nachträglich zweckgewidmet, so sind bereits in die Transparenzdatenbank 
übermittelte Mitteilungen unverzüglich nachträglich als ARF- oder KSF-
Mitteilung zu kennzeichnen, um die in § 40c Abs. 2 sowie in der 
Transparenzdatenbank-ARF-Verordnung oder § 40 Abs. 2 und 2a sowie in der 
Transparenzdatenbank-KSF-Verordnung zusätzlich festgelegten Datensätze zu 
ergänzen und einem ARF- oder KSF-Leistungsangebot zuzuordnen. Bei 
kofinanzierten Leistungen ist entsprechend § 40b Abs. 3 vorzugehen. 

Verwendungskontrolle von ARF-Leistungen Verwendungskontrolle von ARF- und KSF-Leistungen 

§ 40e. Der Bundesminister für Finanzen ist berechtigt, personenbezogene 
Daten und Auswertungen über ARF-Leistungen an Organe der Europäischen 
Union zu Kontrollzwecken zu übermitteln. 

§ 40e. Der Bundesminister für Finanzen ist berechtigt, personenbezogene 
Daten und Auswertungen über ARF- und KSF-Leistungen an Organe der 
Europäischen Union zu Kontrollzwecken zu übermitteln. 

Vollständigkeitserklärung zu ARF-Leistungen 
 

§ 40f. Die Leistenden Stellen haben jeweils zu Quartalsbeginn für das 
vorletzte Quartal die Vollständigkeit der Mitteilungen zu ARF-Leistungen durch 
Vorlage von Vollständigkeitserklärungen an den Bundesminister für Finanzen zu 
bestätigen. 

 

Abschnitt 7d Abschnitt 7d 

Regelungen zur personenbezogenen Veröffentlichung am 
Transparenzportal 

Regelungen zur personenbezogenen Veröffentlichung am 
Transparenzportal 

 
Veröffentlichung von Leistungen im Zusammenhang mit dem Klima und 

Sozialfonds (KSF) 
 

§ 40l. Zur Erfüllung der Transparenzpflichten der Verordnung (EU) 2023/955 
ist der Bundesminister für Finanzen berechtigt, die nach der genannten 
Verordnung zur Veröffentlichung bestimmten personenbezogenen Daten über 
Endempfänger und Leistungsverpflichtete (§ 14), Auftrag- und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Unterauftragnehmer von KSF-Leistungen (§ 40 Abs. 3) am Transparenzportal 
anzuzeigen. 

8. Abschnitt 8. Abschnitt 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

Vollziehung Vollziehung 

§ 42. (1) ... § 42. (1) ... 

 1. ...;  1. ..., 

 2. der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler hinsichtlich des § 39 Abs. 1 und 2; 

 2. der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler hinsichtlich des § 39 Abs. 1 und 2 und des § 25 Abs. 1a, 

 3. die Bundesregierung hinsichtlich des § 20 und des § 25 Abs. 1a;  3. die Bundesregierung hinsichtlich des § 20 sowie 

 4. ...  4. ... 

(2) ... (2) und (3) ... 

(3) Mit der Vollziehung des Abschnitts 7a in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 23/2020 ist jede Bundesministerin und jeder Bundesminister nach der 
jeweiligen Zuständigkeit betraut. 

 

(4) Mit der Vollziehung des Abschnitts 7b in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 140/2021 ist jede Bundesministerin und jeder Bundesminister nach der 
jeweiligen Zuständigkeit betraut. 

 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 43. (1) bis (7) ... § 43. (1) bis (7) ... 

(8) ... (8) ... 

 1. mit Ablauf des Tages der Kundmachung das Inhaltsverzeichnis 
hinsichtlich der Einträge zu Abschnitt 7b (§§ 40 bis 40f) sowie 
hinsichtlich der die §§ 41 und 41a betreffenden Zeilen; die §§ 1 Abs. 1 
Z 4; 2; 25 Abs. 3; 39a Abs. 1; der Abschnitt 7b (§§ 40 bis 40f); die §§ 41, 
41a, 42 Abs. 4 sowie 43 Abs. 7; der Abschnitt 7b (§§ 40 bis 40f) tritt mit 
Ablauf des 31. Dezember 2031 außer Kraft. Mitteilungen und negative 
Mitteilungen (§ 40b Abs. 4) sind auch später vorzunehmen. 

 1. mit Ablauf des Tages der Kundmachung das Inhaltsverzeichnis 
hinsichtlich der Einträge zu Abschnitt 7b (§§ 40 bis 40f) sowie 
hinsichtlich der die §§ 41 und 41a betreffenden Zeilen; die §§ 1 Abs. 1 
Z 4; 2; 25 Abs. 3; 39a Abs. 1; der Abschnitt 7b (§§ 40 bis 40f); die §§ 41, 
41a, 42 Abs. 4 sowie 43 Abs. 7; 

 1a. und 2. ...  1a. und 2. ... 

(9) bis (18) ... (9) bis (18) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

(19) Die Einträge zu Bezeichnung und Überschrift des Abschnitts 7b und zu 
den §§ 40 bis 40e im Inhaltsverzeichnis, § 8 Abs. 7 Z 1, § 17, § 25 Abs. 1 Z 10 und 
Abs. 2, der Einleitungsteil des § 32 Abs. 1, die Überschrift des Abschnitts 7b, die 
Überschrift zu § 40, § 40 Abs. 3 und 4, die Überschrift zu § 40a, § 40a Z 6 und 7, 
die Überschrift zu § 40b, § 40b Abs. 2 und 3, die Überschrift zu § 40c, § 40c Abs. 1, 
2, 2a, 3a, 4 und 5, § 40d samt Überschrift, § 40e samt Überschrift, § 40l samt 
Überschrift, § 42 Abs. 1 Z 1 bis 3 sowie § 43 Abs. 8 Z 1 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, treten mit Ablauf des 
Tages der Kundmachung in Kraft; gleichzeitig treten § 40b Abs. 4 sowie § 42 Abs. 
3 und 4 außer Kraft. Der Eintrag zu § 40f im Inhaltsverzeichnis und § 40f samt 
Überschrift treten mit Ablauf des 31. Jänner 2027 außer Kraft. 

Artikel 36 

Änderung des Börsegesetzes 2018 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

2. Hauptstück 2. Hauptstück 

Transparenzvorschriften und sonstige Pflichten der Emittenten Transparenzvorschriften und sonstige Pflichten der Emittenten 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

Allgemeine Pflichten der Emittenten Allgemeine Pflichten der Emittenten 

§ 119. (1) bis (3) ... § 119. (1) bis (3) ... 
 

(3a) Abweichend von Abs. 3 können der Bund oder andere regionale 
Gebietskörperschaften für die von ihnen begebenen Wertpapiere, die zum Handel 
an einem geregelten Markt zugelassen sind, selbst als Zahlstelle fungieren. 

(4) bis (15) ... (4) bis (15) ... 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

(1) bis (16) … (1) bis (16) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (17) § 119 Abs. 3a in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, 
BGBl. I Nr. xxx/2026, tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Artikel 37 

Änderung des Bundesfinanzierungsgesetzes 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 2. (1) … § 2. (1) … 
 

(1a) Die von der ÖBFA im Namen und auf Rechnung des Bundes begebenen 
Bundeswertpapiere müssen zum Zeitpunkt der Begebung nicht an einen Dritten 
übertragen werden und können ohne Gegenleistung begeben werden. Die 
Bundeswertpapiere und der Anteil der Forderung, der nicht an einen Dritten 
übertragen wurde, bestehen rechtsgültig ab dem Zeitpunkt der Begebung. Solange 
die ÖBFA im Namen und auf Rechnung des Bundes diese Bundeswertpapiere hält, 
bleiben alle damit verbrieften Rechte aufgehoben, bis das Bundeswertpapier an 
einen Dritten übertragen wird. 

(2) bis (7) … (2) bis (7) … 

§ 11. (1) bis (16) … § 11. (1) bis (16) … 
 

(16) § 2 Abs. 1a in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, 
BGBl. I Nr. xxx/2026, tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Artikel 38 

Änderung des Glücksspielgesetzes 

Bundesgesetz zur Regelung des Glücksspielwesens (Glücksspielgesetz – 
GSpG) 

Bundesgesetz über das Glücksspielwesen (Glücksspielgesetz – GSpG) 

 In- und Außerkrafttreten; Übergangsrecht 

§ 60. (1) bis (50) … § 60. (1) bis (50) … 
 

(51) Abweichend von § 20 stellt der Bund für das Kalenderjahr 2027 und 2028 
jeweils einen Betrag von 120 Millionen Euro zur Verfügung. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

(52) Der Titel, die Überschrift zu § 60, § 60 Abs. 51, die Überschrift zu § 61 
sowie § 61 Z 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I 
Nr. xxx/2026, treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

 
Vollziehung 

§ 61. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: § 61. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 1. der Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz hinsichtlich des § 27 Abs. 4, 

 1. der Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hinsichtlich des § 27 Abs. 4, 

 2. bis 3. …  2. bis 3. … 

Artikel 39 

Änderung des Haftungsgesetzes-Kärnten 

Haftungsermächtigung Haftungsermächtigung 

§ 1. (1) bis (4) … § 1. (1) bis (4) … 

 Rechtsformwechselnde Umwandlung des Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds 
 

§ 1a. (1) Der Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds (§ 2 des Kärntner 
Ausgleichszahlungs-Fonds-Gesetzes, LGBl. Nr. 65/2015) kann unter der 
Voraussetzung einer entsprechenden landesgesetzlichen Ermächtigung durch 
Umwandlungsbeschluss in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
umgewandelt werden, deren Anteile zum Zeitpunkt der Umwandlung zur Gänze im 
Eigentum des Landes Kärnten stehen. Die Umwandlung wird mit Eintragung der 
Gesellschaft in das Firmenbuch wirksam, wobei allfällige Mängel des 
Formwechsels die Wirkungen der Eintragung unberührt lassen. Im Firmenbuch ist 
einzutragen, dass die Gesellschaft durch Umwandlung nach diesem Bundesgesetz 
aus dem Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds hervorgegangen ist. 

 
(2) Der vom landesgesetzlich bestimmten zuständigen Organ zu fassende, 

notariell zu beurkundende Umwandlungsbeschluss hat den Gesellschaftsvertrag 
der Gesellschaft und deren Eröffnungsbilanz, die auf einen nicht mehr als neun 
Monate seit der Anmeldung zum Firmenbuch zurückliegenden Stichtag 
aufzustellen ist, zu enthalten. Der Nennbetrag des Stammkapitals muss mindestens 
100 000 Euro betragen und kann durch bestehendes Eigenkapital des Kärntner 
Ausgleichszahlungs-Fonds aufgebracht werden. Im Rahmen der Umwandlung 
kann ein Teil des Eigenkapitals des Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds in eine 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verbindlichkeit gegenüber dem Land Kärnten umgewandelt werden, sofern und 
soweit damit die Befriedigung der sonstigen Gläubiger nicht gefährdet und die 
Fähigkeit der Gesellschaft, ihre sonstigen Verpflichtungen zur erfüllen, nicht 
beeinträchtigt wird. Im Umwandlungsbeschluss sind auch die ersten 
Geschäftsführer der Gesellschaft zu bestellen. Diese haben die Gesellschaft zur 
Eintragung in das Firmenbuch anzumelden. 

 
(3) Von der Eintragung der Umwandlung an besteht der Kärntner 

Ausgleichszahlungs-Fonds als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Kärntner 
Ausgleichszahlungs-Fonds GmbH) weiter. Die rechtliche und wirtschaftliche 
Identität des Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds bleibt durch die Umwandlung 
unverändert. Sämtliche Rechte und Pflichten des Kärntner-Ausgleichszahlungs-
Fonds sowie sämtliche Rechte seiner Gläubiger, insbesondere aus den Angeboten 
gemäß § 2a des Finanzmarktstabilitätsgesetzes, BGBl. I Nr. 136/2008, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 96/2018, bleiben durch die Umwandlung 
unberührt. 

 
(4) Der Vorstand des Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds hat gemäß § 6a des 

GmbH-Gesetzes, RGBl. Nr. 58/1906, in sinngemäßer Anwendung des § 24 des 
Aktiengesetzes (AktG), BGBl. Nr. 98/1965, einen Gründungsbericht zu erstellen, 
der von einem Gründungsprüfer nach § 25 Abs. 2 bis 5 sowie §§ 26 und 27 AktG 
zu prüfen ist. 

 
(5) Die in den Abs. 1 bis 3 genannten Vorgänge sind auf Ebene des Kärntner 

Ausgleichszahlungs-Fonds bzw. der fortan bestehenden Kärntner 
Ausgleichszahlungs-Fonds GmbH sowie auf Ebene des Landes Kärnten von der 
Körperschaftsteuer befreit. Dies gilt auch für eine Zinskomponente im 
Zusammenhang mit der Tilgung der Verbindlichkeit gemäß Abs. 2 sowie den 
anschließenden Erwerb und die Übernahme der Kärntner Ausgleichszahlungs-
Fonds GmbH durch die ABBAG – Abbaumanagementgesellschaft des Bundes (§ 2 
Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 Z 9 des ABBAG-Gesetzes) sowie in weiterer Folge für 
sämtliche Gewinne bzw. Verluste, die unmittelbar aus der Verwaltung des im 
Rahmen der Umwandlung übernommenen Vermögens resultieren. 

Gebühren und Abgaben Gebühren und Abgaben 

§ 2. Die zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderlichen 
Rechtsgeschäfte, Schriften und Amtshandlungen sind von den bundesgesetzlich 
geregelten Abgaben, den Bundesverwaltungsabgaben sowie den im 

§ 2. Die zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderlichen 
Rechtsgeschäfte, Schriften und Amtshandlungen sind von den bundesgesetzlich 
geregelten Abgaben, den Bundesverwaltungsabgaben sowie den im 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gerichtsgebührengesetz – GGG, BGBl. Nr. 501/1984, geregelten Gerichts- und 
Justizverwaltungsgebühren befreit. 

Gerichtsgebührengesetz, BGBl. Nr. 501/1984, geregelten Gerichts- und 
Justizverwaltungsgebühren befreit. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 5. Dieses Bundesgesetz tritt am Tag nach der Veröffentlichung der 
Genehmigung durch die Europäische Kommission oder der Bestätigung der 
Europäischen Kommission, dass aufgrund bereits bestehender Genehmigungen 
keine Veranlassung für eine neuerliche Beihilfeentscheidung besteht, im 
Bundesgesetzblatt in Kraft. Der Bundesminister für Finanzen hat die Genehmigung 
oder Bestätigung und das Datum des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt 
kundzumachen. 

§ 5. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am Tag nach der Veröffentlichung der 
Genehmigung durch die Europäische Kommission oder der Bestätigung der 
Europäischen Kommission, dass aufgrund bereits bestehender Genehmigungen 
keine Veranlassung für eine neuerliche Beihilfeentscheidung besteht, im 
Bundesgesetzblatt in Kraft. Der Bundesminister für Finanzen hat die Genehmigung 
oder Bestätigung und das Datum des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt 
kundzumachen. 

 (2) § 1a samt Überschrift, § 2, die Bezeichnung des § 5 Abs. 1 sowie § 6 in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, treten mit 
dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Vollziehung Vollziehung 

§ 6. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich der Befreiung 
von Gebühren nach dem GGG der Bundesminister für Justiz, mit der Vollziehung 
der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Finanzen betraut. 

§ 6. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich § 1a und § 2 
die Bundesministerin für Justiz, mit der Vollziehung der übrigen Bestimmungen 
der Bundesminister für Finanzen betraut. 

Artikel 40 

Änderung des ABBAG-Gesetzes 

Unternehmensgegenstand Unternehmensgegenstand 

§ 2. (1) Der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft besteht in § 2. (1) Der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft besteht in 

 1. der Verwaltung einschließlich der Verwertung von Anteilen und 
Vermögensrechten des Bundes und der Gesellschaft an 
Abbaugesellschaften und Rechtsträgern gemäß § 1 FinStaG, 

 1. der Verwaltung einschließlich der Verwertung von Anteilen und 
Vermögensrechten des Bundes und der Gesellschaft an 
Abbaugesellschaften und Rechtsträgern gemäß § 1 FinStaG sowie der 
Erwerb und die Übernahme des in eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung umgewandelten Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds (Kärntner 
Ausgleichszahlungs-Fonds GmbH) gemäß dem Kärntner 
Ausgleichszahlungs-Fonds-Gesetz, LGBl. Nr. 65/2015, 

 2. und 3. …  2. und 3. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Zu diesem Zweck obliegt der Gesellschaft nach Maßgabe einer 
gesetzlichen Ermächtigung oder Beauftragung durch den Bundesminister für 
Finanzen, 

(2) Zu diesem Zweck obliegt der Gesellschaft nach Maßgabe einer 
gesetzlichen Ermächtigung oder Beauftragung durch den Bundesminister für 
Finanzen, 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 

 7. die Gründung und die Übernahme von Anteilen an Kapitalgesellschaften, 
die als Brückeninstitut gemäß §§ 78 ff BaSAG fungieren können, sowie 

 7. die Gründung und die Übernahme von Anteilen an Kapitalgesellschaften, 
die als Brückeninstitut gemäß §§ 78 ff BaSAG fungieren können, 

 8. die Gründung und die Übernahme von Anteilen an Kapitalgesellschaften, 
die als Brücken-Zentrale Gegenpartei gemäß § 4d ZGVG fungieren 
können. 

 8. die Gründung und die Übernahme von Anteilen an Kapitalgesellschaften, 
die als Brücken-Zentrale Gegenpartei gemäß § 4d ZGVG fungieren 
können, sowie 

  9. der Erwerb und die Übernahme der Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds 
GmbH, das Ausüben von Eigentumsrechten sowie das Halten und die 
Verwaltung von Anteilen an der Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds 
GmbH sowie die Erbringung von Dienstleistungen und das Ergreifen von 
Maßnahmen, die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen der 
Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds GmbH geboten sind. 

In- und Außerkrafttretensbestimmungen ab der Novelle BGBl. I Nr. 86/2024 In- und Außerkrafttretensbestimmungen ab der Novelle BGBl. I Nr. 86/2024 

§ 7. (1) und (2) … § 7. (1) und (2) … 
 

(3) § 2 Abs. 1 Z 1 und § 2 Abs. 2 Z 7 bis 9 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, treten mit dem auf die 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Artikel 41 

Änderung der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung sowie Übertragung von unbeweglichem Bundesvermögen 

Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung sowie Übertragung 
von unbeweglichem Bundesvermögen 

Bundesgesetz, mit dem eine Ermächtigung zur Veräußerung und 
Belastung sowie Übertragung von unbeweglichem Bundesvermögen 
erteilt wird 

§ 1. Der Bundesminister für Finanzen wird zur Veräußerung nachstehenden 
unbeweglichen Bundesvermögens ermächtigt, wobei die Verwertung bestmöglich 
zu erfolgen hat. 

Bundesland: EZ: Grundstücknummer(n): KG: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
NÖ 624 und 1185 2523 und 2525/1, 2525/2 01704 Klosterneuburg 

T 90059 alle 81115 Kematen 
 

§ 4. Dieses Bundesgesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. 

§ 4. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag 
in Kraft. 

 (2) Der Titel, die Bezeichnung des § 2 und die Absatzbezeichnung des § 4 Abs. 
1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, 
treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Gleichzeitig tritt § 1 
außer Kraft. 

Artikel 42 

Änderung des COVID-19-FondsG 

Verwendung der Mittel des Fonds Verwendung der Mittel des Fonds 

§ 3. (1) bis (3) … § 3. (1) bis (3) … 

(4) Der Bundesminister für Finanzen hat dem Budgetausschuss monatlich 
einen Bericht, in dem sämtliche Maßnahmen, die nach diesem Bundesgesetz 
ergriffen wurden, detailliert dargestellt sind, vorzulegen. Der Bericht hat 
insbesondere die finanziellen Auswirkungen der gesetzten Maßnahmen 
auszuweisen. 

 

(5) Das entsprechende haushaltsleitende Organ hat dem jeweiligen 
zuständigen Ausschuss des Nationalrats monatlich einen Bericht vorzulegen, in 
dem sämtliche Maßnahmen, die aus finanziellen Mitteln des Fonds bedeckt 
wurden, detailliert dargestellt sind. Der Bericht hat insbesondere die materiellen 
und finanziellen Auswirkungen der gesetzten Maßnahmen auszuweisen. Mit der 
erstmaligen Berichtslegung ist von den haushaltsleitenden Organen für die Monate 
März bis Dezember des Finanzjahres 2020 zusätzlich ein einmaliger Bericht, in 
dem sämtliche Maßnahmen, die aus finanziellen Mitteln des Fonds bedeckt 
wurden, detailliert dargestellt sind, zu erstellen und dem jeweiligen zuständigen 
Ausschuss des Nationalrats vorzulegen. 

 

(6) Die Berichte gemäß Abs. 5 zum Vollzug des 
Kommunalinvestitionsgesetzes 2020, BGBl. I Nr. 56/2020, in der jeweils geltenden 
Fassung, haben neben den materiellen und finanziellen Auswirkungen der 
gesetzten Maßnahmen auch folgende Informationen zu enthalten: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. Gemeinden und Gemeindeverbände, die einen Antrag auf Zweckzuschuss 
gestellt oder erhalten haben; 

 2. Gemeinden und Gemeindeverbände, deren Antrag abgelehnt oder zur 
Verbesserung zurückgestellt wurde; 

 3. Investitionsprojekte (Art. Investitionsvolumen, Projektbeginn), für die 
Anträge gestellt oder für die ein Zweckzuschuss gewährt wurde. 

 
In- und Außerkrafttreten 

§ 4. (1) bis (4) … § 4. (1) bis (4) … 
 

(5) Die Überschrift zu § 4 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-
2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. § 3 Abs. 4 bis 6 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2026 außer Kraft. 

 
(6) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2028 außer Kraft. 

Artikel 43 

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2024 

B. Zwischen Bund und Ländern (Gemeinden) geteilte Abgaben 

Gemeinschaftliche Bundesabgaben 

B. Zwischen Bund und Ländern (Gemeinden) geteilte Abgaben 

Gemeinschaftliche Bundesabgaben 

§ 10. (1) Gemeinschaftliche Bundesabgaben sind die Einkommensteuer, die 
Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer, die Mindeststeuer, die Einmalzahlungen 
gemäß dem Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Republik Österreich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und 
Finanzmarkt sowie gemäß dem Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern, 
die Kapitalverkehrsteuern, die Tabaksteuer, die Elektrizitätsabgabe, die 
Erdgasabgabe, die Kohleabgabe, die Biersteuer, die Weinsteuer, die 
Schaumweinsteuer, die Zwischenerzeugnissteuer, die Alkoholsteuer, die 
Mineralölsteuer, die Erbschafts- und Schenkungssteuer, die 
Stiftungseingangssteuer, die Stabilitätsabgabe, die Flugabgabe, die 
Grunderwerbsteuer, die Bodenwertabgabe, die Kraftfahrzeugsteuer, die 
Versicherungssteuer, die Normverbrauchsabgabe, die motorbezogene 

§ 10. (1) Gemeinschaftliche Bundesabgaben sind die Einkommensteuer, die 
Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer, die Mindeststeuer, die Einmalzahlungen 
gemäß dem Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Republik Österreich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und 
Finanzmarkt sowie gemäß dem Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern, 
die Kapitalverkehrsteuern, die Tabaksteuer, die Elektrizitätsabgabe, die 
Erdgasabgabe, die Kohleabgabe, die Biersteuer, die Weinsteuer, die 
Schaumweinsteuer, die Zwischenerzeugnissteuer, die Alkoholsteuer, die 
Mineralölsteuer, die Paketsteuer, die Erbschafts- und Schenkungssteuer, die 
Stiftungseingangssteuer, die Stabilitätsabgabe, die Flugabgabe, die 
Grunderwerbsteuer, die Bodenwertabgabe, die Kraftfahrzeugsteuer, die 
Versicherungssteuer, die Normverbrauchsabgabe, die motorbezogene 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Versicherungssteuer, die Werbeabgabe, die Konzessionsabgabe, die 
Spielbankabgabe und der Kunstförderungsbeitrag. 

Versicherungssteuer, die Werbeabgabe, die Konzessionsabgabe, die 
Spielbankabgabe und der Kunstförderungsbeitrag. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Beteiligung der Gebietskörperschaften an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben 

Beteiligung der Gebietskörperschaften an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben 

§ 11. (1) Die Erträge der im § 10 Abs. 1 angeführten gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben mit Ausnahme der Spielbankabgabe werden zwischen dem Bund, 
den Ländern (Wien als Land) und den Gemeinden (Wien als Gemeinde) in 
folgendem Hundertsatzverhältnis geteilt: 

 Bund Länder Gemeinden 
Grunderwerbsteuer 5,702 0,556 93,742 
Bodenwertabgabe 4,000 – 96,000 
Abgaben mit einheitlichem Schlüssel 67,934 20,217 11,849 

 

Abgaben mit einheitlichem Schlüssel sind die Einkommensteuer, die 
Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer, die Mindeststeuer, die Einmalzahlungen 
gemäß dem Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Republik Österreich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und 
Finanzmarkt sowie gemäß dem Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern, 
die Kapitalverkehrsteuern, die Tabaksteuer, die Elektrizitätsabgabe, die 
Erdgasabgabe, die Kohleabgabe, die Biersteuer, die Schaumweinsteuer, die 
Zwischenerzeugnissteuer, die Alkoholsteuer, die Mineralölsteuer, die Erbschafts- 
und Schenkungssteuer, die Stiftungseingangssteuer, die Stabilitätsabgabe, die 
Flugabgabe, die Kraftfahrzeugsteuer, die Versicherungssteuer, die 
Normverbrauchsabgabe, die motorbezogene Versicherungssteuer, die 
Werbeabgabe, die Konzessionsabgabe und der Kunstförderungsbeitrag. 

§ 11. (1) Die Erträge der im § 10 Abs. 1 angeführten gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben mit Ausnahme der Spielbankabgabe werden zwischen dem Bund, 
den Ländern (Wien als Land) und den Gemeinden (Wien als Gemeinde) in 
folgendem Hundertsatzverhältnis geteilt: 

 Bund Länder Gemeinden 
Grunderwerbsteuer 5,702 0,556 93,742 
Bodenwertabgabe 4,000 – 96,000 
Abgaben mit einheitlichem Schlüssel 67,934 20,217 11,849 

 

Abgaben mit einheitlichem Schlüssel sind die Einkommensteuer, die 
Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer, die Mindeststeuer, die Einmalzahlungen 
gemäß dem Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Republik Österreich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und 
Finanzmarkt sowie gemäß dem Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern, 
die Kapitalverkehrsteuern, die Tabaksteuer, die Elektrizitätsabgabe, die 
Erdgasabgabe, die Kohleabgabe, die Biersteuer, die Schaumweinsteuer, die 
Zwischenerzeugnissteuer, die Alkoholsteuer, die Mineralölsteuer, die Paketsteuer, 
die Erbschafts- und Schenkungssteuer, die Stiftungseingangssteuer, die 
Stabilitätsabgabe, die Flugabgabe, die Kraftfahrzeugsteuer, die 
Versicherungssteuer, die Normverbrauchsabgabe, die motorbezogene 
Versicherungssteuer, die Werbeabgabe, die Konzessionsabgabe und der 
Kunstförderungsbeitrag. 

(2) bis (9) … (2) bis (9) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Zweckzuschüsse für Wohnbauförderung Zweckzuschüsse für Wohnbauförderung 

§ 29a. (1) Der Bund gewährt den Ländern einen Zuschuss in Höhe von 
insgesamt bis zu 1 000 Millionen Euro zum Zwecke der Förderung der Errichtung 
und Sanierung von Wohnraum. Von diesem Betrag entfallen 780 Millionen Euro 
auf die Förderung der Errichtung durch gemeinnützige Bauvereinigungen oder 
gewerbliche Bauträger und 220 Millionen Euro auf die Förderung der Sanierung 
von Mietwohnungen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen durch 
gemeinnützige Bauvereinigungen, jeweils im verdichteten und mehrgeschoßigen 
Wohnbau, jedoch ohne eingeschoßige Reihenhäuser. Die länderweisen Anteile am 
Zweckzuschuss von 780 Millionen Euro richten sich nach der Volkszahl und am 
Zweckzuschuss von 220 Millionen Euro nach folgendem Schlüssel: 

Burgenland 3,6 % 
Kärnten 5,8 % 
Niederösterreich 19,8 % 
Oberösterreich 17,5 % 
Salzburg 5,5 % 
Steiermark 11,7 % 
Tirol 6,7 % 
Vorarlberg 3,7 % 
Wien 25,7 % 

 

§ 29a. (1) Der Bund gewährt den Ländern einen Zuschuss in Höhe von 
insgesamt bis zu 1 000 Millionen Euro zum Zwecke der Förderung der Errichtung 
und Sanierung von Wohnraum. Von diesem Betrag entfallen 780 Millionen Euro 
auf die Förderung der Errichtung durch gemeinnützige Bauvereinigungen, 
Gemeinden oder gewerbliche Bauträger und 220 Millionen Euro auf die Förderung 
der Sanierung von Mietwohnungen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen 
durch gemeinnützige Bauvereinigungen, jeweils im verdichteten und 
mehrgeschoßigen Wohnbau, jedoch ohne eingeschoßige Reihenhäuser. Die 
länderweisen Anteile am Zweckzuschuss von 780 Millionen Euro richten sich nach 
der Volkszahl und am Zweckzuschuss von 220 Millionen Euro nach folgendem 
Schlüssel: 

Burgenland 3,6 % 
Kärnten 5,8 % 
Niederösterreich 19,8 % 
Oberösterreich 17,5 % 
Salzburg 5,5 % 
Steiermark 11,7 % 
Tirol 6,7 % 
Vorarlberg 3,7 % 
Wien 25,7 % 

 

(2) Vom Anteil eines jeden Landes am Zuschuss gemäß Abs. 1 entfallen 25 % 
auf das Jahr 2024, 50 % auf das Jahr 2025 und 25 % auf das Jahr 2026. Zuschüsse, 
die von einem Land in den Jahren 2024 und 2025 nicht in Anspruch genommen 
werden, können bis zu einem Ausmaß von 50 % von diesem Land im jeweils 
folgenden Jahr in Anspruch genommen werden. 

(2) Vom Anteil eines jeden Landes am Zuschuss gemäß Abs. 1 entfallen 25 % 
auf das Jahr 2024, 50 % auf das Jahr 2025 und 25 % auf das Jahr 2026. Zuschüsse, 
die von einem Land in den Jahren 2024 bis 2026 nicht in Anspruch genommen 
werden, können bis zu einem Ausmaß von 50 % des auf das jeweilige Jahr 
entfallenden Zuschusses von diesem Land in späteren Jahren, spätestens jedoch 
im Jahr 2027, in Anspruch genommen werden. 

(3) Vom jeweiligen Anteil eines Landes gemäß Abs. 1 für die Förderung des 
Neubaus entfallen 50 % auf die Förderung der Errichtung von 
Eigentumswohnungen und Mietwohnungen mit Kaufoption und 50 % auf die 
Förderung der Errichtung von Mietwohnungen. 

 

(4) bis (10) … (4) bis (10) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(11) Bedingung für die Gewährung von Zweckzuschüssen gemäß Abs. 1 an 
ein Land ist, dass diese Bundesmittel in den Jahren 2024 bis 2026 vom Land 
zusätzlich zu der aus Landesmitteln finanzierten Wohnbauförderung verwendet 
werden. 

(11) Bedingung für die Gewährung von Zweckzuschüssen gemäß Abs. 1 an 
ein Land ist, dass diese Bundesmittel in den Jahren 2024 bis 2026, bei einer 
Übertragung von Mitteln in das Jahr 2027 (Abs. 2) bis 2027, vom Land zusätzlich 
zu der aus Landesmitteln finanzierten Wohnbauförderung verwendet werden. 

(12) … (12) … 

 (13) Länder, die in den Jahren 2022 und 2023 einen höheren Durchschnitt an 
zugesicherten Wohnungen im Neubaubereich als im Durchschnitt der Jahre 2020 
und 2021 aufweisen, haben die Möglichkeit, abweichend von Abs. 12 den 
Durchschnitt der Jahre 2020 und 2021 als Maßstab für den Nachweis der 
Zusätzlichkeit zu verwenden. Wenn sich ein Land für diese Möglichkeit entscheidet, 
dann gilt für den Zweckzuschuss für Neubauförderung gemäß Abs. 1 Folgendes: 

 1. Abweichend von Abs. 2 entfallen vom Anteil dieses Landes 25 % auf das 
Jahr 2026, 50 % auf das Jahr 2027 und 25 % auf das Jahr 2028. 
Zuschüsse, die von einem Land in den Jahren 2026 und 2027 nicht in 
Anspruch genommen werden, können bis zu einem Ausmaß von 50 % des 
auf das jeweilige Jahr entfallenden Zuschusses von diesem Land in 
späteren Jahren, spätestens jedoch im Jahr 2028, in Anspruch genommen 
werden. Für den Zweckzuschuss gemäß Abs. 1 für Sanierungsförderung 
gilt die Aufteilung auf die Jahre gemäß Abs. 2. 

 2. Abweichend von Abs. 11 ist Bedingung für die Gewährung, dass diese 
Bundesmittel in den Jahren 2026 bis 2028 zusätzlich zu der aus 
Landesmitteln finanzierten Wohnbauförderung verwendet werden. 

Artikel 45 

Änderung des Nationalen Emissionszertifikatehandelsgesetzes 2022 

Ziel Ziel 

§ 1. Ziel dieses Bundesgesetzes ist die stufenweise Einführung einer 
kosteneffizienten und wirkungsvollen Maßnahme zur Reduktion von 
Treibhausgasemissionen, die nicht dem EU ETS I unterliegen. Damit soll ein 
Beitrag zur Erreichung der langfristigen Zielvorgaben des Übereinkommens von 
Paris, BGBl. III Nr. 197/2016, und den jeweils geltenden unionsrechtlichen 
Zielvorgaben für die Reduzierung der nationalen Treibhausgasemissionen in den 
nicht dem EU ETS I unterliegenden Sektoren geleistet werden. Zu diesem Zweck 

§ 1. Ziel dieses Bundesgesetzes ist die stufenweise Einführung einer 
kosteneffizienten und wirkungsvollen Maßnahme zur Reduktion von 
Treibhausgasemissionen, die nicht dem EU ETS I unterliegen. Damit soll ein 
Beitrag zur Erreichung der langfristigen Zielvorgaben des Übereinkommens von 
Paris, BGBl. III Nr. 197/2016, und den jeweils geltenden unionsrechtlichen 
Zielvorgaben für die Reduzierung der nationalen Treibhausgasemissionen in den 
nicht dem EU ETS I unterliegenden Sektoren geleistet werden. Zu diesem Zweck 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wird ein nationales Handelssystem mit Treibhausgasemissionszertifikaten in 
Stufen eingeführt, welches ab dem Jahr 2027 in das europäische System des 
EU ETS II überführt werden soll. 

wird ein nationales Handelssystem mit Treibhausgasemissionszertifikaten in 
Stufen eingeführt, welches ab dem Jahr 2028 in das europäische System des 
EU ETS II überführt werden soll. 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 

Handel mit nationalen Emissionszertifikaten Handel mit nationalen Emissionszertifikaten 

Handelsphasen Handelsphasen 

§ 9. Der nationale Emissionszertifikatehandel beginnt mit 1. Oktober 2022 
und endet mit Überleitung in das EU ETS II mit 31. Dezember 2026 oder mit 
31. Dezember 2027, sofern in Einklang mit § 37 Abs. 6 EZG 2011 die 
Verpflichtung zur Abgabe von Emissionszertifikaten um ein Jahr verschoben wird. 
Er wird in zwei Phasen unterteilt: 

§ 9. Der nationale Emissionszertifikatehandel beginnt mit 1. Oktober 2022 
und wird bis zum 31. Dezember 2027 fortgesetzt. Er wird in zwei Phasen unterteilt: 

 1. Einführungsphase ab dem 1. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2024  1. Einführungsphase ab dem 1. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2024 
und 

 2. Überführungsphase ab dem 1. Jänner 2025  2. Überführungsphase ab dem 1. Jänner 2025 

Entlastungsmaßnahmen Entlastungsmaßnahmen 

Maßnahmen zur Erhaltung der grenzüberschreitenden 
Wettbewerbsfähigkeit, Vermeidung von Carbon Leakage und Abmilderung 

von besonderen Mehrbelastungen 

Maßnahmen zur Erhaltung der grenzüberschreitenden 
Wettbewerbsfähigkeit, Vermeidung von Carbon Leakage und Abmilderung 

von besonderen Mehrbelastungen 

§ 24. (1) ... § 24. (1) ... 

(2) Die Gewährung der Entlastungsmaßnahmen gemäß §§ 25 und 26 erfolgt 
im Rahmen der budgetären Obergrenzen. Es steht dabei jeweils maximal der in der 
nachstehenden Tabelle enthaltene Betrag pro Entlastungsmaßnahme für ein 
Kalenderjahr zur Verfügung: 

(2) Die Gewährung der Entlastungsmaßnahmen gemäß §§ 25 und 26 erfolgt 
im Rahmen der budgetären Obergrenzen. Es steht dabei jeweils maximal der in der 
nachstehenden Tabelle enthaltene Betrag pro Entlastungsmaßnahme für ein 
Kalenderjahr zur Verfügung: 

  
 2022 2023 2024 2025 
Land- und Forstwirtschaft 7,5 

Mio. 
Euro 

31 Mio. 
Euro 

43 Mio. 
Euro 

53 Mio. 
Euro 

Energieintensive Betriebe und 
Carbon Leakage 

75 Mio. 
Euro 

186 
Mio. 
Euro 

225 
Mio. 
Euro 

250 
Mio. 
Euro 

 

 2022 2023 2024 2025 
Land- und Forstwirtschaft 7,5 

Mio. 
Euro 

31 Mio. 
Euro 

43 Mio. 
Euro 

53 Mio. 
Euro 

Energieintensive Betriebe und 
Carbon Leakage 

75 Mio. 
Euro 

186 
Mio. 
Euro 

225 
Mio. 
Euro 

250 
Mio. 
Euro 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  

Übersteigen die insgesamt für eine Entlastungsmaßnahme gemäß §§ 25 und 26 und 
für das Kalenderjahr beantragten Entlastungssummen den oben genannten Betrag, 
wird den Antragstellern der zu vergütende Betrag aliquot bis zu einem 
Gesamtbetrag der Entlastung von der oben genannten Summe gekürzt. 

In den Jahren 2026 und 2027 steht die Entlastungsmaßnahme gemäß § 25 mit einer 
budgetären Obergrenze von jeweils jährlich maximal 50 Mio. Euro zur Verfügung. 
Übersteigen die insgesamt für eine Entlastungsmaßnahme gemäß §§ 25 und 26 und 
für das Kalenderjahr beantragten Entlastungssummen den oben genannten Betrag, 
wird den Antragstellern der zu vergütende Betrag aliquot bis zu einem 
Gesamtbetrag der Entlastung von der oben genannten Summe gekürzt. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft 

§ 25. (1) und (2) ... § 25. (1) und (2) ... 

(3) Als Mehrbelastung gilt der anteilige Ausgabewert für nationale 
Emissionszertifikate des jeweiligen Kalenderjahres bezogen auf einen Liter Gasöl. 
Dies sind für das Kalenderjahr 

(3) Als Mehrbelastung gilt der anteilige Ausgabewert für nationale 
Emissionszertifikate des jeweiligen Kalenderjahres bezogen auf einen Liter Gasöl. 
Dies sind für das Kalenderjahr 

 – 2022 ......................................................................  ............ 2,25 Cent/Liter  – 2022 .......................................................................  ........... 2,25 Cent/Liter 

 – 2023 ......................................................................  ............ 9,75 Cent/Liter  – 2023 .......................................................................  ........... 9,75 Cent/Liter 

 – 2024 ......................................................................  .......... 13,50 Cent/Liter  – 2024 .......................................................................  ......... 13,50 Cent/Liter 

 – 2025 ......................................................................  .......... 16,50 Cent/Liter  – 2025 .......................................................................  ......... 16,50 Cent/Liter 

Kommt für ein Kalenderjahr der Preisstabilitätsmechanismus gemäß § 10 Abs. 2 
zur Anwendung, werden die Beträge entsprechend angepasst. 

Für die Jahre 2026 und 2027 wird die Mehrbelastung bezogen auf einen Liter 
Gasöl unter Berücksichtigung der budgetären Obergrenzen gemäß § 24 Abs. 2 und 
der erwarteten Antragssumme mittels Verordnung festgelegt. Kommt für ein 
Kalenderjahr der Preisstabilitätsmechanismus gemäß § 10 Abs. 2 zur Anwendung, 
werden die Beträge entsprechend angepasst. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 

Erhöhter Zertifikatspreis Erhöhter Zertifikatspreis 

§ 32. (1) Ein Handelsteilnehmer, der nicht bis zu dem gemäß § 15 Abs. 3 
festgelegten Fälligkeitszeitpunkt eine ausreichende Anzahl von nationalen 
Emissionszertifikaten zur Abdeckung seiner Emissionen im Vorjahr abgibt, hat 
einen erhöhten Zertifikatspreis in der Phase gemäß § 9 Z 1 in Höhe des doppelten 
Zertifikatspreises für jede Tonne Kohlenstoffdioxid, für die der Handelsteilnehmer 
kein nationales Emissionszertifikat abgegeben hat, zu entrichten. Die Leistung 
dieser Erhöhung entbindet den Handelsteilnehmer nicht von der Verpflichtung, 
nationale Emissionszertifikate in Höhe dieser Emissionsüberschreitung abzugeben, 

§ 32. (1) Ein Handelsteilnehmer, der nicht bis zum 30. September eines jeden 
Jahres eine ausreichende Anzahl von nationalen Emissionszertifikaten zur 
Abdeckung seiner Emissionen im Vorjahr abgibt, hat einen erhöhten 
Zertifikatspreis in Höhe des doppelten Zertifikatspreises für jede Tonne 
Kohlenstoffdioxid, für die der Handelsteilnehmer kein nationales 
Emissionszertifikat abgegeben hat, zu entrichten. Die Leistung dieser Erhöhung 
entbindet den Handelsteilnehmer nicht von der Verpflichtung, nationale 
Emissionszertifikate in Höhe dieser Emissionsüberschreitung abzugeben, wenn er 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wenn er die nationalen Emissionszertifikate für das folgende Kalenderjahr abgibt. 
In diesen Fällen ist § 217 BAO nicht anwendbar. 

die nationalen Emissionszertifikate für das folgende Kalenderjahr abgibt. In diesen 
Fällen ist § 217 BAO nicht anwendbar. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

10. Abschnitt 10. Abschnitt 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 34. (1) bis (6) ... § 34. (1) bis (6) ... 

 (7) § 1, § 9 samt Überschrift sowie § 32 Abs. 1 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl I Nr. xxx/2026, treten mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 24 Abs. 2 sowie § 25 Abs. 3 in der 
Fassung des genannten Bundesgesetzes treten mit Ablauf des Tages, an dem jeweils 
die beihilferechtlichen Voraussetzungen vollständig erfüllt sind, in Kraft; der 
Bundesminister für Finanzen hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und 
Wasserwirtschaft den Zeitpunkt des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt 
kundzumachen. 

7. Abschnitt 

Land- und Forstwirtschaft, Klima und Umwelt 

Artikel 46 

Änderung des BFW-Gesetzes 

Entgeltlichkeit der Leistungen und Bundesmittel Entgeltlichkeit der Leistungen und Bundesmittel 

§ 8. (1) bis (2) … § 8. (1) bis (2) … 

(3) Der Bund hat dem Forschungszentrum für die Aufwendungen, die ihm im 
Zusammenhang mit der Erfüllung seiner Aufgaben entstehen, eine 
Basiszuwendung in der Höhe von 17,5 Millionen Euro jährlich zu leisten. In den 
Jahren 2024 und 2025 beträgt die Basiszuwendung jedoch 22,5 Millionen Euro 
jährlich. Ab dem Jahr 2026 beträgt die Basiszuwendung jährlich 24,5 Millionen 
Euro. Zumindest alle drei Jahre ist die wirtschaftliche Entwicklung des 

(3) Der Bund hat dem Forschungszentrum für die Aufwendungen, die ihm im 
Zusammenhang mit der Erfüllung seiner Aufgaben entstehen, eine 
Basiszuwendung in der Höhe von 17,5 Millionen Euro jährlich zu leisten. In den 
Jahren 2024 und 2025 beträgt die Basiszuwendung jedoch 22,5 Millionen Euro 
jährlich. Ab dem Jahr 2026 beträgt die Basiszuwendung jährlich 24,5 Millionen 
Euro. Ab dem Jahr 2027 beträgt die Basiszuwendung jährlich 26 Millionen Euro. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Forschungszentrums anhand geeigneter, insbesondere vom Forschungszentrum 
vorzulegender Unterlagen zu überprüfen. Entsprechend dem Ergebnis der 
Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung, die durch den Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und 
Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
vorzunehmen ist, hat erforderlichenfalls eine Kürzung oder Erhöhung der 
Basiszuwendung zu erfolgen. 

Zumindest alle drei Jahre ist die wirtschaftliche Entwicklung des 
Forschungszentrums anhand geeigneter, insbesondere vom Forschungszentrum 
vorzulegender Unterlagen zu überprüfen. Entsprechend dem Ergebnis der 
Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung, die durch den Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und 
Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
vorzunehmen ist, hat erforderlichenfalls eine Kürzung oder Erhöhung der 
Basiszuwendung zu erfolgen. 

(4) bis (7) … (4) bis (7) … 

Inkrafttreten von Novellenvorschriften Inkrafttreten von Novellenvorschriften 

§ 27. (1) bis (5) … § 27. (1) bis (5) … 

 (6) § 8 Abs. 3 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I 
Nr. xxx/2026, tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Artikel 47 

Änderung des BVWG-Gesetzes 

Bundesversuchswirtschaften Gesellschaft m. b. H. Bundesversuchswirtschaften Gesellschaft m. b. H. 

§ 1. (1) bis (6) … § 1. (1) bis (6) … 

(7) Die Gesellschaft ist berechtigt, ihrer Firma das Bundeswappen beizufügen. (7) Die Gesellschaft und von ihr gegründete Tochtergesellschaften sind 
berechtigt, ihrer Firma das Bundeswappen beizufügen. 

(8) bis (10) … (8) bis (10) … 

(11) Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer und einen Aufsichtsrat. Die 
Funktion des Geschäftsführers ist gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes 
vom 8. Oktober 1982 über die öffentliche Ausschreibung von Funktionen in 
Kapitalgesellschaften, an denen Bund, Länder oder Gemeinden beteiligt sind, 
BGBl. Nr. 521/1982, auszuschreiben. Der Aufsichtsrat besteht aus fünf 
Mitgliedern. Zwei Mitglieder, darunter der Vorsitzende, werden vom 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft bestellt. Ein Mitglied wird vom 
Bundesminister für Finanzen bestellt. Zwei weitere Mitglieder werden als 
Dienstnehmervertreter durch die Organe der Dienstnehmer entsandt. 

(11) Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer und einen Aufsichtsrat. Die 
Funktion des Geschäftsführers ist gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes 
vom 8. Oktober 1982 über die öffentliche Ausschreibung von Funktionen in 
Kapitalgesellschaften, an denen Bund, Länder oder Gemeinden beteiligt sind, 
BGBl. Nr. 521/1982, auszuschreiben. Der Aufsichtsrat besteht aus acht 
Mitgliedern. Drei Mitglieder, darunter der Vorsitzende, werden vom 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, 
Regionen und Wasserwirtschaft bestellt. Zwei Mitglieder werden vom 
Bundesminister für Finanzen bestellt. Drei weitere Mitglieder werden als 
Dienstnehmervertreter durch die Organe der Dienstnehmer entsandt. 

(12) bis (14) … (12) bis (14) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Weitere Liegenschaftsübertragungen Weitere Liegenschaftsübertragungen 

§ 1a. (1) bis (2) … § 1a. (1) bis (2) … 
 

(3) Der Gesellschaft werden alle Liegenschaften 
  1. der EZ 90059 der KG 81115 Kematen mit allen Grundstücksnummern 

sowie 
  2. die in Anhang III angeführten Liegenschaften (HBLFA Raumberg-

Gumpenstein) 
 in das Eigentum übertragen. Der Eigentumsübergang wird im Fall der Z 1 mit 

1. Jänner 2027 und im Fall der Z 2 mit 1. Juli 2027 wirksam, sofern bis dahin die 
in Abs. 4 angeführten Verträge abgeschlossen worden sind. Der Erwerb, die 
nachhaltige Bewirtschaftung und eine allfällige Verwertung der angeführten 
Liegenschaften einschließlich der darauf befindlichen Objekte stellt einen 
Gesellschaftszweck der Gesellschaft dar. 

 
(4) Die Gesellschaft hat für die ihr übertragenen Liegenschaften (Abs. 3) an 

den Bundesminister für Finanzen ein Entgelt zu leisten. Die Höhe des Entgelts ist 
jeweils anhand eines von einem befugten Sachverständigen zu erstellenden 
Wertermittlungsgutachtens festzulegen. Die Modalitäten für die Ermittlung und die 
Zahlung des Entgeltes sind vertraglich zwischen Bund (Bundesminister für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft) und der Gesellschaft 
zu regeln. Des Weiteren sind auch die Modalitäten der Bewirtschaftung und einer 
allfälligen Verwertung, im Falle einer Verwertung insbesondere die 
Weiterveräußerung von Teilflächen durch die Gesellschaft an Dritte, vertraglich 
zwischen dem Bund (Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, 
Regionen und Wasserwirtschaft) und der Gesellschaft zu regeln. Die Verträge sind 
im Fall von Abs. 3 Z 1 bis zum Ablauf des 1. Jänner 2027 und im Fall von Abs. 3 
Z 2 bis zum Ablauf des 1. Juli 2027 abzuschließen. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 14. § 1a sowie § 3 Abs. 1 zweiter Satz in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2025, BGBl. I Nr. 25/2025, treten mit dem auf die 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

§ 14. (1) § 1a sowie § 3 Abs. 1 zweiter Satz in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2025, BGBl. I Nr. 25/2025, treten mit dem auf die 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

 
(2) Für das Inkrafttreten der vom Budgetbegleitgesetz 2027-2028, BGBl. I 

Nr. xxx/2026, betroffenen Bestimmungen gilt Folgendes: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  1. § 1 Abs. 7, § 1a Abs. 3 und 4 sowie Anhang III in der Fassung des 

genannten Bundesgesetzes treten mit dem auf die Kundmachung folgenden 
Tag in Kraft. 

  2. § 1 Abs. 11 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit 
1. Jänner 2027 in Kraft. Die Bestellung oder Entsendung weiterer 
Aufsichtsratsmitglieder mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2027 kann bereits 
ab dem auf die Kundmachung folgenden Tag erfolgen. 

 
Anhang III 

 
KG-Nummer Katastralgemeinde EZ GSt. Nr. Ausmaß [m²] 

67302 Altirdning 16 574 33959 

67302 Altirdning 16 580 120658 

67302 Altirdning 16 590 2057 

67302 Altirdning 16 591 644 

67302 Altirdning 16 593 266 

67302 Altirdning 16 597 12723 

67302 Altirdning 16 616 39736 

67302 Altirdning 16 681 4800 

67302 Altirdning 16 792 9761 

67302 Altirdning 16 793 46408 

67302 Altirdning 16 835 46283 

67302 Altirdning 16 838 16951 

67302 Altirdning 16 603/2 102138 

67302 Altirdning 16 667/1 7141 

67302 Altirdning 16 667/2 526 

67302 Altirdning 16 672/1 20265 

67302 Altirdning 16 761/4 3760 

67302 Altirdning 16 67303-54 17035 

67302 Altirdning 16 67307-595 24756 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

67302 Altirdning 16 67307-597 26278 

67302 Altirdning 16 67307-652 41462 

67302 Altirdning 16 67307-654 15655 

67302 Altirdning 16 67307-655 14353 

67302 Altirdning 16 67307-656 50095 

67302 Altirdning 16 67307-670 51988 

67302 Altirdning 16 67307-673 4694 

67302 Altirdning 16 67307-674 30703 

67302 Altirdning 16 67307-687 53229 

67302 Altirdning 16 67307-688 23188 

67302 Altirdning 16 67307-743 18556 

67302 Altirdning 16 67307-747 1433 

67302 Altirdning 16 67311-317 11642 

67302 Altirdning 16 67311-318/2 25000 

67302 Altirdning 16 67314-1 729 

67302 Altirdning 16 67314-4 11266 

67302 Altirdning 16 67314-28 10558 

67302 Altirdning 16 67314-332/2 174 

67302 Altirdning 16 67314-815 50043 

67307 Irdning 427 640 16160 

67307 Irdning 427 672 60710 

67311 Neuhaus 206 243 2616 

67311 Neuhaus 206 252 8592 

67311 Neuhaus 206 253 9186 

67311 Neuhaus 206 254 1352 

67311 Neuhaus 206 255 1428 

67311 Neuhaus 206 256 27363 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

67311 Neuhaus 206 259 5557 

67311 Neuhaus 206 260 13757 

67311 Neuhaus 206 262 7862 

67311 Neuhaus 206 266 3183 

67311 Neuhaus 206 267 21303 

67311 Neuhaus 206 268 7996 

67311 Neuhaus 206 269 234 

67311 Neuhaus 206 270 2923 

67311 Neuhaus 206 271 10104 

67311 Neuhaus 206 355 25242 

67311 Neuhaus 206 356 1289 

67311 Neuhaus 206 357 6452 

67311 Neuhaus 206 359 124 

67311 Neuhaus 206 363 49260 

67311 Neuhaus 206 364 655 

67311 Neuhaus 206 365 320 

67311 Neuhaus 206 366 16829 

67311 Neuhaus 206 1127 706 

67311 Neuhaus 206 1227 121 

67311 Neuhaus 206 .110 10706 

67311 Neuhaus 206 .112/1 133 

67311 Neuhaus 206 .114 835 

67311 Neuhaus 206 .116 43 

67311 Neuhaus 206 .141 32 

67311 Neuhaus 206 .180 83 

67311 Neuhaus 206 .181 36 

67311 Neuhaus 206 241/1 2376 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

67311 Neuhaus 206 245/1 18704 

67311 Neuhaus 206 245/2 1999 

67311 Neuhaus 206 272/1 31496 

67311 Neuhaus 206 354/1 11293 

67311 Neuhaus 206 354/3 997 

67311 Neuhaus 206 367/1 15649 

67311 Neuhaus 206 367/2 2329 

67311 Neuhaus 206 368/1 37224 

67311 Neuhaus 206 368/3 429 

67311 Neuhaus 206 374/1 1516 

67311 Neuhaus 206 375/1 18806 

67311 Neuhaus 206 375/2 2184 

67311 Neuhaus 206 375/3 754 

67311 Neuhaus 206 377/2 1173 

67311 Neuhaus 206 380/1 38004 

67311 Neuhaus 206 380/3 2164 

67311 Neuhaus 206 404/3 22374 

67311 Neuhaus 449 377/1 1574 

67314 Raumberg 314 7 33244 

67314 Raumberg 314 509 1775 
 

Artikel 48 

Änderung des Altlastensanierungsgesetzes 

Höhe des Beitrags Höhe des Beitrags 

§ 3. (1) … § 3. (1) … 

(1a) Von der Beitragspflicht ausgenommen sind (1a) Von der Beitragspflicht ausgenommen sind 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. Berge (taubes Gestein) und Abraummaterial, die beim Aufsuchen, 
Gewinnen, Speichern und Aufbereiten mineralischer Rohstoffe anfallen, 
soweit diese Tätigkeit dem Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, 
unterliegt; Schlämme und flüssige Rückstände, die bei der 
Rohstoffgewinnung gemäß Mineralrohstoffgesetz anfallen und wieder in 
die ursprünglichen Lagerstätten zurückgeführt werden, 

 1. Berge (taubes Gestein) und Abraummaterial, die beim Aufsuchen, 
Gewinnen, Speichern und Aufbereiten mineralischer Rohstoffe anfallen, 
soweit diese Tätigkeit dem Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, 
unterliegt; Schlämme und flüssige Rückstände, die bei der 
Rohstoffgewinnung gemäß Mineralrohstoffgesetz anfallen und wieder in 
die ursprünglichen Lagerstätten zurückgeführt werden, sowie 
Gesteinsmaterialien mit geogenen Asbestgehalten, sofern diese 
Materialien zulässigerweise abgelagert oder in die ursprünglichen 
Lagerstätten zurückgeführt werden, 

 3. bis 11. …  3. bis 11. … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

(1) bis (27) … (1) bis (27) … 

 (28) Art. I § 3 Abs. 1a Z 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-
2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. 

Artikel 50 

Änderung des Waldfondsgesetzes 

Bundesgesetz betreffend die Errichtung eines Fonds zur Abgeltung von 
Borkenkäferschäden, zur Förderung klimafitter, artenreicher Wälder 
und zur Stärkung der Verwendung des Rohstoffes Holz 
(Waldfondsgesetz) 

Bundesgesetz betreffend die Errichtung eines Fonds zur Förderung 
klimafitter, artenreicher Wälder und zur Stärkung der Resilienz sowie 
der holzbasierten Bioökonomie (Waldresilienzfondsgesetz) 

Ziele Ziele 

§ 1. Ziele dieses Bundesgesetzes sind: § 1. Ziele dieses Bundesgesetzes sind: 

 1. Entschädigung von Waldeigentümerinnen und Waldeigentümern für 
durch den Klimawandel, insbesondere durch 
Borkenkäfermassenvermehrung, verursachten Wertverlust und 
Folgekosten; 

 1. Wiederherstellung und nachhaltige Verbesserung der Resilienz und der 
Kohlenstoffspeicherfähigkeit von Waldökosystemen, 

 2. Reduzierung des Befalls österreichischer Wälder durch Borkenkäfer;  2. Reduzierung des Befalls österreichischer Wälder durch Schadorganismen, 

 3. Entwicklung klimafitter Wälder und Stärkung der Biodiversität im Wald;  3. Entwicklung von an den Klimawandel angepassten Wäldern, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

   4. Stärkung der Biodiversität im Wald sowie 

 4. Stärkung der Verwendung des Rohstoffes Holz als aktiver Beitrag zum 
Klimaschutz. 

 5. Stärkung und Ausbau der holzbasierten Bioökonomie zur Steigerung der 
stofflichen Nutzung des Rohstoffes Holz als aktiver Beitrag zum 
Klimaschutz. 

Waldfonds Waldfonds 

§ 2. (1) und (2) ... § 2. (1) und (2) ... 

 (3) In den Finanzjahren 2027 und 2028 können unbeschadet bestehender 
Dotierungen insgesamt 54 Millionen Euro aus Mitteln des Bundes zugesagt 
werden. 

Maßnahmen Maßnahmen 

§ 3. Unter Bedachtnahme auf die Ziele gemäß § 1 kommen insbesondere 
folgende Förderungsmaßnahmen in Betracht: 

§ 3. Unter Bedachtnahme auf die Ziele gemäß § 1 kommen insbesondere 
folgende Förderungsmaßnahmen in Betracht: 

 1. Wiederaufforstung und Pflegemaßnahmen nach Schadereignissen;  1. Rasche Wiederaufforstung mit standortstauglichen Bäumen zur Reduktion 
der unbestockten Waldfläche nach Schadereignissen und 
Pflegemaßnahmen nach Schadereignissen; 

 2. Maßnahmen zur Regulierung der Baumartenzusammensetzung zur 
Entwicklung klimafitter Wälder; 

 2. Maßnahmen zur Regulierung der Baumartenzusammensetzung zur 
Entwicklung von an den Klimawandel angepassten Wäldern; 

 3. Abgeltung von durch Borkenkäferschäden verursachtem Wertverlust;  

 4. Errichtung von Nass- und Trockenlager für Schadholz;  4. Errichtung von Nass- und Trockenlager für Schadholz; 

 5. Mechanische Entrindung als Forstschutzmaßnahme;  5. Mechanische Entrindung als Forstschutzmaßnahme; 

 6. Maßnahmen zur Waldbrandprävention;  6. Maßnahmen zur Waldbrandprävention; 

 7. Forschungsmaßnahmen zum Thema „Holzgas und Biotreibstoffe“ sowie 
Forschungsanlage zur Herstellung von Holzgas und Biotreibstoffen; 

 

 8. Forschungsmaßnahmen zum Thema „Klimafitte Wälder“;  8. Forschungsmaßnahmen zum Thema „Klimafitte Wälder“; 

 9. Maßnahmen zur verstärkten Verwendung des Rohstoffes Holz;  9. Maßnahmen zur Stärkung der holzbasierten Bioökonomie zur Steigerung 
der stofflichen Nutzung des Rohstoffes Holz; 

 10. Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität im Wald.  10. Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität im Wald. 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

§ 4. (1) Die Gewährung von Förderungsmitteln des Bundes auf Grundlage 
dieses Gesetzes und die Kontrolle über die Förderung obliegt dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und 
Wasserwirtschaft. 

§ 4. (1) Die Gewährung von Förderungsmitteln des Bundes auf Grundlage 
dieses Gesetzes und die Kontrolle über die Förderung obliegt dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und 
Wasserwirtschaft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Die Förderung besteht in der Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten 
der förderbaren Maßnahmen. 

(2) Die Förderung besteht in der Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten 
der förderbaren Maßnahmen. 

(3) Eine Förderung für Maßnahmen gemäß § 3 Z 1 und 2 sowie Z 4 bis 10 darf 
nur gewährt werden, wenn 

(3) Eine Förderung für Maßnahmen gemäß § 3 darf nur gewährt werden, wenn 

 a) die beantragten Projekte fachlichen Erkenntnissen entsprechen und den 
Bestimmungen des Forstgesetzes 1975, BGBl. Nr. 440, nicht 
entgegenstehen und 

 a) die beantragten Projekte fachlichen Erkenntnissen entsprechen und den 
Bestimmungen des Forstgesetzes 1975, BGBl. Nr. 440, nicht 
entgegenstehen und 

 b) eine ordnungsgemäße Durchführung der geförderten Maßnahme zu 
erwarten ist, insbesondere aufgrund der vorliegenden fachlichen, 
wirtschaftlichen und organisatorischen Voraussetzungen. 

 b) eine ordnungsgemäße Durchführung der geförderten Maßnahme zu 
erwarten ist, insbesondere aufgrund der vorliegenden fachlichen, 
wirtschaftlichen und organisatorischen Voraussetzungen. 

(4) Eine Förderung für Maßnahmen gemäß § 3 Z 3 darf nur gewährt werden, 
wenn der Schadanteil an der Gesamtwaldfläche der jeweiligen Katastralgemeinde 
eine in der Sonderrichtlinie gemäß § 5 näher zu regelnde prozentuelle Grenze 
überschreitet. 

 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 

Förderungszeitraum Förderungszeitraum 

§ 6. (1) Förderungen nach diesem Bundesgesetz können bis 31. Jänner 2027 
genehmigt und bis 31. Jänner 2029 ausgezahlt werden. 

 

(1a) Abweichend von Abs. 1 können Förderungen für Maßnahmen gemäß § 3 
Z 7, 8 und 9 bis 31. Juli 2032 ausgezahlt werden. 

 

(2) Allfällige bis Ende des Genehmigungszeitraumes gemäß Abs. 1 noch nicht 
durch Genehmigungen gebundene Fondsmittel können nach Evaluierung der 
Maßnahmen durch Verlängerung der Richtlinien gemäß § 5 verwendet werden. 

§ 6. (1) Allfällige bis Ende des Genehmigungszeitraumes nach den Richtlinien 
gemäß § 5 noch nicht durch Genehmigungen gebundene Fondsmittel können nach 
Evaluierung der Maßnahmen durch Verlängerung der Richtlinien gemäß § 5 
verwendet werden. 

(3) Eine Förderung kann nur auf der Grundlage der jeweils anzuwenden 
Richtlinien und nach Maßgabe der frei verfügbaren Mittel im Waldfonds gewährt 
werden. 

(2) Eine Förderung kann nur auf der Grundlage der jeweils anzuwenden 
Richtlinien und nach Maßgabe der frei verfügbaren Mittel im Waldfonds gewährt 
werden. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 9. (1) bis (3) … § 9. (1) bis (3) … 

 (4) Der Titel, § 1 Z 1 bis 5, § 2 Abs. 3, § 3 Z 1, 2 und 9, § 4 Abs. 3 sowie § 6 
in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, treten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
mit 1. Februar 2027 in Kraft. Im selben Zeitpunkt treten § 3 Z 3 und 7 sowie § 4 
Abs. 4 außer Kraft. 

Artikel 51 

Änderung des Umweltförderungsgesetzes 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

ZIELE ZIELE 

§ 1. Ziele dieses Bundesgesetzes sind § 1. Ziele dieses Bundesgesetzes sind 

 1. …  1. … 

 2. der Schutz des Klimas, der Umwelt und der menschlichen Gesundheit 
durch einen effizienten Einsatz von Energie und Ressourcen, durch 
Steigerung des Anteils von erneuerbaren Energieträgern oder biogenen 
Rohstoffen sowie durch andere Maßnahmen zur Reduktion von 
Belastungen in Form von sonstigen Treibhausgasemissionen oder 
umweltbelastenden Emissionen (Umweltförderung im Inland), 

 2. der Schutz des Klimas, der Umwelt und der menschlichen Gesundheit 
durch einen effizienten Einsatz von Energie und Ressourcen, durch 
Steigerung des Anteils von erneuerbaren Energieträgern oder biogenen 
Rohstoffen, durch Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel sowie 
durch andere Maßnahmen zur Reduktion von Belastungen in Form von 
sonstigen Treibhausgasemissionen oder umweltbelastenden Emissionen 
(Umweltförderung im Inland), 

 3. bis 6. …  3. bis 6. … 

§ 2. (1) Die Gewährung einer Förderung soll einen größtmöglichen Effekt für 
den Umweltschutz sowie bezüglich der Förderungen gemäß § 6 Abs. 2f Z 1a und 
1b als Beitrag zur Umsetzung des Prinzips „Energieeffizienz an erster Stelle“ für 
eine Verbesserung der Energieeffizienz, insbesondere zur Erfüllung der 
Energieeffizienzziele und Energieeinsparverpflichtungen gemäß der Richtlinie 
2012/27/EU, ABl. Nr. L 315 vom 14.11.2012 S. 1, in der Fassung der Richtlinie 
2018/2002/EU, ABl. Nr. L 328 vom 21.12.2018 S. 210 (im Folgenden: 
Energieeffizienz-Richtlinie) sowie allfälliger nationaler Vorgaben bewirken. Dabei 
ist insbesondere nach ökologischer Prioritätensetzung vorzugehen. 

§ 2. (1) Die Gewährung von Förderungen nach diesem Bundesgesetz dient 
auch der Umsetzung einschlägiger Richtlinien der Europäischen Union, 
insbesondere im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes und der Energieeffizienz, 
sowie der Erreichung der damit verbundenen nationalen Zielvorgaben. Bei der 
Vergabe der Mittel ist sicherzustellen, dass die Zielerreichung im Einklang mit den 
unionsrechtlichen Vorgaben in effizienter und effektiver Weise erfolgt. Insgesamt 
soll damit im Einklang mit der nationalen und unionsrechtlichen Zielsetzung der 
Klimaneutralität und der Energieeffizienz (als Beitrag zur Umsetzung des Prinzips 
„Energieeffizienz an erster Stelle“) für einen umfassenden Umweltschutz ein 
Beitrag zur nachhaltigen Dekarbonisierung des Wirtschaftssystems und zur 
Vermeidung und Reduktion von Umweltbelastungen geleistet werden. Dabei ist 
insbesondere nach ökologischer Prioritätensetzung vorzugehen. 

(2) … (2) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Nationale Mittel Nationale Mittel 

§ 6. (1) bis (2d) … § 6. (1) bis (1d) … 

(2e) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und 
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft kann in den Jahren 2007 bis 2017 
für Zwecke der Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer (§§ 16a 
ff) Förderungen zusagen oder Maßnahmen gemäß § 12 Abs. 9 finanzieren, deren 
Ausmaß insgesamt dem Barwert von höchstens 140 Millionen Euro entspricht. 
Davon steht für die Finanzierung von Maßnahmen gemäß § 12 Abs. 9 höchstens 
ein Barwert von insgesamt 20 Millionen Euro zur Verfügung. In den Jahren 2020 
bis 2027 können für Zwecke der Verbesserung des ökologischen Zustandes der 
Gewässer und unbeschadet des im 3. Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan 
festzustellenden Finanzierungsbedarfs zur Erreichung der Ziele der 
Wasserrahmenrichtlinie, Förderungen zugesagt oder Maßnahmen gemäß § 12 
Abs. 9 finanziert werden, deren Ausmaß insgesamt jedenfalls dem Barwert von 
200 Millionen Euro entsprechen. Zugesagte oder durch Auftragserteilungen 
gebundene, jedoch nicht in Anspruch genommene Mittel können neuerlich 
zugesagt oder vergeben werden. 

(2e) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und 
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft kann in den Jahren 2007 bis 2017 
für Zwecke der Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer (§§ 16a 
ff) Förderungen zusagen oder Maßnahmen gemäß § 12 Abs. 9 finanzieren, deren 
Ausmaß insgesamt dem Barwert von höchstens 140 Millionen Euro entspricht. 
Davon steht für die Finanzierung von Maßnahmen gemäß § 12 Abs. 9 höchstens 
ein Barwert von insgesamt 20 Millionen Euro zur Verfügung. In den Jahren 2020 
bis 2027 können für Zwecke der Verbesserung des ökologischen Zustandes der 
Gewässer und unbeschadet des im 3. Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan 
festzustellenden Finanzierungsbedarfs zur Erreichung der Ziele der 
Wasserrahmenrichtlinie, Förderungen zugesagt oder Maßnahmen gemäß § 12 
Abs. 9 finanziert werden, deren Ausmaß insgesamt jedenfalls dem Barwert von 
200 Millionen Euro entsprechen. Zusätzlich können in den Jahren 2027 und 2028 
auf Basis des Wald-Wasser-Resilienzgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2026, unbeschadet 
des im 4. Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan festzustellenden 
Finanzierungsbedarfs zur Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie, für 
Zwecke der Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer gemäß den 
§§ 16a ff Förderungen zugesagt oder Maßnahmen gemäß § 12 Abs. 9 finanziert 
werden, deren Ausmaß insgesamt dem Barwert von höchstens 37 Millionen Euro 
entsprechen. Zugesagte oder durch Auftragserteilungen gebundene, jedoch nicht in 
Anspruch genommene Mittel können neuerlich zugesagt oder vergeben werden. 

(2f) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und 
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft kann für Zwecke der 
Umweltförderung im Inland (§§ 23 ff), in Angelegenheiten des Energieeffizienz-
Fonds und der Transformation der Industrie jedoch der Bundesminister für 
Wirtschaft, Energie und Tourismus, 

(2f) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und 
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft kann für Zwecke der 
Umweltförderung im Inland (§§ 23 ff), in Angelegenheiten des Energieeffizienz-
Fonds und der Transformation der Industrie jedoch der Bundesminister für 
Wirtschaft, Energie und Tourismus, 

 1. …  1. … 

 1a. weitere Förderungen zusagen und Aufträge erteilen, die im Jahr 2021 
einem Barwert von maximal 110,238 Millionen Euro sowie im Jahr 2022 
einem Barwert von maximal 150,238 Millionen Euro sowie in den Jahren 
2023 bis 2027 insgesamt einem maximalen Barwert von 751 Millionen 
Euro entsprechen, sowie in den Jahren 2028 und 2029 jeweils einem 
maximalen Barwert von 150 Millionen Euro entsprechen, wobei 

 1a. weitere Förderungen zusagen und Aufträge erteilen, die in den Jahren 
2023 bis 2026 insgesamt einem maximalen Barwert von 751 Millionen 
Euro entsprechen, sowie in den Jahren 2027 bis 2031 jeweils einem 
maximalen Barwert von 145 Millionen Euro entsprechen, wobei 
Förderungen hiezu auch in den Folgejahren zugesagt und ausbezahlt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Förderungen hiezu auch in den Folgejahren zugesagt und ausbezahlt 
werden können, sofern das Ansuchen im Jahr des jeweiligen 
Zusagerahmens gestellt ist; der maximale Barwert erhöht sich 

werden können, sofern das Ansuchen im Jahr des jeweiligen 
Zusagerahmens gestellt ist; der maximale Barwert erhöht sich 

 a) für die Jahre 2023 bis 2030 um jenen Betrag, der zur Erfüllung 
insbesondere der Energieeffizienzziele und 
Energieeinsparverpflichtungen gemäß der Energieeffizienz-Richtlinie 
sowie allfälliger nationaler Vorgaben für zusätzliche Förderungen und 
Aufträge zur Verbesserung der Energieeffizienz erforderlich ist, wobei 
das sich daraus ergebende Zusagevolumen, zuzüglich jener aus den 
zusätzlichen Zusagen und Aufträgen zulasten des Energieeffizienz-
Fonds gemäß Z 1b dritter Satz, bis zum Jahr 2030 den Betrag von 
190 Millionen Euro je Kalenderjahr nicht überschreiten darf; 

 a) für die Jahre 2023 bis 2030 um jenen Betrag, der zur Erfüllung 
insbesondere der Energieeffizienzziele und 
Energieeinsparverpflichtungen gemäß der Energieeffizienz-Richtlinie 
sowie allfälliger nationaler Vorgaben für zusätzliche Förderungen und 
Aufträge zur Verbesserung der Energieeffizienz erforderlich ist, wobei 
das sich daraus ergebende Zusagevolumen, zuzüglich jener aus den 
zusätzlichen Zusagen und Aufträgen zulasten des Energieeffizienz-
Fonds gemäß Z 1b dritter Satz, bis zum Jahr 2030 den Betrag von 
190 Millionen Euro je Kalenderjahr nicht überschreiten darf; 

 b) für das Jahr 2023 um insgesamt bis zu 20,53 Millionen Euro für 
Förderungen und Aufträge für Zwecke der Kreislaufwirtschaft (§ 24 
Abs. 1 Z 8); 

 

 1b. für Zwecke der thermisch-energetischen Sanierung und für den Umstieg 
auf klimafreundliche Heizungen („Sanierungsoffensive des Bundes“) 
weitere Förderungen zusagen und Aufträge erteilen, die in den 
Jahren 2021 und 2022 insgesamt einem Barwert von maximal 
800 Millionen Euro, in den Jahren 2023 bis 2027 insgesamt einem 
Barwert von maximal 2.445 Millionen Euro zuzüglich eines Barwertes in 
Höhe von insgesamt 1.200 Millionen Euro für den Zeitraum 2024 bis 2026 
entsprechen; sowie zusätzlich in den Jahren 2026 bis 2030 jährlich einem 
Barwert von maximal 360 Millionen Euro; der maximale Barwert für die 
Jahre 2023 bis 2030 erhöht sich um jenen Betrag zulasten des 
Energieeffizienz-Fonds, der – unter Einrechnung der zusätzlichen 
Förderungen und Aufträge gemäß Z 1a lit. a – zur Erfüllung insbesondere 
der Energieeffizienzziele und Energieeinsparverpflichtungen gemäß der 
Energieeffizienz-Richtlinie sowie allfälliger nationaler Vorgaben für 
zusätzliche Förderungen und Aufträge zur Verbesserung der 
Energieeffizienz erforderlich ist; bei Bedarf können Mittel gemäß Z 1c 
herangezogen werden, soweit die Erreichung der Zwecke gemäß Z 1c 
dadurch nicht gefährdet erscheint; 

 1b. für Zwecke der thermisch-energetischen Sanierung und für den Umstieg 
auf klimafreundliche Heizungen („Sanierungsoffensive des Bundes“) 
weitere Förderungen zusagen und Aufträge erteilen, die im Jahr 2026 
einem Barwert von maximal 360 Millionen Euro; aufgeteilt in den Jahren 
2027 bis 2031 in jährlich maximale Barwerte von 179 Millionen Euro für 
den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen und von 181 Millionen Euro 
für Zwecke der thermisch-energetischen Sanierung, wobei Förderungen 
und Aufträge für Zwecke der thermisch-energetischen Sanierung als 
Finanzierungszuschuss gewährt werden können; der maximale Barwert 
für die Jahre 2023 bis 2030 erhöht sich um jenen Betrag zulasten des 
Energieeffizienz-Fonds, der – unter Einrechnung der zusätzlichen 
Förderungen und Aufträge gemäß Z 1a lit. a – zur Erfüllung insbesondere 
der Energieeffizienzziele und Energieeinsparverpflichtungen gemäß der 
Energieeffizienz-Richtlinie sowie allfälliger nationaler Vorgaben für 
zusätzliche Förderungen und Aufträge zur Verbesserung der 
Energieeffizienz erforderlich ist; bei Bedarf können Mittel gemäß Z 1c 
herangezogen werden, soweit die Erreichung der Zwecke gemäß Z 1c 
dadurch nicht gefährdet erscheint; 

 1c. für die Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten zur 
Abdeckung erhöhter Kosten infolge von thermisch-energetischen 
Sanierungsmaßnahmen und für den Umstieg auf klimafreundliche 

 1c. für die Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten in 
Wohngebäuden, insbesondere Ein- und Zweifamilienhäuser, 
Reihenhäuser sowie mehrgeschoßige Wohnbauten zur Abdeckung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Heizungen den Ländern in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt einen 
Barwert von maximal 140 Millionen Euro sowie in den Jahren 2023 bis 
2030 insgesamt einen Barwert von maximal 1 000 Millionen Euro zur 
Verfügung stellen, 

erhöhter Kosten infolge von thermisch-energetischen 
Sanierungsmaßnahmen und für den Umstieg auf klimafreundliche 
Heizungen in den Jahren 2023 bis 2031 insgesamt einen Barwert von 
maximal 1 000 Millionen Euro zur Verfügung stellen, wobei 

wobei die Mittelbereitstellung an die Gewährung einer Förderung von 
Maßnahmen, die im Rahmen der Förderungen gemäß Z 1b gesetzt wurden, und 
von einschlägigen Förderungen durch die Länder gebunden sind; die Länder haben 
zudem den Nachweis zu erbringen, dass durch die Bundesmittel keine Landesmittel 
ersetzt werden; der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und 
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft hat die näheren Bedingungen für 
die Bereitstellung dieser Mittel festzulegen; 

 a) die Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 den Ländern zur Verfügung 
gestellt werden und die Mittelbereitstellung an die Gewährung 
einer Förderung von Maßnahmen, die im Rahmen der Förderungen 
gemäß Z 1b gesetzt wurden, und von einschlägigen Förderungen 
durch die Länder gebunden sind; die Länder haben zudem den 
Nachweis zu erbringen, dass durch die Bundesmittel keine 
Landesmittel ersetzt werden; der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und 
Wasserwirtschaft hat die näheren Bedingungen für die 
Bereitstellung dieser Mittel festzulegen; 

  b) in den Jahren 2027 bis 2031 der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und 
Wasserwirtschaft Förderungen zusagen und Aufträge erteilen 
kann; 

bei Bedarf können Mittel gemäß Z 1b herangezogen werden, soweit die 
Erreichung der Zwecke gemäß Z 1b dadurch nicht gefährdet erscheint; 

bei Bedarf können Mittel gemäß Z 1b herangezogen werden, soweit die 
Erreichung der Zwecke gemäß Z 1b dadurch nicht gefährdet erscheint; 

 2. und 3. …  2. und 3. … 

Zugesagte oder durch Auftragserteilungen gebundene, jedoch nicht in Anspruch 
genommene Förderungsmittel können neuerlich zugesagt oder vergeben werden. 
Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, 
Regionen und Wasserwirtschaft, im Rahmen seiner Zuständigkeit der 
Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus, kann im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen eine Erhöhung der Zusagevolumina gemäß 
Z 1 bis 1b sowie des Unterstützungsvolumens gemäß Z 1c sowie diese Zusage- und 
Unterstützungsvolumina für die Folgejahre festlegen, wenn dies zur Erreichung der 
nationalen und europäischen Klimaschutzziele erforderlich ist. 

Zugesagte oder durch Auftragserteilungen gebundene, jedoch nicht in Anspruch 
genommene Förderungsmittel gemäß Z 1 bis 1c können neuerlich zugesagt oder 
vergeben werden. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und 
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, im Rahmen seiner Zuständigkeit 
der Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus, kann im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen eine Erhöhung der Zusagevolumina gemäß 
Z 1 bis 1c sowie diese Zusage- und Unterstützungsvolumina für die Folgejahre 
festlegen, wenn dies zur Erreichung der nationalen und europäischen 
Klimaschutzziele erforderlich ist. 

(2g) … (2g) … 

(2h) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und 
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft kann für Zwecke der 
Kreislaufwirtschaft Förderungen zusagen und Aufträge erteilen, die im Jahr 2024 
einem Barwert von maximal 83 Millionen Euro, im Jahr 2025 einem Barwert von 

(2h) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und 
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft kann für Zwecke der 
Kreislaufwirtschaft Förderungen zusagen und Aufträge erteilen, die im Jahr 2026 
einem Barwert von maximal 81 Millionen Euro, sowie in den Jahren 2027 bis 2031 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
maximal 70 Millionen Euro sowie in den Jahren 2026 bis 2029 einem jährlichen 
maximalen Barwert von 81 Millionen Euro entsprechen. Nicht zugesagte oder 
durch Auftragserteilungen gebundene oder nicht in Anspruch genommene Mittel 
eines Jahres können auch in Folgejahren zugesagt oder eingesetzt werden. 

einem jährlichen maximalen Barwert von 51 Millionen Euro entsprechen. Nicht 
zugesagte oder durch Auftragserteilungen gebundene oder nicht in Anspruch 
genommene Mittel eines Jahres können auch in Folgejahren zugesagt oder 
eingesetzt werden. 

(2i) bis (4) … (2i) bis (4) … 

Europäische Mittel Europäische Mittel 

§ 6a. Für Förderungen nach diesem Bundesgesetz kann der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und 
Wasserwirtschaft ungeachtet des Einsatzes nationaler Mittel auch Europäische 
Mittel heranziehen. 

§ 6a. (1) Für Förderungen nach diesem Bundesgesetz kann der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, 
Regionen und Wasserwirtschaft ungeachtet des Einsatzes nationaler Mittel auch 
Europäische Mittel heranziehen. 

Dabei gilt Folgendes: (2) Für den Österreichischen Aufbau- und Resilienzplan 2020 – 2026 (ÖARP) 
gilt Folgendes: 

 1. Für die im Österreichischen Aufbau- und Resilienzplan 2020 – 2026 
(ÖARP) festgelegten Investitionen der Kreislaufwirtschaft (§ 48m Abs. 1) 
sowie die Investitionen des Flächenrecyclings (§ 48n) hat die Bedeckung 
der Förderungen und Aufträge ausschließlich aus den für diese Zwecke 
vorgesehenen Mittel des Europäischen Wiederaufbaufonds zu erfolgen; 
soweit diese Förderungen und Aufträge im Rahmen der Umweltförderung 
im Inland abgewickelt werden, werden diese nicht in die Zusagerahmen 
gemäß (§ 6 Abs. 2f Z 1a) eingerechnet. 

 1. Für die im ÖARP festgelegten Investitionen der Kreislaufwirtschaft 
(§ 48m Abs. 1) sowie die Investitionen des Flächenrecyclings (§ 48n) hat 
die Bedeckung der Förderungen und Aufträge ausschließlich aus den für 
diese Zwecke vorgesehenen Mittel des Europäischen Wiederaufbaufonds 
zu erfolgen; soweit diese Förderungen und Aufträge im Rahmen der 
Umweltförderung im Inland abgewickelt werden, werden diese nicht in 
die Zusagerahmen gemäß (§ 6 Abs. 2f Z 1a) eingerechnet. 

 2. Die im ÖARP festgelegten Förderungen und Aufträge von Investitionen 
betreffend den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen werden in den 
gemäß § 6 Abs. 2f Z 1b festgelegten Zusagerahmen eingerechnet. 

 2. Die im ÖARP festgelegten Förderungen und Aufträge von Investitionen 
betreffend den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen werden in den 
gemäß § 6 Abs. 2f Z 1b festgelegten Zusagerahmen eingerechnet. 

 3. Für die sonstigen im ÖARP oder in Programmen anderer Europäischer 
Finanzierungsmechanismen festgelegten Investitionen gemäß dem 3. und 
5b. Abschnitt hat die Bedeckung der Förderungen und Aufträge aus den 
für diese Zwecke vorgesehenen Mittel des Europäischen 
Wiederaufbaufonds oder der sonstigen Europäischen 
Finanzierungsmechanismen zu erfolgen, wobei keine Einrechnung in die 
Zusagerahmen und Unterstützungsvolumina gemäß § 6 Abs. 2f erfolgt 
und die Mittel gemäß § 6 Abs. 1a Z 2 nicht reduziert werden. 

(3) Für die sonstigen im ÖARP oder in Programmen anderer Europäischer 
Finanzierungsmechanismen festgelegten Investitionen gemäß dem 3. und 
5b. Abschnitt hat die Bedeckung der Förderungen und Aufträge aus den für diese 
Zwecke vorgesehenen Mittel des Europäischen Wiederaufbaufonds oder der 
sonstigen Europäischen Finanzierungsmechanismen zu erfolgen, wobei keine 
Einrechnung in die Zusagerahmen und Unterstützungsvolumina gemäß § 6 Abs. 2f 
erfolgt und die Mittel gemäß § 6 Abs. 1a Z 2 nicht reduziert werden. 

Die Kosten der Abwicklung der Förderungen und Aufträge gemäß Z 1 und Z 3 
werden aus den Mitteln gemäß § 6 Abs. 1b Z 2, Z 3, Z 6 und Z 7 bedeckt. 

(4) Die gesamten Kosten der Abwicklung der Förderungen und Aufträge, bei 
denen Europäische Mittel herangezogen werden, werden aus den nationalen 
Mitteln gemäß § 6 Abs. 1b Z 2, Z 3, Z 6 und Z 7 bedeckt. 
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Förderungsverfahren Förderungsverfahren 

§ 12. (1) bis (3) … § 12. (1) bis (3) … 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und 
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, in Angelegenheiten der 
Förderungen im Rahmen des Energieeffizienz-Fonds sowie der Transformation der 
Industrie jedoch der Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus, 
entscheidet über das Förderungsansuchen unter Bedachtnahme auf die Empfehlung 
der entsprechenden Kommission. 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und 
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, in Angelegenheiten der 
Förderungen im Rahmen des Energieeffizienz-Fonds sowie der Transformation der 
Industrie jedoch der Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus, 
entscheidet über das Förderungsansuchen – vorbehaltlich eines 
Befassungsverzichtes gemäß § 9 Abs. 2 – unter Bedachtnahme auf die Empfehlung 
der entsprechenden Kommission. 

(5) bis (9) … (5) bis (9) … 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 

UMWELTFÖRDERUNG IM INLAND UMWELTFÖRDERUNG IM INLAND 

Ziele Ziele 

§ 23. (1) Im Hinblick auf die Erreichung der Zielsetzung gemäß § 1 Z 2 soll 
mit der Umweltförderung im Inland die Verwirklichung von Maßnahmen 
angestrebt werden, die 

§ 23. (1) Im Hinblick auf die Erreichung der Zielsetzung gemäß § 1 Z 2 soll 
mit der Umweltförderung im Inland die Verwirklichung von Maßnahmen 
angestrebt werden, die 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. den Ausbau und die Dekarbonisierung von Fernwärme- und 
Fernkältesysteme vorantreiben und damit – unter Einrechnung von 
Abwärme im Sinne von § 5 Abs. 1 Z 1 des Erneuerbaren-Ausbau-
Gesetzes, BGBl. I Nr. 150/2021, – einen Beitrag zur Steigerung des 
jährlichen Anteils des Einsatzes der erneuerbaren Energieträger in der 
Fernwärme und -kälte im Ausmaß von mindestens 1,5 vH leisten sowie 
zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040 beitragen. 

 4. den Ausbau und die Dekarbonisierung von Fernwärme- und 
Fernkältesysteme vorantreiben und damit – unter Berücksichtigung von 
Abwärme gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere den unionsrechtlichen Vorgaben für effiziente Fernwärme- 
und Fernkältesysteme – einen Beitrag zur Steigerung des jährlichen 
Anteils des Einsatzes der erneuerbaren Energieträger in der Fernwärme 
und -kälte im Ausmaß von mindestens 1,5 vH leisten sowie zur Erreichung 
der Klimaneutralität bis 2040 beitragen. 

Insgesamt soll damit im Einklang mit der nationalen und unionsrechtlichen 
Zielsetzung der Klimaneutralität und für einen umfassenden Umweltschutz ein 
Beitrag zur nachhaltigen Dekarbonisierung des Wirtschaftssystems und zur 
Vermeidung und Reduktion von Umweltbelastungen geleistet werden. 

Insgesamt soll damit im Einklang mit der nationalen und unionsrechtlichen 
Zielsetzung der Klimaneutralität und für einen umfassenden Klima- und 
Umweltschutz ein Beitrag zur nachhaltigen Dekarbonisierung des 
Wirtschaftssystems und zur Vermeidung und Reduktion von Umweltbelastungen 
geleistet werden. 
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(2) Die gemäß § 6 Abs. 2f Z 1a und 1b für die Zwecke der Verbesserung der 
Energieeffizienz zulasten des Bundes zu tätigenden zusätzlichen 
Förderungszusagen zielen insbesondere darauf ab, dass Endenergieeinsparungen in 
Höhe von mindestens 250 Petajoule kumuliert bis 31. Dezember 2030 realisiert 
werden und zur Erfüllung insbesondere der Energieeffizienzziele und 
Energieeinsparverpflichtungen gemäß der Energieeffizienz-Richtlinie sowie 
allfälliger nationaler Vorgaben beitragen werden. Zu diesem Zwecke sollen die zu 
gewährenden Förderungen unter Beachtung eines effizienten und effektiven 
Mitteleinsatzes bestmöglich auf diese Zielsetzungen ausgerichtet werden. 

(2) Die gemäß § 6 Abs. 2f Z 1a und 1b für die Zwecke der Verbesserung der 
Energieeffizienz zulasten des Bundes zu tätigenden zusätzlichen 
Förderungszusagen zielen insbesondere darauf ab, dass Endenergieeinsparungen in 
Höhe von mindestens 250 Petajoule kumuliert bis 31. Dezember 2030 realisiert 
werden und zur Erfüllung insbesondere der Energieeffizienzziele und 
Energieeinsparverpflichtungen gemäß der Richtlinie 2012/27/EU, ABl. Nr. L 315 
vom 14.11.2012 S. 1, in der Fassung der Richtlinie 2018/2002/EU, ABl. Nr. L 328 
vom 21.12.2018 S. 210, sowie der Richtlinie (EU) 2023/1791, ABl. Nr. L 231 vom 
20.9.2023 S.1, in der jeweils geltenden Fassung sowie allfälliger nationaler 
Vorgaben beitragen werden. Zu diesem Zwecke sollen die zu gewährenden 
Förderungen unter Beachtung eines effizienten und effektiven Mitteleinsatzes 
bestmöglich auf diese Zielsetzungen ausgerichtet werden. 

(3) Im Hinblick auf die Zielsetzungen gemäß Abs. 1 Z 4 sind die 
Förderbedingungen in geeigneter Weise festzulegen, dass 

(3) Im Hinblick auf die Zielsetzungen gemäß Abs. 1 Z 4 sind die 
Förderbedingungen in geeigneter Weise festzulegen, dass 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

 5. der Ausbau von Fernwärme- und Fernkältesystemen in den 
Ballungszentren beschleunigt wird. 

 5. der Ausbau von Fernwärme- und Fernkältesystemen in den 
Ballungszentren beschleunigt wird. 

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, 
Regionen und Wasserwirtschaft hat im Rahmen der Evaluierung gemäß § 14 
darzulegen, in welchem Umfang zur Zielerreichung durch diese Förderungen 
beigetragen wird. Soweit keine für die Zielsetzungen dieser Förderungen 
angemessenen Beiträge erzielt werden, sind die inhaltlichen Förderbedingungen 
in geeigneter Weise anzupassen. 

 

(4) … (4) … 

Förderungsgegenstand Förderungsgegenstand 

§ 24. (1) Es können gefördert werden § 24. (1) Es können gefördert werden 

 1. Investitionen  1. Investitionen 

 a) zum effizienten Einsatz von Energie,  a) zum effizienten Einsatz von Energie, 

 b) zur Erzeugung und zum effizienten Einsatz erneuerbarer Energieträger 
in ortsfesten oder mobilen Anlagen sowie in betrieblichen Mobilitäts- 
oder Verkehrsmaßnahmen, 

 b) zur Erzeugung und zum effizienten Einsatz erneuerbarer Energieträger 
in ortsfesten oder mobilen Anlagen sowie in betrieblichen Mobilitäts- 
oder Verkehrsmaßnahmen, 

 c) zum Ausbau von Fernwärmeleitungs- und Fernkälteleitungssystemen 
einschließlich der damit verbundenen Infrastrukturanlagen und -
leitungen, die – unter Einrechnung von industrieller Abwärme – einen 

 c) zum Ausbau und zur Dekarbonisierung von Fernwärmeleitungs- und 
Fernkälteleitungssystemen einschließlich der damit verbundenen 
Infrastrukturanlagen und -leitungen, von Wärmeerzeugungsanlagen 
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Anteil von weniger als 80 vH an Fernwärme oder Fernkälte aus 
erneuerbaren Energien aufweisen, Kältemaschinen auf Basis 
erneuerbarer Energieträger oder von Abwärme im Sinne des § 23 
Abs. 1 Z 4, wobei bei Kompressionskälteanlagen mindestens 50 vH der 
bei diesen Anlagen anfallenden Abwärme genutzt und in das 
Fernwärmenetz eingespeist werden, sowie Gebäudeanschlüsse, 

inklusive der Nutzung von erneuerbaren Abwärmequellen sowie von 
Gebäudeanschlüssen, 

 d) zur Umstellung der Produktion auf den effizienten Einsatz von 
biogenen Rohstoffen und 

 d) zur Umstellung der Produktion auf den effizienten Einsatz von 
biogenen Rohstoffen und 

 e) zur sonstigen Vermeidung oder Verringerung von 
Treibhausgasemissionen, 

 e) zur sonstigen Vermeidung oder Verringerung von 
Treibhausgasemissionen, 

 2. bis 8. …  2. bis 8. … 

6. Abschnitt 6. Abschnitt 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 53. (1) bis (33) … § 53. (1) bis (33) … 
 

(34) § 1 Z 2, § 2 Abs. 1, § 6 Abs. 2e, 2f und 2h, § 6a, § 12 Abs. 4, § 23 Abs. 1 
Z 4, Abs. 2 und Abs. 3 sowie § 24 Abs. 1 Z 1 lit. c in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, treten mit dem auf die 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Artikel 52 

Änderung des Wasserstoffförderungsgesetzes 

Gegenstand Gegenstand 

§ 3. (1) ... § 3. (1) ... 

(2) Förderungen gemäß Abs. 1 werden im Rahmen wettbewerblicher 
Auktionen in den Jahren 2024 bis 2026 vergeben und in Form einer fixen Prämie 
als Zuschlag pro Einheit erzeugter Menge erneuerbaren Wasserstoffs nicht 
biogenen Ursprungs für eine Laufzeit von zehn Jahren gewährt. 

(2) Förderungen gemäß Abs. 1 werden im Rahmen wettbewerblicher 
Auktionen in den Jahren 2024 bis 2027 vergeben und in Form einer fixen Prämie 
als Zuschlag pro Einheit erzeugter Menge erneuerbaren Wasserstoffs nicht 
biogenen Ursprungs für eine Laufzeit von zehn Jahren gewährt. 
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Richtlinien Richtlinien 

§ 7. Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen sowie dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft Richtlinien zu 
erlassen, die insbesondere weiterführende Regelungen 

§ 7. Der Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen Richtlinien zu erlassen, die 
insbesondere weiterführende Regelungen 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

zu enthalten haben. zu enthalten haben. 

Verfahren, Vertrag Verfahren, Vertrag 

§ 8. (1) Fixe Prämien werden im Rahmen wettbewerblicher Auktionen in den 
Jahren 2024 bis 2026 gewährt. Auktionen können im Rahmen des 
EU-Innovationsfonds erfolgen. 

§ 8. (1) Fixe Prämien werden im Rahmen wettbewerblicher Auktionen in den 
Jahren 2024 bis 2027 gewährt. Auktionen können im Rahmen des 
EU-Innovationsfonds erfolgen. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

(4) Die Zuschlagsentscheidung wird von der Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf 
Grundlage der im Auktionsverfahren ermittelten Gebotsreihung getroffen. Erfolgt 
eine Auktion im Rahmen des EU-Innovationsfonds wird die 
Zuschlagsentscheidung auf Grundlage der vom EU-Innovationsfonds 
bereitgestellten Gebotsliste getroffen. 

(4) Die Zuschlagsentscheidung wird vom Bundesminister für Wirtschaft, 
Energie und Tourismus auf Grundlage der im Auktionsverfahren ermittelten 
Gebotsreihung getroffen. Erfolgt eine Auktion im Rahmen des 
EU-Innovationsfonds wird die Zuschlagsentscheidung auf Grundlage der vom 
EU-Innovationsfonds bereitgestellten Gebotsliste getroffen. 

(5) Auf Grundlage einer positiven Zuschlagsentscheidung wird die Förderung 
in Form einer schriftlichen Zusicherung durch die Abwicklungsstelle im Namen 
und auf Rechnung der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie gewährt. Durch Annahme der Zusicherung 
kommt der Fördervertrag zustande. 

(5) Auf Grundlage einer positiven Zuschlagsentscheidung wird die Förderung 
in Form einer schriftlichen Zusicherung durch die Abwicklungsstelle im Namen 
und auf Rechnung des Bundesministers für Wirtschaft, Energie und Tourismus 
gewährt. Durch Annahme der Zusicherung kommt der Fördervertrag zustande. 

Auskunftspflicht Auskunftspflicht 

§ 9. Fördernehmer nach diesem Bundesgesetz sind verpflichtet, der 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie und der Abwicklungsstelle sowie sonstigen zuständigen Behörden 
jederzeit auf Anfrage Einsicht in alle für die Abwicklung der Förderung relevanten 
Unterlagen und Aufzeichnungen zu gewähren sowie Auskünfte über alle den 
jeweiligen Vollzugsbereich betreffenden Sachverhalte zur Erfüllung der Aufgaben 
nach diesem Bundesgesetz, zu erteilen. 

§ 9. Fördernehmer nach diesem Bundesgesetz sind verpflichtet, dem 
Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus und der Abwicklungsstelle 
sowie sonstigen zuständigen Behörden jederzeit auf Anfrage Einsicht in alle für die 
Abwicklung der Förderung relevanten Unterlagen und Aufzeichnungen zu 
gewähren sowie Auskünfte über alle den jeweiligen Vollzugsbereich betreffenden 
Sachverhalte zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Bundesgesetz, zu erteilen. 
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Vollziehung Vollziehung 

§ 10. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind die Bundesministerin 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen betraut. 

§ 10. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Wirtschaft, Energie und Tourismus im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen betraut. 

In- und Außerkrafttreten Inkrafttreten 

§ 11. Dieses Bundesgesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. 

§ 11. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag 
in Kraft. 

 (2) § 3 Abs. 2, § 7, § 8 Abs. 1, 4 und 5, § 9, § 10, die Überschrift zu § 11 sowie 
die Bezeichnung des § 11 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-
2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag 
in Kraft. 

8. Abschnitt 

Infrastruktur und Mobilität 

Artikel 53 

Änderung des Schieneninfrastrukturfinanzierungsgesetzes 

Aufgaben Aufgaben 

§ 3. (1) Der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH obliegt 
insbesondere: 

§ 3. (1) Der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH obliegt 
insbesondere: 

 1. der Abschluss von PPP-Verträgen mit Dritten über die Mitfinanzierung, 
Errichtung einschließlich der Verwertung von Schieneninfrastruktur 
(Public-Private-Partnership-Modell) sowie die Abwicklung von damit 
verbundenen Projekten, wobei im Falle, dass Zahlungsverpflichtungen 
durch die Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH 
eingegangen werden, vorher das Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Verkehr, Innovation und Technologie und dem Bundesminister für 
Finanzen herzustellen ist; 

 1. die Vergabe von Aufträgen und der Abschluss von Verträgen mit Dritten 
über die Mitfinanzierung, Errichtung einschließlich der Verwertung von 
Schieneninfrastruktur, beispielsweise in Form eines Public-Private-
Partnership-Modell, sowie die Abwicklung von damit verbundenen 
Projekten, wobei im Falle, dass Zahlungsverpflichtungen durch die 
Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH eingegangen 
werden, vorher das Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur und der 
Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Finanzen herzustellen ist; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 2. die Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Zuschussverträgen gemäß § 42 Bundesbahngesetz und der sechsjährigen 
Rahmenplanung gemäß § 43 Bundesbahngesetz, insbesondere bei der 
Zahlungsabwicklung, und Mitwirkung bei der Kontrolle im Bereich der 
Finanzierung der Schieneninfrastruktur sowie die Überwachung 
vertraglicher Verpflichtungen gemäß § 45 Bundesbahngesetz und § 4 des 
Bundesgesetzes zur Errichtung einer „Brenner Eisenbahn GmbH“; 

 2. die Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Zuschussverträgen und der sechsjährigen Rahmenplanung gemäß § 42 des 
Bundesbahngesetzes, insbesondere bei der Zahlungsabwicklung, und 
Mitwirkung bei der Kontrolle im Bereich der Finanzierung der 
Schieneninfrastruktur, die Überwachung vertraglicher Verpflichtungen 
gemäß § 45 des Bundesbahngesetzes und § 4 des Bundesgesetzes zur 
Errichtung einer „Brenner Eisenbahn GmbH“ sowie die Überprüfung von 
Finanzierungsbeiträgen an Privatbahnen gemäß § 4 des 
Privatbahngesetzes 2004, BGBl. I Nr. 39/2004, in der jeweils geltenden 
Fassung; 

 3. die Besorgung aller Geschäfte und Tätigkeiten, die der 
diskriminierungsfreien Entwicklung und Verbesserung des 
Eisenbahnwesens sowie neuer Eisenbahntechnologien auf dem 
Schienennetz dienen, sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte 
und Tätigkeiten, die das Ergebnis der Schieneninfrastruktur-
Dienstleistungsgesellschaft mbH verbessern helfen sowie die Mitwirkung 
bei der Koordinierung aller Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen für 
den Schienenbereich; 

 3. die Besorgung aller Geschäfte und Tätigkeiten, die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendig oder nützlich erscheinen und der 
diskriminierungsfreien Entwicklung und Verbesserung des 
Eisenbahnwesens sowie neuer Eisenbahntechnologien auf dem 
Schienennetz dienen, sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte 
und Tätigkeiten, die das Ergebnis der Schieneninfrastruktur-
Dienstleistungsgesellschaft mbH verbessern helfen sowie die Mitwirkung 
bei der Koordinierung aller Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen für 
den Schienenbereich; 

 4. Die Besorgung aller Geschäfte und Tätigkeiten einer akkreditierten 
Prüfstelle (benannten Stelle) auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens; 

 4. die Besorgung aller Geschäfte und Tätigkeiten einer akkreditierten 
Prüfstelle (benannten Stelle) auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens; 

 5. nach Übertragung durch ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen die 
Aufgabe einer Zuweisungsstelle gemäß dem 6. Teil des 
Eisenbahngesetzes 1957; 

 5. nach Übertragung durch ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen die 
Aufgabe einer Zuweisungsstelle oder entgelterhebenden Stelle gemäß 
dem 6. Teil des Eisenbahngesetzes 1957; 

 6. die Geschäftsführung der Sachverständigenkommission gemäß § 48 
Abs. 4 Eisenbahngesetz 1957; 

 6. die Geschäftsführung der Sachverständigenkommission gemäß § 48 
Abs. 4 des Eisenbahngesetzes 1957; 

 7. die Wahrnehmung der Zuständigkeit gemäß § 130 des 
Eisenbahngesetzes 1957; 

 

 8. die Wahrnehmung der Aufgaben zur Errichtung und Verwaltung von 
Registern, wie sie der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft 
mbH gemäß dem Eisenbahngesetz 1957 oder in einer in Durchführung des 
Eisenbahngesetzes 1957 ergehenden Verordnung übertragen sind; 

 7. die Wahrnehmung der Aufgaben zur Errichtung und Verwaltung von 
Registern, wie sie der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft 
mbH gemäß dem Eisenbahngesetz 1957 oder in einer in Durchführung des 
Eisenbahngesetzes 1957 ergehenden Verordnung übertragen sind; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 9. nach Einholung der Zustimmung der Bundesministerin für Verkehr, 
Innovation und Technologie der Abschluss von Verträgen über die 
Bestellung gemeinwirtschaftlicher Leistungen gemäß § 48 des 
Bundesbahngesetzes, BGBl. Nr. 825/1992, in der jeweils geltenden 
Fassung und § 3 des Privatbahngesetzes 2004, BGBl. I Nr. 39, in der 
jeweils geltenden Fassung im Zusammenhang mit § 7 des Öffentlicher 
Personennah- und Regionalverkehrsgesetzes 1999, BGBl. I Nr. 204, in der 
jeweils geltenden Fassung und deren Abwicklung. 

 8. nach Einholung der Zustimmung der Bundesministerin bzw. des 
Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur der Abschluss 
von Verträgen über die Bestellung gemeinwirtschaftlicher Leistungen 
gemäß § 48 des Bundesbahngesetzes, BGBl. Nr. 825/1992, in der jeweils 
geltenden Fassung und § 3 des Privatbahngesetzes 2004, BGBl. I 
Nr. 39/2004, in der jeweils geltenden Fassung im Zusammenhang mit § 7 
des Öffentlicher Personennah- und Regionalverkehrsgesetzes 1999, 
BGBl. I Nr. 204/1999, in der jeweils geltenden Fassung und deren 
Abwicklung. 

  9. nach Einholung der Zustimmung der Bundesministerin bzw. des 
Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur der Abschluss 
von Verträgen über die Bestellung gemeinwirtschaftlicher Leistungen im 
überregionalen oder Bundesländergrenzen überschreitenden 
Kraftfahrlinienverkehr und deren Abwicklung. Kraftfahrlinienverkehre im 
Sinne dieser Bestimmung sind Verkehre, die nicht oder nur unzureichend 
an das bestehende Netz im öffentlichen Verkehr, insbesondere an den 
Schienenpersonenverkehr, angebunden sind und nur gemeinwirtschaftlich 
bzw. nicht-kommerziell geführt werden können. Die Bestellung und 
Finanzierung solcher Verkehre ist dabei jedenfalls vorab zwischen Bund 
und den betreffenden Bundesländern abzustimmen.  

  10. nach Einholung der Zustimmung der Bundesministerin bzw. des 
Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur die Vergabe 
und der Abschluss von Verträgen über die Bestellung von 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen des Güterverkehrs auf 
Güterverkehrsverbindungen der Rollenden Landstraße sowie deren 
Abwicklung. 

(2) Die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Informationen sind von 
den betreffenden Gesellschaften zeitgerecht, projektsbezogen und vollständig an 
die Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH zu übermitteln. 

(2) Die zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben notwendigen Informationen 
und Daten sind von den betreffenden Unternehmen zeitgerecht, projektsbezogen, 
vollständig und unentgeltlich an die Schieneninfrastruktur-
Dienstleistungsgesellschaft mbH zu übermitteln. Davon umfasst sind jedenfalls 
sämtliche Informationen und Daten von Verkehrsinfrastrukturunternehmen und 
Verkehrsunternehmen, die die Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft 
mbH zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben benötigt. Soweit zweckmäßig, stellt 
die Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH hiefür eine 
Schnittstelle zur Verfügung, über die die Unternehmen die Daten zu übermitteln 
haben. Die Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH ist berechtigt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Form und Umfang der Meldungen festzulegen, sofern sich diese Anforderungen 
nicht aus unmittelbar anzuwendenden unionsrechtlichen oder sonstigen 
bundesrechtlichen Rechtsvorschriften ergeben. 

Verwaltung der Anteilsrechte Verwaltung der Anteilsrechte 

§ 4. Die Verwaltung der Anteilsrechte an der Schieneninfrastruktur-
Dienstleistungsgesellschaft mbH namens des Bundes obliegt dem Bundesminister 
für Verkehr, Innovation und Technologie. Dieser ist berechtigt, der 
Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH allgemeine Anweisungen 
über die Durchführung ihrer Aufgaben im Sinne dieses Bundesgesetzes zu erteilen 
und Auskünfte über ihre Tätigkeit zu verlangen. Der Gesellschaftsvertrag hat die 
Organe zur Durchführung solcher Anweisungen und zur Auskunftserteilung zu 
verpflichten. 

§ 4. Die Verwaltung der Anteilsrechte an der Schieneninfrastruktur-
Dienstleistungsgesellschaft mbH namens des Bundes obliegt der Bundesministerin 
bzw. dem Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur. Diese bzw. 
dieser ist berechtigt, der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH 
allgemeine Anweisungen über die Durchführung ihrer Aufgaben im Sinne dieses 
Bundesgesetzes zu erteilen und Auskünfte über ihre Tätigkeit zu verlangen. Der 
Gesellschaftsvertrag hat die Organe zur Durchführung solcher Anweisungen und 
zur Auskunftserteilung zu verpflichten. 

Finanzierungs- und Abrechnungsbestimmungen Finanzierungs- und Abrechnungsbestimmungen 

§ 5. (1) bis (2) … § 5. (1) bis (2) …  

(3) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt im Namen des Bundes 
zur Finanzierung von Vorhaben gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 für Anleihen, Darlehen, 
Kredite und sonstige Kreditoperationen der Schieneninfrastruktur-
Dienstleistungsgesellschaft mbH, einschließlich der damit verbundenen 
Finanzierungskosten, eine Haftung gemäß § 66 Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. 
Nr. 213/1986 zu übernehmen. 

(3) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt im Namen des Bundes zur Finanzierung von Vorhaben gemäß § 3 
Abs. 1 Z 1 für Anleihen, Darlehen, Kredite und sonstige Kreditoperationen der 
Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH, einschließlich der damit 
verbundenen Finanzierungskosten, eine Haftung gemäß § 82 des 
Bundeshaushaltsgesetzes 2013, BGBl. I. Nr. 139/2009, in der jeweils geltenden 
Fassung zu übernehmen. 

(4) Der Bund, vertreten durch die Bundesministerin für Verkehr, Innovation 
und Technologie gemeinsam mit dem Bundesminister für Finanzen, hat dafür zu 
sorgen, dass der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 3 Abs. 1 Z 9 und zur Aufrechterhaltung ihrer 
Liquidität und des Eigenkapitals erforderlichen Mittel im Zusammenhang mit der 
Erfüllung dieser Aufgaben zur Verfügung stehen. 

(4) Der Bund, vertreten durch die Bundesministerin bzw. den Bundesminister 
für Innovation, Mobilität und Infrastruktur gemeinsam mit der Bundesministerin 
bzw. dem Bundesminister für Finanzen, hat dafür zu sorgen, dass der 
Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben gemäß § 3 Abs. 1 Z 8, 9 und 10 und zur Aufrechterhaltung ihrer 
Liquidität und des Eigenkapitals erforderlichen Mittel im Zusammenhang mit der 
Erfüllung dieser Aufgaben zur Verfügung stehen. 

Aufwand der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH Aufwand der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH 

§ 6. Die Geschäftsführung der Schieneninfrastruktur-
Dienstleistungsgesellschaft mbH hat wirtschaftlich, zweckmäßig und sparsam zu 
erfolgen. Der Bund hat die Kosten des Personal- und Sachaufwandes der 
Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH zu tragen, soweit sich 
diese Kosten aus der Erfüllung der ihr durch dieses Bundesgesetz übertragenen 

§ 6. Die Geschäftsführung der Schieneninfrastruktur-
Dienstleistungsgesellschaft mbH hat wirtschaftlich, zweckmäßig und sparsam zu 
erfolgen. Der Bund hat die Kosten des Personal- und Sachaufwandes der 
Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH zu tragen, soweit sich 
diese Kosten aus der Erfüllung der ihr durch dieses Bundesgesetz übertragenen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Aufgaben ergeben und nicht durch Dritte aufgebracht werden können. Die 
Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH hat hiefür einen jährlichen 
Finanzplan zu erstellen und hiefür das Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen und dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
herzustellen. 

Aufgaben ergeben und nicht durch Dritte aufgebracht werden können. Die 
Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH hat hiefür einen jährlichen 
Finanzplan zu erstellen und hiefür das Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen und der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur herzustellen. 

Befreiung von Abgaben Befreiung von Abgaben 

§ 10. (1) und (2) … § 7. (1) und (2) … 

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 

§ 11. (1) bis (3) … § 8. (1) bis (3) … 

Vollziehung Vollziehung 

§ 12. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich des § 5 
Abs. 3 und § 10 der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des § 3 Abs. 1 Z 1 
und des § 6 der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich § 11 Abs. 1 bis 
2 der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie, hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie betraut. 

§ 9. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich des § 5 Abs. 3 
und des § 7 die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Finanzen, 
hinsichtlich des § 3 Abs. 1 Z 1 und des § 6 die Bundesministerin bzw. der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur im Einvernehmen mit 
der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des § 8 
Abs. 1 bis 2 die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Finanzen im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur, hinsichtlich der übrigen Bestimmungen die 
Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur betraut. 

 Bericht an den Nationalrat 

 § 10. Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Innovation, Mobilität 
und Infrastruktur hat in dem gemäß § 49 des Bundesbahngesetzes alljährlich dem 
Nationalrat vorzulegenden Bericht über die von ihm bestellten 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen und die eingetretenen Veränderungen auch 
über die gemeinwirtschaftlichen Leistungen nach § 3 Abs. 1 Z 9 und 10 zu 
berichten. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 13. (1) bis (3) … § 11. (1) bis (3) … 

 (4) § 3 samt Überschrift, § 4, § 5 Abs. 3 und 4, § 6, die 
Paragraphenbezeichnungen der §§ 7 bis 11, § 9 samt Überschrift sowie § 10 samt 
Überschrift in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I 
Nr. xxx/2026, treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
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Artikel 54 

Änderung der Straßenverkehrsordnung 

§ 99. Strafbestimmungen § 99. Strafbestimmungen 

(1) bis (2c) … (1) bis (2c) … 

(2d) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 150 
bis 5000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von 24 Stunden 
bis zu sechs Wochen, zu bestrafen, wer die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 
mehr als 30 km/h überschreitet. 

(2d) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 200 
bis 5000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von 24 Stunden 
bis zu sechs Wochen, zu bestrafen, wer die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 
mehr als 30 km/h überschreitet. 

(2e) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 300 
bis 5000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von 48 Stunden 
bis zu sechs Wochen, zu bestrafen, wer die jeweils zulässige 
Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet um mehr als 40 km/h oder außerhalb des 
Ortsgebiets um mehr als 50 km/h überschreitet 

(2e) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 400 
bis 6000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von 48 Stunden 
bis zu sechs Wochen, zu bestrafen, wer die jeweils zulässige 
Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet um mehr als 40 km/h oder außerhalb des 
Ortsgebiets um mehr als 50 km/h überschreitet 

(2f) bis (7) … (2f) bis (7) … 

§ 100. Besondere Vorschriften für das Strafverfahren § 100. Besondere Vorschriften für das Strafverfahren 

(1) bis (5b) … (1) bis (5b) … 

(5c) Bei mit Messgeräten festgestellten Überschreitungen der auf Autobahnen 
erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h können - sofern in diesen Fällen 
nicht Umstände im Sinne des § 99 Abs. 2 lit. c vorliegen – die Bestimmungen des 
§ 49a VStG mit der Maßgabe angewendet werden, dass 

 1. bei einer festgestellten Überschreitung bis 10 km/h eine Geldstrafe von 
30 Euro, 

 2. bei einer festgestellten Überschreitung von mehr als 10 bis 20 km/h eine 
Geldstrafe von 45 Euro und 

 3. bei einer festgestellten Überschreitung von mehr als 20 bis 30 km/h eine 
Geldstrafe von 60 Euro 

durch Anonymverfügung vorgeschrieben wird. 

 

(5d) bis (11) … (5d) bis (11) … 

§ 103. Inkrafttreten und Aufhebung. § 103. Inkrafttreten und Aufhebung. 

(1) bis (29) … (1) bis (29) … 
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 (30) § 99 Abs. 2d und 2e in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-
2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. Gleichzeitig tritt § 100 Abs. 5c außer Kraft. 

8. Abschnitt 

Soziales und Arbeit 

Artikel 55 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Service-Entgelt Service-Entgelt 

§ 31c. (1) … § 31c. (1) … 

(2) Für die e-card ist vom Versicherten/von der Versicherten ein Service-
Entgelt von 25 Euro pro Kalenderjahr für Rechnung des Versicherungsträgers zu 
zahlen. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals 
mit 1. Jänner 2026, der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 6 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 108a Abs. 1) vervielfachte Betrag. Der vervielfachte Betrag ist 
auf fünf Cent zu runden. Das Service-Entgelt ist nicht zu zahlen von 

(2) Für die e-card ist vom Versicherten/von der Versicherten ein Service-
Entgelt von 25 Euro pro Kalenderjahr für Rechnung des Versicherungsträgers zu 
zahlen. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals 
mit 1. Jänner 2026, der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 6 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 108a Abs. 1) vervielfachte Betrag. Der vervielfachte Betrag ist 
auf fünf Cent zu runden. Das Service-Entgelt ist nicht zu zahlen von 

  1. Bezieherinnen und Beziehern einer Waisenpension nach diesem 
Bundesgesetz oder dem GSVG, 

 3. bis 8. …  3. bis 8. … 

(3) … (3) … 

(4) Auf das Service-Entgelt sind die Vorschriften über die allgemeinen 
Beiträge entsprechend anzuwenden. Der Dachverband kann für die Einhebung und 
Abfuhr der Service-Entgelte abweichende Bestimmungen in den Richtlinien nach 
§ 31 Abs. 5 Z 34 vorsehen. 

(4) Auf das Service-Entgelt sind die Vorschriften über die allgemeinen 
Beiträge entsprechend anzuwenden. Der Dachverband kann für die Einhebung und 
Abfuhr der Service-Entgelte abweichende Bestimmungen in den Richtlinien nach 
§ 30a Abs. 1 Z 33 vorsehen. 

(5) Das Service-Entgelt ist auf Antrag der/des Betroffenen vom 
Krankenversicherungsträger rückzuerstatten, 

(5) Das Service-Entgelt ist auf Antrag der/des Betroffenen vom 
Krankenversicherungsträger rückzuerstatten, 

 1. wenn es für eine Person nach Abs. 2 Z 1 bis 7 eingehoben wurde;  1. wenn es für eine Person nach Abs. 2 Z 1 bis 8 eingehoben wurde; 

 3. und 4. …  3. und 4. … 
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Kontrolle im Vertragspartnerbereich Kontrolle im Vertragspartnerbereich 

§ 32a. (1) bis (3) … § 32a. (1) bis (3) … 

 (4) Vom Dachverband ist jährlich ein Bericht über die im 
Vertragspartner/innenbereich aufgedeckten nicht rechts-, einzel- oder 
gesamtvertragskonformen Vorgehensweisen und die damit verbundenen 
Rückforderungssummen zu erstellen und zusammen mit Empfehlungen über 
mögliche Präventionsmaßnahmen im Internet zu veröffentlichen. Die 
Versicherungsträger haben dem Dachverband die nach Abs. 1 von ihnen 
ermittelten Daten zu diesem Zweck in einer vom Dachverband einheitlich 
festgelegten, entsprechend aufbereiteten und nachvollziehbaren Form zur 
Verfügung zu stellen. 

Auskunftspflicht Dritter; Prüfungsabgabe Auskunftspflicht Dritter; Prüfungsabgabe 

§ 42c. (1) und (2) … § 42c. (1) und (2) … 

(3) Reichen die zur Verfügung stehenden Unterlagen für die Beurteilung der 
für das Versicherungsverhältnis maßgebenden Umstände nicht aus, und kann der 
Versicherungsträger diese Umstände in Unkenntnis der Identität der versicherten 
Person nicht im Wege einer Schätzung nach § 42 Abs. 3 feststellen, so kann der 
Versicherungsträger dem Dienstgeber eine Prüfungsabgabe in Höhe der sich in 
sinngemäßer Anwendung des § 42 Abs. 3 ergebenden Beiträge vorschreiben. 

(3) Reichen die zur Verfügung stehenden Unterlagen für die Beurteilung der 
für das Versicherungsverhältnis maßgebenden Umstände nicht aus, und kann der 
Versicherungsträger diese Umstände in Unkenntnis der Identität der versicherten 
Person nicht im Wege einer Schätzung nach § 42 Abs. 3 feststellen, so kann der 
Versicherungsträger dem Dienstgeber eine Prüfungsabgabe in Höhe der sich in 
sinngemäßer Anwendung des § 42 Abs. 3 ergebenden Beiträge samt Verzugszinsen 
vorschreiben. Als Beiträge gelten dabei auch Beiträge, Abgaben und Umlagen, die 
der Versicherungsträger nach anderen Bundesgesetzen einhebt. 

(4) ... (4) ... 

Allgemeine Beitragsgrundlage, Entgelt. Allgemeine Beitragsgrundlage, Entgelt. 

§ 44. (1) Z 1 bis 13 lit. a … § 44. (1) Z 1 bis 13 lit. a … 

 b) bei Bezug von Notstandshilfe oder erweiterter Überbrückungshilfe 
sowie bei Nichtbezug von Notstandshilfe oder erweiterter 
Überbrückungshilfe ausschließlich wegen Anrechnung des 
Einkommens des Partners/der Partnerin 92% des Wertes nach lit. a; 

 b) bei Bezug von Notstandshilfe (oder erweiterter Überbrückungshilfe) 
92 % und nach Ablauf eines Jahres ab der erstmaligen Zuerkennung 
von Notstandshilfe 69% des Wertes nach lit. a; 

 c) und d) …  c) und d) … 

14. bis 20. … 14. bis 20. … 

(2) bis (8) … (2) bis (8) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Entgelt. Entgelt. 

§ 49. (1) und (2) … § 49. (1) und (2) … 

(3) Als Entgelt im Sinne der Abs. 1 und 2 gelten nicht: (3) Als Entgelt im Sinne der Abs. 1 und 2 gelten nicht: 

 1. bis 30. …  1. bis 30. … 

 31. der Wert der digitalen Arbeitsmittel, die Dienstgeber/innen ihren 
Dienstnehmer/inne/n für die berufliche Tätigkeit unentgeltlich überlassen, 
und ein Telearbeitspauschale, wenn und soweit dieses nach § 26 Z 9 lit. a 
EStG 1988 nicht zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehört; 

 31. der Wert der digitalen Arbeitsmittel, die Dienstgeber/innen ihren 
Dienstnehmer/inne/n für die berufliche Tätigkeit unentgeltlich überlassen; 

 32. und 33. …  32. und 33. … 

(4) bis (9) … (4) bis (9) … 

1. Unterabschnitt: Grundlagen 1. Unterabschnitt: Grundlagen 

§ 108. (1) und (2) … § 108. (1) und (2) … 

(3) Höchstbeitragsgrundlage: Im Jahr 2016 beläuft sich die 
Höchstbeitragsgrundlage für den Kalendertag auf 155 Euro (Anm. 2), vervielfacht mit 
der Aufwertungszahl für das Jahr 2016 und zuzüglich von 3 Euro. Für jedes 
Folgekalenderjahr ergibt sich die Höchstbeitragsgrundlage aus der 
Vervielfachung der letztgültigen Höchstbeitragsgrundlage mit der 
Aufwertungszahl des jeweiligen Folgekalenderjahres. Die 
Höchstbeitragsgrundlage ist auf den vollen Eurobetrag zu runden. 

(3) Höchstbeitragsgrundlage: Im Jahr 2027 beläuft sich die 
Höchstbeitragsgrundlage für den Kalendertag auf 231 Euro, vervielfacht mit der 
Aufwertungszahl für das Jahr 2027 und zuzüglich von 5 Euro. Für das 
Kalenderjahr 2028 ergibt sich die Höchstbeitragsgrundlage aus der 
Vervielfachung der Höchstbeitragsbeitragsgrundlage im Jahr 2027 mit der 
Aufwertungszahl des Kalenderjahres 2028 und zuzüglich von 1,67 Euro. Für jedes 
weitere Folgekalenderjahr ergibt sich die Höchstbeitragsgrundlage aus der 
Vervielfachung der letztgültigen Höchstbeitragsgrundlage mit der 
Aufwertungszahl des jeweiligen Folgekalenderjahres. Die 
Höchstbeitragsgrundlage ist auf den vollen Eurobetrag zu runden. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

Aufgaben der Rehabilitation Aufgaben der Rehabilitation 

§ 300. (1) Die Pensionsversicherungsträger treffen Vorsorge für die 
Rehabilitation von Versicherten, Bezieher/inne/n von Rehabilitationsgeld sowie 
Bezieher/inne/n einer Pension aus einem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit, ausgenommen eine Knappschaftspension, deren Arbeitskraft 
infolge einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung 
herabgesunken ist. 

§ 300. (1) Die Pensionsversicherungsträger treffen Vorsorge für die 
Rehabilitation von Versicherten, Bezieher/inne/n von Rehabilitationsgeld sowie 
Bezieher/inne/n einer Pension aus der Pensionsversicherung. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Beiträge der Träger der Sozialversicherung für die 
Krankenanstaltenfinanzierung; Ausgleichsfonds 

Beiträge der Träger der Sozialversicherung für die 
Krankenanstaltenfinanzierung; Ausgleichsfonds 

§ 447f. (1) Die Träger der Sozialversicherung leisten an die 
Landesgesundheitsfonds ab dem Jahr 2008 einen Pauschalbeitrag für Leistungen 
der Krankenanstalten nach § 148 Z 3. Die Pauschalbeiträge ab dem Jahr 2009 
errechnen sich aus dem jeweiligen Jahresbeitrag des Vorjahres, erhöht um jenen 
Prozentsatz, um den die Beitragseinnahmen der Träger der Krankenversicherung 
gegenüber dem jeweils vorangegangenen Jahr gestiegen sind. Mehreinnahmen aus 

§ 447f. (1) Die Träger der Sozialversicherung leisten an die 
Landesgesundheitsfonds ab dem Jahr 2008 einen Pauschalbeitrag für Leistungen 
der Krankenanstalten nach § 148 Z 3. Die Pauschalbeiträge ab dem Jahr 2009 
errechnen sich aus dem jeweiligen Jahresbeitrag des Vorjahres, erhöht um jenen 
Prozentsatz, um den die Beitragseinnahmen der Träger der Krankenversicherung 
gegenüber dem jeweils vorangegangenen Jahr gestiegen sind. Mehreinnahmen aus 

 – der Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlagen auf Grund des 
Pensionsharmonisierungsgesetzes, BGBl. I Nr. 142/2004, 

 – der Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlagen auf Grund des 
Pensionsharmonisierungsgesetzes, BGBl. I Nr. 142/2004, 

 – der Erhöhung der Beitragssätze in der Krankenversicherung um 
0,1 Prozentpunkte zum 1. Jänner 2005 auf Grund des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 156/2004, des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 101/2007 und der 
Fortschreibung der Erhöhung durch Bundesgesetz BGBl. I Nr. 81/2013 

 – der Erhöhung der Beitragssätze in der Krankenversicherung um 
0,1 Prozentpunkte zum 1. Jänner 2005 auf Grund des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 156/2004, des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 101/2007 und der 
Fortschreibung der Erhöhung durch Bundesgesetz BGBl. I Nr. 81/2013 

 – der auf Grund der Beitragssatzerhöhung um 0,15 Prozentpunkte für 
Pensionisten und Pensionistinnen ab 1. Jänner 2008 aus Budgetmittel des 
Bundes erhöhten Überweisung der Pensionsversicherungsträger an die 
Krankenversicherung 

 – der auf Grund der Beitragssatzerhöhung um 0,15 Prozentpunkte für 
Pensionisten und Pensionistinnen ab 1. Jänner 2008 aus Budgetmittel des 
Bundes erhöhten Überweisung der Pensionsversicherungsträger an die 
Krankenversicherung 

 – der Erhöhung der Beitragssätze gemäß § 73 Abs. 1 Z 1 und 2 dieses 
Bundesgesetzes, § 29 Abs. 1 GSVG, § 26 Abs. 1 BSVG und § 20 Abs. 2 
und 2a B-KUVG durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 20/2025 

 – der Erhöhung der Beitragssätze gemäß § 73 Abs. 1 Z 1 und 2 dieses 
Bundesgesetzes, § 29 Abs. 1 GSVG, § 26 Abs. 1 BSVG und § 20 Abs. 2 
und 2a B-KUVG durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 20/2025 

  – der zusätzlichen Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 108 
Abs. 3 durch das Budgetbegleitgesetz 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, 

sind bei der Berechnung der Steigerungssätze ab dem Jahr 2008 nicht zu 
berücksichtigen. 

sind bei der Berechnung der Steigerungssätze ab dem Jahr 2008 nicht zu 
berücksichtigen. 

(2) bis (18) … (2) bis (18) … 

Mitwirkung bei der Feststellung des gewöhnlichen Aufenthalts im Inland Mitwirkung bei der Feststellung des gewöhnlichen Aufenthalts im Inland 

§ 459f. Die Fremdenpolizeibehörden und die Niederlassungs- und 
Aufenthaltsbehörden haben den Trägern der Pensionsversicherung auf Anfrage alle 
maßgebenden Informationen, insbesondere jene zur Feststellung und Überprüfung 
des gewöhnlichen Aufenthalts im Inland und dessen Rechtmäßigkeit, über 
tatsächlich verfügbare Unterhaltsmittel, getrennt nach der Bezugsquelle (wie 
Erwerbs- oder Pensionseinkommen, Unterhalt, Sachleistungen, Leistungen der 
Sozialhilfe, Haftungen oder Leistungen aus einer Haftungserklärung oder 

§ 459f. (1) Die Fremdenpolizeibehörden und die Niederlassungs- und 
Aufenthaltsbehörden haben den Trägern der Pensionsversicherung auf Anfrage alle 
maßgebenden Informationen, insbesondere jene zur Feststellung und Überprüfung 
des gewöhnlichen Aufenthalts im Inland und dessen Rechtmäßigkeit, über 
tatsächlich verfügbare Unterhaltsmittel, getrennt nach der Bezugsquelle (wie 
Erwerbs- oder Pensionseinkommen, Unterhalt, Sachleistungen, Leistungen der 
Sozialhilfe, Haftungen oder Leistungen aus einer Haftungserklärung oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Patenschaftserklärung oder Verpflichtungserklärung), und über die 
Angehörigeneigenschaft, zu übermitteln, soweit diese Informationen den Behörden 
vorliegen und für ihre Entscheidung relevant waren. 

Patenschaftserklärung oder Verpflichtungserklärung), und über die 
Angehörigeneigenschaft, zu übermitteln, soweit diese Informationen den Behörden 
vorliegen und für ihre Entscheidung relevant waren. 

 (2) Die Krankenversicherungsträger haben den Trägern der 
Pensionsversicherung zur Feststellung und Überprüfung des gewöhnlichen 
Aufenthalts im Inland im Jänner eines jeden Kalenderjahres zu Personen, die eine 
Ausgleichszulage zu einer Pension beziehen und in mindestens zwei Quartalen der 
drei vorangegangenen Kalenderjahre eine oder mehrere Krankenbehandlungen im 
Ausland in Anspruch genommen haben, folgende Daten zu übermitteln: 

  1. Namen (Familienname und Vorname), Geburtsdatum, 
Sozialversicherungsnummer; 

  2. Kalenderdatum der Inanspruchnahme der Krankenbehandlung im 
Ausland; 

  3. Name des Staates, in dem die Inanspruchnahme der Krankenbehandlung 
erfolgt ist. 

 Pensionsanpassung 2027 

 § 823. (1) Abweichend von § 108h Abs. 1 erster Satz sowie Abs. 2 und 2a ist 
die Pensionserhöhung für das bzw. im Kalenderjahr 2027 nicht mit dem 
Anpassungsfaktor, sondern wie folgt vorzunehmen: Das 
Gesamtpensionseinkommen (Abs. 2) ist zu erhöhen 

  1. wenn es nicht mehr als 6 930 € monatlich beträgt, um 2,95%; 

  2. wenn es über 6 930 € monatlich beträgt, um 204,44 €. 

 Auf den so ermittelten Erhöhungsbetrag ist § 108h Abs. 1a erster Satz 
entsprechend anzuwenden. 

 (2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer 
Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 
31. Dezember 2026 in Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch bestand, 
jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie der 
Bestimmungen nach § 86 Abs. 3 Z 2 dritter Satz. Ausgenommen sind 
Kinderzuschüsse, die Ausgleichszulage, der Bonus nach § 299a, befristete 
Pensionen, deren Anspruchsdauer mit Ablauf des 31. Dezember 2026 endet, sowie 
Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. Dezember 2026 durch die 
Anwendung des § 264 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt. Als Teil des 
Gesamtpensionseinkommens gelten auch alle Leistungen, die vom 

116/M
E

 X
X

V
III. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

117 von 144

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  118 von 144 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Sonderpensionenbegrenzungsgesetz, BGBl. I Nr. 46/2014, erfasst sind, wenn die 
pensionsbeziehende Person am 31. Dezember 2026 darauf Anspruch hat. Zum 
Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen: 

  1. eine Hinterbliebenenpension in der Höhe, in der sie im Dezember 2026 
bei Zutreffen der Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer 
Erhöhung nach § 264 Abs. 6 oder einer Verminderung nach § 264 Abs. 6a 
gebührt hat; 

  2. eine Invaliditäts(Berufsunfähigkeits)pension in der Höhe, in der sie im 
Dezember 2026 bei Zutreffen der Voraussetzungen unter 
Berücksichtigung einer sich nach § 254 Abs. 6 und 7 ergebenden 
Anteilspension gebührt hat; 

  3. eine Teilpension nach § 4a APG in der Höhe, die sich bei Teilung der 
Teilpension durch jenen Faktor ergibt, der dem prozentuellen Ausmaß der 
Arbeitszeitreduktion nach § 4a Abs. 3 APG entspricht. 

 Zum Gesamtpensionseinkommen zählen auch die Ruhe- und Versorgungsbezüge 
nach dem Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, und nach dem 
Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 86/2001, die im Dezember 2026 
gebühren und der Pensionsanpassung zum 1. Jänner 2027 unterliegen. 

 (3) Bezieht eine Person eine oder mehrere Pensionen aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung, die zum Gesamtpensionseinkommen nach Abs. 2 zählen, so 
ist jede einzelne Pension entweder mit dem Prozentsatz nach Abs. 1 Z 1 oder – im 
Fall des Abs. 1 Z 2 – mit jenem Prozentsatz zu erhöhen, der dem Anteil von 
204,44 € am Gesamtpensionseinkommen entspricht. 

 (4) Bei Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. Dezember 2026 durch 
die Anwendung des § 264 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt, ist 
abweichend von den Abs. 1 und 2 die mit dem Hundertsatz von 60 bemessene 
Pension mit dem Faktor 1,0295 zu vervielfachen. 

 (5) Abweichend von § 293 Abs. 2 sind die Ausgleichszulagenrichtsätze 
einschließlich der Richtsatzerhöhung für Kinder für das Kalenderjahr 2027 mit 
dem Faktor 1,033 zu vervielfachen. 

 (6) Abweichend von § 299a Abs. 9 sind für das Kalenderjahr 2027 die Beträge 
nach § 299a Abs. 1 bis 6 mit dem Faktor 1,0295 zu vervielfachen. 

 (7) Rechtsträger, die Leistungen nach Abs. 2 dritter und letzter Satz 
auszahlen, haben die Höhe dieser Leistungen dem zuständigen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Pensionsversicherungsträger bis zum 31. Dezember 2026 im Wege der zu diesem 
Zweck beim Dachverband eingerichteten Meldeschiene mitzuteilen. Auf dieselbe 
Weise hat der Pensionsversicherungsträger sodann diesen Rechtsträgern das 
Gesamtpensionseinkommen nach Abs. 2 mitzuteilen. 

 Schlussbestimmungen zu Art. X1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 

 § 824. (1) § 31c Abs. 2 Z 1, Abs. 4 und Abs. 5 Z 1, § 42c Abs. 3 sowie § 300 
Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, 
treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

 (2) § 32a Abs. 4, § 44 Abs. 1 Z 13 lit. b, § 49 Abs. 3 Z 31, § 108 Abs. 3, § 447f 
Abs. 1 und § 459f in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I 
Nr. xxx/2026, treten mit 1. Jänner 2027 in Kraft. 

 (3) § 108i ist im Jahr 2028 nicht anzuwenden. 

Artikel 56 

Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Aufgaben der Rehabilitation Aufgaben der Rehabilitation 

§ 157. (1) Der Versicherungsträger trifft Vorsorge für die Rehabilitation von 
Versicherten und Beziehern einer Pension aus dem Versicherungsfall der 
Erwerbsunfähigkeit, deren Arbeitskraft infolge einer körperlichen, geistigen oder 
psychischen Beeinträchtigung herabgesunken ist. 

§ 157. (1) Der Versicherungsträger trifft Vorsorge für die Rehabilitation von 
Versicherten und Beziehern einer Pension aus der Pensionsversicherung. 

 Pensionsanpassung 2027 

 § 427. (1) Abweichend von § 50 Abs. 1 erster Satz sowie Abs. 2 und 2a ist die 
Pensionserhöhung für das bzw. im Kalenderjahr 2027 nicht mit dem 
Anpassungsfaktor, sondern wie folgt vorzunehmen: Das 
Gesamtpensionseinkommen (Abs. 2) ist zu erhöhen 

  1. wenn es nicht mehr als 6 930 € monatlich beträgt, um 2,95%; 
  2. wenn es über 6 930 € monatlich beträgt, um 204,44 €. 
 Auf den so ermittelten Erhöhungsbetrag ist § 50 Abs. 1a erster Satz entsprechend 

anzuwenden. 
 

(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer 
Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
31. Dezember 2026 in Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch bestand, 
jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie der 
Bestimmungen nach § 55 Abs. 2 Z 2 dritter und vierter Satz. Ausgenommen sind 
Kinderzuschüsse, die Ausgleichszulage, der Bonus nach § 156a, befristete 
Pensionen, deren Anspruchsdauer mit Ablauf des 31. Dezember 2026 endet, sowie 
Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. Dezember 2026 durch die 
Anwendung des § 145 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt. Als Teil des 
Gesamtpensionseinkommens gelten auch alle Leistungen, die vom 
Sonderpensionenbegrenzungsgesetz, BGBl. I Nr. 46/2014, erfasst sind, wenn die 
pensionsbeziehende Person am 31. Dezember 2026 darauf Anspruch hat. Zum 
Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen: 

  1. eine Hinterbliebenenpension in der Höhe, in der sie im Dezember 2026 
bei Zutreffen der Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer 
Erhöhung nach § 145 Abs. 6 oder einer Verminderung nach § 145 Abs. 6a 
gebührt hat; 

  2. eine Erwerbsunfähigkeitspension in der Höhe, in der sie im 
Dezember 2026 bei Zutreffen der Voraussetzungen unter 
Berücksichtigung einer sich nach § 132 Abs. 5 und 6 ergebenden 
Anteilspension gebührt hat; 

  3. eine Teilpension nach § 4a APG in der Höhe, die sich bei Teilung der 
Teilpension durch jenen Faktor ergibt, der dem prozentuellen Ausmaß der 
Arbeitszeitreduktion nach § 4a Abs. 3 APG entspricht. 

 Zum Gesamtpensionseinkommen zählen auch die Ruhe- und Versorgungsbezüge 
nach dem Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, und nach dem 
Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 86/2001, die im Dezember 2026 
gebühren und der Pensionsanpassung zum 1. Jänner 2027 unterliegen. 

 
(3) Bezieht eine Person eine oder mehrere Pensionen aus der gesetzlichen 

Pensionsversicherung, die zum Gesamtpensionseinkommen nach Abs. 2 zählen, so 
ist jede einzelne Pension entweder mit dem Prozentsatz nach Abs. 1 Z 1 oder – im 
Fall des Abs. 1 Z 2 – mit jenem Prozentsatz zu erhöhen, der dem Anteil von 
204,44 € am Gesamtpensionseinkommen entspricht. 

 
(4) Bei Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. Dezember 2026 durch 

die Anwendung des § 145 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt, ist 
abweichend von den Abs. 1 und 2 die mit dem Hundertsatz von 60 bemessene 
Pension mit dem Faktor 1,0295 zu vervielfachen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

(5) Abweichend von § 150 Abs. 2 sind die Ausgleichszulagenrichtsätze 
einschließlich der Richtsatzerhöhung für Kinder für das Kalenderjahr 2027 mit 
dem Faktor 1,033 zu vervielfachen. 

 
(6) Abweichend von § 156a Abs. 9 sind für das Kalenderjahr 2027 die Beträge 

nach § 156a Abs. 1 bis 6 mit dem Faktor 1,0295 zu vervielfachen. 
 

(7) Rechtsträger, die Leistungen nach Abs. 2 dritter und letzter Satz 
auszahlen, haben die Höhe dieser Leistungen dem zuständigen 
Pensionsversicherungsträger bis zum 31. Dezember 2026 im Wege der zu diesem 
Zweck beim Dachverband eingerichteten Meldeschiene mitzuteilen. Auf dieselbe 
Weise hat der Pensionsversicherungsträger sodann diesen Rechtsträgern das 
Gesamtpensionseinkommen nach Abs. 2 mitzuteilen. 

 Schlussbestimmung zu Art. X2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 

 § 428. § 157 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, 
BGBl. I Nr. xxx/2026, tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Artikel 57 

Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Beiträge zur Pflichtversicherung in der Krankenversicherung und 
Pensionsversicherung 

Beiträge zur Pflichtversicherung in der Krankenversicherung und 
Pensionsversicherung 

§ 24. (1) … § 24. (1) … 

(2) Die in der Pensionsversicherung Pflichtversicherten haben für die Dauer 
der Pflichtversicherung als Beitrag 22,8% der Beitragsgrundlage zu leisten. Dieser 
Beitrag wird aufgebracht 

(2) Die in der Pensionsversicherung Pflichtversicherten haben für die Dauer 
der Pflichtversicherung als Beitrag 22,8% der Beitragsgrundlage zu leisten. Dieser 
Beitrag wird aufgebracht 

 1. durch Leistungen der Pflichtversicherten in der Höhe folgender 
Prozentsätze der Beitragsgrundlage: 

 1. durch Leistungen der Pflichtversicherten in der Höhe von 17,4 % der 
Beitragsgrundlage, 

 – ab 1. Juli 2012 ............................................. 16 %,  

 – ab 1. Juli 2013 .......................................... 16,5 %,  

 – ab 1. Jänner 2015 ........................................ 17 %;  

 2. durch eine Leistung aus dem Steueraufkommen der Pflichtversicherten in 
der Höhe folgender Prozentsätze der Beitragsgrundlage: 

 2. durch eine Leistung aus dem Steueraufkommen der Pflichtversicherten in 
der Höhe von 5,4 % der Beitragsgrundlage. 

 – ab 1. Juli 2012 ............................................ 6,8 %,  
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 – ab 1. Juli 2013 ............................................ 6,3 %,  

 – ab 1. Jänner 2015 ....................................... 5,8 %.  

Die Partnerleistung nach Z 2 trägt der Bund; er hat diese dem Versicherungsträger 
monatlich im erforderlichen Ausmaß unter Bedachtnahme auf die Kassenlage des 
Bundes zu bevorschussen. 

Die Partnerleistung nach Z 2 trägt der Bund; er hat diese dem Versicherungsträger 
monatlich im erforderlichen Ausmaß unter Bedachtnahme auf die Kassenlage des 
Bundes zu bevorschussen. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

Rückerstattung von Beiträgen  

§ 24d. (1) BetriebsführerInnen, die der Vollversicherung nach diesem 
Bundesgesetz unterliegen, haben unter folgenden Voraussetzungen Anspruch auf 
teilweise Rückerstattung der von ihnen für die nach § 2 Abs. 1 pflichtversicherten 
Personen zu leistenden Sozialversicherungsbeiträge, wenn der Einheitswert des 
Betriebes infolge der sozialversicherungsrechtlichen Wirksamkeit der 
Hauptfeststellung 2014/2015 (1. April 2018) im Vergleich zum Monat März 2018 
eine Steigerung von mehr als 10% erfährt. Der Anspruch auf 
Beitragsrückerstattung besteht nur dann, wenn dem Versicherungsträger dafür 
gewidmete Bundesmittel zur Verfügung gestellt werden und gebührt ungeachtet der 
Anzahl der BetriebsführerInnen nur einmal pro Betrieb. Eine Rückerstattung ist 
für land(forst)wirtschaftliche Betriebe ausgeschlossen, 

 

 1. deren sozialversicherungsrechtlicher Gesamteinheitswert zum 1. April 
2018 den Betrag von 4.400 € nicht übersteigt, 

 

 2. deren sozialversicherungsrechtlicher Gesamteinheitswert zum 1. April 
2018 den Betrag von 60.000 € übersteigt, 

 

 3. wenn die sozialversicherungsrechtliche Beitragsgrundlage nach diesem 
Bundesgesetz bei zumindest einem Betriebsführer/ einer Betriebsführerin 
auf Grund des Vorliegens einer Pflichtversicherung nach einem anderen 
Bundesgesetz reduziert wurde (§§ 33a, 33b, 33c und 118b) bzw. 

 

 4. für deren sozialversicherungsrechtliche Beitragsgrundlage die im 
Einkommenssteuerbescheid ausgewiesenen Einkünfte heranzuziehen sind 
(§ 23 Abs. 1a). 

 

Der Anspruch bleibt solange gewahrt, als die für die Beurteilung der 
Versicherungs- und Beitragspflicht nach diesem Bundesgesetz maßgeblichen 
Verhältnisse zum 1. April 2018 unverändert andauern oder keine Änderung 
insoweit erfahren, als Betriebsflächen im Ausmaß von mehr als 20 % der 
Gesamtfläche abgegeben, veräußert oder zurückgelassen werden. 
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(2) Bei der Verteilung der dem Versicherungsträger zur Verfügung gestellten 
Mittel ist die Höhe des dem Betriebsführer/der Betriebsführerin rückzuerstattenden 
Betrages wie folgt zu ermitteln: 

 

bei Einheitswerten  

 1. bis 10 900 €  

 a) bei einer Steigerung über 10% bis 20% der 1-fache Betrag;  

 b) bei einer Steigerung über 20% bis 30% der 1,5-fache Betrag;  

 c) bei einer Steigerung über 30% der 2-fache Betrag;  

 2. bis 21 800 €  

 a) bei einer Steigerung über 10% bis 20% der 1-fache Betrag;  

 b) bei einer Steigerung über 20% der 1,5-fache Betrag;  

 3. ab 21 900 € bei einer Steigerung über 10% der 1-fache Betrag.  

(3) Über die jährlich im Nachhinein zu gewährenden Zuschüsse ist dem 
Vorstand des Versicherungsträgers zumindest einmal jährlich zu berichten. 

 

(4) Der Zuschuss ist einer Beitragsentrichtung im Sinne des § 33 
gleichzuhalten und mit der Beitragsforderung gegenzurechnen. 

 

Aufgaben der Rehabilitation Aufgaben der Rehabilitation 

§ 150. (1) Der Versicherungsträger trifft Vorsorge für die Rehabilitation von 
Versicherten und Beziehern einer Pension aus dem Versicherungsfall der 
Erwerbsunfähigkeit, deren Arbeitskraft infolge einer körperlichen, geistigen oder 
psychischen Beeinträchtigung herabgesunken ist. 

§ 150. (1) Der Versicherungsträger trifft Vorsorge für die Rehabilitation von 
Versicherten und Beziehern einer Pension aus der Pensionsversicherung. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 7/2018 Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 7/2018 

§ 363. (1) bis (3) … § 363. (1) bis (3) … 

(4) Je Kalenderjahr werden die Aufwendungen für die Rückerstattung von 
Beiträgen nach § 24d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 7/2018 in der 
Höhe von 15 Mio. Euro aus dem Aufwand an veranlagter Einkommenssteuer 
getragen. Der auf den einzelnen Betrieb entfallende Rückerstattungsbetrag ist 
gemäß § 24d Abs. 2 rechnerisch zu ermitteln, sobald die Anzahl der in Betracht 
kommenden Betriebe endgültig feststeht. Ist dies zum Zeitpunkt der erstmaligen 
Flüssigmachung (Abs. 2) noch nicht möglich, ist der Rückerstattungsbetrag vorerst 
so anzusetzen, dass sich nötigenfalls eine Nach- jedoch keine Überzahlung ergibt. 
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(5) und (6) … (5) und (6) … 

 Pensionsanpassung 2027 

 § 421. (1) Abweichend von § 46 Abs. 1 erster Satz sowie Abs. 2 und 2a ist die 
Pensionserhöhung für das bzw. im Kalenderjahr 2027 nicht mit dem 
Anpassungsfaktor, sondern wie folgt vorzunehmen: Das 
Gesamtpensionseinkommen (Abs. 2) ist zu erhöhen 

  1. wenn es nicht mehr als 6 930 € monatlich beträgt, um 2,95%; 

  2. wenn es über 6 930 € monatlich beträgt, um 204,44 €. 

 Auf den so ermittelten Erhöhungsbetrag ist § 46 Abs. 1a erster Satz entsprechend 
anzuwenden. 

 (2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person ist die Summe aller ihrer 
Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, auf die nach den am 
31. Dezember 2026 in Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch bestand, 
jedoch vor Anwendung von Ruhens- und Wegfallsbestimmungen sowie der 
Bestimmungen nach § 51 Abs. 2 Z 2 dritter und vierter Satz. Ausgenommen sind 
Kinderzuschüsse, die Ausgleichszulage, der Bonus nach § 147a, befristete 
Pensionen, deren Anspruchsdauer mit Ablauf des 31. Dezember 2026 endet, sowie 
Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. Dezember 2026 durch die 
Anwendung des § 136 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt. Als Teil des 
Gesamtpensionseinkommens gelten auch alle Leistungen, die vom 
Sonderpensionenbegrenzungsgesetz, BGBl. I Nr. 46/2014, erfasst sind, wenn die 
pensionsbeziehende Person am 31. Dezember 2026 darauf Anspruch hat. Zum 
Gesamtpensionseinkommen sind heranzuziehen: 

  1. eine Hinterbliebenenpension in der Höhe, in der sie im Dezember 2026 
bei Zutreffen der Voraussetzungen unter Berücksichtigung einer 
Erhöhung nach § 136 Abs. 6 oder einer Verminderung nach § 136 Abs. 6a 
gebührt hat; 

  2. eine Erwerbsunfähigkeitspension in der Höhe, in der sie im 
Dezember 2026 bei Zutreffen der Voraussetzungen unter 
Berücksichtigung einer sich nach § 123 Abs. 5 und 6 ergebenden 
Anteilspension gebührt hat; 

  3. eine Teilpension nach § 4a APG in der Höhe, die sich bei Teilung der 
Teilpension durch jenen Faktor ergibt, der dem prozentuellen Ausmaß der 
Arbeitszeitreduktion nach § 4a Abs. 3 APG entspricht. 
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 Zum Gesamtpensionseinkommen zählen auch die Ruhe- und Versorgungsbezüge 
nach dem Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, und nach dem 
Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 86/2001, die im Dezember 2026 
gebühren und der Pensionsanpassung zum 1. Jänner 2027 unterliegen. 

 (3) Bezieht eine Person eine oder mehrere Pensionen aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung, die zum Gesamtpensionseinkommen nach Abs. 2 zählen, so 
ist jede einzelne Pension entweder mit dem Prozentsatz nach Abs. 1 Z 1 oder – im 
Fall des Abs. 1 Z 2 – mit jenem Prozentsatz zu erhöhen, der dem Anteil von 
204,44 € am Gesamtpensionseinkommen entspricht. 

 (4) Bei Hinterbliebenenpensionen, für die sich am 31. Dezember 2026 durch 
die Anwendung des § 136 Abs. 2 oder 6a kein Auszahlungsbetrag ergibt, ist 
abweichend von den Abs. 1 und 2 die mit dem Hundertsatz von 60 bemessene 
Pension mit dem Faktor 1,0295 zu vervielfachen. 

 (5) Abweichend von § 141 Abs. 2 sind die Ausgleichszulagenrichtsätze 
einschließlich der Richtsatzerhöhung für Kinder für das Kalenderjahr 2027 mit 
dem Faktor 1,033 zu vervielfachen. 

 (6) Abweichend von § 147a Abs. 9 sind für das Kalenderjahr 2027 die Beträge 
nach § 147a Abs. 1 bis 6 mit dem Faktor 1,0295 zu vervielfachen. 

 (7) Rechtsträger, die Leistungen nach Abs. 2 dritter und letzter Satz 
auszahlen, haben die Höhe dieser Leistungen dem zuständigen 
Pensionsversicherungsträger bis zum 31. Dezember 2026 im Wege der zu diesem 
Zweck beim Dachverband eingerichteten Meldeschiene mitzuteilen. Auf dieselbe 
Weise hat der Pensionsversicherungsträger sodann diesen Rechtsträgern das 
Gesamtpensionseinkommen nach Abs. 2 mitzuteilen. 

 Schlussbestimmungen zu Art. X3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 

 § 422. (1) § 150 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, 
BGBl. I Nr. xxx/2026, tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

 (2) § 24 Abs. 2 zweiter Satz in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-
2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, tritt mit 1. Jänner 2027 in Kraft. 

 (3) § 24d samt Überschrift und § 363 Abs. 4 treten mit Ablauf des 
31. Dezember 2026 außer Kraft. 
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Artikel 58 

Änderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes 

 Schlussbestimmung zu Art. X4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2026 

 § 298. § 85b ist im Jahr 2028 nicht anzuwenden. 

Artikel 59 

Änderung des Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes 

Sozialbetrugsdatenbank – Datenaustausch Sozialbetrugsdatenbank – Datenaustausch 

§ 5. (1) ... § 5. (1) ... 

(2) ... (2) ... 

 4. Schriftverkehr mit den Kooperationsstellen sowie weiteren Personen, 
Unternehmen und Behörden in Zusammenhang mit Ermittlungen und 
Nichtabwicklung von Geldtransaktionen sowie Zeitpunkt der Einleitung 
und der Zeitpunkt der Erledigung des Verfahrens durch das Amt für 
Betrugsbekämpfung und Zeitpunkt und die Art der Erledigung durch das 
Gericht oder die Staatsanwaltschaft, 

 4. Schriftverkehr mit den Kooperationsstellen sowie weiteren Personen, 
Unternehmen und Behörden in Zusammenhang mit Ermittlungen und 
Nichtabwicklung von Geldtransaktionen, Haftungen nach den §§ 9 und 9a 
sowie Zeitpunkt der Einleitung und der Zeitpunkt der Erledigung des 
Verfahrens durch das Amt für Betrugsbekämpfung und Zeitpunkt und die 
Art der Erledigung durch das Gericht oder die Staatsanwaltschaft, 

 5. und 6. ...  5. und 6. ... 

(3) bis (7) ... (3) bis (7) ... 

Haftung für Entgelt Haftung für Entgelt und für Beiträge und Umlagen an die 
Krankenversicherung 

§ 9. (1) Ab der rechtskräftigen Feststellung des Scheinunternehmens haftet 
der/die Auftrag gebende Unternehmer/in, wenn er/sie zum Zeitpunkt der 
Auftragserteilung wusste oder wissen musste, dass es sich beim Auftrag 
nehmenden Unternehmen oder einem nachfolgend beauftragten Unternehmen um 
ein Scheinunternehmen nach § 8 handelt, zusätzlich zum Scheinunternehmen als 
Bürg/e/in und Zahler/in nach § 1357 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches 
– ABGB, JGS Nr. 946/1811, für Ansprüche auf das gesetzliche, durch Verordnung 
festgelegte oder kollektivvertragliche Entgelt für Arbeitsleistungen im Rahmen der 
Beauftragung der beim Scheinunternehmen beschäftigten Arbeitnehmer/innen.  

§ 9. (1) Der/Die Auftrag gebende Unternehmer/in haftet, wenn er/sie zum 
Zeitpunkt der Auftragserteilung wusste oder wissen musste, dass es sich beim 
Auftrag nehmenden Unternehmen oder einem nachfolgend beauftragten 
Unternehmen um ein Scheinunternehmen nach § 8 handelt, zusätzlich zum 
Scheinunternehmen als Bürg/e/in und Zahler/in nach § 1357 des Allgemeinen 
Bürgerlichen Gesetzbuches – ABGB, JGS Nr. 946/1811, für Ansprüche auf das 
gesetzliche, durch Verordnung festgelegte oder kollektivvertragliche Entgelt und 
die entsprechenden an österreichische Krankenversicherungsträger 
abzuführenden Beiträge und Umlagen (§ 58 Abs. 6 ASVG) für Arbeitsleistungen 
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im Rahmen der Beauftragung der beim Scheinunternehmen beschäftigten 
Arbeitnehmer/innen. Die Haftung wird mit der rechtskräftigen Feststellung des 
Scheinunternehmens begründet und umfasst den Zeitraum ab Beauftragung. 

(2) Die Haftung des Auftrag gebenden Unternehmers nach Abs. 1 erstreckt 
sich auf die Arbeitnehmer jedes weiteren beauftragten Unternehmens, das vom 
rechtskräftig festgestellten Scheinunternehmen oder von einem nachfolgenden 
Unternehmen beauftragt wurde. 

(2) Die Haftung des Auftrag gebenden Unternehmers nach Abs. 1 erstreckt 
sich auf die Ansprüche, die von jedem weiteren beauftragten Unternehmen für die 
bei ihm beschäftigten Arbeitnehmer zu entrichten sind, das vom rechtskräftig 
festgestellten Scheinunternehmen oder von einem nachfolgenden Unternehmen 
beauftragt wurde. 

 (3) Ansprüche aus der Haftung nach Abs. 1 und 2 für Beiträge und Umlagen 
sind vom zuständigen Träger der Krankenversicherung im Zivilrechtsweg vor den 
zur Ausübung der Gerichtsbarkeit in Handelssachen berufenen Gerichten geltend 
zu machen. 

 (4) Ansprüche nach § 13a IESG bleiben von der Haftung nach Abs. 1 und 2 
unberührt. 

 (5) Erachtet ein Organ der Bundesfinanzverwaltung die Voraussetzung für 
eine Haftung gemäß § 9a Abs. 1 oder 2 für gegeben, hat sie die für die 
Geltendmachung der Haftung nach Abs. 1 oder 2 relevanten Informationen dem 
Träger der Krankenversicherung (§ 23 Abs. 1 ASVG) zu übermitteln. Soweit 
Haftungen für Entgelt, deren Forderungen auf den Insolvenz-Entgeltfonds 
übergegangen sind (§ 11 IESG), betroffen sind, hat das Organ der 
Bundesfinanzverwaltung die für die Geltendmachung der Haftung erforderlichen 
Informationen der IEF-Service-GmbH zur Verfügung zu stellen. Die Übermittlung 
hat über die Datenbank nach § 5 zu erfolgen und ist auf das für diesen Zweck 
notwendige Maß zu beschränken. Auf die Verarbeitung in der Datenbank finden 
die Bestimmungen zur Datenbank einschließlich jene zu Protokollierungen, 
Datensicherheitsmaßnahmen und Löschungen sinngemäß Anwendung. 

 Haftung für auftragsbezogene Abgaben 

 § 9a. (1) Der/Die Auftrag gebende Unternehmer/in haftet, wenn er/sie zum 
Zeitpunkt der Auftragserteilung wusste oder wissen musste, dass es sich beim 
Auftrag nehmenden Unternehmen oder einem nachfolgend beauftragten 
Unternehmen um ein Scheinunternehmen nach § 8 handelt, für Lohnsteuer gemäß 
§ 47 des Einkommensteuergesetzes 1988 – EStG 1988, BGBl. Nr. 400/1988, für 
Arbeitsleistungen im Rahmen der Beauftragung der beim Scheinunternehmen 
beschäftigten Arbeitnehmer/innen, weiters für die Umsatzsteuer gemäß § 1 
Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. Nr. 663/1994, die sich aus dem Auftrag ergibt. 
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Die Haftung wird mit der rechtskräftigen Feststellung des Scheinunternehmens 
begründet und umfasst den Zeitraum ab Beauftragung. 

 (2) Die Haftung des Auftrag gebenden Unternehmers nach Abs. 1 erstreckt 
sich auf jene Ansprüche im Sinne des Abs. 1, die von jedem weiteren beauftragten 
Unternehmen zu entrichten sind, das vom rechtskräftig festgestellten 
Scheinunternehmen oder von einem nachfolgenden Unternehmen beauftragt 
wurde. Abs. 1 letzter Satz ist anzuwenden. 

 (3) Die Haftung nach Abs. 1 und 2 für Abgaben ist von der Abgabenbehörde 
mit Haftungsbescheid (§ 224 Abs 1 BAO) geltend zu machen. 

 (4) Erachtet ein Organ der Bundesfinanzverwaltung die Voraussetzung für 
eine Haftung gemäß Abs. 1 oder 2 für gegeben, hat sie die für die Geltendmachung 
der Haftung relevanten Informationen dem zuständigen Finanzamt zu übermitteln. 

Vollziehung Vollziehung 

§ 11. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut, hinsichtlich § 11. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut, hinsichtlich 

 1. ...  1. ... 

 2. des § 5 Abs. 2 und des § 8a der Bundesminister für Finanzen,  2. des § 5 Abs. 2, des § 8a, des § 9 Abs. 5 und des § 9a der Bundesminister 
für Finanzen, 

 3. bis 5. ...  3. bis 5. ... 

  

 6. des § 9 der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz.  6. des § 9 die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz, soweit nicht in diesem Absatz andere 
Zuständigkeiten festgelegt sind. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 12. (1) bis (6) ... § 12. (1) bis (6) ... 

 (7) § 5 Abs. 2, § 9 samt Überschrift, § 9a samt Überschrift sowie § 11 Z 2 und 
6 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, 
treten mit 1. Jänner 2027 in Kraft. 

116/M
E

 X
X

V
III. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

128 von 144

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  129 von 144 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 60 

Änderung des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes 

Übergang der Ansprüche Übergang der Ansprüche 

§ 11. (1) Die diesem Bundesgesetz unterliegenden gesicherten Ansprüche 
gegen den Arbeitgeber (gegen die Insolvenzmasse) gehen, soweit sie nicht 
bestritten sind, auf den Insolvenz-Entgelt-Fonds mit der Antragstellung (§ 6 
Abs. 1), sind die gesicherten Ansprüche nach § 1 Abs. 5 anzumelden, mit dieser 
Anmeldung über. Bestrittene Ansprüche gehen mit der Zahlung zuerkannten 
Insolvenz-Entgeltes auf den Insolvenz-Entgelt-Fonds über. Mit dem 
Forderungsübergang gehen auch sämtliche vertragliche Rechte des 
Anspruchsberechtigten gegenüber Dritten hinsichtlich der gesicherten Ansprüche 
unter Bedachtnahme auf Abs. 3 über, soweit für sie Insolvenz-Entgelt gewährt 
wurde. Mit dem Übergang ist unbeschadet § 47 Abs. 2 IO keine Änderung des 
Rechtsgrundes, des Ranges oder der Bevorrechtung der Forderung verbunden. Die 
gleichen Rechtsfolgen treten mit der Zustellung des rechtskräftigen Urteils 
(§ 10) ein. 

§ 11. (1) Die diesem Bundesgesetz unterliegenden gesicherten Ansprüche 
gegen den Arbeitgeber (gegen die Insolvenzmasse) gehen, soweit sie nicht 
bestritten sind, auf den Insolvenz-Entgelt-Fonds mit der Antragstellung (§ 6 
Abs. 1), sind die gesicherten Ansprüche nach § 1 Abs. 5 anzumelden, mit dieser 
Anmeldung über. Bestrittene Ansprüche gehen mit der Zahlung zuerkannten 
Insolvenz-Entgeltes auf den Insolvenz-Entgelt-Fonds über. Mit dem 
Forderungsübergang gehen auch sämtliche vertragliche und gesetzlich 
angeordnete Rechte des Anspruchsberechtigten gegenüber Dritten hinsichtlich der 
gesicherten Ansprüche unter Bedachtnahme auf Abs. 3 über, soweit für sie 
Insolvenz-Entgelt gewährt wurde. Mit dem Übergang ist unbeschadet § 47 Abs. 2 
IO keine Änderung des Rechtsgrundes, des Ranges oder der Bevorrechtung der 
Forderung verbunden. Die gleichen Rechtsfolgen treten mit der Zustellung des 
rechtskräftigen Urteils (§ 10) ein. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

Aufbringung der Mittel und Deckung des Aufwandes Aufbringung der Mittel und Deckung des Aufwandes 

§ 12. (1) … § 12. (1) … 

(2) Die Arbeitgeber von Personen im Sinne des § 1 Abs. 6 haben für diese 
Personen keinen Zuschlag gemäß Abs. 1 Z 4 zu entrichten. Für Lehrlinge ist für 
die gesamte Lehrzeit kein Zuschlag zu entrichten. Für Personen, die das 
63. Lebensjahr vollendet haben, ist ab Beginn des folgenden Kalendermonates kein 
Zuschlag zu entrichten. 

(2) Die Arbeitgeber von Personen im Sinne des § 1 Abs. 6 haben für diese 
Personen keinen Zuschlag gemäß Abs. 1 Z 4 zu entrichten. Für Lehrlinge ist für 
die gesamte Lehrzeit kein Zuschlag zu entrichten. 

(3) bis (7) … (3) bis (7) … 

 Rechtshilfe und Auskunftspflicht Rechtshilfe und Auskunftspflicht 

§ 14. (1) ... § 14. (1) ... 

(2) Der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und die Personen, die Einblick in die 
Arbeitsentgeltunterlagen haben oder hatten, sowie alle Behörden, Ämter, Träger 
der Sozialversicherung, die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse und die 
Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich sind verpflichtet, dem zuständigen 

(2) Der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und die Personen, die Einblick in die 
Arbeitsunterlagen haben oder hatten, sowie alle Behörden, Ämter, Träger der 
Sozialversicherung, die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse und die 
Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich sind verpflichtet, dem zuständigen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verwalter unverzüglich alle Auskünfte zu erteilen, die er für Erklärungen nach § 6 
Abs. 5 benötigt. 

Verwalter unverzüglich alle Auskünfte zu erteilen, die er für Erklärungen nach § 6 
Abs. 5 benötigt. 

(3) Der Arbeitgeber, der zuständige Verwalter, die Arbeitnehmer sowie die 
Personen, die Einblick in die Arbeitsentgeltunterlagen haben oder hatten, sind 
verpflichtet, der IEF-Service GmbH und deren Beauftragten sowie den Gerichten 
alle Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung dieses Bundesgesetzes 
erforderlich sind. 

(3) Der Arbeitgeber, der zuständige Verwalter, die Arbeitnehmer sowie die 
Personen, die Einblick in die Arbeitsunterlagen haben oder hatten, sind 
verpflichtet, der IEF-Service GmbH und deren Beauftragten sowie den Gerichten 
alle Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung dieses Bundesgesetzes 
erforderlich sind. 

(4) bis (7) ... (4) bis (7) ... 

Novellen; Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen Novellen; Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

§ 17a. (1) bis (45) ... § 17a. (1) bis (45) ... 

Inkrafttreten  

§ 20. (1) ... (46) ... 

(2) … (47) … 

(3) … (48) ... 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 82/2008  

§ 21. (1) … (49) … 

(2) ... (50) ... 

(3) … (51) ... 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 90/2009  

§ 22. (1) … (52) … 

(2) … (53) … 

(3) … (54) ... 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 70/2009  

§ 23. ... (55) ... 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 148/2009  

§ 24. ... (56) ... 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 29/2010  

§ 25. (1) … (57) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) … (58) … 

(3) … (59) … 

(4) … (60) … 

(5) … (61) … 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 111/2010  

§ 26. ... (62) ... 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 24/2011  

§ 27. ... (63) ... 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 39/2011  

§ 28. … (64) … 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 35/2012  

§ 29. … (65) … 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 30/2014  

§ 30. ... (66) ... 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 34/2015  

§ 31. ... (67) ... 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 113/2015  

§ 32. ... (68) … 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 122/2017  

§ 33. ... (69) ... 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 123/2017  

§ 34. … (70) ... 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 154/2017  

§ 35. … (71) … 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 32/2018  

§ 36. ... (72) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 16/2019  

§ 37. ... (73) … 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 100/2018  

§ 38. … (74) ... 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 104/2019  

§ 39. ... (75) ... 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 98/2020  

§ 40. ... (76) … 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 86/2021  

§ 41. ... (77) ... 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 218/2021  

§ 42. ... (78) ... 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 185/2022  

§ 43. ... (79) … 

 (80) Die Absatzbezeichnungen des § 17a Abs. 46 bis 79 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, treten mit Ablauf des 
Tages der Kundmachung in Kraft; gleichzeitig treten die Bezeichnungen und die 
Überschriften der §§ 20 bis 43 außer Kraft. § 11 Abs. 1 sowie § 14 Abs. 2 und 3 in 
der Fassung des genannten Bundesgesetzes treten mit 1. Jänner 2027 in Kraft. § 12 
Abs. 2 letzter Satz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2026 außer Kraft. 

Artikel 61 

Änderung des IEF-Service-GmbH-Gesetzes 

Datenverarbeitung Datenverarbeitung 

§ 19. (1) Die IEF-Service GmbH ist zur Verarbeitung folgender 
personenbezogener Daten ermächtigt, soweit dies für die Vollziehung gesetzlich 
übertragener Aufgaben erforderlich ist: 

§ 19. (1) Die IEF-Service GmbH ist zur Verarbeitung folgender 
personenbezogener Daten ermächtigt, soweit dies für die im hoheitlichen und 
privatwirtschaftlichen Bereich gesetzlich übertragenen Aufgaben erforderlich ist: 

 1. bis 5. ...  1. bis 5. ... 

(2) bis (6) ... (2) bis (6) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

In-Kraft-Treten In- und Außerkrafttreten 

§ 27. ... § 27. (1) ... 

Schlussbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 82/2008  

§ 29. (1) … (2) … 

(2) Die Geschäftsführung hat die Umbenennung der Gesellschaft 
unverzüglich zur Eintragung im Firmenbuch anzumelden. 

 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 29/2010  

§ 30. ... (3) … 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 71/2013  

§ 31. … (4) ... 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 32/2018  

§ 32. ... (5) ... 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. 218/2021  

§ 33. ... (6) … 

 (7) Die Überschrift zu § 27 und die Bezeichnungen des § 27 Abs. 1 bis 6 in 
der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, treten 
mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft; gleichzeitig treten die 
Bezeichnungen und die Überschriften der §§ 29 bis 33 sowie § 29 Abs. 2 außer 
Kraft. § 19 Abs. 1 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit 1. Jänner 
2027 in Kraft. 

Artikel 62 

Änderung des Bundesgesetzes über die Schaffung eines Amtes für Betrugsbekämpfung 

Aufgaben Aufgaben 

§ 3. Dem Amt für Betrugsbekämpfung obliegt insbesondere § 3. Dem Amt für Betrugsbekämpfung obliegt insbesondere 

 1. ...  1. ... 

 2. im Geschäftsbereich Finanzpolizei  2. im Geschäftsbereich Finanzpolizei 

 a) bis g) ...  a) bis g) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 h) die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten im Dienste der 
Strafrechtspflege gemäß § 6 des Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes – 
SBBG, BGBl. I Nr. 113/2015, und gemäß § 28c AuslBG, sowie die 
Vornahme von Maßnahmen gegen Scheinunternehmen gemäß § 8 und 
§ 8a SBBG; 

 h) die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten im Dienste der 
Strafrechtspflege gemäß § 6 des Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes – 
SBBG, BGBl. I Nr. 113/2015, und gemäß § 28c AuslBG, sowie die 
Vornahme von Maßnahmen gegen Scheinunternehmen gemäß § 8 und 
§ 8a SBBG und – bei Gefahr im Verzug – die Geltendmachung von 
Haftungen gemäß § 9a SBBG; 

 i) und j) ...  i) und j) ... 

 3. und 4. ...  3. und 4. ... 

Artikel 63 

Änderung des Freiwilligengesetzes 

Förderung Förderung 

§ 4. (4) Zur Anerkennung und öffentlichen Würdigung von freiwilligem und 
ehrenamtlichem Engagement wird seitens des Bundesministers bzw. der 
Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
gemeinsam mit dem Bundeskanzler bzw. der Bundeskanzlerin jährlich ein 
Staatspreis für freiwilliges und ehrenamtliches Engagement in Österreich 
verliehen. 

§ 4. (4) Zur Anerkennung und öffentlichen Würdigung von freiwilligem und 
ehrenamtlichem Engagement wird seitens des Bundesministers bzw. der 
Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
gemeinsam mit dem Bundeskanzler bzw. der Bundeskanzlerin ein Staatspreis für 
freiwilliges und ehrenamtliches Engagement in Österreich verliehen. 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

§ 46. (1) bis (16) … § 46. (1) bis (16) … 

(17) § 13a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 105/2023 tritt mit 
1. Oktober 2023 in Kraft. 

(17) § 13a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 105/2023 tritt mit 
1. Oktober 2023 in Kraft. 

 (18) § 4 Abs. 4 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I 
Nr. xxx/2026, tritt mit 1. Oktober 2026 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 64 

Änderung des Bundesgesetzes, mit dem das eEltern-Kind-Pass-Gesetz, das Eltern-Kind-Pass-Gesetz, das Kinderbetreuungsgeldgesetz und 
das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert werden1 

4. Abschnitt 4. Abschnitt 

Elektronischer Eltern-Kind-Pass (eEKP) Elektronischer Eltern-Kind-Pass (eEKP) 

eEKP eEKP 

§ 4. (1) … § 4. (1) … 

(2) Art und Umfang der im Rahmen des Eltern-Kind-Pass-
Untersuchungsprogrammes vorgesehenen ärztlichen Untersuchungen und die 
wesentlichen Inhalte und besonderen Feststellungen der Beratungen sind im eEKP 
festzuhalten. Für die Schwangere und jedes Kind sind voneinander unabhängige 
eEKP anzulegen. Zu diesem Zweck haben 

(2) Art und Umfang der im Rahmen des Eltern-Kind-Pass-
Untersuchungsprogrammes vorgesehenen ärztlichen Untersuchungen und die 
wesentlichen Inhalte und besonderen Feststellungen der Beratungen sind im eEKP 
festzuhalten. Für die Schwangere und jedes Kind sind voneinander unabhängige 
eEKP anzulegen. Zu diesem Zweck haben 

 1. Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin, Fachärzte und -ärztinnen für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Krankenanstalten die 
Schwangere und 

 1. Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin, Fachärzte und -ärztinnen für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Krankenanstalten die 
Schwangere und 

 2. Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin, Fachärzte und -ärztinnen für 
Kinder- und Jugendheilkunde, Hebammen sowie Krankenanstalten das 
lebend geborene Kind 

 2. Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin, Fachärzte und -ärztinnen für 
Kinder- und Jugendheilkunde, Hebammen sowie Krankenanstalten das 
lebend geborene Kind 

im eEKP unter Verwendung von Namen, Geburtsdatum und Geschlecht oder unter 
Verwendung der Sozialversicherungsnummer zu registrieren. Der für das 
Gesundheitswesen zuständige Bundesminister/ Die für das Gesundheitswesen 
zuständige Bundesministerin ermittelt aus den registrierten Daten im Wege der 
Abfrage des Patient/inn/en/index (§ 4 in Verbindung mit § 18 
Gesundheitstelematikgesetzes 2012 [GTelG 2012], BGBl. I Nr. 111/2012) oder – 
im Falle des Fehlens der Sozialversicherungsnummer – im Wege der 
Stammzahlenregisterbehörde das bereichsspezifische Personenkennzeichen 
Gesundheit (bPK-GH). Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister/ 

im eEKP unter Verwendung von Namen, Geburtsdatum und Geschlecht oder unter 
Verwendung der Sozialversicherungsnummer zu registrieren. Der für das 
Gesundheitswesen zuständige Bundesminister/ Die für das Gesundheitswesen 
zuständige Bundesministerin ermittelt aus den registrierten Daten im Wege der 
Abfrage des Patient/inn/en/index (§ 4 in Verbindung mit § 18 
Gesundheitstelematikgesetzes 2012 [GTelG 2012], BGBl. I Nr. 111/2012) oder – 
im Falle des Fehlens der Sozialversicherungsnummer – im Wege der 
Stammzahlenregisterbehörde das bereichsspezifische Personenkennzeichen 
Gesundheit (bPK-GH). Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister/ 

 
1 Beachte: Die Änderungen beziehen sich auf Bestimmungen des eEltern-Kind-Pass-Gesetzes, BGBl. I Nr. 82/2023, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 115/2025, die noch 

nicht in Kraft getreten sind.  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Die für das Gesundheitswesen zuständige Bundesministerin hat sicherzustellen, 
dass die Schwangere und die Obsorgeberechtigten des Kindes weitere 
Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse), Notfallkontakte und die 
Krankenanstalt, in dem sich die Schwangere zur Geburt angemeldet hat oder die 
Hebamme bei geplanter Hausgeburt oder Geburt in der Hebammenpraxis, 
selbstständig in den eEKP eintragen können. Diese weiteren Kontaktdaten dürfen 
von den Gesundheitsdiensteanbietern nur gelesen, nicht aber eingetragen werden. 

Die für das Gesundheitswesen zuständige Bundesministerin hat sicherzustellen, 
dass die Schwangere und die Obsorgeberechtigten des Kindes weitere 
Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse), Notfallkontakte und die 
Krankenanstalt, in der sich die Schwangere zur Geburt angemeldet hat oder die 
Hebamme bei geplanter Hausgeburt oder Geburt in der Hebammenpraxis, 
selbstständig in den eEKP eintragen können. Diese weiteren selbstständig 
eingetragenen Daten dürfen von den Gesundheitsdiensteanbietern nur gelesen, 
nicht aber eingetragen werden. 

(3) Zur Erreichung der in Abs. 1 genannten Ziele und zur Erfüllung der in § 5 
Abs. 2 genannten Zwecke haben Gesundheitsdiensteanbieter (§ 2 Z 2 GTelG 2012), 
die Untersuchungen oder Beratungen im Rahmen des Eltern-Kind-Pass-
Untersuchungsprogramms durchführen (§ 2 Abs. 3) folgende, in der Verordnung 
gemäß § 2 Abs. 2 zu konkretisierende, Daten im Rahmen ihrer Berufspflichten zu 
erheben und im eEKP zu speichern: 

(3) Zur Erreichung der in Abs. 1 genannten Ziele und zur Erfüllung der in § 5 
Abs. 2 genannten Zwecke haben Gesundheitsdiensteanbieter (§ 2 Z 2 GTelG 2012), 
die Untersuchungen oder Beratungen im Rahmen des Eltern-Kind-Pass-
Untersuchungsprogramms durchführen (§ 2 Abs. 3) folgende, in der Verordnung 
gemäß § 2 Abs. 2 zu konkretisierende, Daten im Rahmen ihrer Berufspflichten zu 
erheben und im eEKP zu speichern:  

1. … 1. … 

2. In den eEKP des Kindes: 2. In den eEKP des Kindes: 

 a) bis d) …  a) bis d) … 

 e) die in einer Verordnung gemäß § 4 Abs. 5 genannten besonderen 
Befunde in der Schwangerschaft 

 e) die in § 4 Abs. 5 genannten besonderen Befunde in der 
Schwangerschaft 

(3a) In der eEKP-Anwendung sind zusätzlich zu den in Abs. 3 angeführten 
Daten zu jeder Schwangeren und jedem Kind die zugehörige Gemeindekennziffer, 
die Staatsbürgerschaft und der Geburtsort zu speichern. Weiters ist zum Kind das 
jeweilige bPK-GH der Schwangeren zu speichern, die das Kind geboren hat und 
sofern das bPK-GH verfügbar ist. Diese Daten werden automatisiert aus dem 
Patient/inn/en/index oder dem Zentralen Melderegister (§ 16 Meldegesetz 1991 
[MeldeG], BGBl. I Nr. 9/1992“) erhoben. 

(3a) In der eEKP-Anwendung sind zusätzlich zu den in Abs. 3 angeführten 
Daten zu jeder Schwangeren und jedem Kind die zugehörige Gemeindekennziffer, 
die Staatsbürgerschaft und der Geburtsort zu speichern. Weiters ist zum Kind das 
jeweilige bPK-GH der Schwangeren zu speichern, die das Kind geboren hat sofern 
das bPK-GH verfügbar ist. Diese Daten werden automatisiert aus dem 
Patient/inn/en/index oder dem Zentralen Melderegister (§ 16 Meldegesetz 1991 
[MeldeG], BGBl. Nr. 9/1992) erhoben. 

(3b) bis (5) … (3b) bis (5) … 

(6) Der eEKP der Schwangeren oder eines Kindes sind nach deren Tod zu 
schließen. Zu diesem Zweck übermittelt der Bundesminister für Inneres/ die 
Bundesministerin für Inneres als Auftragsverarbeiter (Art. 4 Z 8 DSGVO) für die 
Personenstandsbehörden als gemeinsam Verantwortliche (Art. 4 Z 7 in 
Verbindung mit Art. 26 DSGVO) für das Zentrale Personenstandsregister (ZPR) 
gemäß § 44 Personenstandsgesetz 2013 (PStG 2013), BGBl. I Nr. 16/2013, 
monatlich durch die Verwendung des Änderungsdienstes gemäß § 50 PStG 2013 

(6) Der eEKP der Schwangeren oder eines Kindes sind nach deren Tod zu 
schließen. Zu diesem Zweck ermittelt der für das Gesundheitswesen zuständige 
Bundesminister/ die für das Gesundheitswesen zuständige Bundesministerin die 
Sterbedaten im Wege der automationsunterstützten Abfrage des 
Patient/inn/enindex (§ 4 in Verbindung mit § 18 GTelG 2012). Hiefür ist das 
bereichsspezifische Personenkennzeichen Gesundheit (bPK GH) zu verwenden. 
Die Übermittlung hat auf elektronischem Weg in geeigneter Form zu erfolgen. Der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
das verschlüsselte bereichsspezifische Personenkennzeichen Gesundheit 
(vbPK-GH) aller Personen aus dem ZPR, deren Tod seit der letzten Übermittlung 
eingetragen wurde, an den für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister/ 
die für das Gesundheitswesen zuständige Bundesministerin. Die Übermittlung hat 
auf elektronischem Weg in geeigneter Form zu erfolgen. Der für das 
Gesundheitswesen zuständige Bundesminister/ Die für das Gesundheitswesen 
zuständige Bundesministerin hat sicherzustellen, dass die zu Lebzeiten des Kindes 
Obsorgeberechtigten gemäß § 8 Abs. 5 auch nach dessen Ableben auf die Daten 
des verstorbenen Kindes zugreifen können. 

für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister/ Die für das 
Gesundheitswesen zuständige Bundesministerin hat sicherzustellen, dass die zu 
Lebzeiten des Kindes Obsorgeberechtigten gemäß § 8 Abs. 5 auch nach dessen 
Ableben auf die Daten des verstorbenen Kindes zugreifen können. 

(7) bis (8) … (7) bis (8) … 

Grundsätze der Datenverarbeitung Grundsätze der Datenverarbeitung 

§ 5. (1) bis (2) … § 5. (1) bis (2) … 

(3) Zugriffsberechtigungen auf die im eEKP gespeicherten Daten haben: (3) Zugriffsberechtigungen auf die im eEKP gespeicherten Daten haben: 

 1. Gesundheitsdiensteanbieter gemäß § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4, sofern ein 
Behandlungs- oder Betreuungszusammenhang besteht, auf die Daten 
gemäß § 4 Abs. 3, Abs. 3c und Abs. 4, 

 1. Gesundheitsdiensteanbieter gemäß § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4, sofern ein 
Behandlungs- oder Betreuungszusammenhang besteht, auf die Daten 
gemäß § 4 Abs. 3, Abs. 3c und Abs. 4 und auf die gemäß § 4 Abs. 2 jeweils 
selbstständig von der Schwangeren oder den Obsorgeberechtigten 
eingetragenen Daten, 

 2. lesend Fachärzte/Fachärztinnen gemäß einer Verordnung nach § 3 Abs. 3 
MSchG zur Ausstellung fachärztlicher Freistellungszeugnisse auf die 
Daten gemäß § 4 Abs. 3 Z 1, Abs. 3c und Abs. 4 und in Fällen des § 4 
Abs. 3b auch auf Daten des § 4 Abs. 3 Z 2 lit. b, c und d, 

 2. lesend Fachärzte/Fachärztinnen gemäß einer Verordnung nach § 3 Abs. 3 
MSchG zur Ausstellung fachärztlicher Freistellungszeugnisse auf die 
Daten gemäß § 4 Abs. 3 Z 1, Abs. 3c und Abs. 4 und in Fällen des § 4 
Abs. 3b auch auf Daten des § 4 Abs. 3 Z 2 lit. b, c und d, 

  

 4. Schwangere oder deren gesetzliche Vertretung auf die Daten gemäß § 4 
Abs. 3 Z 1, Abs. 3c und Abs. 4 und in Fällen des § 4 Abs. 3b auch auf 
Daten des § 4 Abs. 3 Z 2 lit. b, c und d, 

 4. Schwangere oder deren gesetzliche Vertretung auf die Daten gemäß § 4 
Abs. 3 Z 1, Abs. 3c und Abs. 4 und in Fällen des § 4 Abs. 3b auch auf 
Daten des § 4 Abs. 3 Z 2 lit. b, c und d und auf die gemäß § 4 Abs. 2 
jeweils selbstständig von der Schwangeren eingetragenen Daten, 

 5. Obsorgeberechtigte auf die Daten gemäß § 4 Abs. 3 Z 2 und Abs. 4,  5. Obsorgeberechtigte auf die Daten gemäß § 4 Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 und 
auf die gemäß § 4 Abs. 2 jeweils selbstständig von den 
Obsorgeberechtigten eingetragenen Daten, 

 6. das Kind auf die Daten gemäß § 4 Abs. 3 Z 2 und Abs. 4,  6. das Kind auf die Daten gemäß § 4 Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 und auf die 
gemäß § 4 Abs. 2 jeweils selbstständig von den Obsorgeberechtigten 
eingetragenen Daten, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 7. eine von dem für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister/ der 
für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministerin einzurichtenden 
Servicestelle auf die Daten gemäß § 4 Abs. 3, Abs. 3c und Abs. 4, 

 7. eine von dem für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister/ der 
für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministerin einzurichtenden 
Servicestelle auf die Daten gemäß § 4 Abs. 3, Abs. 3c und Abs. 4 und auf 
die gemäß § 4 Abs. 2 jeweils selbstständig von der Schwangeren oder den 
Obsorgeberechtigten eingetragenen Daten, 

 8. die mit dem Vollzug des Kinderbetreuungsgeldgesetzes betraute Stelle auf 
die Daten gemäß Anlage 3, 

 8. die mit dem Vollzug des Kinderbetreuungsgeldgesetzes betraute Stelle auf 
die Daten gemäß Anlage 3, 

 9. der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister/ die für das 
Gesundheitswesen zuständige Bundesministerin auf die Daten gemäß § 4 
Abs. 3, Abs. 3a, Abs. 3c und Abs. 4 und 

 9. der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister/ die für das 
Gesundheitswesen zuständige Bundesministerin auf die Daten gemäß § 4 
Abs. 3, Abs. 3a, Abs. 3c und Abs. 4 und auf die gemäß § 4 Abs. 2 jeweils 
selbstständig von der Schwangeren oder den Obsorgeberechtigten 
eingetragenen Daten und 

 10. der Dachverband auf Daten gemäß § 4 Abs. 3 und Abs. 3c.  10. der Dachverband auf Daten gemäß § 4 Abs. 3, Abs. 3c und Abs. 4. 

Die Zugriffsberechtigungen können mittels Verordnung des für das 
Gesundheitswesen zuständigen Bundesministers/ der für das Gesundheitswesen 
zuständigen Bundesministerin weiter konkretisiert werden. 

Die Zugriffsberechtigungen können mittels Verordnung des für das 
Gesundheitswesen zuständigen Bundesministers/ der für das Gesundheitswesen 
zuständigen Bundesministerin weiter konkretisiert werden. 

(4) bis (5) … (4) bis (5) … 

(6) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister/ Die für das 
Gesundheitswesen zuständige Bundesministerin, der Dachverband, die 
Gesundheitsdiensteanbieter die Untersuchungen oder Beratungen im Rahmen des 
Eltern-Kind-Pass-Programmes durchführen, die Krankenanstalten sowie die 
Österreichische Gesundheitskasse in ihrer Funktion als Kompetenzzentrum 
Kinderbetreuungsgeld haben geeignete Datensicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, 
insbesondere 

(6) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister/ Die für das 
Gesundheitswesen zuständige Bundesministerin, der Dachverband, die 
Gesundheitsdiensteanbieter, die Untersuchungen oder Beratungen im Rahmen des 
Eltern-Kind-Pass-Programmes durchführen, die Krankenanstalten sowie die 
Österreichische Gesundheitskasse in ihrer Funktion als Kompetenzzentrum 
Kinderbetreuungsgeld haben geeignete Datensicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, 
insbesondere 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. ist sicherzustellen, dass Gesundheitsdiensteanbieter auf die Daten der 
Schwangeren und des Kindes ab Überprüfung der eindeutigen Identität nur 
bis zum Ende des jeweiligen in der Verordnung gemäß § 2 Abs. 1 
festgelegten Untersuchungszeitraums zuzüglich einer Woche Zugriff 
haben. 

 4. ist sicherzustellen, dass Gesundheitsdiensteanbieter auf die Daten der 
Schwangeren und des Kindes ab Überprüfung der eindeutigen Identität nur 
eine Woche Zugriff haben. 

(7) … (7) … 

Auswertungen Auswertungen 

§ 7. (1) bis (2) … § 7. (1) bis (2) … 
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(2a) Für die Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 3 Abs. 3 und 4 dürfen die 
im eEKP gespeicherten Daten zu den durchgeführten Untersuchungen und 
Beratungen gemäß § 4 Abs. 3 und Abs. 3c vom Dachverband pseudonymisiert 
ausgewertet werden. Die Pseudonymisierung erfolgt im Wege der 
Pseudonymisierungsstelle (§ 30c Abs. 1 Z 7 ASVG). 

(2a) Für die Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 3 Abs. 3 und 4 dürfen die 
im eEKP gespeicherten Daten zu den durchgeführten Untersuchungen und 
Beratungen gemäß § 4 Abs. 3, Abs. 3c und Abs. 4 vom Dachverband 
pseudonymisiert ausgewertet werden. Die Pseudonymisierung erfolgt im Wege der 
Pseudonymisierungsstelle (§ 30c Abs. 1 Z 7 ASVG). 

(3) bis (4) … (3) bis (4) … 

Artikel 65 

Änderung des eEltern-Kind-Pass-Gesetzes 

5. Abschnitt 5. Abschnitt 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

Umsetzung der eEKP-Anwendung Umsetzung der eEKP-Anwendung 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 12. In der Fassung dieses Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 82/2023, und des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 115/2025 treten in Kraft: 

§ 12. In der Fassung dieses Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 82/2023, des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 115/2025 und des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, 
BGBl. I Nr. xxx/2026 treten in Kraft: 

 1. § 6 Abs. 1 mit 01. Jänner 2028,  1. § 6 Abs. 1 mit 1. Jänner 2028, 

 2. § 4 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 11 samt Überschrift mit 30. Juni 2023,  2. § 4 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 11 samt Überschrift mit 30. Juni 2023, 

 3. § 4 Abs. 4a mit 1. März 2029,  3. § 4 Abs. 4a mit 1. März 2029, 

 4. alle übrigen Bestimmungen mit 1. Oktober 2026.  4. alle übrigen Bestimmungen mit 1. Oktober 2026. 

Artikel 66 

Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes 

Arbeitslosenversicherungsbeitrag Arbeitslosenversicherungsbeitrag 

§ 2. (1) bis (7) … § 2. (1) bis (7) … 

 (8) Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag gemäß Abs. 2 und 3 ist vom 
Dienstgeber in Höhe des Dienstgeberanteils weiterhin für die gemäß § 1 Abs. 2 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
lit. e AlVG nicht mehr der Pflichtversicherung in der Arbeitslosenversicherung 
unterliegenden Beschäftigten bis zum Erreichen der Anspruchsvoraussetzungen 
auf eine Alterspension zu leisten. 

Überweisungsbetrag an den Sozial- und Weiterbildungsfonds Überweisungsbetrag an den Sozial- und Weiterbildungsfonds 

§ 6a. Der Bund hat dem Sozial- und Weiterbildungsfonds gemäß § 22a des 
Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes (AÜG) ab dem Jahr 2027 jährlich 
eineinhalb Mio. € für Zwecke der Weiterbildung der (ehemaligen) überlassenen 
Arbeitnehmer/innen zu überweisen. 

§ 6a. Der Bund hat dem Sozial- und Weiterbildungsfonds gemäß § 22a des 
Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes (AÜG) ab dem Jahr 2029 jährlich 
eineinhalb Mio. € für Zwecke der Weiterbildung der (ehemaligen) überlassenen 
Arbeitnehmer/innen zu überweisen. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 10. (1) bis (86) ... § 10. (1) bis (86) ... 
 

(87) § 2 Abs. 8, § 6a, § 13 Abs. 2 und § 15 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, treten mit 1. Jänner 2027 
in Kraft. 

Außerkrafttreten Außerkrafttreten 

§ 11. (1) bis (5) … § 11. (1) bis (5) … 
 

(6) § 2a samt Überschrift tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2026 außer Kraft. 
§ 2a Abs. 1 bis 4 und 7 ist für zum 31. Dezember 2026 aufrechte Dienstverhältnisse 
weiterhin mit der Maßgabe anzuwenden, dass der gemäß § 2a Abs. 1 zum 
31. Dezember 2026 geltende Beitragssatz im jeweiligen Kalenderjahr wie folgt 
beträgt: 

  1. Beitragssatz gemäß Z 1  

 2027  0,5 vH 

 2028  1,0 vH 

 2029  1,5 vH 

 2030  2,0 vH 

 2031  2,5 vH; 
 

  2. Beitragssatz gemäß Z 2  

 2027  1,5 vH 

 2028  2,0 vH 

 2029  2,5 vH; 
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  3. Beitragssatz gemäß Z 3 

 2027  2,5 vH. 

Für Lehrlinge beträgt der Beitragssatz (Dienstnehmer) gemäß § 2 Abs. 1 höchstens 
1,15 Prozent. 

Finanzielle Bedeckung bestimmter Beihilfen nach dem AMSG Finanzielle Bedeckung bestimmter Beihilfen nach dem AMSG 

§ 13. (1) ... § 13. (1) ... 

(2) Die Obergrenze für die Bedeckung von Beihilfen und Maßnahmen aus 
dem für Leistungen nach dem AlVG vorgesehenen Aufwand beträgt für Personen, 
die das 50. Lebensjahr vollendet haben und länger als 90 Tage beim 
Arbeitsmarktservice vorgemerkt sind oder zwar kürzer als 90 Tage vorgemerkt 
sind, aber deren Beschäftigungschancen wegen gesundheitlicher Einschränkungen 
oder langer Abwesenheit vom Arbeitsmarkt (WiedereinsteigerInnen, 
arbeitsmarktferne Personen) erschwert sind, jährlich bis zu 165 Mio. € und für 
Personen, die beim Arbeitsmarktservice vorgemerkt sind und deren 
Arbeitslosigkeit im Geschäftsfall 365 Tage überschreitet, jährlich bis zu 105 
Mio. €. Von den Mitteln für diese Personengruppen sind im Bundesdurchschnitt 
60 vH für arbeitsplatznahe Qualifizierungen (Programm AQUA, 
Implacementstiftungen), Eingliederungsbeihilfen und Kombilohn zu verwenden. 

(2) Die Obergrenze für die Bedeckung von Beihilfen und Maßnahmen aus 
dem für Leistungen nach dem AlVG vorgesehenen Aufwand beträgt für Personen, 
die das 50. Lebensjahr vollendet haben und länger als 90 Tage beim 
Arbeitsmarktservice vorgemerkt sind oder zwar kürzer als 90 Tage vorgemerkt 
sind, aber deren Beschäftigungschancen wegen gesundheitlicher Einschränkungen 
oder langer Abwesenheit vom Arbeitsmarkt (WiedereinsteigerInnen, 
arbeitsmarktferne Personen) erschwert sind, jährlich bis zu 165 Mio. € und für 
Personen, die beim Arbeitsmarktservice vorgemerkt sind und deren 
Arbeitslosigkeit im Geschäftsfall 365 Tage überschreitet, jährlich bis zu 105 
Mio. €. Von den Mitteln für diese Personengruppen sind im Bundesdurchschnitt 
30 vH für arbeitsplatznahe Qualifizierungen (Programm AQUA, 
Implacementstiftungen), Eingliederungsbeihilfen und Kombilohn zu verwenden. 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 

Zuführung an die Arbeitsmarktrücklage Zuführung an die Arbeitsmarktrücklage 

§ 15. (1) Die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz hat zur Sicherstellung der Finanzierung besonderer 
arbeitsmarktpolitischer Projekte insbesondere für Jugendliche, Frauen und Ältere 
Mittel im Ausmaß von jeweils 41 vH der auf Grund der Änderung des § 2 Abs. 8 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 39/2011 sowie des Entfalls des § 2 Abs. 8 
durch das 2. Stabilitätsgesetz 2012, BGBl. I Nr. 35/2012, durch Beitragsleistungen 
für Personen, die das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erzielten 
zusätzlichen Mehreinnahmen der Arbeitsmarktrücklage gemäß § 50 AMSG zur 
Verfügung zu stellen. 

§ 15. (1) Die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat zur Sicherstellung der Finanzierung besonderer 
arbeitsmarktpolitischer Projekte insbesondere für Jugendliche, Frauen und Ältere 
Mittel im Ausmaß von 230 Millionen Euro im Jahr 2027 und von jeweils 215 
Millionen Euro in den Jahren 2028 und 2029 der Arbeitsmarktrücklage gemäß 
§ 50 AMSG zuzuführen. Dieser Zuführungsbetrag an die Arbeitsmarktrücklage 
gemäß § 50 AMSG ist jährlich beginnend mit dem Jahr 2030 mit dem 
Anpassungsfaktor des betreffenden Kalenderjahres gemäß § 108f ASVG zu 
vervielfachen und kaufmännisch auf volle Eurobeträge zu runden. 

(2) Die betreffenden Mittel sind jeweils zu akontieren und auf der Grundlage 
einer gesonderten Berechnung des Dachverbandes abzurechnen. Die Abrechnung 
hat jeweils im September des Folgejahres zu erfolgen. Die Differenz zwischen der 

(2) Der Betrag ist längstens bis zum 30. September des jeweiligen 
Kalenderjahres der Arbeitsmarktrücklage zuzuführen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Akontierung und den tatsächlichen bei der Abrechnung festgestellten Einnahmen 
ist mit der jeweils nächstfolgenden Akontierung gegen zu rechnen. 

(3) Die Akontierung der Mittel hat jeweils im Oktober des laufenden Jahres 
auf der Grundlage einer Prognose, die von den bis dahin vorliegenden Daten 
betreffend die Entwicklung der Beschäftigung und der Einkommen der 
arbeitslosenversicherungs(beitrags)pflichtigen unselbständig Beschäftigten, die 
das 58. Lebensjahr vollendet haben, ausgeht zu erfolgen. Auf die Akontierung 
können Anzahlungen bis höchstens 80 vH des dafür im Bundesfinanzgesetz 
vorgesehenen Voranschlagswertes erfolgen. 

 

(4) Die gemäß Abs. 2 und 3 für die Jahre 2018 und 2019 ermittelten Beträge 
sind jeweils um 50 Mio. € zu vermindern. 

 

Artikel 67 

Änderung des Arbeitsmarktservicegesetzes 

Beihilfen Beihilfen 

§ 34. (1) bis (7) ... § 34. (1) bis (7) ... 

(8) Beihilfen gelten nicht als Entgelt im Sinne des Umsatzsteuergesetz 1994, 
BGBl. I Nr. 663. 

(8) Beihilfen sind zuzüglich der Umsatzsteuer, die sich aufgrund des 
Umsatzsteuergesetzes 1994, BGBl. Nr. 663/1994, ergibt, zu erbringen. 

Besondere Finanzvorschriften Besondere Finanzvorschriften 

§ 47. (1) bis (2) ... § 47. (1) bis (2) ... 

(3) Folgende Maßnahmen bedürfen der Zustimmung des Bundesministers für 
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen: 

(3) Folgende Maßnahmen bedürfen der Zustimmung des Bundesministers für 
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen: 

 1. Vorhaben im Sinne des § 41, die im Einzelfall 50 Millionen Schilling 
übersteigen; dies gilt für Dauerschuldverhältnisse mit der Maßgabe, daß 
bei befristeten Dauerschuldverhältnissen der Gesamtaufwand, bei 
unbefristeten das 10fache des Jahresaufwandes 50 Millionen Schilling 
übersteigt; 

 1. Vorhaben im Sinne des § 41, die im Einzelfall zehn Millionen Euro 
übersteigen; dies gilt für Dauerschuldverhältnisse mit der Maßgabe, daß 
bei befristeten Dauerschuldverhältnissen der Gesamtaufwand, bei 
unbefristeten das 10fache des Jahresaufwandes zehn Millionen Euro 
übersteigt; 

 2. und 3. …  2. und 3. … 

 4. Vorhaben, die darauf gerichtet sind, Neu-, Um- und Zubauten an und von 
Gebäuden durchzuführen, die im Einzelfall 5 Millionen Schilling 
übersteigen und 

 4. Vorhaben, die darauf gerichtet sind, Neu-, Um- und Zubauten an und von 
Gebäuden durchzuführen, die im Einzelfall eine Million Euro übersteigen 
und 
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 5. die Mitgliedschaft in einer Personenvereinigung, wenn der 
Mitgliedsbeitrag in einem Jahr 5 Millionen Schilling übersteigt. 

 5. die Mitgliedschaft in einer Personenvereinigung, wenn der 
Mitgliedsbeitrag in einem Jahr eine Million Euro übersteigt. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 78. (1) bis (57) ... § 78. (1) bis (56) ... 
 

(57) § 34 Abs. 8 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, 
BGBl. I Nr. xxx/2026, tritt mit 1. Jänner 2027 in Kraft und ist auf Umsätze und 
sonstige Sachverhalte anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2026 ausgeführt 
werden oder sich ereignen. § 47 Abs. 3 Z 1, 4 und 5 in der Fassung des genannten 
Bundesgesetzes tritt mit 1. Jänner 2027 in Kraft. 

Artikel 68 

Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 

§ 25. (1) ... § 25. (1) ... 

(2) Wird ein Empfänger von Arbeitslosengeld (Notstandshilfe) bei einer 
Tätigkeit gemäß § 12 Abs. 3 lit. a, b oder d durch öffentliche Organe, insbesondere 
Organe von Behörden oder Sozialversicherungsträgern oder Exekutivorgane, 
betreten, die er nicht unverzüglich der zuständigen regionalen Geschäftsstelle 
angezeigt hat (§ 50), so gilt die unwiderlegliche Rechtsvermutung, daß diese 
Tätigkeit über der Geringfügigkeitsgrenze entlohnt ist. Das Arbeitslosengeld (die 
Notstandshilfe) für zumindest vier Wochen ist rückzufordern. Erfolgte in einem 
solchen Fall keine zeitgerechte Meldung durch den Dienstgeber an den zuständigen 
Träger der Krankenversicherung, so ist dem Dienstgeber von der regionalen 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice ein Sonderbeitrag in der doppelten Höhe 
des Dienstgeber- und des Dienstnehmeranteiles zur Arbeitslosenversicherung (§ 2 
des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes, BGBl. Nr. 315/1994) für die 
Dauer von sechs Wochen vorzuschreiben. Als Bemessungsgrundlage dient der 
jeweilige Kollektivvertragslohn bzw., falls kein Kollektivvertrag gilt, der 
Anspruchslohn. Die Vorschreibung gilt als vollstreckbarer Titel und ist im Wege 
der gerichtlichen Exekution eintreibbar. 

(2) Wird ein Empfänger von Arbeitslosengeld (Notstandshilfe) bei einer 
Tätigkeit gemäß § 12 Abs. 3 lit. a, b oder d durch öffentliche Organe, insbesondere 
Organe von Behörden oder Sozialversicherungsträgern oder Exekutivorgane, 
betreten, die er nicht unverzüglich der zuständigen regionalen Geschäftsstelle 
angezeigt hat (§ 50), so gilt die unwiderlegliche Rechtsvermutung, dass diese 
Tätigkeit Arbeitslosigkeit gemäß § 12 ausschließt. Das Arbeitslosengeld (die 
Notstandshilfe) ist für zumindest sechs Wochen, für jede weitere Betretung bis zum 
Erwerb einer neuen Anwartschaft für acht Wochen, zurückzufordern. Erfolgte in 
einem solchen Fall keine zeitgerechte Meldung durch den Dienstgeber an den 
zuständigen Träger der Krankenversicherung, so ist dem Dienstgeber von der 
regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice ein Sonderbeitrag in der 
doppelten Höhe des Dienstgeber- und des Dienstnehmeranteiles zur 
Arbeitslosenversicherung (§ 2 des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 315/1994) für die Dauer von acht Wochen vorzuschreiben. Als 
Bemessungsgrundlage dient der jeweilige Kollektivvertragslohn bzw., falls kein 
Kollektivvertrag gilt, der Anspruchslohn. Die Vorschreibung gilt als 
vollstreckbarer Titel und ist im Wege der gerichtlichen Exekution eintreibbar. 

(3) bis (7) ... (3) bis (7) ... 
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Umschulungsgeld Umschulungsgeld 

§ 39b. (1) bis (5) ... § 39b. (1) bis (5) ... 

(6) Der um 22 vH erhöhte Grundbetrag des Arbeitslosengeldes gemäß Abs. 4 
ist für die Dauer der Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation 
jährlich mit Wirksamkeit ab 1. Jänner mit dem Anpassungsfaktor des betreffenden 
Kalenderjahres (§ 108f ASVG) zu vervielfachen. In den Jahren 2026 und 2027 
erfolgt keine Valorisierung mit dem Anpassungsfaktor (§ 108f ASVG). 

(6) Der um 22 vH erhöhte Grundbetrag des Arbeitslosengeldes gemäß Abs. 4 
ist für die Dauer der Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation 
jährlich mit Wirksamkeit ab 1. Jänner mit dem Anpassungsfaktor des betreffenden 
Kalenderjahres (§ 108f ASVG) zu vervielfachen. In den Jahren 2026 bis 
einschließlich 2028 erfolgt keine Valorisierung mit dem Anpassungsfaktor (§ 108f 
ASVG). 

Stempel- und Gebührenfreiheit Stempel- und Gebührenfreiheit 

§ 70. (1) bis (2) ... § 70. (1) bis (2) ... 
 

(3) Die Befreiung von Gebühren, Verwaltungsabgaben und Barauslagen gilt 
auch im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 79. (1) bis (192) ... § 79. (1) bis (192) ... 
 

(193) § 25 Abs. 2, § 39b Abs. 6 und § 70 Abs. 3 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2027-2028, BGBl. I Nr. xxx/2026, treten mit 1. Jänner 2027 
in Kraft. § 25 Abs. 2 gilt nur für Sachverhalte, die sich nach Ablauf des 
31. Dezember 2026 ereignet haben. 
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